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In den §§ 92a und 92b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) hat der Gesetzgeber 2015 mit dem Gesetz 
zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, 
GKV-VSG) den Innovationsfonds rechtlich verankert. Zur Förderung von Innovationen in der Versorgung und 
von Versorgungsforschung wurde ein Innovationsfonds beim Gemeinsamen Bundesausschuss mit einem Volu-
men von 300 Mio. Euro jährlich – zunächst in den Jahren 2016 bis 2019 – eingerichtet. Nach § 92a Ab-
satz 5 SGB V veranlasst das Bundesministerium für Gesundheit eine wissenschaftliche Auswertung der Förde-
rung durch den Innovationsfonds im Hinblick auf deren Eignung zur Weiterentwicklung der Versorgung. Einen 
Zwischenbericht über diese wissenschaftliche Auswertung hat das Bundesministerium für Gesundheit dem 
Deutschen Bundestag zum 31. März 2019 übersendet. Im Ergebnis wurde die rechtliche Grundlage des Innova-
tionsfonds 2019 mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) modifiziert und der Innovationsfonds fortgeführt 
und weiterentwickelt: Der Innovationsfonds wird befristet bis 2024 fortgeführt, das jährlich zur Verfügung ste-
hende Volumen wurde auf 200 Mio. Euro abgesenkt und die Mittelverteilung angepasst. Es wurde ein Verfahren 
zur Überführung von Ergebnissen und Erkenntnissen der geförderten Projekte in die Versorgung festgelegt 
und für neue Versorgungsformen ein zweistufiges Förderverfahren eingeführt. Vor der Festlegung von The-
men und Kriterien für Förderbekanntmachungen wird seit 2020 ein Konsultationsverfahren durchgeführt und 
der 10-köpfige Expertenbeirat wurde durch einen breiter aufgestellten Expertenpool abgelöst. Der Zeitraum für 
die Evaluation der Förderung aus dem Innovationsfonds wurde um ein Jahr verlängert, so dass der abschließende 
Bericht über das Ergebnis der wissenschaftlichen Auswertung durch das Bundesministerium für Gesundheit dem 
Deutschen Bundestag zum 31. März 2022 vorzulegen ist. 
Zum Zweck der Erfüllung der genannten Evaluationsverpflichtungen hat das Bundesministerium für Gesundheit 
die Prognos AG mit der wissenschaftlichen Auswertung der Förderung aus dem Innovationsfonds beauftragt. 
Gegenstand des jetzt vorgelegten Endberichts ist die bisherige Förderung (2016 bis Oktober 2021) und die Frage, 
ob der Innovationsfonds grundsätzlich ein geeignetes Instrument darstellt, um zur Weiterentwicklung der GKV-
Versorgung beizutragen. Wenn diese Frage positiv beantwortet wird, soll die Evaluierung zusätzlich zusammen-
fassende Hinweise geben, ob und ggf. welchen Änderungsbedarf es gibt, um den Innovationsfonds als Instru-
ment zur Weiterentwicklung der Versorgung in der GKV zu optimieren, und entsprechende Empfehlungen und 
Lösungsvorschläge erarbeiten. Laut Begründung zum GKV-VSG ist im Einzelnen zu klären, ob die Förderstruk-
turen effektiv sind, der Innovationsfonds richtig organisiert ist, die Themenauswahl sinnvoll war, das Zusam-
menspiel der Gremien effektiv ist und ob es Änderungsbedarf gibt, um die Erreichung des Ziels der Weiterent-
wicklung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung zu optimieren.  
Im Vordergrund der ersten Evaluationsphase 2016 bis 2018 standen die Aufbauphase des Innovationsfonds und 
die bis 2018 getroffenen Entscheidungen des Innovationsausschusses; der Fokus lag auf der Struktur- und Pro-
zessqualität. In der zweiten Evaluationsphase 2019 bis 2021 rückte neben der Struktur- und Prozessqualität 
– auch nach der Weiterentwicklung des Innovationsfonds durch das DVG – die Ergebnisqualität in den Vorder-
grund. Im Zeitraum 2016 bis 2021 wurden 507 Projekte mit einem Projektvolumen von 1.408 Mio. Euro zur
Förderung mit Mitteln des Innovationsfonds ausgewählt, davon 194 neue Versorgungsformen und 313 Vorha-
ben der Versorgungsforschung. Rund 300 Projekte sind in der Durchführungsphase, rund 160 Projekte haben
die Durchführungsphase bereits abgeschlossen und bereiten die Abschlussberichte vor, für 45 Versorgungsfor-
schungsprojekte und 18 Projekte der neuen Versorgungsformen hat der Innovationsausschuss bereits über die
Abschlussberichte beraten und entsprechende Empfehlungen ausgesprochen.
Die wesentlichen Ergebnisse des Endberichts sind: 

Zusammenfassung 

Wie bereits im Zwischenbericht konstatiert, wurde mit dem Innovationsfonds ein in der Konzeption und Umset-
zung völlig neues Instrument zur qualitativen Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung geschaffen. Mit 
Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen und des Gesundheitsfonds werden Vorhaben gefördert, die nahe an der 
Versorgungsrealität unter Einbeziehung einer großen Vielfalt von Beteiligten substantielle Beiträge zur Weiter-
entwicklung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland leisten können. Über die 
Förderung lassen sich evidenzbasierte Lösungen für neue Herausforderungen entwickeln. Im Kern zielt der 
Fonds darauf ab, Struktur- und Prozessinnovationen zu erforschen, zu entwickeln, zu erproben und zu evaluie-
ren. Geförderte Projekte sollen konkrete Verbesserungen der Versorgungspraxis bewirken und die Gesundheits-
versorgung zu einem lernenden, innovationsoffenen System fortentwickelt werden. Der Innovationsfonds er-
möglicht eine unabhängige, interdisziplinäre und interprofessionelle Innovationsförderung und seit der Weiter-
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entwicklung durch das DVG auch die Erstellung von Leitlinien. Über die konkreten patienten- und versorgungs-
nahen Projekte hinaus tragen die vielfältigen Formen der sektoren- und disziplinenübergreifenden Zusammen-
arbeit und Partnerschaften zu einer allgemeinen „Klimaveränderung“ in den Bereichen Kooperation und Zusam-
menarbeit im Gesundheitsversorgungssystem bei.  
Die umfassende Analyse der bisher zur Förderung ausgewählten Projekte verdeutlicht die Vielfalt der Ideen und 
Ansätze zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung. Die Evaluation zeigt, dass die durch den Innovations-
fonds geschaffenen Strukturen und Prozesse generell geeignet sind, die mit dem Fonds verbundene Zielsetzung 
zu erreichen, und dass die Ergebnisse der Förderentscheidungen, d. h. die bisherige Auswahl von Themen und 
Projektnehmern (meist Konsortien), generell Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der Versorgung erwarten las-
sen.  
Die Untersuchung der Projektergebnisse abgeschlossener Projekte und der vom Innovationsausschuss ausge-
sprochen Empfehlungen für die Überführung in die Regelversorgung zeigt das große Potenzial von Ergebnissen 
und Erkenntnissen. Auf vielfältige Art und Weise werden diese für die Verbesserung der Versorgung nutzbar 
gemacht, viele Akteure sind in diese Prozesse eingebunden und werden vom Innovationsausschuss konkret 
adressiert. Durch die hohe Transparenz der Ergebnisse und der Empfehlungen, die regelmäßig öffentlich zu-
gänglich gemacht werden, können in den Projekten entwickelte Maßnahmen, Instrumente und Lösungen über-
nommen, nachgenutzt und weiterentwickelt werden. Der Bericht zeigt eine Vielzahl von Beispielen auf, wo 
Ansätze aus Projekten des Innovationsfonds bereits einen Niederschlag in der Versorgung gefunden haben.  
Eine weiterreichende Untersuchung der Auswirkungen von Ergebnissen und Erkenntnissen in der Versorgung 
war durch die noch relativ geringe Anzahl abgeschlossener Projekte zum Zeitpunkt der Untersuchung und die 
entsprechend kurze Nachlaufzeit, d. h. die Zeitspanne für den Transfer in die reale Versorgung, nur einge-
schränkt möglich.  
Der Bericht bewertet die bisherige Entwicklung und den Stand des Innovationsfonds prinzipiell positiv, zeigt 
aber auch Ansatzpunkte für Optimierungen und Weiterentwicklung auf. Die Frage, ob der Innovationsfonds 
grundsätzlich ein geeignetes Instrument darstellt, um zur Weiterentwicklung der GKV-Versorgung beizutragen, 
wird positiv beantwortet. Es wird die Empfehlung ausgesprochen, den Innovationsfonds über das Jahr 2024 
hinaus unbefristet fortzuführen und diese Fortführung weiterhin mit einer Evaluation zu begleiten. Dies korres-
pondiert mit der im Koalitionsvertrag getroffenen Vereinbarung, den Innovationsfonds zu verstetigen. 

Organisation und Finanzierung des Innovationsfonds 

(„Ist das Zusammenspiel der Gremien effektiv?“ und „Ist der Innovationsfonds richtig organisiert?“) 

Für den Innovationsfonds wurde zu Beginn in relativ kurzer Zeit eine Organisationsstruktur geschaffen, die nach 
der ersten Phase der Evaluation und entsprechenden Regelungen im DVG angepasst wurde. Inzwischen zeichnet 
sich diese durch ein etabliertes Zusammenspiel und eine weitestgehend sachgerechte Aufgabenverteilung zwi-
schen den einzelnen Gremien des Fonds (Innovations-, Arbeits-, Finanzausschuss, Expertenpool) sowie zwi-
schen diesen Gremien und der Geschäftsstelle des Innovationsausschusses aus. Auch die zwischenzeitliche 
Schaffung eines Expertenpools von zurzeit ca. 120 Expertinnen und Experten und die damit verbundene Aus-
weitung der wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Expertise bei der Begutachtung von Ideenskizzen 
und Anträgen werden grundsätzlich positiv bewertet. Die geschaffenen Strukturen und Arbeitsbeziehungen tra-
gen entscheidend zur Effektivität der Prozesse bei. Gleichwohl wird Optimierungspotenzial, z. B. bei der ope-
rativen Zusammenarbeit zwischen einzelnen Gremien (Aufgabenverteilung zwischen Arbeitsausschuss und Ge-
schäftsstelle) und bei der Steuerung der Einbindung von Expertenwissen gesehen.  

(Prüfung der wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung der Mittel) 

Die Mittel des Fonds werden durch den Gesundheitsfonds (Liquiditätsreserve) und die nach § 266 SGB V am 
Risikostrukturausgleich teilnehmenden Krankenkassen jeweils zur Hälfte getragen. Das derzeit zur Verfügung 
stehende Fördervolumen in Höhe von 200 Mio. Euro jährlich und die Finanzierungsform des Fonds werden als 
angemessen bezeichnet. Die Absenkung des Volumens von 300 Mio. Euro jährlich durch das DVG wurde un-
terschiedlich aufgenommen, insgesamt wird aber nach wie vor der hohe Wert eines Fördervolumens von 
200 Mio. Euro jährlich für sehr versorgungsnahe und praxisrelevante Projekte hervorgehoben. Der Evaluator 
empfiehlt eine regelmäßige Überprüfung des Fördervolumens vor dem Hintergrund des Innovationsgrades künf-
tig eingehender Projektanträge im Verhältnis zu bereits erzielten Projektergebnissen. 
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Die Ausgaben entsprachen den gesetzten Rahmenbedingungen: Die in den Jahren 2016 und 2017 zur Verfügung 
stehenden Mittel wurden zu 96 Prozent verausgabt, in den Jahren 2018 und 2019 waren es noch 87 Prozent bzw. 
81 Prozent. Ab 2020 wurde die Absenkung des Volumens auf 200 Mio. Euro umgesetzt. Die durchschnittliche 
Bewilligungsquote bei der Förderung neuer Versorgungsformen liegt bei 28 Prozent der eingereichten Anträge, 
bei der Förderung von Vorhaben der Versorgungsforschung beträgt sie durchschnittlich 27 Prozent. Auch die 
Verteilung der Fördermittel auf die Förderbereiche neue Versorgungsformen und Versorgungsforschung, zu 
dem seit 2020 auch die Entwicklung oder Weiterentwicklung von Leitlinien, für die in der Versorgung beson-
derer Bedarf besteht, gehört, wurde ab 2020 entsprechend angepasst. Die Auswirkungen der COVID-19-Pande-
mie machten sich durch den Einfluss auf einzelne – insbesondere patientennahe – Projekte (z. B. Verschiebun-
gen von Projektstarts und Interventionen, Laufzeitverlängerungen, Anpassungen in Finanzierungsplänen) auch 
im Finanz-/Fördergefüge des Innovationsfonds bemerkbar. Insbesondere unter diesen Bedingungen wurde die 
ab 2020 geregelte Übertragbarkeit nicht verausgabter Mittel als wertvolles Instrument in der flexiblen und effi-
zienten Planung der Förderung sowie in der Projektsteuerung und -begleitung wahrgenommen. Die Prüfungen 
der Finanzierungsplanungen und Verwendungsnachweise der einzelnen geförderten Projekte erfolgen entspre-
chend der Förderbedingungen. In Bezug auf die Verwaltungskosten des Fonds wurde von der Tätigkeitsauf-
nahme des Fonds bis 2020 zwar eine stete Zunahme der Kosten beschrieben. Diese geht jedoch zurück auf die 
wachsende Anzahl an zu betreuenden Projekten, die Auswertung der Projekt-Abschlussberichte und die durch 
das DVG erfolgte Erweiterung der Aufgaben der Geschäftsstelle. Die Verwaltungskosten bewegen sich für 2020 
mit einem Anteil von 4,8 Prozent am jährlichen Fördervolumen von 200 Mio. Euro im Bereich anderer Förder-
programme.  

Förderstrukturen 

(„Ist der Innovationsfonds richtig organisiert?“, “Sind die Förderstrukturen effektiv?“) 

Die Förderstrukturen des Innovationfonds wurden umfassend untersucht. Seit Beginn des Innovationsfonds wur-
den 36 Förderbekanntmachungen erarbeitet und veröffentlicht, eine Vielzahl an Antragstellern und Förderneh-
mern beraten und Entscheidungen über insgesamt mehr als 2.000 Förderanträge getroffen, von denen über 
500 positiv beschieden wurden. Auf Basis der Regelungen im DVG wurden Prozesse etabliert, um die Ergeb-
nisse und Erkenntnisse aus den Projekten systematisch aufzubereiten, zu beraten und entsprechende Transfer-
chancen, d. h. Möglichkeiten der Übertragbarkeit bzw. Nutzbarmachung, aufzuzeigen. Für alle Projekte werden 
die Ergebnisse und die vielfältigen erarbeiteten Lösungen und Instrumente veröffentlicht und können von den 
Akteuren des Gesundheitswesens aufgegriffen werden. Bisher wurden die Abschlussberichte von 45 Versor-
gungsforschungsprojekten und 18 Projekten der neuen Versorgungsformen durch den Innovationsausschuss be-
raten.  
Trotz der vergleichsweise komplexen und in dieser Form neuartigen Entscheidungsstrukturen wurden innerhalb 
des Innovationsfonds Mechanismen und Arbeitsweisen etabliert, um einen möglichst reibungslosen Ablauf des 
Fördergeschehens vom Konsultationsverfahren und der Themenfindung bis zur Transferempfehlung zu gewähr-
leisten. 2020 wurde mit dem DVG ein zweistufiges Förderverfahren für die neuen Versorgungsformen einge-
führt. Nach einem ersten Auswahlschritt erhalten Antragsteller Gelegenheit, in einer sechsmonatigen Konzepti-
onsphase ein detailliertes Projektkonzept auszuarbeiten und das Projekt entsprechend vorzubereiten. Die ausge-
arbeiteten Vollanträge bilden die Entscheidungsgrundlage für die Auswahl einer auf bis zu 20 begrenzten Anzahl 
von Projekten für die Umsetzung. Diese Anpassung des Verfahrens soll die Professionalisierung der Bildung 
von Konsortien und der Auswahl größerer komplexerer Vorhaben mit hohem Umsetzungspotenzial und großer 
Versorgungsrelevanz befördern.  
Die Förderstrukturen und die administrative Umsetzung des Förderprozesses sowie die Beratung durch die Ge-
schäftsstelle des Innovationsausschusses werden vom Evaluator grundsätzlich als effektiv bewertet und auch 
von den Förderempfängern überwiegend positiv eingeschätzt. Das zweistufige Auswahlverfahren für neue Ver-
sorgungsformen und die geförderte Konzeptionsphase wird vielfältig genutzt und überwiegend befürwortet. 
Optimierungspotenzial wird bei der Beratung von (potenziellen) Antragstellern – auch im Hinblick auf die noch 
breitere Einbeziehung von Akteuren – und Förderempfängern in verschiedenen Stufen des Prozesses gesehen. 
Die Effekte des zweistufigen Förderverfahrens für neue Versorgungsformen sollten weiter beobachtet werden.  
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Ergebnisse der Förderentscheidungen und geförderten Projekte 

(„Ist eine sinnvolle Themenauswahl erfolgt?“) 

Wesentlich für die Weiterentwicklungen der GKV-Versorgung durch den Innovationsfonds sind die Themen-
setzungen der Förderbekanntmachungen und die daraufhin geförderten Projekte. Seit Beginn der Förderung 
durch den Innovationsfonds wurden in Förderbekanntmachungen 33 Themenschwerpunkte für neue Versor-
gungsformen und 43 Themenschwerpunkte zur Versorgungsforschung adressiert. Daneben wurden regelmäßig 
themenoffene Förderbekanntmachungen veröffentlicht, um innovative Projektideen außerhalb der vorgegebenen 
Themenschwerpunkte zu identifizieren. Seit 2020 wird dem Förderprozess ein Konsultationsverfahren vorange-
stellt, das es Interessierten im Gesundheitswesen ermöglicht, Vorschläge für Förderthemen und ergänzende För-
derkriterien einzubringen. Nach Analyse und Bewertung der Förderbekanntmachungen und der zur Förderung 
ausgewählten Projekte wird deutlich, dass eine sinnvolle Themenauswahl erfolgt ist und nur vereinzelt Versor-
gungsprobleme noch nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Das neue Konsultationsverfahren wird 
grundsätzlich positiv bewertet. Der Evaluator empfiehlt, zukünftig bei Themensetzungen die Anschlussfähigkeit 
an bereits bearbeitete Themenfelder und die dabei erzielten Ergebnisse stärker zu berücksichtigen. Er gibt kon-
krete Hinweise zum Nebeneinander von themenoffenen und themenspezifischen Förderbekanntmachungen und 
zur Weiterentwicklung der Förderkriterien (stärkere Berücksichtigung gesundheitsökonomischer Aspekte, Be-
darfe vulnerabler Gruppen und Intensivierung der Patientenbeteiligung). Sektoren- und berufsgruppenübergrei-
fende Ansätze sollten durch die häufigere Einbeziehung von Akteuren außerhalb des Regelungsbereichs des 
SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) gestärkt werden. 
Der Bericht beinhaltet eine umfassende Analyse der Projektinhalte, von Interventionen und Schwerpunkten des 
Erkenntnisgewinns, regionaler Verteilung und Konsortienzusammensetzung. Innovationsgrad, Patientennähe 
und Umsetzungs- bzw. Verwertungspotenzial der geförderten Projekte werden diskutiert. Ergebnisse bereits ab-
geschlossener Projekte, in den Projekten entwickelte Instrumente und Maßnahmen und der Transfer in die Ver-
sorgung werden beschrieben und ausgewertet. Trotz der noch geringen Anzahl an abgeschlossenen Projekten 
lässt sich bereits jetzt erkennen, dass die Nutzung von Ergebnissen und Erkenntnissen aus Projekten und die 
Wege dorthin vielfältiger sind als antizipiert. Der für die Förderung durch den Innovationsfonds vorgegebene 
und vom Innovationsausschuss intensiv geführte Ergebnisbewertungsprozess, der in eine Empfehlung mündet, 
ist ein Alleinstellungsmerkmal der Innovationsfondsförderung. Hier liegt der Schlüssel zur Verbesserung der 
Versorgung. Der Evaluator empfiehlt auf der Basis einer grundsätzlich positiven Einschätzung, diesen Nut-
zungsprozess noch stärker zu fördern – durch systematische Nachverfolgung der ausgesprochenen Empfehlun-
gen, ein Wissensmanagement, das die Vernetzung von Akteuren und eine entsprechende weitere Verbreitung 
von Ergebnissen fördert, und die Ableitung weiterer Forschungs-, Erprobungs- bzw. Implementierungsbedarfe.  

Schlussfolgerungen 

Die Ergebnisse des Berichts der Evaluation des Innovationsfonds zeigen, dass der Innovationsfonds als Instru-
ment gut etabliert wurde und grundsätzlich geeignet ist, zur Weiterentwicklung der GKV-Versorgung beizutra-
gen. Der Innovationsfonds ist – auch durch erste Anpassungen durch das DVG – sinnvoll organisiert und agiert 
mit seinen Gremien so, dass die zur Förderung ausgewählten Projekte Ergebnisse und Erkenntnisse zur Weiter-
entwicklung der Versorgung erbringen und damit ein großes Potenzial für die Weiterentwicklung der GKV-
Versorgung entsteht. Die Umsetzung der Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Projekten zur konkreten Verbes-
serung der Versorgung, der Transfer, erfolgt auf vielfältigen Wegen und erfordert das Zusammenwirken einer 
Vielzahl von Akteuren aus dem Gesundheitsversorgungssystem. Nach wie vor gibt es Möglichkeiten, das große 
Potenzial des Innovationsfonds weiter zu stärken. Der Bericht gibt dazu Hinweise zur Diskussion und unterbrei-
tet konkrete Handlungsempfehlungen.  
Da die gesetzliche Krankenversicherung Verantwortung für die Weiterentwicklung der Versorgung trägt und 
erfolgversprechende Innovationen des Innovationsfonds im Rahmen der Regelversorgung umsetzt und finan-
ziert, ist eine Finanzierung des Innovationsfonds aus GKV-Beitragsmitteln sachgerecht.  
Die Erkenntnisse des Berichts können für die Umsetzung des gesetzgeberischen Handlungsbedarfs genutzt wer-
den, dessen Notwendigkeit sich aus der befristeten Laufzeit des Innovationsfonds bis Ende 2024 und der im 
Koalitionsvertrag vereinbarten Verstetigung des Innovationsfonds ergibt. Zur Umsetzung muss die Rechts-
grundlage für den Innovationsfonds (§§ 92a und 92b SGB V) angepasst werden. Das Bundesministerium für 
Gesundheit wird die Erkenntnisse aus der Evaluation in die Überlegungen zur Weiterentwicklung des Innovati-
onsfonds einbeziehen.  
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Seite II 

Das Unternehmen im Überblick 

Prognos – wir geben Orientierung. 

Wer heute die richtigen Entscheidungen für morgen treffen will, benötigt gesicherte Grundlagen. 

Prognos liefert sie – unabhängig, wissenschaftlich fundiert und praxisnah. Seit 1959 erarbeiten 

wir Analysen für Unternehmen, Verbände, Stiftungen und öffentliche Auftraggeber. Nah an ihrer 

Seite verschaffen wir unseren Kunden den nötigen Gestaltungsspielraum für die Zukunft – durch 

Forschung, Beratung und Begleitung. Die bewährten Modelle der Prognos AG liefern die Basis für 

belastbare Prognosen und Szenarien. Mit rund 180 Expertinnen und Experten ist das Unterneh-

men an neun Standorten vertreten: Basel, Berlin, Bremen, Brüssel, Düsseldorf, Freiburg, Ham-

burg, München und Stuttgart. Die Projektteams arbeiten interdisziplinär, verbinden Theorie und 

Praxis, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Unser Ziel ist stets das eine: Ihnen einen Vorsprung 

zu verschaffen, im Wissen, im Wettbewerb, in der Zeit. 

Geschäftsführer 

Christian Böllhoff 

Präsident des Verwaltungsrates 

Dr. Jan Giller 

Handelsregisternummer 

Berlin HRB 87447 B 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

DE 122787052 

Rechtsform 

Aktiengesellschaft nach schweizerischem 

Recht; Sitz der Gesellschaft: Basel 

Handelsregisternummer 

CH-270.3.003.262-6 

Gründungsjahr 

1959 

Arbeitssprachen 

Deutsch, Englisch, Französisch 

Hauptsitz 

Prognos AG 

St. Alban-Vorstadt 24  

4052 Basel | Schweiz  

Tel.: +41 61 3273-310 

Fax: +41 61 3273-300 

Weitere Standorte 

Prognos AG 

Goethestr. 85 

10623 Berlin | Deutschland 

Tel.: +49 30 5200 59-210  

Fax: +49 30 5200 59-201 

Prognos AG 

Domshof 21 

28195 Bremen | Deutschland 

Tel.: +49 421 845 16-410  

Fax: +49 421 845 16-428 

Prognos AG 

Résidence Palace, Block C 

Rue de la Loi 155 

1040 Brüssel | Belgien  

Tel: +32 280 89-947 

Prognos AG 

Werdener Straße 4 

40227 Düsseldorf | Deutschland 

Tel.: +49 211 913 16-110 

Fax: +49 211 913 16-141 

Prognos AG 

Heinrich-von-Stephan-Str. 17 
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1 Zusammenfassung 

Ziel des Innovationsfonds 

Der Innovationsfonds nach § 92a und b SGB V verfolgt seit 2016 – derzeit befristet bis 20241 – 

das Ziel, die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) weiterzuentwickeln. Dazu 

werden jedes Jahr Mittel der gesetzlichen Krankenkassen und des Gesundheitsfonds für die För-

derung ausgewählter Projekte zur Verfügung gestellt. Gefördert werden neue Versorgungsformen 

(NVF), die über die Regelversorgung hinausgehen, und Vorhaben der Versorgungsforschung (VSF-

Projekte). Die Projekte sollen belastbare Erkenntnisse generieren, auf deren Grundlage über eine 

mögliche dauerhafte Überführung in die GKV-Regelversorgung entschieden werden kann. Alle 

NVF-Projekte müssen deswegen eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation beinhalten, da-

mit die Effekte der geförderten Projekte auf die Versorgung bewertet werden können. NVF sollen 

dazu beitragen, Versorgungsdefizite zu beheben bzw. die Versorgungsqualität und -effizienz zu 

verbessern, zudem liegt ein Schwerpunkt auf der Verbesserung der sektorenübergreifenden Ver-

sorgung. VSF-Projekte sollen Erkenntnisse zur Verbesserung der Versorgung liefern, die eine hohe 

praktische Relevanz und besondere Nähe zur Patientenversorgung aufweisen. Auch die (Wei-

ter-)Entwicklung von medizinischen Leitlinien und die Evaluation von Richtlinien des Gemeinsa-

men Bundesausschusses (G-BA) werden gefördert. 

Auf Basis der Ergebnisse und Erkenntnisse der Projekte werden beim Innovationsfonds regelhaft 

Empfehlungen zur Überführung in die Regelversorgung entwickelt, die auf einen Transfer erfolg-

reich erprobter Ansätze und die Nutzbarmachung von Erkenntnissen hinwirken. Über diesen Me-

chanismus wird über die Gewinnung von Erkenntnissen hinaus unmittelbar auf die Weiterentwick-

lung der GKV-Versorgung gezielt und die Nachhaltigkeit der Förderung sichergestellt.  

Gesamtevaluation des Förderinstruments 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) führte Prognos von 2018 bis 2021 die 

wissenschaftliche Begleitevaluation durch und untersuchte, ob der Innovationsfonds zur Weiter-

entwicklung der GKV-Versorgung geeignet ist und seine gesteckten Ziele erreicht. Ein Zwischen-

bericht wurde 2019 veröffentlicht. Nach Berichterstattung des BMG an den Bundestag über den 

Zwischenbericht der Evaluation wurden mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) vom 

09.12.2019 die Fortführung des Innovationsfonds bis 2024 und seine Weiterentwicklung be-

schlossen. Die Anpassungen durch das DVG wurden in die Evaluation einbezogen.  

Die Evaluation verwendet einen umfassenden Methoden-Mix aus Dokumenten- und Förderdaten-

analysen sowie Interviews und Online-Befragungen, um Informationen und Einschätzungen von 

allen an der Förderung Beteiligten sowie weiteren externen Akteuren einzuholen. 

1 Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) vom 09.12.2019 wurde die befristete Fortführung des Innovationsfonds von 2020 bis 

2024 sowie strukturelle und prozessuale Anpassungen beschlossen. 
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Aufbau des Innovationsfonds 

Träger des Innovationsfonds ist der G-BA. Der Innovationsausschuss (IA) ist das zentrale Gremium 

für die Umsetzung des Innovationsfonds: Vertreter der GKV-Selbstverwaltung und der Bundesexe-

kutive (Bundesministerium für Gesundheit und Bundesministerium für Bildung und Forschung) 

treffen dort die Entscheidungen zu den Kernelementen des Fonds (Förderbekanntmachungen, 

Förderentscheidungen zu Projektanträgen, Empfehlungen zur Überführung in die Regelversor-

gung nach Projektabschluss u. a. m.). Patientenvertreterinnen bzw. Patientenvertreter sind als 

nicht stimmberechtigte Mitglieder beteiligt. Daneben gibt es einen Arbeitsausschuss (AA), der die 

Beratungen und Beschlussfassungen des IA vorbereitet, und einen Finanzausschuss, der sich mit 

dem Haushaltsplan und der Jahresrechnung befasst.  

Zur Vorbereitung und Umsetzung seiner Entscheidungen unterhält der IA eine Geschäftsstelle 

(GS) und hat zu deren Unterstützung einen Projektträger (PT) beauftragt. Sie unterstützen die Ab-

wicklung des gesamten Förderprozesses, u. a. durch Entwürfe für Förderbekanntmachungen, An-

tragsprüfungen, die Beratung von Förderinteressenten und -empfängern, projektbegleitende Er-

folgskontrollen, die Prüfung und Veröffentlichung von Projektberichten sowie durch Entwürfe für 

Empfehlungen des IA zur Überführung in die Regelversorgung. Aufgrund der wachsenden Anzahl 

geförderter und zum Abschluss kommender Projekte hat das Arbeitsvolumen der GS und des PT 

im Laufe der Zeit deutlich zugenommen. Durch das DVG wurden die Aufgaben der GS zusätzlich 

erweitert, wozu insbesondere eine intensivere fachliche Beratung und Unterstützung der Antrag-

steller und Förderempfänger zählt, die insgesamt positiv bewertet wird.  

Seit 2020 unterstützt ein Expertenpool die Begutachtung der Förderanträge aus versorgungswis-

senschaftlicher und -praktischer Perspektive. Die Empfehlungen der Expertinnen und Experten 

werden in die Beschlussfassungen des IA einbezogen. Der Pool ist derzeit mit 120 Expertinnen 

und Experten aus der Forschung und aus dem Gesundheitswesen besetzt. Die Qualität der Begut-

achtungen wird von den Beteiligten allerdings als variabel wahrgenommen. Dementsprechend ist 

es sinnvoll, die Vermittlung der Anforderungen an die Begutachtung durch geeignete Informati-

onsangebote zu intensivieren, z. B. durch bereits geplante Veranstaltungen mit den Expertinnen 

und Experten. Damit könnte außerdem eine Intensivierung des fachlichen Austauschs zwischen 

den Expertinnen und Experten unterstützt werden.  

Finanzierung 

Der Innovationsfonds wird aus Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen und des Gesundheits-

fonds finanziert. Im Vergleich zur Anfangsphase des Innovationsfonds sind die Gesamtausgaben 

für die Projektförderung in den letzten Jahren zurückgegangen. Dies ist vor allem darauf zurück-

zuführen, dass die jährliche Fördersumme durch die Umsetzung des DVG von 300 auf 200 Mio. € 

reduziert wurde. Des Weiteren verringerte sich durch das DVG der vorgesehene VSF-Anteil von 25 

auf 20 % der Fördersumme zugunsten der NVF. Insgesamt wurden bisher 507 Projekte mit einem 

Diese Zusammenfassung enthält die wesentlichen Evaluationsbefunde, Schlussfolge-

rungen und ggf. Empfehlungen zur zukünftigen Entwicklung des Fonds. Sie schließt ab 

mit einem Gesamtfazit zur Eignung des Innovationsfonds zur Weiterentwicklung der 

GKV-Versorgung und der Empfehlung für seine unbefristete Fortführung. 
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Volumen von rund 1.400 Mio. € zur Förderung ausgewählt. Auf 194 NVF entfallen 1.048 Mio. € 

(75 %) und auf 313 Projekte der VSF 352 Mio. € (25 %) des Fördervolumens. Der Innovations-

fonds stellt damit ein wesentliches Förderinstrument im Bereich der Gesundheitsversorgung dar. 

Die Angemessenheit der jährlichen Fördervolumina sollte regelmäßig überprüft und diese ggf. an-

gepasst werden. 

Die Verwaltungskosten machten 2020 rund 4,8 % des jährlichen Fördervolumens aus. Die Ausga-

ben sind von ca. 6 Mio. € in den Jahren 2016 bis 2018 auf 7,8 Mio. € im Jahr 2019 und 

9,6 Mio. € im Jahr 2020 gestiegen. Dieser Anstieg ist vor allem auf den zunehmenden Leistungs-

umfang der GS (inkl. PT) zurückzuführen und wird als angemessen bewertet. Dementsprechend 

ist auch der Anteil der Verwaltungskosten am – insgesamt geringeren – Fördervolumen gestie-

gen. 

Förderprozess 

Der Förderprozess im Innovationsfonds ist darauf ausgerichtet, dass zu ausgewählten Themen 

Projekte durchgeführt, ausgewertet und strukturiert dokumentiert werden, um Grundlagen für 

Empfehlungen des IA für eine Überführung von Erkenntnissen in die Regelversorgung zu liefern. 

Die Entwicklung der Förderbekanntmachungen beginnt seit 2020 mit einem Konsultationsverfah-

ren, das es allen interessierten Akteuren im Gesundheitswesen ermöglicht, Themenvorschläge 

und ergänzende Förderkriterien einzubringen. Das neue Verfahren wird vonseiten des IA und von 

Stakeholdern grundsätzlich positiv bewertet. Auch aus Sicht des Evaluationsteams wirkt es posi-

tiv auf die Offenheit und Transparenz des Themenfindungsprozesses. Daneben wäre es wichtig, 

auch die Erfahrungen zu bereits bearbeiteten Themen für die künftige Themenauswahl zu nutzen. 

Eine übergreifende Analyse bestehender Projekte und Ergebnisse wäre hierfür eine hilfreiche 

Grundlage. 

Für NVF wurde 2020 ein zweistufiges Förderverfahren eingeführt. Antragsteller bewerben sich zu-

nächst mit einer Ideenskizze für eine sechsmonatige Konzeptionsphase, die der Projektvorberei-

tung und der Ausarbeitung eines Vollantrags für die Projektförderung dient. Die Konzeptions-

phase wird nach ersten Erfahrungen vielfältig genutzt und überwiegend befürwortet. Bei der ab-

schließenden Bewertung des zweistufigen Verfahrens sollte jedoch auch die Projektdurchführung 

berücksichtigt werden, die zum Berichtszeitpunkt gerade erstmalig beginnt. Empfohlen wird, die 

Effekte des zweistufigen Förderverfahrens auf die Qualität der Antragstellung, Beschleunigung 

des Projektstarts und Erfolg der Projektdurchführung weiter zu beobachten.  

Förderempfänger setzen die Projekte entsprechend des bewilligten Arbeitsplans um. Die GS, un-

terstützt vom PT, berät und begleitet die Förderempfänger bei der Projektdurchführung und prüft 

die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Verlauf und nach Abschluss des Projekts. 

Insgesamt wird die Betreuung der Fördernehmer durch die GS und den PT positiv bewertet. In der 

Befragung der Förderempfänger wurde der Wunsch nach mehr Flexibilität in der Verwendung der 

Mittel geäußert, um den Aufwand für Änderungsanträge zu Arbeitsplänen zu reduzieren. Außer-

dem wurde angeregt, Formate zum Erfahrungsaustausch zwischen Projektverantwortlichen zu 

schaffen, da sich viele Förderempfänger mit ähnlichen Herausforderungen bei der Durchführung 

konfrontiert sähen.  

Durch die Covid-19-Pandemie kam es in vielen Projekten, z. B. bei der Patientenrekrutierung und 

Interventionen, zu Verzögerungen. Hier wurden zahlreiche Verlängerungen und auch Nachfinan-

zierungen ermöglicht, um die Erreichung der jeweiligen Projektziele zu ermöglichen.  

Drucksache 20/1361 Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode– 22 –



Gesamtevaluation des Innovationsfonds | Zusammenfassung 

Seite 4 

Förderempfänger sind verpflichtet, sechs Monate nach Ablauf der Förderung einen Ergebnisbe-

richt und einen fachlichen Schlussbericht einzureichen. Zu NVF muss zudem ein unabhängiger 

Evaluationsbericht vorgelegt werden. Die Berichte bilden die Grundlage für Empfehlungen des IA 

zur Überführung in die Regelversorgung, die innerhalb von drei Monaten getroffen werden müs-

sen. Die IA-Empfehlungen werden gemeinsam mit den Ergebnis- und ggf. Evaluationsberichten 

sowie in Projekten erarbeiteten Instrumenten auf der Website des IA veröffentlicht. Dieser Um-

gang mit den Projektergebnissen – strukturierte Bewertung, Aussprechen von Empfehlungen zur 

Nutzbarmachung und zum Transfer sowie Veröffentlichung – ist ein Alleinstellungsmerkmal des 

Innovationsfonds im Gesundheitswesen und trägt maßgeblich zur Nachhaltigkeit der Förderung 

bei. 

Themenfelder, Antragsgeschehen und Förderentscheidungen 

Der Innovationsfonds setzt durch die themenspezifische Förderung Schwerpunkte mit Blick auf 

die Weiterentwicklung der GKV-Versorgung. Eine große Themenvielfalt wurde bereits gezielt geför-

dert. Ergänzend können themenoffene Ausschreibungen zur Umsetzung besonders innovativer 

Ideen beitragen, die außerhalb dieser Schwerpunkte liegen, aber ebenfalls für die Verbesserung 

der Versorgung relevant sind.  

In den acht NVF-Förderwellen seit Beginn des Innovationsfonds gab es sieben themenspezifische 

Förderbekanntmachungen, die insgesamt 33 Themenfelder abdeckten, und sieben themenof-

fene Förderbekanntmachungen. Aus insgesamt 810 Anträgen sind in den ersten sieben Wellen 

194 Projekte für die Förderung ausgewählt worden. Die durchschnittliche Bewilligungsquote lag 

bei 28 %. In der achten Welle (2022) läuft zum Berichtszeitpunkt die Konzeptionsphase.  

In den ersten sieben VSF-Förderwellen gab es sechs themenspezifische Förderbekanntmachun-

gen zu 35 Themenfeldern. Hinzu kamen sechs themenoffene Bekanntmachungen, vier Bekannt-

machungen zur Evaluation von Richtlinien des G-BA und vier Bekanntmachungen zur Evaluation 

von Selektivverträgen. Außerdem wurden bisher zwei Bekanntmachungen zu der durch das DVG 

geschaffenen Förderung der (Weiter-)Entwicklung medizinischer Leitlinien (mit insgesamt sieben 

Themenfeldern) veröffentlicht. Insgesamt gingen 1.374 VSF-Anträge ein, von denen 313 in den 

ersten sechs Wellen gefördert wurden. Die durchschnittliche Bewilligungsquote lag bei 27 %. För-

derentscheidungen zur siebten Welle (2022) waren zum Berichtszeitpunkt noch nicht getroffen.  

Die (Weiter-)Entwicklung medizinischer Leitlinien als Teil der VSF wird seit 2021 mit mindestens 

5 Mio. € jährlich gefördert. Zurzeit werden in diesem VSF-Segment 23 Projekte gefördert. Die An-

träge zur zweiten Bekanntmachung zur Leitlinienförderung durchlaufen zum Berichtszeitpunkt 

das Begutachtungsverfahren. Die unabhängige Finanzierung von medizinischen Leitlinien durch 

den Innovationsfonds kann zu einer deutlichen Verbesserung der Versorgungsqualität beitragen.  

In den ersten acht NVF-Wellen wurden 28 % der Anträge zu themenoffenen Bekanntmachungen 

eingereicht; im VSF-Bereich in den ersten sieben Wellen 38 % der Anträge. Das themenoffene 

Fördersegment bietet die Möglichkeit, innovative Projekte außerhalb der vorgegebenen Themen-

felder zu fördern, hatte aber bereits 2017 einen Höchststand erreicht und ist seitdem rückläufig, 

insbesondere durch die mit dem DVG festgelegte Begrenzung der Förderung auf bis zu 20 % der 

verfügbaren Fördermittel. Die Flexibilität dieses Fördersegments könnte erhöht werden, indem 

diese Höchstgrenze von 20 % durch eine Spanne, etwa von 15 bis 25 %, ersetzt wird. 
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Inhalte und Merkmale der Förderprojekte 

Die Auswertung der Projektdaten weist darauf hin, dass entsprechend der Ziele bzw. Erkenntnis-

interessen der geförderten Projekte ein hohes Potenzial für die Weiterentwicklung der Versorgung 

besteht, es jedoch auch noch vereinzelt Möglichkeiten für Verbesserungen gibt. NVF und VSF-Pro-

jekte widmen sich analog zu den vielfältigen Förderbekanntmachungen einem breiten Spektrum 

an Themen und einer Vielzahl an individuellen Projektzielen. Maßnahmen der Digitalisierung und 

der Verbesserung der Koordination von Leistungen und Leistungserbringern sind besondere 

Schwerpunkte. Dies entspricht den Zielen des Innovationsfonds. 

Rund zwei Drittel aller Projekte verfolgt einen sektorenübergreifenden Ansatz und setzt damit 

ebenfalls ein explizites Ziel des Innovationsfonds um. Dabei stellen die ambulante ärztliche Ver-

sorgung und die Versorgung im Krankenhaus die mit Abstand am häufigsten einbezogenen Ver-

sorgungsbereiche dar. Versorgungsbereiche wie die ambulante und stationäre Pflege, die Rehabi-

litation oder die Notfallversorgung sind ebenfalls vertreten, allerdings deutlich seltener. Damit 

adressiert die Mehrheit der Projekte Sektorengrenzen innerhalb der GKV-Versorgung. Ein Viertel 

der NVF und ein Drittel der VSF-Projekte erproben darüber hinaus Maßnahmen an den Schnitt-

stellen zwischen GKV und anderen Versorgungsbereichen, insbesondere der Pflege (nach 

SGB XI). Allerdings sind Akteure aus diesen anderen Bereichen noch nicht in ausreichendem 

Maße an den Projekten beteiligt.   

Auch bei der Einbindung aller relevanten Berufsgruppen gibt es noch Steigerungspotenzial. Bis-

lang dominieren Ärzte und Ärztinnen deutlich, während nicht akademische Berufsgruppen, wie 

z. B. das Personal in der Pflege und in Heilberufen sowie Medizinische Fachangestellte, nicht ent-

sprechend ihrer Bedeutung in der Versorgung in den Projekten vertreten sind.

Projekte in beiden Förderlinien richten sich an eine Vielzahl an Zielgruppen und Indikationen. Da-

mit wird über den Innovationsfonds mittlerweile ein Großteil der Gesundheitsversorgung ein-

schließlich der Schnittstellen zu weiteren Versorgungsbereichen abgedeckt. Ebenso wird eine 

Vielzahl von wesentlichen Zielgruppen bereits berücksichtigt. Dabei werden ältere Menschen in 

den Projekten bislang deutlich häufiger adressiert als z. B. sozial Benachteiligte, Menschen mit 

Behinderungen und Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl es bereits entsprechende För-

derbekanntmachungen gab. Die besonderen Bedarfe vulnerabler Zielgruppen sollte die Förde-

rung demnach noch stärker in den Blick nehmen. Eine adressatengerechte Öffentlichkeitsarbeit 

zu relevanten Förderbekanntmachungen wird empfohlen. 

Neuartig ist auch die Zusammensetzung vieler Projektkonsortien. Neben Universitätskliniken und 

Universitäten, die einen Großteil der Konsortialleitungen stellen, sind Krankenkassen und Leis-

tungserbringer im Sinne des SGB V in Projekten häufig vertreten.  Hier zeigt sich, dass der Innova-

tionsfonds ein breites Spektrum an Akteuren anspricht und in die Erforschung und Erprobung in-

novativer Versorgungsformen einbezieht. Allerdings sind Akteure anderer Sozialleistungsträger 

nur in Einzelfällen als Konsortialpartner beteiligt. Die Ursachen für ihre seltenere Beteiligung soll-

ten untersucht und durch passende Maßnahmen adressiert werden. 

Patientenorganisationen sind in rund einem Viertel aller Projektkonsortien vertreten. Insgesamt 

hat sich die Einbindung von Patientenorganisationen bzw. der Patientenperspektive im weiteren 

Sinne seit der Anfangsphase des Innovationsfonds deutlich verbessert. Konkreten Vorgaben für 

die Ausgestaltung der Beteiligung, wie sie teilweise von Stakeholdern gefordert werden, steht die 

große Vielfalt der Projekte entgegen. Die Patientenorientierung des Innovationsfonds sollte weiter 

beobachtet und mithilfe angemessener Beteiligungsformen bestmöglich sichergestellt und weiter 
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ausgebaut werden. Hier bietet es sich an, die Erfahrungen und Gute-Praxis-Beispiele aus bisheri-

gen Förderprojekten zu nutzen.  

Positiv zu bewerten ist auch, dass patientenrelevante Endpunkte in der Regel in den Zielsetzun-

gen der Projekte und bei ihrer Evaluation berücksichtigt werden. Mit Blick auf die angestrebte 

Weiterentwicklung der Versorgungseffizienz und den Transfer erprobter Interventionen in die 

GKV-Versorgung sollte eine stärkere Berücksichtigung von gesundheitsökonomischen Fragestel-

lungen geprüft werden.  

Ergebnisse der Projekte und Transfer in die GKV-Versorgung 

Die mit dem Innovationsfonds beabsichtigte Weiterentwicklung der GKV-Versorgung ist zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend evaluierbar, da erst ein kleiner Teil der Projekte 

abgeschlossen ist und entsprechend wenige Empfehlungen des IA zur Überführung in die Regel-

versorgung vorliegen. Das Potenzial des Innovationsfonds zeigt sich jedoch bereits durch die viel-

fältigen erarbeiteten Lösungen und Instrumente, die vom IA veröffentlicht werden und von den 

Akteuren des Gesundheitswesens aufgegriffen werden können. Die Empfehlungen des IA setzen 

bereits Impulse für eine Berücksichtigung in der Versorgung. Ansätze aus den Projekten werden 

zum Teil in Form von Selektivverträgen weitergeführt, wenngleich dies nicht mit einer Übertragung 

in die flächendeckende Regelversorgung gleichzusetzen ist. Der Evaluationsbericht zeigt erste 

Beispiele auf, wie Ergebnisse aus dem Innovationsfonds bereits in der Versorgung umgesetzt wer-

den.  

Zum Zeitpunkt der Berichtslegung sind zehn NVF und 42 VSF-Projekte abgeschossen. Die Evalua-

tion untersuchte, inwieweit bisher Projekterkenntnisse in die GKV-Versorgung übertragen wurden 

bzw. wie die Aussichten für eine Übertragung zu bewerten sind. Für vier NVF und 19 VSF-Projekte 

hat der IA eine Empfehlung für die Überführung in die Regelversorgung ausgesprochen und an die 

zuständigen Akteure im Gesundheitswesen weitergeleitet. Empfehlungen des IA bei NVF wurden 

durch überwiegend positive Evaluationsergebnisse gestützt. Die Ergebnisse von Projekten, die 

aufgrund mangelnder Wirksamkeitsnachweise keine Empfehlungen erhielten, wurden im Einzel-

fall trotzdem an relevante Akteure im Gesundheitswesen weitergeleitet, um positiven Tendenzen 

bei Teilergebnissen Rechnung zu tragen. Die Empfehlungen des IA richten sich häufig an mehrere 

Akteure im Gesundheitswesen. Neben dem G-BA und seinen Unterausschüssen werden z. B. 

auch die Gesundheitsministerien der Länder oder Organisationen der Selbstverwaltung, wie Kas-

senärztliche Vereinigungen oder Verbände der Krankenkassen, angesprochen. Bisher wird die Be-

arbeitung der Empfehlungen durch die Adressaten nicht systematisch durch den IA erhoben. Der 

IA sollte die Bearbeitung seiner Empfehlungen durch die von ihm adressierten Akteure systema-

tisch erfassen und transparent machen, sodass Fortschritte bei der Umsetzung beobachtet und 

ausgewertet werden können. Voraussetzung dafür ist, dass die Adressaten den IA über die Befas-

sung und ggf. Umsetzung informieren. 

Ergänzend zur Auswertung der bisherigen IA-Empfehlungen wurden alle Förderempfänger im Rah-

men der Evaluation befragt und eine qualitative Detailanalyse 27 ausgewählter Projekte durchge-

führt. Die ausgewählten Projekte waren weit fortgeschritten oder abgeschlossen und gehörten zu 

drei Themenclustern. Sie widmeten sich entweder der flächendeckenden Versorgung durch digi-

tale oder telemedizinische Anwendungen, der Koordinierung und Vernetzung von Versorgungs-

strukturen (einschließlich sogenannter „Lotsenprojekte“) oder der sektorenübergreifenden Ver-

sorgung älterer Menschen (insbesondere unter Beteiligung der Pflege nach SGB XI). Auch die de-

taillierte Betrachtung in den Themenclustern zeigt, dass es den einen vorgezeichneten Übertra-

gungspfad nicht gibt. Die untersuchten Projekte bestehen meist aus mehreren, miteinander ver-

zahnten Maßnahmen und weisen Schnittstellen mit mehreren Sektoren (auch außerhalb der 
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GKV) auf. Die Vielfalt und Komplexität der Projekterkenntnisse und vor allem die unterschiedli-

chen zu beteiligenden Akteurskonstellationen müssen bei der Übertragung in die Fläche berück-

sichtigt werden. Zentral für eine Übertragung ist meist die Schaffung von Finanzierungs- und Ab-

rechnungsmöglichkeiten. Bei sozialleistungsträgerübergreifenden Maßnahmen bedeutet dies, 

dass Finanzierungslösungen geschaffen werden müssen, die zumindest teilweise auch außerhalb 

der GKV liegen. Daneben werden häufig weitere regulatorische Anpassungen erforderlich, wie 

z. B. Änderungen in Berufsordnungen oder an Vorgaben für Aus-, Weiter- und Fortbildungen.

Hervorgehoben wurde, dass Maßnahmen, die in der Fläche umgesetzt werden sollen, von den Be-

teiligten akzeptiert und als sinnvoll angesehen werden müssen. Dafür braucht es neben der Evi-

denz für die Wirksamkeit eine ausreichende Informationsbasis. Daher ist es wichtig, dass die in 

den Projekten gewonnenen Erfahrungen weitergegeben werden, etwa mithilfe von Publikationen 

und durch konkrete Handreichungen oder Instrumente. Daneben sollten hinreichend Personal 

sowie Möglichkeiten zur Aus-, Weiter- und Fortbildung zur Verfügung stehen, um die neuen Maß-

nahmen kompetent umzusetzen und ggf. einen Kulturwandel zu ermöglichen. Zudem wurde eine 

Vielzahl an technischen Voraussetzungen genannt, die die Implementierung neuer Versorgungs-

formen unterstützen oder – durch ihr Fehlen – behindern können, wie Schnittstellen für digitale 

Lösungen, die die Kommunikation und den Datentransfer unterstützen (z. B. für Telekonsile oder 

Videosprechstunden). In diesem Zusammenhang werden Möglichkeiten zum themenspezifischen 

Austausch mit einem Fachpublikum sowie Auswertungen der gewonnenen Erkenntnisse in ausge-

wählten Themenfeldern angeregt, um das in den Projekten geschaffene Wissen weiter zu verbrei-

ten und für die Implementierung zu nutzen. 

Die Untersuchungen zum bisherigen Transfer der Projekterkenntnisse weisen darauf hin, dass die 

langfristige Wirkung des Innovationsfonds davon abhängen wird, inwiefern die Akteure im Ge-

sundheitswesen die gewonnenen Erkenntnisse tatsächlich nutzen und inwiefern es gelingt, im 

Gesundheitssystem die Bedingungen für eine flächendeckende Umsetzung von Empfehlungen 

des IA zu schaffen.  

Eignung des Innovationsfonds zur Weiterentwicklung der GKV-Versorgung und Empfehlung zur 

unbefristeten Fortführung 

Mit dem Innovationsfonds wurde ein Förderinstrument geschaffen, das bislang im deutschen Ge-

sundheitswesen einzigartig ist. Mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen und des Gesundheits-

fonds werden Projekte gefördert, die nahe an der Versorgungsrealität sind und substanzielle Bei-

träge zur Weiterentwicklung der Versorgung in der GKV in Deutschland leisten können. Insgesamt 

zeigen die Befunde der Evaluation ein positives Bild des Entwicklungsstandes des Innovations-

fonds und ein hohes Potenzial des Fonds zur Weiterentwicklung der GKV-Versorgung. Die Förder-

strukturen und die Zusammenarbeit der Gremien haben sich als leistungsfähig und effektiv be-

währt. Die Verwendung der Mittel ist budgetkonform; die Steigerung der Verwaltungskosten ist 

durch die wachsende Zahl der laufenden Projekte begründet und angemessen. Die Förderange-

bote sind umfangreich, zielgerichtet und bilden wesentliche Versorgungsbedarfe im Gesundheits-

wesen ab. Zahlreiche Akteure des Gesundheitswesens – darunter Leistungserbringer, For-

schungseinrichtungen und Krankenkassen – arbeiten in neuen Konstellationen zusammen, um 

gemeinsam innovative Versorgungsformen zu erproben und wissenschaftliche Erkenntnisse zu 

erarbeiten. Nach Einschätzung des Evaluationsteams stärkt diese Zusammenarbeit auch das ge-

nerelle Innovationsgeschehen im Gesundheitswesen. Die strukturierte Dokumentation, unabhän-

gige Evaluation und Transparenz der Projektergebnisse sind wichtige Voraussetzungen dafür, 

dass die Ergebnisse in der Fläche eine Wirkung entfalten können. Neben dieser positiven Ge-
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samtbilanz lassen sich aus den Evaluationsbefunden konkrete Verbesserungsmöglichkeiten ab-

leiten, um die Rolle des Innovationsfonds bei der Weiterentwicklung der GKV-Versorgung weiter 

zu stärken. 

Auf Grundlage aller Befunde kann eine Fortführung des Innovationsfonds über das Jahr 2024 hin-

aus empfohlen werden. Für eine unbefristete Fortführung spricht darüber hinaus, dass davon 

auszugehen ist, dass sich das Gesundheitssystem in den kommenden Jahren fortgesetzt neuen 

Veränderungen stellen muss, etwa den Folgen der demografischen Entwicklung oder der fort-

schreitenden Digitalisierung. Die sich daraus ergebenden Herausforderungen und Möglichkeiten 

zur Weiterentwicklung und Verbesserung sollten im Interesse des Patientenwohls und der Wirt-

schaftlichkeit genutzt werden. Der Innovationsfonds ermöglicht eine interdisziplinäre, interprofes-

sionelle, herstellerunabhängige und strukturierte Innovationsförderung. Diese Innovationsförde-

rung, die auf Priorisierung von Erkenntnisinteressen, umfassender Evidenzgenerierung und direk-

tem Umsetzungsbezug beruht, ist in dieser Form und Größenordnung bislang einzigartig im deut-

schen Gesundheitswesen. Mit diesen Alleinstellungsmerkmalen kann der Fonds einen wichtigen 

Beitrag zur Zukunftsfestigkeit der GKV leisten. Sein Auftrag ist nicht auf eine aktuelle Problem-

lage oder einen abschließenden Erkenntnisgewinn gerichtet, sondern als permanente, langfris-

tige Aufgabe und als kontinuierlicher Lernprozess angelegt. Bislang sind zwar nur wenige Projekte 

vollständig abgeschlossen und ihre Erkenntnisse für eine Überführung empfohlen worden. Aller-

dings haben erste Ansätze aus den Projekten zum Berichtszeitpunkt bereits einen Niederschlag 

in der Versorgung gefunden. Wichtig ist, die Umsetzung von Empfehlungen und ihre Auswirkun-

gen auf die Versorgung weiter zu beobachten. Es wird daher empfohlen, die Fortführung des Inno-

vationfonds an eine kontinuierliche Überprüfung seiner Zielerfüllung zu knüpfen und als Instru-

ment der Innovationsförderung an neue Entwicklungen und Bedarfe anzupassen. 
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2 Einleitung 

2.1 Evaluationsauftrag 

In den §§ 92a und 92b Sozialgesetzbuch (SGB) V hat der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Stär-

kung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG) den Innovationsfonds 

rechtlich verankert.2 In diesem Kontext hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in 

§ 92a Abs. 5 SGB V den gesetzlichen Auftrag erhalten, eine wissenschaftliche Auswertung des

Innovationsfonds zu veranlassen und dem Deutschen Bundestag zum 31.03.2019 einen Zwi-

schenbericht3 und zum 31.03.2022 einen abschließenden Bericht4 über das Ergebnis der wis-

senschaftlichen Auswertung zu übersenden.

Mit der wissenschaftlichen Auswertung der Förderung aus dem Innovationsfonds wurde die 

Prognos AG beauftragt, die hiermit ihren Endbericht der Evaluation vorlegt. Als Leitfrage der Eva-

luation hat das BMG die Frage formuliert, „ob der Innovationsfonds grundsätzlich ein geeignetes 

Instrument darstellt, um zur Weiterentwicklung der GKV-Versorgung beizutragen. Wenn diese 

Frage positiv beantwortet wird, soll die Evaluierung zusätzlich zusammenfassende Hinweise ge-

ben, ob und ggf. welchen Änderungsbedarf es gibt, um den Innovationsfonds als Instrument zur 

Weiterentwicklung der Versorgung in der GKV zu optimieren, und entsprechende Empfehlungen 

und Lösungsvorschläge erarbeiten.“5 

Die Evaluation soll sich an den im Begründungstext zum GKV-VSG genannten Fragen orientieren: 

1. Sind die Förderstrukturen effektiv?

2. Ist eine sinnvolle Themenauswahl erfolgt?

3. Ist das Zusammenspiel der Gremien effektiv?

4. Ist der Innovationsfonds richtig organisiert?

5. Die wissenschaftliche Auswertung umfasst auch die Prüfung der wirtschaftlichen und sparsa-

men Verwendung der Mittel durch den Innovationsfonds.6

2.2 Schwerpunkte der zwei Evaluationsphasen 

Im Vordergrund der ersten Evaluationsphase 2016 bis 2018 standen die Fragen, ob der Innovati-

onsfonds als Instrument grundsätzlich geeignet ist, zur Weiterentwicklung der GKV-Versorgung 

beizutragen, welcher Änderungsbedarf besteht und wie dieser ggf. realisiert werden kann. Der Fo-

kus lag auf der Struktur- und Prozessqualität. Nach Berichterstattung des BMG an den Bundestag 

über den Zwischenbericht der Evaluation wurde mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) vom 

09.12.2019 die Fortführung bis 2024 und die Weiterentwicklung des Innovationsfonds beschlos-

sen. 

2 Gesetz vom 16.07.2015 - Bundesgesetzblatt Teil I 2015 Nr. 30 22.07.2015 S. 1.211. In Kraft getreten am 23.07.2015. 
3 Zwischenbericht über die wissenschaftliche Auswertung der Förderung durch den Innovationsfonds im Hinblick auf deren Eignung 

zur Weiterentwicklung der Versorgung, BtDrs: 19/8500 
4 Zeitpunkt des Endberichts wurde geändert durch das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) vom 09.12.2019. 
5 Bundesministerium für Gesundheit (2017): Leistungsbeschreibung für den Dienstleistungsauftrag: „Wissenschaftliche Auswertung 

der Förderung aus dem Innovationsfonds gem. § 92a Abs. 5 SGB V“, S. 4. 
6 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG), BtDrs: 18/4095. 
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In der zweiten Evaluationsphase 2019 bis 2021 rückte neben der Struktur- und Prozessqualität 

auch die Ergebnisqualität in den Vordergrund. Es wurde geprüft, ob und wie der Innovationsfonds 

als Instrument zur Weiterentwicklung der Versorgung in der GKV seine Ziele erreicht bzw. weiter 

optimiert werden kann. Etwaige Änderungsbedarfe werden aufgezeigt sowie entsprechende Emp-

fehlungen und Lösungsvorschläge gegeben. Ein Schwerpunkt ist die Evaluation der Änderungen 

durch das DVG. Einen zweiten Schwerpunkt bilden die Untersuchungen zu den Chancen für den 

Transfer von Maßnahmen und Erkenntnissen in die GKV-Versorgung. Im Bereich der neuen Ver-

sorgungsformen (NVF) wird, soweit zum Berichtszeitpunkt möglich, abgeschätzt, ob die Projekte 

grundsätzlich belastbare Ergebnisse zur Verbesserung der Versorgung liefern, die eine Überfüh-

rung in die Regelversorgung ermöglichen. Die ersten Transferaktivitäten und diesbezügliche Er-

folgsfaktoren und Voraussetzungen werden untersucht. Bei Projekten der Versorgungsforschung 

steht die Verwertbarkeit der Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der GKV-Versorgung im Vor-

dergrund. Die Ergebnisse der zweiten Phase sind im vorliegenden abschließenden Bericht der 

Evaluation dokumentiert. 

2.3 Methoden der Evaluation 

Die Evaluation stützt sich sowohl auf quantitative als auch qualitative Methoden der Datenerhe-

bung.8 Grundlegend ist dabei eine 360°-Perspektive und der damit verbundene Ansatz der Me-

thoden- und Datentriangulation; d. h., die gewählten Methoden und Daten sollen die evaluations-

leitenden Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven prüfen, sich gegenseitig ergänzen und so-

mit eine umfassende Beurteilung ermöglichen.  

Grundlage der Evaluation ist eine systematische Analyse von Dokumenten und Förderdaten sowie 

Interviews und Online-Befragungen. Gremienprotokolle und schriftliche Unterlagen zu Förderent-

scheidungen (z. B. Antragsbegutachtungen) konnten den Autorinnen und Autoren des Berichtes 

aus rechtlichen Gründen nicht zur Verfügung gestellt werden. 

Experteninterviews sind ein wesentliches Element in der Gesamtevaluation des Innovationsfonds. 

Sie dienen insbesondere dazu, Informationen zu gewinnen, welche nur schwierig durch standardi-

 
7 Im Rahmen der Berichterstellung wurden zusätzlich ausgewählte Informationen bis zum 31.12.2021 ergänzt, beispielsweise zu ak-

tuellen Förderentscheidungen und Beschlüssen des Innovationsausschusses zur Überführung in die Regelversorgung.  
8 Das vollständige methodische Konzept der Evaluation findet sich im Anhang dieses Berichts. 

Berichtszeitpunkt und Bewertungsmöglichkeit 

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf den Stand des Innovationsfonds zum 

31.10.2021.7 

Da der Innovationsfonds ein aktuell noch laufendes Förderprogramm ist und zum ge-

genwärtigen Zeitpunkt erst ein geringer Anteil der Förderprojekte abgeschlossen ist, 

kann die Evaluation keine abschließende Bewertung des gesamten Förderinstruments 

Innovationsfonds vornehmen. Die Evaluationsbefunde ermöglichen zum Berichtszeit-

punkt dennoch Schlussfolgerungen zum Innovationsfonds und weisen auf Weiterent-

wicklungsmöglichkeiten hin.  
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sierte Formate erhoben werden können. In der Regel sind dies aus Erfahrung gewonnene Infor-

mationen und persönliche Einschätzungen zu Prozessen und ihren Auswirkungen. Sie ermögli-

chen insbesondere Informationen aus anderen Quellen (Dokumente, Förderdaten, Online-Befra-

gungen) zu diskutieren sowie zu validieren und somit zusätzliches Wissen zur Einordnung und 

zum Verständnis zu erlangen. Befragt wurden in diesem Zusammenhang Mitglieder des Innovati-

onsausschusses (IA), Mitarbeitende der Geschäftsstelle des Innovationsausschusses (GS) sowie 

des Projektträgers (PT) (interne Akteure), externe Akteure des Gesundheitswesens und der ver-

sorgungsbezogenen Wissenschaft (Stakeholder) sowie Förderempfänger mit Verantwortung für 

NVF und VSF-Projekte des Innovationsfonds. 

Des Weiteren wurden im Verlauf der Evaluierung mehrere Online-Befragungswellen mit Förder-

empfängern und Stakeholdern durchgeführt. Die Informationen aus diesen Befragungen ermögli-

chen eine Ableitung von Rückschlüssen zur Beantwortung zentraler Fragestellungen der Evalua-

tion. Sie ergänzen und vertiefen zudem die Daten und Informationen aus der Dokumenten- und 

Förderdatenanalyse um zusätzliche quantitative Daten, qualitative Informationen und akteursbe-

zogene (Selbst-)Einschätzungen. Schließlich bilden sie eine wichtige Quelle, um einzelne Fragen 

und Ergebnisse in den Interviews zu vertiefen. Somit wird eine größtmögliche Anschlussfähigkeit 

zwischen den Informationen aus den Online-Befragungen und den leitfadengestützten Interviews 

gewährleistet. 

2.4 Aufbau des Berichts 

Im folgenden Kapiteln werden die Ziele und bisherigen Weiterentwicklungen des Innovations-

fonds zusammengefasst (Kapitel 3). Im weiteren Verlauf werden die Ergebnisse der Datenerhe-

bungen und -analysen, die im Rahmen dieser Evaluation durchgeführt wurden, vorgestellt. In Zwi-

schenfazits werden die wesentlichen Evaluationsbefunde der einzelnen Kapitel zusammenge-

fasst und bewertet. Kapitel 4 widmet sich der Organisation und Finanzierung und Kapitel 5 dem 

Förderprozess des Innovationsfonds. Kapitel 6 betrachtet die geförderten Themenfelder, zahlrei-

che Merkmale der Förderprojekte und deren Umsetzungsstand. Kapitel 7 gibt einen Überblick 

über die Ergebnisse der Projekte und ihre Transferchancen in die GKV-Versorgung sowie eine ent-

sprechende Detailanalyse von Projekten in drei ausgewählten Fokusthemen. Der Bericht schließt 

ab mit den Schlussfolgerungen, die sich aus den Evaluationsbefunden ableiten lassen, und Emp-

fehlungen zur Weiterentwicklung des Innovationsfonds (Kapitel 8).  
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3 Ziele und bisherige Weiterentwicklung des Innovationsfonds 

3.1 Zielsystem des Innovationsfonds 

Für eine nachvollziehbare Evaluation des Innovationsfonds und die Akzeptanz der darauf basie-

renden Bewertungen ist es zunächst notwendig, die Ziele zu beschreiben, die mit dem Instrument 

Innovationsfonds angestrebt werden. Nur vor deren Hintergrund kann beurteilt werden, ob der 

Innovationsfonds in dieser Konzeption und Umsetzung sowie mit den erzielten Wirkungen tat-

sächlich erfolgreich ist.  

Um die Ziele des Innovationsfonds zu beschreiben und in ein konsistentes Zielsystem zu überfüh-

ren, wurden zunächst grundlegende Dokumente zum Innovationsfonds ausgewertet. Der Innovati-

onsfonds wurde mit dem GKV-VSG vom 16.07.2015 ins Leben gerufen. Daher ist die erste An-

laufstelle zur Identifikation der vom Gesetzgeber intendierten Ziele des Innovationsfonds die da-

malige Gesetzesbegründung.9 Zudem wurde der Wortlaut der neu im SGB V eingeführten §§ 92a 

und 92b untersucht. Mit dem DVG vom 09.12.2019 wurden verschiedene Anpassungen an den 

Regelungen zum Innovationsfonds vorgenommen. Soweit hiervon die (spezifischen) Ziele betrof-

fen waren, wurde auch dies berücksichtigt. Darüber hinaus wurden wesentliche Programmdoku-

mente wie die Förderbekanntmachungen, allgemeine Hinweise für die Antragsteller sowie die Ge-

schäfts- und Verfahrensordnung gesichtet. Diese Programmdokumente werden als dem Gesetz-

entwurf nachrangig angesehen, da sie bereits eine Interpretation der Ziele des Gesetzgebers dar-

stellen. In erster Linie stützt sich somit das Zielsystem des Innovationsfonds auf dessen gesetzli-

che Grundlage und deren Begründung durch den Gesetzgeber. 

Das zugrunde gelegte Zielsystem des Innovationsfonds kann Abbildung 1 entnommen werden. Es 

ist hierarchisch aufgebaut: Niedrigere Ebenen stellen Voraussetzungen bzw. Konkretisierungen 

der darüberliegenden Ebenen dar.  

 

 
9 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG), BtDrs: 18/4095. 
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Auf oberster Ebene steht die Mission des Innovationsfonds. Der Gesetzgeber bezeichnet die Mis-

sion auch als übergeordnetes Ziel. Dieses „ist eine qualitative Weiterentwicklung der Versorgung 

in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland“.17 Hierin drückt sich u. a. der Fokus des 

Innovationsfonds auf die GKV-Versorgung aus.  

Dieses Ziel soll erreicht werden durch die dauerhafte Übernahme wirkungsvoller, innovativer Ver-

sorgungsformen und neuer Erkenntnisse in die GKV-Versorgung – sei es kollektivvertraglich durch 

die Selbstverwaltung, durch den Gesetzgeber oder in Selektivverträgen durch die Vertragspartner. 

Unter Innovationen werden hierbei Versorgungsformen verstanden, die über die bisherige Regel-

versorgung hinausgehen. Der Innovationsfonds soll Erkenntnisse liefern, auf deren Grundlage 

eine dauerhafte Übernahme in die Versorgung geprüft werden kann und auf dieser Basis Empfeh-

lungen zur Überführung abgeben. Die rechtlichen und sonstigen Voraussetzungen für eine Über-

führung selbst können aber nur durch die genannten Akteure erfolgen. Die dauerhafte Überfüh-

rung stellt somit eine intendierte Wirkung des Innovationsfonds dar. 

Hauptziele des Innovationsfonds sind folglich die Generierung belastbarer Erkenntnisse zu wir-

kungsvollen, innovativen Versorgungsformen sowie Erkenntnisgewinne zur Verbesserung der 

GKV-Versorgung. Denn nur auf valider und gesicherter Datengrundlage sollen neue Erkenntnisse 

in die GKV-Versorgung dauerhaft überführt werden.  

Der Innovationsfonds fördert hierzu die Entwicklung und Testung neuer Versorgungsformen 

(NVF), wobei ein Schwerpunkt auf sektorenübergreifenden Versorgungsformen liegt. Allgemein 

sollen die Versorgungsformen dazu beitragen, Versorgungsdefizite zu beheben bzw. die Versor-

gungsqualität und -effizienz zu verbessern. Insbesondere soll die Zusammenarbeit innerhalb und 

zwischen verschiedenen Versorgungsbereichen, Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen 

optimiert sowie die interdisziplinäre und fachübergreifende Versorgung verbessert werden. Pro-

duktinnovationen werden explizit nicht vom Innovationsfonds gefördert. 

Außerdem fördert der Innovationsfonds Vorhaben zur Versorgungsforschung (VSF) mit dem Ziel, 

Erkenntnisse zu gewinnen, die die bestehende Versorgung in der GKV verbessern und dabei eine 

hohe praktische Relevanz und besondere Nähe zur praktischen Patientenversorgung aufweisen. 

Auch die (Weiter-)Entwicklung von medizinischen Leitlinien (nachträglich eingeführt durch das 

DVG) und die Evaluation von Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) können 

gefördert werden. Die Förderung der Evaluation von bestehenden Selektivverträgen nach den 

§§ 140a und 73c SGB V18 wurde mit dem DVG abgeschafft, da in den Jahren 2018 und 2019

kaum Gebrauch davon gemacht wurde.

Zu Beginn der Evaluation im Jahr 2018 wurden Gespräche mit Mitgliedern des IA geführt, u. a. zur 

Einordnung und dem Verständnis der dokumentierten Ziele des Gesetzgebers. Innerhalb des IA 

bestand ein weitgehend einheitliches Verständnis über das Zielsystem des Innovationsfonds; es 

stimmt überein mit der Zieldefinition in § 92a SGB V und seiner Begründung im Entwurf des GKV-

VSG. Von einigen Mitgliedern dieses Gremiums wurde im Zusammenhang mit dem Zielsystem auf 

die besondere Bedeutung der Digitalisierung und den hohen Stellenwert von Prozess- und Struk-

turinnovationen hingewiesen und angemerkt, dass mit „sektorenübergreifend“ auch die anderen 

Sozialversicherungszweige gemeint sind; all dies ist kompatibel mit den Zielen des Innovations-

fonds. Meinungsunterschiede bestanden allerdings bezüglich der intendierten Wirkung des Inno-

vationsfonds. Hierbei geht es um die Frage, ob die Überführung von positiv evaluierten Projekter-

gebnissen in die kollektivvertragliche Versorgung den gleichen Rang besitzt wie die Übernahme 

17 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG), BtDrs: 18/4095, S. 100. 
18 In der Fassung vom 22.07.2015, d. h. vor den Änderungen durch das GKV-VSG. 
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solcher Ergebnisse in die selektivvertragliche Versorgung. In der Begründung zu § 92a Abs. 1 

heißt es: 

Die geförderten „Vorhaben müssen […] hinreichendes Potential aufweisen, dauerhaft in die Ver-

sorgung aufgenommen zu werden. Dies bezieht sich zunächst auf eine Überführung in die Regel-

versorgung. Diese kann durch eine Änderung der Richtlinien nach § 92 Abs. 1 durch den Gemein-

samen Bundesausschuss oder erforderlichenfalls auch durch eine Veränderung der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen erfolgen. Vorhaben, die auf eine dauerhafte Weiterentwicklung der selektiv-

vertraglichen Versorgung abzielen, können ebenfalls gefördert werden.”19 

Die Mehrheit der befragten Mitglieder des IA betrachteten den Transfer in die kollektivvertragliche 

Versorgung als die eigentliche Intention des Innovationsfonds. Die Übernahme von Projektergeb-

nissen in Selektivverträge – so die Argumentation – sei auch schon ein Teilerfolg. Der wirkliche 

Erfolg des Innovationsfonds bemesse sich aber an der Weiterentwicklung der kollektivvertragli-

chen Versorgung. Daneben gab es allerdings auch Stimmen, die beides als gleichrangig betrach-

teten. 

Der Innovationsbegriff kann unterschiedlich ausgelegt werden. Es besteht keine Definition sowie 

kein einheitliches Verständnis dessen, was allgemein oder auch im Rahmen des Innovations-

fonds als innovativ zu bewerten ist. Der Fokus im Innovationsfonds liegt auf der Weiterentwick-

lung der GKV-Versorgung. Im Hinblick auf den Innovationsgrad von Neuerungen hat der Begriff 

„Weiterentwicklung der Versorgung“ keine Konkretisierung erfahren. So ist grundsätzlich unbe-

stimmt bzw. interpretationsoffen, ob inkrementelle Innovationen im Vordergrund der Förderung 

stehen oder ob auch disruptive Neuerungen20 in der GKV-Versorgung eingeschlossen sind. Im 

Verlauf der bisherigen Förderung haben sich mehrere Wege gezeigt, auf denen die Weiterentwick-

lung der GKV-Versorgung durch den Innovationsfonds bzw. die Förderprojekte erzielt werden kön-

nen (Kapitel 7). 

3.2 Fortführung und Weiterentwicklung des Innovationsfonds durch das Digitale-
Versorgung-Gesetz (DVG) 

Mit dem DVG vom 09.12.2019 wurde die befristete Fortführung des Innovationsfonds von 2020 

bis 2024 beschlossen. Mit dem DVG wurden zudem Weiterentwicklungen des Innovationsfonds 

vorgenommen, die in der folgenden Übersicht zusammengefasst sind. Die Begründungen, die 

konkrete Umsetzung sowie die Bewertungen dieser Anpassungen werden in den folgenden Kapi-

teln des Evaluationsberichtes eingehend thematisiert. 

19 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG), BtDrs: 18/4095, S. 100. 
20 Mit disruptiven Neuerungen sind weitreichende Veränderungen bezüglich der Grundstruktur der GKV-Versorgung gemeint, beispiels-

weise eine Abschaffung der Einzelleistungsvergütung im ambulanten ärztlichen Bereich.  

Wesentliche Anpassungen und Weiterentwicklungen des Innovationsfonds durch 

das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) vom 09.12.2019 

Fortführung des Innovationsfonds sowie Reduktion und Verwendung der jährlich zur 

Verfügung stehenden Mittel (§ 92a Abs. 3) (Kapitel 4.2): 

■ Der Innovationsfonds wird befristet fortgeführt bis zum Jahr 2024.
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■ Die Fördersumme beträgt ab dem Jahr 2020 200 Mio. € jährlich; in den Jahren 

2016 bis 2019 waren dies jeweils 300 Mio. € gewesen. 

■ Von der Fördersumme sollen 80 % für die Förderung NVF und 20 % für die Förde-

rung der VSF verwendet werden (bis 2019: 75 % zu 25 %). 

■ Für themenoffene Förderbekanntmachungen dürfen in den beiden Hauptförderli-

nien (NVF und VSF) jeweils höchstens 20 % der jährlich verfügbaren Fördersumme 

verwendet werden. 

■ Nicht verausgabte Mittel werden auf das folgende Haushaltsjahr übertragen, was 

nach bis 2019 geltender Rechtslage nicht möglich war. 

Einführung eines zweistufigen Förderverfahrens für NVF (§ 92a Abs. 1) (Kapitel 5.3): 

■ In einer ersten Stufe wird auf Basis eingereichter Ideenskizzen die Konzeptentwick-

lung ausgewählter Vorhaben zur Ausarbeitung qualifizierter Anträge für bis zu sechs 

Monate gefördert.  

■ In einer zweiten Stufe werden die nach Ablauf der Konzeptentwicklungsphase ein-

zureichenden Anträge erneut bewertet und die Durchführung von in der Regel nicht 

mehr als 20 Vorhaben mit der jährlich verfügbaren Fördersumme gefördert. 

Besondere Förderlinien in der VSF (§ 92a Abs. 2 und 3) (Kapitel 6.1.5): 

■ Die Fördermöglichkeit der Evaluation von Selektivverträgen, die nach den §§ 73c 

und 140a in der am 22. Juli 2015 geltenden Fassung des SGB V geschlossen wur-

den, wird abgeschafft. 

■ Die für Versorgungsforschung zur Verfügung stehenden Mittel können künftig auch 

zur (Weiter-)Entwicklung ausgewählter medizinischer Leitlinien, für die in der Ver-

sorgung besonderer Bedarf besteht, eingesetzt werden (mindestens 5 Mio. € jähr-

lich). Die Förderschwerpunkte für die (Weiter-)Entwicklung von Leitlinien legt das 

Bundesministerium für Gesundheit unter Einbeziehung der Arbeitsgemeinschaft 

der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften fest. 

Einführung eines Konsultationsverfahrens vor Festlegung von Förderbekanntma-

chungen (§ 92b Abs. 2) (Kapitel 5.2): 

■ Der Festlegung von Förderbekanntmachungen durch den Innovationsausschuss 

soll künftig ein Konsultationsverfahren vorausgehen, im Rahmen dessen auch ex-

terne Expertise einbezogen wird. 

Überführung in die Regelversorgung (§ 92b Abs. 3) (Kapitel 5.6): 

■ Bei geförderten Vorhaben zu neuen Versorgungsformen beschließt der Innovations-

ausschuss spätestens drei Monate nach Eingang des jeweiligen Evaluationsberich-

tes eine Empfehlung zur Überführung der neuen Versorgungsform oder wirksamer 

Teile aus einer neuen Versorgungsform in die Regelversorgung. Bei geförderten Vor-

haben zur Versorgungsforschung berät er innerhalb dieser Frist die jeweiligen Er-

gebnisberichte und kann eine Empfehlung zur Überführung von Erkenntnissen in 

die Regelversorgung beschließen. In den Beschlüssen muss konkretisiert sein, wie 

die Überführung in die Regelversorgung erfolgen soll, und festgestellt werden, wel-
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che Organisation der Selbstverwaltung oder welche andere Einrichtung für die Über-

führung zuständig ist. Wird empfohlen, eine neue Versorgungsform nicht in die Re-

gelversorgung zu überführen, ist dies zu begründen. Die Beschlüsse werden veröf-

fentlicht. Stellt der Innovationsausschuss die Zuständigkeit des Gemeinsamen Bun-

desausschusses fest, hat dieser innerhalb von zwölf Monaten nach dem jeweiligen 

Beschluss der Empfehlung die Regelungen zur Aufnahme in die Versorgung zu be-

schließen. 

Erweiterung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Innovationsausschusses (§ 92b 

Abs. 5) (Kapitel 4.1.2): 

Die Aufgaben der Geschäftsstelle werden um folgende Punkte erweitert: 

■ administrative und fachliche Beratung von Förderinteressenten, Antragstellern und

Zuwendungsempfängern,

■ Unterstützung bei der Ausarbeitung qualifizierter Anträge

■ administrative Bearbeitung und fachliche Begleitung von Vorhaben, die mit Mitteln

des Innovationsfonds gefördert werden oder gefördert werden sollen,

■ kontinuierliche projektbegleitende Erfolgskontrolle geförderter Vorhaben,

■ Erarbeitung von Entwürfen für Empfehlungen des Innovationsausschusses zur

Überführung von Wirkansätzen in die Regelversorgung,

■ Veröffentlichung von Erkenntnissen und Ergebnissen aus den geförderten Vorha-

ben.

Klargestellt wird, dass die Inanspruchnahme von Beratungs- und Unterstützungsleistun-

gen keine weitergehenden Ansprüche z. B. auf Förderung auslöst. 

Einrichtung eines Expertenpools (§ 92b Abs. 6) (Kapitel 4.1.2): 

■ Zur Einbringung wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Sachverstands

wird ein breit aufgestellter Expertenpool gebildet, der an die Stelle des bisherigen

zehnköpfigen Expertenbeirates tritt. Die Benennung der Mitglieder des Experten-

pools übernimmt der Innovationsausschuss. Die Geschäftsstelle beauftragt die ein-

zelnen Mitglieder des Expertenpools entsprechend ihrer jeweiligen wissenschaftli-

chen und versorgungspraktischen Expertise mit der Durchführung von Kurzbegut-

achtungen einzelner Anträge auf Förderung und mit der Abgabe von Empfehlungen

zur Förderentscheidung. Die Empfehlungen der Mitglieder des Expertenpools sind

vom Innovationsausschuss in seine Entscheidungen einzubeziehen. Abweichungen

von den Empfehlungen der Mitglieder des Expertenpools sind vom Innovationsaus-

schuss schriftlich zu begründen. Mitglieder des Expertenpools dürfen für den Zeit-

raum ihrer Benennung keine Anträge auf Förderung durch den Innovationsfonds

stellen und auch nicht an einer Antragstellung beteiligt sein.
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4 Organisation, Fortführung und Finanzierung des Innovati-
onsfonds 

4.1 Aufbauorganisation 

Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Gesamtstruktur des Innovationsfonds, seine inhaltliche 

und administrative Ebene sowie die Einbindung von übergeordneten und dienstleistenden Akteu-

ren. Die Darstellung basiert auf den gesetzlichen Regelungen zur Durchführung der Förderung 

(§ 92b SGB V), der Geschäftsordnung (GO IA)21 und der Verfahrensordnung22 des IA sowie auf

den Ergebnissen zweier Fachgespräche mit Vertretern der GS.

21 Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss. Geschäftsordnung des Innovationsausschusses nach § 92b SGB V 

(GO IA) in der Fassung vom 15. Oktober 2015, in Kraft getreten am 26. November 2015, zuletzt geändert am 17. Februar 2020, in 

Kraft getreten am 8. April 2020, https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/195/Geschaeftsordung_Innovationsaus-

schuss_2020-04-08.pdf, zuletzt abgerufen am 14.12.2021. 
22 Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss. Verfahrensordnung des Innovationsausschusses nach § 92b SGB V 

(VerfO IA) in der Fassung vom 27. November 2015, in Kraft getreten am 14. Dezember 2015, zuletzt geändert am 17 Februar 2020, 

in Kraft getreten am 8. April 2020, https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/196/Verfahrensordnung_Innovationsaus-

schuss_2020-04-08.pdf, zuletzt abgerufen am 14.12.2021. 
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4.1.1 Innovationsausschuss, Arbeitsausschuss und Finanzausschuss 

Der Innovationsausschuss (IA) ist das finale und damit zentrale Entscheidungsgremium des Inno-

vationsfonds. Er trifft die Beschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben nach §§ 92a und 

92b SGB V. Zu seinen Hauptaufgaben gehören: 

■ die Beratung und der Beschluss der Förderbekanntmachungen (vorbereitet durch den AA),

■ die Beratung und die Entscheidung über die Förderung von Projekten mit Mitteln des Innova-

tionsfonds unter Einbeziehung der Gutachten aus dem Expertenpool und vorbereitet durch

den AA sowie

■ der Beschluss von Empfehlungen zur Überführung in die Regelversorgung nach Abschluss

der geförderten Vorhaben.

Der IA setzt sich aus zehn stimmberechtigen Mitgliedern zusammen (§ 92b Abs. 1 S. 2 SGB V): 

■ dem oder der unparteiischen Vorsitzenden des G-BA (gleichzeitig Vorsitz des IA)

■ einem von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) benannten Mitglied,

■ einem von der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) benannten Mitglied,

■ einem von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) benannten Mitglied,

■ drei vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-SV) benannten Mitgliedern,

■ zwei Vertreterinnen bzw. Vertretern des BMG und

■ einer Vertreterin bzw. einem Vertreter des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

(BMBF).

An den Entscheidungen des Fonds sind somit sowohl die Selbstverwaltung als auch die Exekutive 

des Bundes beteiligt. Entscheidungen des IA bedürfen einer Mehrheit von sieben Stimmen (§ 92b 

Abs. 2 S. 12 SGB V). 

Neben den zehn stimmberechtigten Mitgliedern nehmen Patientenvertreterinnen bzw. Patienten-

vertreter – analog zum G-BA ohne Stimmrecht – an den Beratungen des IA teil. Sie sollen die Inte-

ressen der Patientinnen und Patienten und der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter 

Menschen in dem Gremium vertreten. Sie haben ein Mitberatungs- und Antragsrecht (§ 92b 

Abs. 1 S. 3 SGB V). 

Der IA hat zur Vorbereitung seiner Beratungen und Beschlussfassungen einen Arbeitsausschuss 

(AA) gemäß § 13 Abs. 1 GO IA eingesetzt. 

Für jedes stimmberechtige Mitglied des IA sowie die teilnahmeberechtigen Patientenvertreterin-

nen bzw. Patientenvertreter werden bis zu drei Teilnehmende für den AA benannt; geleitet werden 

die Sitzungen von der GS (§ 13 Abs. 1 GO IA). Der AA kann einvernehmlich weiteren Akteuren ein 

Teilnahmerecht einräumen; dazu gehören Mitglieder des Expertenpools sowie Mitarbeitende der 

G-BA-Geschäftsstelle, des PT, des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswe-

sen (IQWiG), des Instituts für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG)

und der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V.

(AWMF) (§ 13 Abs. 2 GO IA).

Der AA soll bei seinen Beratungen Konsens anstreben. Er fasst das Ergebnis seiner Beratungen 

zusammen und legt es dem IA vor. Ergibt sich, dass wesentliche Meinungsdifferenzen nicht aus-

geräumt werden können, sind diese im IA darzustellen (§ 14 Abs. 2 GO IA). 
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Der Finanzausschuss des Innovationsfonds hat die Aufgabe, einen Teilhaushaltsplan (Haushalt 

des IA ist Teilhaushalt des G-BA-Haushaltes, Haushaltsplanung und Rechnungslegung orientieren 

sich an Prozessen des G-BA) aufzustellen und die Jahresrechnung zu beraten (§ 20 GO IA). Er um-

fasst neun Mitglieder: 

■ je eine Vertreterin bzw. einen Vertreter der KBV, der KZBV und der DKG,

■ drei Vertreterinnen bzw. Vertreter des GKV-SV sowie

■ zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter des BMG und eine Vertreterin bzw. einen Vertreter des

BMBF.

Der Finanzausschuss entscheidet mit einer Mehrheit von sechs Stimmen. Der oder die Vorsit-

zende des Finanzausschusses legt dem IA den aufgestellten Teilhaushaltsplan zur Beschlussfas-

sung vor. 

Zur Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit innerhalb des Innovationsfonds wurden die Mitglie-

der des IA befragt. Hierzu wurde an jede vertretene Institution (inkl. Patientenvertretung) ein stan-

dardisierter Fragebogen verschickt und nach schriftlicher Beantwortung ein Interview je Institu-

tion geführt. Mit der gegenwärtigen Aufgabenverteilung zwischen den einzelnen Gremien sind 

acht der befragten Institutionen sehr bzw. eher zufrieden. Von einer Institution wird Unzufrieden-

heit angemerkt: Die Aufgaben insbesondere des AA seien zu kleinteilig. So finde z. B. das Redigie-

ren von Texten im AA unter Einbeziehung von ca. 30 Mitgliedern statt; das Gleiche gelte bezüglich 

der Abstimmungen über projektbezogene Änderungsanträge von Förderempfängern. Die Arbeits-

weise sei zu zeitaufwendig und ineffizient. Es müssten mehr dieser Aufgaben an die GS delegiert 

werden. 

Die Einbeziehung der Patientenvertretung wird von den befragten Institutionen als eher bzw. sehr 

zufriedenstellend bezeichnet. 

4.1.2 Geschäftsstelle 

Zur Vorbereitung und Umsetzung seiner Entscheidungen unterhält der IA eine Geschäftsstelle 

(GS) (§ 92b Abs. 4 SGB V). Zur Unterstützung der GS bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben hat 

der IA einen Projektträger (PT) beauftragt. Die GS ist zurzeit mit 13 Mitarbeitenden besetzt. 

Die GS hatte bis 2019 insbesondere folgende Aufgaben (§ 92b Abs. 4 SGB V alt): 

■ Erarbeitung von Entwürfen für Förderbekanntmachungen,

■ Einholung von Zweitgutachten,

■ Erlass von Förderbescheiden,

■ Veranlassung der Auszahlung der Fördermittel durch das Bundesversicherungsamt,

■ Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Fördermittel und eventuelle Rückforderung

der Fördermittel,

■ Veröffentlichung der aus dem Innovationsfonds geförderten Vorhaben.

Mit dem DVG vom 09.12.2019 wurde eine Erweiterung des Aufgabenkataloges vorgenommen. 
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Festzuhalten ist, dass die Aufgabenwahrnehmung durch die GS und den PT deutlich zugenom-

men hat, und zwar nicht nur bedingt durch die Erweiterung des Aufgabenkataloges, sondern auch 

aufgrund der zunehmenden Anzahl von geförderten Vorhaben. Insbesondere die Vorbereitung, 

Leitung und Nachbereitung von Sitzungen, die Abstimmung zwischen GS und PT sowie Arbeiten 

im Zusammenhang mit dem Abschluss von Projekten haben spürbar zugenommen. Hinzu kam 

eine Vielzahl von Projektanpassungen (konzeptionelle Nachsteuerungen, Laufzeitverlängerungen, 

Aufstockungen) aufgrund von Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, die sich in einer Fülle von zu 

bearbeitenden Änderungsanträgen und -bescheiden niederschlugen. 

Zusätzliche Aufgaben für die GS ergeben sich außerdem im Zusammenhang mit dem neu einge-

führten Konsultationsverfahren (Kapitel 5.2) und dem neu geschaffenen Expertenpool (Kapitel 

4.1.2). 

Im Zuge der durch das DVG vorgenommenen Aufgabenerweiterung hat die fachliche Beratung 

durch die GS bzw. den PT zugenommen. Von den befragten Akteuren aus dem Gesundheitswesen 

Anpassung durch das DVG: Erweiterung der Aufgaben der Geschäftsstelle des Inno-

vationsausschusses (§ 92b Abs. 5): 

Die Aufgaben der Geschäftsstelle werden um folgende Punkte erweitert: 

■ administrative und fachliche Beratung von Förderinteressenten, Antragstellern und 

Zuwendungsempfängern, 

■ Unterstützung bei der Ausarbeitung qualifizierter Anträge, 

■ administrative Bearbeitung und fachliche Begleitung von Vorhaben, die mit Mitteln 

des Innovationsfonds gefördert werden oder gefördert werden sollen, 

■ kontinuierliche projektbegleitende Erfolgskontrolle geförderter Vorhaben, 

■ Erarbeitung von Entwürfen für Empfehlungen des Innovationsausschusses zur 

Überführung von Wirkansätzen in die Regelversorgung, 

■ Veröffentlichung von Erkenntnissen und Ergebnissen aus den geförderten Vorha-

ben. 

Klargestellt wird, dass die Inanspruchnahme von Beratungs- und Unterstützungsleistun-

gen keine weitergehenden Ansprüche z. B. auf Förderung auslöst. 

Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 19/13438, S. 55):  

„Ziel ist ein stärkeres Engagement der Geschäftsstelle im gesamten Prozess der Pro-

jektberatung, -gestaltung, -auswahl, -genehmigung, -durchführung, -steuerung und -aus-

wertung. Damit soll die Geschäftsstelle eine stärkere Verantwortung für die erfolgreiche 

Umsetzung von geförderten Vorhaben und damit bei der Gestaltung der Verbesserung 

der Versorgung durch den Innovationsfonds erhalten. Dies umfasst auch, dass Projekt-

ideen mit Potenzial zur Verbesserung der Versorgung in Zusammenarbeit mit potenziel-

len Fördernehmern zu machbaren Projekten entwickelt und ggf. in mehrstufigen Prozes-

sen durchgeführt und evaluiert werden […] Angestrebt wird die Durchführung eines bis-

lang nicht stattfindenden operativen und proaktiven Projektmanagements.“ 
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(Stakeholder-Befragung und IA-Befragung) wird dies mehrheitlich begrüßt, da die Qualität der An-

träge oftmals unzureichend sei und vor allem für unerfahrene Antragsteller ohne breiten instituti-

onellen Hintergrund die Beratung von erheblichem Nutzen sein könne. Zusätzlicher Bedarf wird 

im Hinblick auf eine Vernetzung der Projekte bzw. einen fachlichen Austausch zwischen Projekten 

mit ähnlicher Thematik gesehen. 

4.1.3 Expertenpool 

In § 15 Abs. 1 GO IA ist geregelt, dass die Mitglieder des Expertenpools auf der Basis eines Vor-

schlagsverfahrens für einen Zeitraum von zwei Jahren benannt werden; eine Wiederbenennung 

ist möglich. Details des Vorschlagsverfahrens, insbesondere die formalen Anforderungen, sind in 

einer Bekanntmachung geregelt.23 Laut § 9 Abs. 3 der Verfahrensordnung des IA beauftragt die 

GS in der Regel jeweils mindestens zwei Expertinnen bzw. Experten mit der Begutachtung einer 

23 Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (2020): Bekanntmachung des Innovationsausschusses beim Gemein-

samen Bundesausschuss über die Einreichung von Vorschlägen für Mitglieder des Expertenpools gemäß § 92b Absatz 6 Satz 3 SGB V 

i. V. m. § 15 Absatz 3 GO IA. https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/185/2020-02-17_Bekanntmachung_Einrei-

chung_Expertenpool_2020.pdf, zuletzt abgerufen am 21.10.2021.

Anpassung durch das DVG: Einrichtung eines Expertenpools (§ 92b Abs. 6): 

Zur Einbringung von wissenschaftlichem und versorgungspraktischem Sachverstand 

wird ein breit aufgestellter Expertenpool gebildet, der an die Stelle des bisherigen zehn-

köpfigen Expertenbeirates tritt. Die Benennung der Mitglieder des Expertenpools über-

nimmt der Innovationsausschuss. Die Geschäftsstelle beauftragt die einzelnen Mitglie-

der des Expertenpools entsprechend ihrer jeweiligen wissenschaftlichen und versor-

gungspraktischen Expertise mit der Durchführung von Kurzbegutachtungen einzelner 

Anträge auf Förderung und mit der Abgabe von Empfehlungen zur Förderentscheidung. 

Die Empfehlungen der Mitglieder des Expertenpools sind vom Innovationsausschuss in 

seine Entscheidungen einzubeziehen. Abweichungen von den Empfehlungen der Mit-

glieder des Expertenpools sind vom Innovationsausschuss schriftlich zu begründen. Mit-

glieder des Expertenpools dürfen für den Zeitraum ihrer Benennung keine Anträge auf 

Förderung durch den Innovationsfonds stellen und auch nicht an einer Antragstellung 

beteiligt sein. 

Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 19/13438, 

S. 55 f.):

Mit der Regelung sollen „die Entscheidungen des Innovationsausschusses […] auf eine 

breitere wissenschaftliche und versorgungspraktische Expertise gegründet werden. Die 

große Vielfalt an Themen und Versorgungsaspekten lässt sich in einem zahlenmäßig 

begrenzten Expertenbeirat nur unzureichend abbilden. Daher soll […] ein Expertenpool 

gebildet werden. Dieser umfasst deutlich mehr Experten als bislang der Expertenbeirat, 

sodass neben wissenschaftlicher Expertise auch hinreichend versorgungspraktische Ex-

pertise darin vertreten sein wird […] Der Benennung der Experten soll ein Vorschlagsver-

fahren vorausgehen, in dem sowohl die Mitglieder des Innovationsausschusses als 

auch weitere Akteure des Gesundheitswesens Experten vorschlagen können.“ 
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Ideenskizze oder eines Antrags auf Förderung. Um Ausfällen vorzubeugen, werden in der Praxis 

häufig drei Expertinnen bzw. Experten beauftragt. 

Bei den befragten externen Akteuren des Gesundheitswesens und der versorgungsbezogenen 

Wissenschaft (Stakeholder) findet die Ausweitung der wissenschaftlichen und versorgungsprakti-

schen Expertise bei der Begutachtung von Ideenskizzen und Anträgen überwiegende Zustim-

mung. Durch die Schaffung des Expertenpools werde eine breitere fachliche Aufstellung erreicht 

und die Praxisorientierung gestärkt; die flexible Einbeziehung von Expertinnen und Experten aus 

wechselnden Fachdisziplinen ermögliche eine angemessene Begutachtung der stark unterschied-

lichen Förderanträge. Zudem besitze das Befangenheitsproblem, das bei Mitgliedern des frühe-

ren Beirats mehrfach auftrat, angesichts des großen Pools potenzieller Expertinnen und Experten 

keine ausschlaggebende Bedeutung mehr.  

Von der Mehrheit der Mitglieder des IA wird die Ersetzung des Expertenbeirates durch einen Ex-

pertenpool von zurzeit ca. 120 Expertinnen und Experten allerdings kritisch gesehen. Der Pool sei 

zu heterogen besetzt, die Qualität der Begutachtungen sehr unterschiedlich; eine Qualitätssiche-

rung finde nicht statt. Dies erschwere die Berücksichtigung der Expertisen im IA. Während im ehe-

maligen Beirat ein argumentativer Austausch zwischen den Expertinnen und Experten stattfand 

und der Beirat bestrebt war, auf dieser Basis ein gemeinsames Votum abzugeben, lägen dem IA 

nunmehr meist drei unterschiedliche Einzelgutachten zu einer Ideenskizze bzw. einem Antrag vor. 

Der Vorsitzende des IA fasst die Konsequenzen wie folgt zusammen: „Nur bei wenigen Förderan-

trägen kommen diejenigen Mitglieder des Expertenpools, die mit der Kurzbegutachtung eines be-

stimmten Förderantrags beauftragt worden sind, zur selben Empfehlung. Egal, ob sich der IA im 

Ergebnis für oder gegen die Förderung dieses Antrags entscheidet: Fast immer muss er zumin-

dest von der Empfehlung eines der (meist drei) beauftragten Mitglieder des Expertenpools abwei-

chen und dies intern schriftlich begründen (§ 92b Absatz 6 Satz 8 SGB V). Der dadurch verur-

sachte Aufwand ist immens, wenn man bedenkt, dass bei beispielsweise 180 eingegangenen 

Förderanträgen in der Praxis 540 Kurzbegutachtungen beauftragt werden.“24 

Prioritär geplant ist allerdings, den benannten Expertinnen und Experten auf Veranstaltungen das 

standardisierte Bewertungssystem und Anforderungen an die Begutachtung besser zu vermitteln, 

was bislang aufgrund der Pandemievorgaben zurückgestellt wurde. 

In einigen Interviews wurde der Vorschlag gemacht, einen reduzierten Expertenbeirat mit der Bün-

delung und Einordnung der Einzelgutachten zu beauftragen. Des Weiteren wurden qualitätssi-

chernde Maßnahmen bei der Besetzung des Pools (Anpassung der Aufnahmevoraussetzungen) 

vorgeschlagen.   

4.2 Fortführung und Finanzierung 

4.2.1 Fortführung des Fonds und Übertragbarkeit der Mittel 

Mit dem DVG vom 09.12.2019 wurde eine Fortführung des Fonds bis zum Jahr 2024 vorgenom-

men und die Übertragbarkeit nicht verausgabter Mittel geregelt. 

 
24 Hecken, Josef (2021): Der Innovationsfonds – Eine Zwischenbilanz aus Sicht des Gemeinsamen Bundesausschusses. Gesundheits- 

und Sozialpolitik, 75(3): 12. 
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Zur Fortführung des Fonds gaben die Mitglieder des IA folgende Beurteilung ab: Bis auf ein Mit-

glied waren alle der Meinung, dass der Fonds grundsätzlich über das Jahr 2024 hinaus fortge-

führt werden solle. Er stelle mit seinen zahlreichen beteiligten Akteuren eine wichtige Ergänzung 

zur üblichen Forschungsförderung dar; ein Großteil der eingereichten Anträge bewege sich nach 

wie vor sowohl formal als auch inhaltlich auf hohem Niveau. Einzelne Mitglieder befürworten aller-

dings explizit eine Fortführung mit erneuter Befristung und begleitender Evaluation.  

Zum Thema Fortführung wurden darüber hinaus weitere Akteure des Gesundheitswesens und der 

versorgungsbezogenen Wissenschaft (Stakeholder) befragt (Abbildung 3). 

Abbildung 3: Fortführung des Innovationsfonds über das Jahr 2024 hinaus 

n=35, keine Angabe n=2 

Frage: Sollte der Innovationsfonds grundsätzlich über das Jahr 2024 hinaus weitergeführt werden? 

Quelle: Online-Befragung der Stakeholder © Prognos AG, 2021 
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Anpassung durch das DVG: Fortführung des Innovationsfonds sowie Verwendung der 

jährlich zur Verfügung stehenden Mittel (§ 92a Abs. 3): 

■ Der Innovationsfonds wird fortgeführt bis zum Jahr 2024.

■ Nicht verausgabte Mittel werden auf das folgende Haushaltsjahr übertragen, was

nach bis 2019 geltender Rechtslage nicht möglich war.

Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 19/13438, S. 52): 

■ „Die vollständige Übertragbarkeit der Mittel soll zukünftig die flexiblere und effizien-

tere Planung der Förderung sichern und die zweckmäßige Weiterverwendung zu-

gunsten zukünftiger Vorhaben ermöglichen.“
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82 % (27 von 33) der befragten Stakeholder vertreten die Meinung, dass der Innovationsfonds 

über das Jahr 2024 hinaus weitergeführt werden soll. Dafür werden folgende Begründungen an-

gegeben: 

■ Da das deutsche Gesundheitssystem ständig neuen Herausforderungen ausgesetzt sei (z. B. 

als Folge von demografischen Entwicklungen, Covid-19-Pandemie), müssten seine Strukturen 

wandlungsfähig bleiben. Über die Förderung durch den Fonds ließen sich notwendige Struk-

tur- und Prozessveränderungen erproben und evidenzbasierte Lösungen entwickeln. 

■ Im Bereich VSF bestünden in Deutschland nach wie vor Defizite, die ausgeglichen werden 

müssten. 

■ Die vielfältigen Konsortialpartnerschaften innerhalb der Projekte trügen zu einer allgemeinen 

„Klimaveränderung“ in den Bereichen Kooperation und Zusammenarbeit bei. Dieser Effekt 

sei nicht zu unterschätzen und spreche für eine Fortführung. 

■ Zahlreiche Projekte hätten sich bereits bewährt und Weiterentwicklungen in der Versorgung 

angestoßen.25 

■ Der Innovationsfonds besitze ein Alleinstellungsmerkmal: Der Fonds ermögliche eine unab-

hängige, interdisziplinäre und interprofessionelle Innovationsförderung und Erstellung von 

Leitlinien. Hierzu würden anderweitig keine Mittel in dieser Größenordnung bereitgestellt. 

6 % (2 von 33) sind nicht der Ansicht, dass der Innovationsfonds über das Jahr 2024 hinaus wei-

tergeführt werden soll. Das Instrument wird von diesen insgesamt eher kritisch gesehen: Kon-

struktion und Verfahren seien bürokratisch und nicht flexibel sowie mit hohen administrativen 

Kosten verbunden. 

Zur Übertragbarkeit nicht verausgabter Mittel auf das folgende Haushaltsjahr gaben die befragten 

Mitglieder des IA mehrheitlich folgende Einschätzung ab: Die Übertragbarkeit sei angemessen; sie 

erhöhe die Flexibilität der Förderung und erlaube Rückstellungen, z. B. für Projektrisiken und Pro-

jektlaufzeitverlängerungen. 

4.2.2 Fördervolumen 

§ 92a Abs. 3 und 4 SGB V regelt die Finanzierung und Verausgabung der Mittel des Innovations-

fonds. Danach werden die Ausgaben des Innovationsfonds, verringert um den Finanzierungsanteil 

der landwirtschaftlichen Krankenkasse26, durch den Gesundheitsfonds und die am Risikostruk-

turausgleich teilnehmenden Krankenkassen jeweils zur Hälfte getragen. Das Bundesamt für Sozi-

ale Sicherung (BAS) erhebt und verwaltet die Mittel und zahlt die Fördermittel auf der Grundlage 

der Entscheidungen des IA aus. Die dem BAS und dem G-BA im Zusammenhang mit dem Innova-

tionsfonds entstehenden Kosten für die Verwaltung der Mittel und die Durchführung der Förde-

rung sollen aus den Einnahmen des Innovationsfonds gedeckt werden, ebenso die Aufwendun-

gen für die wissenschaftliche Evaluation des Innovationsfonds im Hinblick auf seine Eignung zur 

Weiterentwicklung der Versorgung. 

Die dem Innovationsfonds zufließenden Mittel betrugen in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils bis 

zu 300 Mio. €. Mit dem DVG vom 09.12.2019 wurde eine Reduktion der jährlich zur Verfügung 

stehenden Mittel vorgenommen. 

 
25 Siehe hierzu auch die Ausführungen in Kapitel 7.1.2. 
26 Siehe hierzu auch § 221 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 SGB V. 
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In Tabelle 1 sind die Einnahmen und Ausgaben des Innovationsfonds für die Jahre 2016 bis 

2020 zusammengefasst.

Anpassung durch das DVG: Reduktion und Verwendung der jährlich zur Verfügung 

stehenden Mittel (§ 92a Abs. 3): 

■ Die Fördersumme beträgt ab dem Jahr 2020 200 Mio. € jährlich.

■ Von der Fördersumme sollen 80 % für die Förderung neuer Versorgungsformen und

20 % für die Förderung der Versorgungsforschung verwendet werden (bis 2019:

75 % zu 25 %).

Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 19/13438, S. 52): 

■ „Die Absenkung der Finanzierung … ist angemessen, da die Kapazitätsgrenzen bei

potenziellen Antragstellern erreicht werden und sichergestellt werden soll, dass

ausschließlich qualitativ hochwertige und erfolgsversprechende Projekte gefördert

werden.“

■ „Die Verschiebung der Anteile an der Fördersumme zugunsten der neuen Versor-

gungsformen … ist durch deren besondere Relevanz für die Generierung von Er-

kenntnissen zur Überführung in die Regelversorgung begründet. Die Erprobung und

Evaluierung neuer Versorgungsformen liefert die dafür notwendige Basis. Daher ist

der Beitrag der neuen Versorgungsformen an der Weiterentwicklung der GKV-Ver-

sorgung als Kernelement des Innovationsfonds besonders zu betonen und entspre-

chend zu fördern. Der Förderung von praxisnaher Versorgungsforschung kommt

nach wie vor ein hoher Stellenwert zur Verbesserung der Erkenntnislage zur Weiter-

entwicklung der GKV-Versorgung zu, allerdings existieren hier im Gegensatz zur För-

derung neuer Versorgungsformen auch weitere Fördermöglichkeiten außerhalb des

Innovationsfonds, sodass eine Verschiebung des Gewichts im Rahmen der Förde-

rung des Innovationsfonds gerechtfertigt ist.“
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Die am Risikostrukturausgleich teilnehmenden Krankenkassen und der Gesundheitsfonds sind 

mit jeweils 49,5 % (2020: 49,6 %) an der Finanzierung beteiligt; hinzu kommt der Finanzierungs-

anteil der landwirtschaftlichen Krankenkasse, der zwischen 0,8 und 1,0 % der Einnahmen aus-

macht. In den Jahren 2016 und 2017 verausgabte der Fonds Mittel in Höhe von nahezu 

290 Mio. €; im Laufe der folgenden Jahre reduzierte sich diese Summe bis auf 176 Mio. € im 

Jahr 2020. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass seit dem Jahr 2020 nicht verausgabte Mittel auf 

das folgende Haushaltsjahr übertragen werden (Kapitel 4.2.2). 

Für die Förderung der NVF wurden in den Jahren 2016 und 2017 213 Mio. € verausgabt. In den 

folgenden Jahren ging der Betrag kontinuierlich auf 138 Mio. € im Jahr 2020 zurück. Auf die För-

derung der VSF entfielen in den Jahren 2016 bis 2018 jeweils ca. 70 Mio. €. Im Jahr 2020 lag 

der Betrag mit 28 Mio. € deutlich darunter. 

Zwei auf das DVG zurückgehende Faktoren haben zu den genannten Entwicklungen wesentlich 

beigetragen: Zum einen reduzierte sich die insgesamt zur Verfügung stehende jährliche Förder-

summe von 300 auf 200 Mio. €, zum anderen verringerte sich der Anteil, der aus diesem Topf 

auf Vorhaben der VSF entfallen soll, von 25 auf 20 % zugunsten der NVF, die gemäß DVG mit 80 

statt wie früher mit 75 % beteiligt werden sollen. 

Die Verwaltungskosten (BAS und G-BA zusammen) beliefen sich in den Jahren 2016 bis 2018 auf 

ca. 6 Mio. € und stiegen in der Folge auf 7,8 Mio. € im Jahr 2019 und 9,6 Mio. € im Jahr 2020 

an. Dies entspricht 2020 einem Anteil von 4,8 % am jährlichen Fördervolumen von 200 Mio. €. 

Der Anstieg ist vor allem auf den wachsenden Leistungsumfang der GS (inkl. PT) zurückzuführen. 

Zu nennen sind in diesem Kontext insbesondere die zunehmende Anzahl der zu betreuenden Pro-

jekte, die Auswertung der Projekt-Abschlussberichte und die durch das DVG erfolgte Erweiterung 

der Aufgaben der GS. Darüber hinaus entstehen insbesondere im Zusammenhang mit der Gremi-

enarbeit Verwaltungsaufwendungen bei den Verbänden der Leistungserbringer und Krankenkas-

sen sowie den beteiligten Bundesministerien, welche hier nicht berücksichtigt sind. 

Beim Vergleich von Verwaltungskosten für die Durchführung von Förderprogrammen ist zunächst 

der spezifische Zuschnitt der Förderung zu berücksichtigen. Unterschiede resultieren dabei aus 

der Ausrichtung als grundlagen- oder anwendungsorientiertes Forschungsprogramm oder aber 

hinsichtlich der Bewilligung einer Vielzahl von Kleinvorhaben gegenüber der Bewilligung weniger 

Großprojekte. In den Haushaltstiteln Gesundheitsforschung und Gesundheitswirtschaft sowie Me-

thoden- und Strukturentwicklung für die Lebenswissenschaften des BMBF wurden für das Haus-

haltsjahr 2020 5,3 % bzw. 5,1 % des jeweiligen Fördervolumens für Projektträgerleistungen ge-

plant.28 Zu diesen Haushaltstiteln gehören vergleichbare Programmschwerpunkte, wie z. B. Prä-

vention und Ernährung sowie die Versorgungsforschung. In einem Quervergleich zu berücksichti-

gen sind neben den genannten Aspekten das Aufgabenportfolio des PT bzw. der GS, die Komple-

xität der Antrags- und Bewilligungsverfahren sowie ggf. weitergehende Leistungen wie die fachli-

che Beratung von Antragstellern und Förderempfängern, die Durchführung von Statusseminaren 

und Tagungen oder die Übernahme von Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit. 

28 Bundesministerium der Finanzen (BMF). Bundeshaushaltsplan 2020. Einzelplan 30. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 

S. 82–83, abrufbar unter https://www.bundeshaushalt.de/fileadmin/de.bundeshaushalt/content_de/doku-

mente/2020/soll/epl30.pdf, zuletzt abgerufen am 18.10.2021. 
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Für die Prüfung der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung durch den Fonds ist auch 

von Bedeutung, dass alle Projektanträge explizit auf ihre Wirtschaftlichkeit und die Verhältnismä-

ßigkeit von Implementierungskosten und Nutzen hin begutachtet werden. 

Sowohl die Mitglieder des IA als auch externe Akteure des Gesundheitswesens und der versor-

gungsbezogenen Wissenschaft (Stakeholder) wurden zur Angemessenheit des Fördervolumens 

befragt. Die Ergebnisse der Befragungen werden im Folgenden für die beiden Förderbereiche ge-

trennt dargestellt. 

Neue Versorgungsformen 

Bezogen auf den Bereich NVF gaben die befragten Mitglieder des IA folgende Einschätzungen ab: 

■ Fünf der acht befragten Mitglieder bezeichnen das jährliche Fördervolumen von 160 Mio. € 

als angemessen. 

■ Zwei Mitglieder halten das Fördervolumen von 160 Mio. € für zu hoch. Ihre Begründungen: 

Das Volumen sei in den zurückliegenden Jahren nicht voll ausgeschöpft worden bzw. das För-

dervolumen im Bereich NVF solle zugunsten der VSF zurückgefahren werden, da in beiden 

Bereichen ähnlich hohe Antragszahlen vorlägen.  

■ Ein Mitglied gab auf die Frage keine Antwort. 

Die Einschätzungen der Stakeholder zur Höhe des Fördervolumens im Bereich NVF sind der Abbil-

dung 4 zu entnehmen. 

Abbildung 4: Angemessenheit des Fördervolumens für NVF 

 

n=35, keine Angabe n=2 

Frage: Ist das aktuelle Fördervolumen des Innovationsfonds angemessen? 

Quelle: Online-Befragung der Stakeholder © Prognos AG, 2021 
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33 % (11 von 33) der befragten Stakeholder vertreten die Meinung, dass die Höhe des Fördervo-

lumens angemessen sei. 

24 % (8 von 33) der Stakeholder sind der Ansicht, dass das jährliche Fördervolumen (viel) zu 

niedrig sei. Begründet wird dies wie folgt: 

■ Das Potenzial an Projekten zur Erprobung neuer Versorgungsformen sei größer als das För-

dervolumen.

■ Für die Gestaltung einer evidenzbasierten Gesundheitspolitik sei die Förderung neuer Versor-

gungsformen essenziell. Anderweitig ständen keine vergleichbaren Förderoptionen zur Verfü-

gung.

■ Es würden Mittel fehlen, um den Transfer zu gestalten und die Implementierung zu begleiten.

■ Die Interventionsphase sei zu kurz.

21 % (7 von 33) der befragten Stakeholder vertreten die Meinung, dass das Fördervolumen (viel) 

zu hoch sei. Die Begründungen hierzu lauten wie folgt: 

■ Es sei eine gewisse Sättigung eingetreten und Kapazitätsgrenzen seien erreicht; daher solle

das Fördervolumen abgesenkt werden.

■ Ein relevanter Teil der Projekte werde sich nach Projektabschluss nicht dauerhaft in der Re-

gelversorgung etablieren. Die Förderung solle sich daher auf Projekte beschränken, bei de-

nen mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Übertragung in die Regelversorgung zu erwarten ist.

■ Das Fördervolumen wird als „viel zu hoch“ bewertet, da das Instrument „Innovationsfonds“

insgesamt kritisch gesehen wird.

Versorgungsforschung 

Bezogen auf den Bereich VSF gaben die befragten Mitglieder des IA folgende Einschätzungen ab: 

■ Drei von acht Mitgliedern bezeichnen das jährliche Fördervolumen von 40 Mio. € als ange-

messen.

■ Zwei Mitglieder halten das Fördervolumen für zu niedrig: Die Antragszahlen seien ähnlich

hoch wie im Bereich NVF, die Projektauswahl daher deutlich schwieriger. Große VSF-Projekte

seien aufgrund der Limitierung nur eingeschränkt möglich.

■ Zwei weitere Mitglieder halten das Fördervolumen von 40 Mio. € für (viel) zu hoch. Die Be-

gründungen lauten: Das VSF-Budget werde nicht vollständig ausgeschöpft bzw. VSF sei eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht vom Innovationsfonds, sondern über die öffentli-

chen Haushalte zu fördern sei.

■ Ein Mitglied gab auf die Frage keine Antwort.

Die Einschätzungen der Stakeholder zur Höhe des Fördervolumens im Bereich VSF sind der Abbil-

dung 5 zu entnehmen. 
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Abbildung 5: Angemessenheit des Fördervolumens für VSF 

 

n=35, keine Angabe n=2 

Frage: Ist das aktuelle Fördervolumen des Innovationsfonds angemessen? 

Quelle: Online-Befragung der Stakeholder © Prognos AG, 2021 

33 % (11 von 33) der befragten Stakeholder vertreten die Meinung, dass die Höhe des Fördervo-

lumens angemessen sei. 

36 % (12 von 33) der Stakeholder sind der Ansicht, dass das jährliche Fördervolumen (viel) zu 

niedrig sei. Begründet wird dies hauptsächlich damit, dass angesichts anstehender Fragestellun-

gen (z. B. in den Bereichen Vergütung, Qualitätsindikatoren, Covid-19-Pandemie) generell ein ho-

her Bedarf an Versorgungsforschung in Deutschland bestehe und dass eine Versorgungsfor-

schung unabhängig von Kapitalinteressen und Sponsoren weiter ausgebaut werden solle. 

12 % (4 von 33) der befragten Stakeholder vertreten die Meinung, dass das Fördervolumen (viel) 

zu hoch sei. U. a. wird in diesem Kontext die Meinung vertreten, VSF solle grundsätzlich nicht 

über GKV-Mittel finanziert werden; eine Förderung aus Steuermitteln sei hier das adäquatere In-

strument. Insbesondere bezüglich der (Weiter-)Entwicklung von medizinischen Leitlinien wird eine 

Finanzierung über GKV-Mittel abgelehnt, da es sich um eine versicherungsfremde Aufgabe han-

dele. Darüber hinaus wird bezweifelt, dass die vorhandenen Forschungskapazitäten das jährliche 

Fördervolumen dauerhaft werden bedienen können. 

4.3 Zwischenfazit: Zentrale Befunde und Bewertung  

Aufbauorganisation 

Der IA ist das zentrale Gremium des Innovationsfonds. Die GKV-Selbstverwaltung und Vertreter 

der Exekutive (BMG und BMBF) treffen dort die Entscheidungen zu den Kernelementen des 

Fonds (Förderbekanntmachungen, Förderentscheidungen zu Projektanträgen, Empfehlungen 

nach Projektabschluss u. a. m.). Patientenvertreterinnen bzw. Patientenvertreter sind als nicht 

stimmberechtigte Mitglieder beteiligt. Daneben gibt es einen AA, der die Beratungen und Be-
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schlussfassungen des IA vorbereitet, und einen Finanzausschuss, der Haushaltsplan und Jahres-

rechnung berät. Die gegenwärtige Aufgabenverteilung zwischen den Ausschüssen des Fonds ist 

nach nunmehr fünf Jahren Förderung als eingespielt und als grundsätzlich sachgerecht zu be-

trachten. Optimierungsbedarf besteht im Hinblick auf die Aufgabenverteilung zwischen AA und 

GS, da die Arbeitsweise des Ausschusses zum Teil als zeitaufwendig empfunden wird und gleich-

zeitig die Arbeitsbelastung im Zeitverlauf aufgrund der wachsenden Anzahl laufender und zum 

Abschluss kommender Projekte erheblich zugenommen hat und weiter zunehmen wird.  

Die Schaffung eines Expertenpools von zurzeit ca. 120 Expertinnen und Experten und die damit 

verbundene Ausweitung der wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Expertise bei der Be-

gutachtung von Ideenskizzen und Anträgen sind ebenfalls grundsätzlich positiv zu bewerten. Der 

Pool ermöglicht eine adäquate Begutachtung der Förderanträge in ihrer gesamten fachlichen 

Breite und stärkt die Praxisorientierung der Förderung. 

Kritisch zu hinterfragen ist die gegenwärtige Umsetzung der Regelung. Der Pool ist sehr hetero-

gen besetzt, die Qualität der Begutachtungen wird von den Befragten als unterschiedlich wahrge-

nommen, und die Empfehlungen der Expertinnen und Experten weichen häufig voneinander ab, 

was bei Förderentscheidungen durchaus mit einem fachlichen Mehrwert verbunden sein kann, 

andererseits aber auch den Arbeitsaufwand erhöht. Vor diesem Hintergrund ist geplant, die Ver-

mittlung des standardisierten Bewertungssystems und der Anforderungen an die Begutachtung 

von Ideenskizzen und Anträgen weiter zu verbessern. Dies ist grundsätzlich positiv zu bewerten. 

Dafür könnten Veranstaltungen mit den Expertinnen und Experten ebenso genutzt werden wie 

weitere Informationsangebote in schriftlicher Form oder als Online-Material. 

Aufgrund der vom DVG vorgenommenen Anpassungen und der wachsenden Anzahl von geförder-

ten und zum Abschluss kommenden Projekten hat das Arbeitsvolumen der GS deutlich zugenom-

men, was durch die Schaffung von zusätzlichen Personalstellen ausgeglichen wurde. Insbeson-

dere von der stärkeren fachlichen Beratung der Antragsteller und Förderempfänger sind positive 

Auswirkungen auf eine erfolgreiche Umsetzung der Projekte zu erwarten. In diesem Zusammen-

hang kann eine intensivere Vernetzung der Projekte sinnvoll sein. Hierauf wird weiter unten im 

Zusammenhang mit der Nutzung von Projektergebnissen zur Weiterentwicklung der GKV-Versor-

gung eingegangen (Kapitel 7).  

Fortführung des Fonds 

Eine deutliche Mehrheit der befragten IA-Mitglieder und Stakeholder sind der Meinung, dass der 

Fonds über das Jahr 2024 hinaus fortgeführt werden solle. Der Fonds ermögliche eine unabhän-

gige, interdisziplinäre und interprofessionelle Innovationsförderung und Erstellung von Leitlinien. 

Hierzu würden anderweitig keine Mittel in der Größenordnung bereitgestellt. Für die Weiterent-

wicklung des deutschen Gesundheitssystems sei der Fonds von besonderer Bedeutung. Über die 

Förderung ließen sich notwendige Struktur- und Prozessveränderungen erproben und evidenzba-

sierte Lösungen für neue Herausforderungen entwickeln. Die vielfältigen Konsortialpartnerschaf-

ten innerhalb der Projekte trügen zu einer allgemeinen „Klimaveränderung“ in den Bereichen Ko-

operation und Zusammenarbeit bei. Für den Innovationsfonds lässt sich aus all diesem ein Allein-

stellungsmerkmal ableiten, das durch die Ausführungen in den folgenden Kapiteln untermauert 

wird.   

Die rechtlich nicht mögliche Übertragung von Mitteln auf das folgende Haushaltsjahr war ein Kon-

struktionsfehler des Fonds. Das DVG hat diesen Mangel beseitigt und damit die Flexibilität der 

Förderung deutlich erhöht. 
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Die Form der Finanzierung überwiegend aus GKV-Beitragsmitteln sollte beibehalten werden. Dies 

wurde bereits im Zwischenbericht der Evaluation dargelegt. Dafür spricht insbesondere die Ver-

antwortung der gesetzlichen Krankenversicherung für die Weiterentwicklung der Versorgung und 

die mit dem Innovationsfonds verbundene Erwartung, dass erfolgversprechende Innovationen 

von ihr im Rahmen der Regelversorgung umgesetzt und finanziert werden. 

Finanzierung 

Für die Förderung der NVF wurden in den Jahren 2016 und 2017 213 Mio. € verausgabt. In den 

folgenden Jahren ging der Betrag kontinuierlich auf 138 Mio. € im Jahr 2020 zurück. Auf die För-

derung der VSF-Projekte entfielen in den Jahren 2016 bis 2018 jeweils ca. 70 Mio. €. Im Jahr 

2020 lag der Betrag mit 28 Mio. € deutlich darunter. Zwei auf das DVG zurückgehende Faktoren 

haben zu den genannten Entwicklungen wesentlich beigetragen: Zum einen reduzierte sich die 

insgesamt zur Verfügung stehende jährliche Fördersumme von 300 auf 200 Mio. €. Zum anderen 

verringerte sich der vorgesehene VSF-Anteil in diesem Topf von 25 auf 20 % zugunsten der NVF, 

die gemäß DVG mit 80 statt wie früher mit 75 % der Mittel gefördert werden sollen. 

Die Verwaltungskosten (BAS und G-BA zusammen) beliefen sich in den Jahren 2016 bis 2018 auf 

ca. 6 Mio. € und stiegen in der Folge auf 7,8 Mio. € im Jahr 2019 und 9,6 Mio. € im Jahr 2020 

an. Dies entspricht 2020 einem Anteil von 4,8 % am jährlichen Fördervolumen von 200 Mio. €. 

Der Anstieg ist vor allem auf den wachsenden Leistungsumfang der GS (inkl. PT) zurückzuführen. 

Für eine Aufstockung bzw. Absenkung des gegenwärtigen Fördervolumens wurden von den Be-

fragten verschiedene Argumente angeführt. 

Für eine Aufstockung sprächen etwa:  

■ hoher ungedeckter Versorgungsforschungsbedarf,  

■ Mangel an vergleichbaren Förderoptionen,  

■ fördervolumenübersteigendes Potenzial an innovativen Projekten sowie 

■ Bedarf an zusätzlichen Mitteln für längere Projektlaufzeiten und Implementierungsbegleitung. 

Argumente für eine Absenkung wären z. B.: 

■ Erreichung von Sättigungs- und Kapazitätsgrenzen sowie  

■ mangelnder Beitrag der Projekte zur qualitativen Weiterentwicklung der GKV-Versorgung.  

Eindeutige quantitative Rückschlüsse auf die angemessene Höhe des Fördervolumens lassen 

sich aus all diesem nicht ableiten. Es sollte allerdings in Betracht gezogen werden, das Fördervo-

lumen (vorübergehend) etwas nach unten anzupassen, um das Augenmerk und die Kapazitäten 

stärker auf Wissensmanagement-Aufgaben zu lenken, d. h. auf die Einordnung, die Systematisie-

rung, die Nutzung und den Transfer der vorliegenden und weiter anwachsenden Projektergeb-

nisse. Sinnvoll ist zudem eine fortlaufende Beobachtung des Weiterentwicklungspotenzials der 

eingehenden Projektanträge für die GKV-Versorgung. Ist hier zukünftig eine Veränderung zu ver-

zeichnen, sollte mittelfristig auch eine Anpassung der Fördervolumina ins Auge gefasst werden. 
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5 Förderprozess 

5.1 Förderprozess im Überblick  

Die Prozesse des Innovationsfonds können in folgende Abschnitte gegliedert werden: 

1. Konsultationsverfahren zur Themenfindung, Erstellung und Veröffentlichung der Förderbe-

kanntmachungen

2. Antragstellung, Bewertungsverfahren und Förderentscheidung

3. Projektumsetzung und Berichtswesen

4. Empfehlungen zur Überführung in die Regelversorgung

Eingebunden in diese Prozesse sind, neben den Antragstellern, die in Kapitel 4 beschriebenen 

Akteure, Gremien und Institutionen des Innovationsfonds: IA, Expertenpool, AA, GS und PT. Die 

der Förderung zugrunde liegenden Prozesse, administrativen Abläufe und Verantwortlichkeiten 

werden nachfolgend beschrieben und mit den Einschätzungen der Beteiligten abgeglichen.
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5.2  Konsultationsverfahren und Förderbekanntmachungen 

Seit 2020 wird ein Konsultationsverfahren unter Einbeziehung externer Expertise durchgeführt, 

um die Förderungsschwerpunkte und Förderkriterien festzulegen. Eingeleitet wird das Konsultati-

onsverfahren durch eine Bekanntmachung des IA, indem Akteure des Gesundheitswesens, die 

nicht dem IA angehören, gebeten werden, Anregungen hinsichtlich Förderthemen und (ergänzen-

den) -kriterien abzugeben. Zu diesen Akteuren zählen besonders Verbände ärztlicher und nicht-

ärztlicher Leistungserbringer, Vertretungen der Krankenhäuser, der Krankenkassen sowie Wis-

senschaftsverbände, universitäre und nichtuniversitäre Forschungseinrichtungen und Patienten-

organisationen. Im Rahmen der Bekanntmachung werden alle erforderlichen Voraussetzungen 

für die einzureichenden Vorschläge mitgeteilt (Einreichungsfrist, Begründung der Themenrele-

vanz, Förderthemazuordnung bzgl. der GKV, Darstellung des Versorgungs- und Verbesserungsbe-

darfs). Für die (Weiter-)Entwicklung von medizinischen Leitlinien legt das BMG unter Beteiligung 

der AWMF Themenschwerpunkte fest.  

Vorschläge für die Inhalte der Förderbekanntmachungen (insbesondere die Themenfelder für the-

menspezifische Förderbekanntmachungen) werden im AA diskutiert und abgestimmt.   

Die GS und der PT erarbeiten gemeinsam die Entwürfe der Förderbekanntmachungen. Eine För-

derbekanntmachung umfasst einen formalen und einen inhaltlichen Teil. Dabei werden u. a. die 

Vorgaben aus der rechtlichen Grundlage des Innovationsfonds berücksichtigt. Die Entwürfe wer-

den mit besonderem Schwerpunkt auf die Themenfelder im AA diskutiert, abgestimmt und über-

arbeitet. Die abschließende Diskussion und Entscheidung finden im IA statt. Dabei werden für je-

den der beiden Bereiche NVF und VSF einmal jährlich (seit 2018) Förderbekanntmachungen erar-

beitet und veröffentlicht. Die Förderbekanntmachungen werden anschließend von der GS auf der 

Internetseite des IA und im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

Anpassung durch das DVG: Einführung eines Konsultationsverfahrens vor Festlegung 

von Förderbekanntmachungen (§ 92b Abs. 2): 

Der Festlegung von Förderbekanntmachungen durch den Innovationsausschuss soll 

künftig ein Konsultationsverfahren vorausgehen, im Rahmen dessen auch externe Ex-

pertise einbezogen wird. 

Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 19/13438, S. 53): 

Mittels der Regelung „sollen weitere Akteure des Gesundheitswesens, die nicht im Inno-

vationsausschuss bzw. im Gemeinsamen Bundesausschuss vertreten sind (z. B. nicht-

ärztliche Leistungserbringer, Vertreter aus Wissenschaft, Forschung und Pflege), Vor-

schläge für Förderthemen und -kriterien einbringen können. Damit soll sichergestellt 

werden, dass bei der Identifikation von Themen eine systematische Erhebung von Pro-

zessinnovationsbedarfen und eine fokussierte inhaltliche Steuerung erfolgen sowie ein 

Gesamtkonzept auf breiter fachlicher Basis erarbeitet werden kann. Ein solches Verfah-

ren ermöglicht auch die Generierung von Themen auf der Basis von Ergebnissen abge-

schlossener Projekte.“ 
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Tabelle 2: Veröffentlichung von Förderbekanntmachungen 

Förder-

welle 
Beschreibung 

Veröffentlichung 

Förderbekanntma-

chung 

Einreichungsfrist 

Förderentschei-

dung Innovations-

ausschuss 

2016 
1. Welle NVF (themenoffen und themen-

spezifisch) 
08.04.2016 05.07.2016 20.10.2016 

2016 
1. Welle VSF (zweistufiges Verfahren, the-

menoffen und themenspezifisch) 
08.04.2016 zweistufig 24.11.2016 

2016 

1. Welle VSF (Evaluation von Selektivver-

trägen, Evaluation der SAPV-Richtlinie 

des G-BA) 

08.04.2016 05.07.2016 24.11.2016 

2017-1 
2. Welle NVF (themenoffen und themen-

spezifisch) 
11.05.2016 19.07.2016 16.03.2017 

2017-2 3. Welle NVF (themenoffen) 20.02.2017 23.05.2017 19.10.2017 

2017 
2. Welle VSF (themenoffen, Evaluation 

von Selektivverträgen) 
20.02.2017 23.05.2017 02.11.2017 

2018 

3. Welle VSF (themenspezifisch, Evalua-

tion von Selektivverträgen, Evaluation der 

Hautkrebs-Screening-Richtlinie des G-BA) 

20.10.2017 20.02.2018 16.08.2018 

2018 4. Welle NVF (themenspezifisch) 20.10.2017 20.03.2018 18.10.2018 

2019 

4. Welle VSF (themenoffen und themen-

spezifisch, Evaluation von Selektivverträ-

gen) 

19.10.2018 19.02.2019 15.08.2019 

2019 
4. Welle VSF (Evaluation der ASV- und PT-

Richtlinien des G-BA) 
23.11.2018 19.02.2019 15.08.2019 

2019 
5. Welle NVF (themenoffen und themen-

spezifisch) 
19.10.2018 19.03.2019 16.10.2019 

2020 
5. Welle VSF (themenoffen und themen-

spezifisch) 
12.12.2019 31.03.2020 09.10.2020 

2020 
6. Welle NVF (themenoffen und themen-

spezifisch) 
12.12.2019 28.04.2020 18.12.2020 

2021 
7. Welle NVF (themenoffen und themen-

spezifisch) 
26.06.2020 

Ideenskizzen: 

25.08.2020 

Vollanträge: 

15.07.2021 

Ideenskizzen: 

04.01.2021 

Vollanträge: 

14.12.2021 

2021 6. Welle VSF (medizinische Leitlinien) 12.10.2020 12.01.2021 20.08.2021 

2021 
6. Welle VSF (themenoffen und themen-

spezifisch) 
12.10.2020 09.02.2021 20.08.2021 

2022 
8. Welle NVF (themenoffen und themen-

spezifisch) 
17.03.2021 

Ideenskizzen 

01.06.2021 

Vollanträge: 

31.05.2022 

Ideenskizzen: 

11.11.2021 

Vollanträge: 

- 

2022 7. Welle VSF (medizinische Leitlinien) 07.06.2021 07.09.2021 - 

2022 
7. Welle VSF (themenoffen und themen-

spezifisch) 
07.06.2021 05.10.2021 - 

Quelle: Dokumentenanalyse © Prognos AG, 2021 
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Die Förderbekanntmachungen beschreiben neben dem allgemeinen Förderzweck und den ge-

setzlichen Rahmenbedingungen (formaler Teil) die geförderten Inhalte (inhaltlicher Teil). In den 

themenspezifischen Bekanntmachungen werden neben der allgemeinen Zielsetzung des Pro-

gramms in der Regel vier bis sechs Themenfelder festgelegt, in denen besonderer Handlungsbe-

darf zur Verbesserung der Versorgung besteht. In den themenoffenen Bekanntmachungen wird 

den Antragstellern die Möglichkeit gegeben, weitere relevante Themen zu adressieren, die nicht 

in den themenspezifischen Ausschreibungen berücksichtigt wurden. 

Ebenfalls Teil der Förderbekanntmachungen sind die Förderkriterien, anhand derer über die För-

derwürdigkeit der Projektanträge entschieden wird. Für Projekte der NVF hat der Gesetzgeber be-

reits Kriterien im Gesetzestext (§ 92a Abs. 1 SGB V) angelegt, die – in leicht abgewandelter Form 

– auch in der Verfahrensordnung des IA festgehalten sind. Hier finden sich ebenfalls die Kriterien

für die Projekte der Versorgungsforschung. Gemeinsam mit den in den Förderbekanntmachungen

dargestellten Förderkriterien lassen sich daraus folgende Kriterien ableiten:

Tabelle 3: Übersicht Förderkriterien 

NVF VSF 

■ Relevanz ■ Relevanz

■ Verbesserung der Versorgung ■ Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der Versorgung

■ Qualifikation und Vorerfahrungen der Antragsteller

■ Methodische und wissenschaftliche Qualität

■ Umsetzungspotenzial
■ Verwertungspotenzial

■ Übertragbarkeit der Erkenntnisse

■ Evaluierbarkeit

■ Machbarkeit des Projekts in der Laufzeit ■ Machbarkeit des Projekts in der Laufzeit

■ Verhältnismäßigkeit von Implementierungskosten und

Nutzen
■ Angemessenheit der Ressourcen- und Finanzplanung

Quelle: Dokumentenanalyse  © Prognos AG, 2021 

Die Kriterien sind Teil jeder Förderbekanntmachung und der dazugehörigen Leitfäden, wo sie au-

ßerdem kurz erläutert werden. Zusätzlich sind alle Antragsteller durch das verpflichtende Gliede-

rungsschema für Projektanträge aufgefordert, zu jedem Förderkriterium darzulegen, auf welche 

Weise das Projekt die jeweiligen Förderkriterien erfüllen wird. Erläuterungen hierzu finden sich in 

den Leitfäden. Alle Maßnahmen tragen dazu bei, dass jeder Antragsteller die Möglichkeit hat, sich 

sowohl im Vorfeld als auch während der Antragstellung mit den Förderkriterien auseinanderzuset-

zen. 

Das Konsultationsverfahren, das seit dem Bewilligungsjahr 2020 die Expertise des IA für die Fest-

legung von Förderschwerpunkten ergänzt, wird von den Beteiligten des IA, der GS und Stakehol-

dern überwiegend positiv bewertet. Das neue Verfahren öffnet sich auf diese Weise verstärkt für 

die Perspektive von Akteuren, die nicht im IA vertreten sind, kann dadurch ein breiteres Spektrum 

an Akteuren und Themen adressieren und betont gleichzeitig auch die Beteiligungsmöglichkeit 

bei der Themensetzung. 
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Inwieweit das neue Verfahren geeignet ist, relevantere und vordringlichere Themen hervorzubrin-

gen, wird zurückhaltender eingeschätzt – nicht zuletzt, weil der Prozess vergleichsweise neu ist 

und bisher nur wenig Erfahrungswerte vorliegen. Eine Online-Befragung von Stakeholdern 2021 

ergab, dass deutlich mehr als die Hälfte der Befragten der Aussage zustimmen, dass die Auswahl 

relevanter und vordringlicher Themen durch das neu eingeführte Konsultationsverfahren verbes-

sert werden könne (Abbildung 7). Gleichzeitig wird jedoch sowohl in Gesprächen mit Stakeholdern 

als auch von Mitgliedern des IA angemerkt, dass überwiegend interessensgeleitete Vorschläge 

eingereicht werden bzw. solche Vorschläge, für die bereits eine bestimmte Projektidee vorliegt. 

Darüber hinaus wird die Befürchtung geäußert, dass ein akteurszentriertes Verfahren zur The-

menfindung weniger Themen generiert, die über Sektorengrenzen hinausreichen. Wie bereits 

2018 von Mitgliedern des IA angeregt, wird auch 2021 in den Gesprächen mit Stakeholdern an-

geführt, dass es zielführend sein kann, die Weiterentwicklungsbedarfe der GKV-Versorgung syste-

matisch z. B. mittels eines Horizon Scanning zu erheben und verstärkt Erfahrungen aus dem Aus-

land hinzuzuziehen. Ein Konsultationsverfahren kann hierfür vor allem eine Ergänzung sein.29 

Abbildung 7: Relevantere und vordringlichere Themen durch das neue Konsultationsverfahren 

 
n=33 

Frage: Bitte bewerten Sie folgende Aussage: „Die Auswahl relevanter und vordringlicher Themen kann durch das neu eingeführte 

Konsultationsverfahren verbessert werden.“ 

Quelle: Online-Befragung der Stakeholder Prognos AG, 2021 

Die Online-Befragung und Interviews mit Förderempfängern im Jahr 2018, 2020 und 2021 zei-

gen, dass an der Verständlichkeit der Förderbekanntmachungen und der Förderkriterien keine 

grundsätzliche Kritik geübt wird. Mit zunehmender Laufzeit des Innovationsfonds wird die Ver-

ständlichkeit der Ausschreibungsunterlagen tendenziell immer positiver bewertet. Lediglich die 

Formulierung der Förderkriterien wurden von Förderempfängern und Stakeholdern 2018 teil-

weise als zu offen bzw. unscharf wahrgenommen. Der Zwischenbericht stellte dazu fest, dass 

„[d]ie Gewichtung der einzelnen Kriterien […] von Mitgliedern des IA und des Expertenbeirats sehr 

 
29 Zwischenbericht über die wissenschaftliche Auswertung der Förderung durch den Innovationsfonds im Hinblick auf deren Eignung 

zur Weiterentwicklung der Versorgung, BtDrs: 19/8500, S. 38. 
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unterschiedlich dargestellt [wird], sodass sich kein klares Bild ergibt, welche Kriterien für die Be-

wertung von Anträgen tatsächlich ausschlaggebend und welche nachrangig waren. Ähnliche Äu-

ßerungen gibt es auch von Seiten der Förderempfänger und der Stakeholder: Zwar fehlten keine 

Kriterien, die Formulierungen seien allerdings so offen, dass die Interpretation eine Herausforde-

rung darstelle. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass eine unterschiedliche Gewichtung zwischen 

Mitgliedern des IA und des Expertenbeirates sachgerecht sein kann, da unterschiedliche Perspek-

tiven eingenommen werden (z. B. zur Verbesserung der Versorgung oder zur methodischen Quali-

tät).“30 Die Gespräche mit Mitgliedern des IA 2021 zeigen, dass die Gewichtung der Förderkrite-

rien bei Entscheidungsprozessen im IA weiterhin von einzelnen Mitgliedern unterschiedlich wahr-

genommen werden. 

5.3 Ideenskizzen und Konzeptionsphase bei NVF 

Mit der Umsetzung des DVG wurde die Antragstellung für NVF in ein zweistufiges Verfahren über-

führt. In der ersten Phase reichen die Antragsteller eine Ideenskizze ein, jedoch noch keinen voll-

ständigen Förderantrag. Die eingereichten Skizzen werden von Mitgliedern des Expertenpools im 

Rahmen von Kurzgutachten bewertet. Die Entscheidung über eine Förderung trifft der IA. Die 

Kurzgutachten werden bei der Auswahl der Ideenskizzen für eine Förderung der Konzeptions-

phase einbezogen. Die auf Grundlage der Skizzen und Kurzgutachten ausgewählten Antragsteller 

erhalten einen Förderbetrag von maximal 75.000 € über sechs Monate. Die Zeit soll dazu genutzt 

30 Zwischenbericht über die wissenschaftliche Auswertung der Förderung durch den Innovationsfonds im Hinblick auf deren Eignung 

zur Weiterentwicklung der Versorgung, BtDrs: 19/8500, S. 77. 

Anpassung durch das DVG: Einführung eines zweistufigen Förderverfahrens für neue 

Versorgungsformen (§ 92a Abs. 1): 

■ In einer ersten Stufe wird auf Basis eingereichter Ideenskizzen die Konzeptentwick-

lung ausgewählter Vorhaben zur Ausarbeitung qualifizierter Anträge für bis zu sechs

Monate gefördert.

■ In einer zweiten Stufe werden die nach Ablauf der Konzeptentwicklungsphase ein-

zureichenden Anträge erneut bewertet und die Durchführung von in der Regel nicht

mehr als 20 Vorhaben mit der jährlich verfügbaren Fördersumme gefördert.

Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 19/13438, S. 51): 

„Die Einführung eines zweistufigen Förderverfahrens dient der Professionalisierung der 

Bildung von Konsortien und der Auswahl größerer komplexerer Vorhaben mit hohem 

Umsetzungspotenzial und großer Versorgungsrelevanz. Da die Antragstellung für große 

komplexe Vorhaben mit einem erhöhten Aufwand verbunden ist, soll auf Basis einge-

reichter Ideenskizzen bereits die Konzeptentwicklung ausgewählter Vorhaben für bis zu 

sechs Monate gefördert werden. Hierbei soll die Geschäftsstelle des Innovationsaus-

schusses professionelle Unterstützung leisten. Dabei soll auch die Bildung neuer Part-

nerschaften und die Zusammenführung ähnlicher Projektansätze befördert werden.“ 

Drucksache 20/1361 Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode– 60 –



Gesamtevaluation des Innovationsfonds | Förderprozess 

Seite 42 

werden, qualifizierte Vollanträge auszuarbeiten und Vorbereitungen für das Projekt zu treffen. 

Hierzu gehören gemäß dem Leitfaden für die Erstellung von NVF-Vollanträgen31: 

■ Verbindliche Gewinnung von Konsortial- und Kooperationspartnern, 

■ Etablierung einer Kooperationsstrategie (inkl. Ziele und Aufgaben), 

■ Ausarbeitung eines Arbeits- und Finanzplans, 

■ Ausarbeitung eines Evaluationskonzepts (inkl. Fallzahlplanung und Rekrutierungsstrategie), 

■ Vorbereitung vertraglicher Grundlagen der Durchführung sowie 

■ Vorbereitung von Implementierungsstrukturen und -prozessen für das Projekt. 

Zum Abschluss der Konzeptionsphase werden die Vollanträge eingereicht. Die Begutachtung der 

Vollanträge und die Förderentscheidungen für die zweite Stufe der Förderung – die eigentliche 

Projektdurchführung – erfolgt unverändert, wie für VSF-Projekte (Kapitel 5.4). Vollanträge für NVF 

können nur eingereicht werden, wenn eine Ideenskizze positiv beschieden wurde. Ein Querein-

stieg ist nicht möglich. 

Das Förderverfahren für VSF-Projekte ist unverändert einstufig. Antragsteller sind aufgefordert, 

einmalig einen vollständigen Antrag einzureichen. 

Tabelle 4 gibt einen Überblick über die Themenfelder, Anträge und Förderentscheidungen der bei-

den ersten zweistufigen NVF-Förderwellen. In der siebten Förderwelle (2021) gingen insgesamt 

136 Ideenskizzen ein, von denen 33 in der Konzeptionsphase gefördert wurden. Die Förderent-

scheidungen für die Durchführungsphase sind in Kapitel 6.1.1 dargestellt. Zu allen sechs The-

menfeldern und dem themenoffenen Feld gingen Anträge ein und wurden gefördert. Der Schwer-

punkt lag eindeutig auf der Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen und -prozessen (TF1) 

mit 67 Ideenskizzen und 17 Förderungen in der Konzeptionsphase. In der achten Förderwelle 

(2022) wurden insgesamt 123 Ideenskizzen eingereicht, von denen 30 derzeit in der Konzepti-

onsphase gefördert werden. Es gingen Skizzen zu allen fünf Themenfeldern und dem themenoffe-

nen Feld ein. Die meisten Skizzen (40) wurden zum Thema interdisziplinäre oder sektorenüber-

greifende Versorgungsnetzwerke und -pfade (TF2) eingereicht. Die Förderentscheidungen für die 

Durchführungsphase der achten NVF-Welle sind zum Berichtszeitpunkt noch nicht getroffen.  

 
31 G-BA 04.01.2021. Leitfaden für die Erstellung von Vollanträgen zu der Förderbekanntmachung zur themenspezifischen und the-

menoffenen Förderung von neuen Versorgungsformen gemäß § 92a Absatz 1 SGB V zur Weiterentwicklung der Versorgung in der ge-

setzlichen Krankenversicherung. Anlage LF K zum Förderbescheid. S. 2. 
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Tabelle 4: Ideenskizzen und Förderungen in der NVF-Konzeptionsphase 

Förder- 

welle 
Themenfeld der Förderbekanntmachung 

Anzahl 

eingereichte 

Ideenskizzen 

Anzahl 

geförderte 

Konzeptions-

phasen 

Bewilligungs-

quote 

7. Förder-

welle,

Konzepti-

onsphase

(2021)

TF1: Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen und 

-prozessen
67 17 25 % 

TF2: Versorgungsmodelle für Regionen mit besonderen 

Strukturanforderungen 
10 2 20 % 

TF3: Integration und Vernetzung rehabilitativer Maß-

nahmen zur Steigerung des Behandlungserfolgs von 

GKV-Leistungen 

10 3 30 % 

TF4: Versorgungsmodelle zu Patientenpfaden 15 5 33 % 

TF5: Datengestützte Versorgungsmodelle für Men-

schen mit chronischen Erkrankungen in der ambulan-

ten Versorgung 

10 3 30 % 

Themenoffen 24 3 13 % 

8. Förder-

welle,

Konzepti-

onsphase

(2022)

TF1: Weiterentwicklung der Versorgung durch Digitali-

sierung 
25 6 24 % 

TF2: Interdisziplinäre oder sektorenübergreifende Ver-

sorgungsnetzwerke und -pfade 
40 12 30 % 

TF3: Psychotherapeutische Versorgung vulnerabler 

Gruppen 
15 5 33 % 

TF4: Prävention und Versorgung von schweren psychi-

schen Erkrankungen 
7 2 29 % 

TF5: Lehren aus der Covid-19-Pandemie für die Weiter-

entwicklung der Versorgung 
5 1 20 % 

TF6: Ein guter Start ins Leben durch eine vernetzte Ver-

sorgung 
12 2 17 % 

Themenoffen 19 2 11 % 

Gesamt (7. und 8. Förderwelle Konzeptionsphase) 259 63 24 % 

Quelle: Förderdatenanalyse siebte und achte Förderwelle NVF (2021 und 2022) © Prognos AG, 2021 

Aus der Konzeptionsphase der siebten Förderwelle (2021) wurden 30 Förderempfänger befragt. 

Abbildung 8 zeigt, dass die Konzeptionsphase von ihnen in vielfältiger Weise genutzt wurde. Fast 

alle Förderempfänger haben sich viel bzw. sehr viel mit dem Arbeits- und Finanzplan, dem Evalua-

tionskonzept, der wissenschaftlichen Projektkonzeption sowie der Gewinnung von Konsortial- und 

Kooperationspartnern (inkl. Kooperationsstrategie) beschäftigt. Den vertraglichen Grundlagen 

widmeten sich rund drei Viertel der Förderempfänger intensiver. Deutlich weniger Aufmerksam-

keit wurde dagegen auf Prüfungen durch Ethikkommissionen sowie auf vorbereitende Personal-

qualifizierung und -rekrutierung gerichtet. 
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Abbildung 8: Aufgabenschwerpunkte in der Konzeptionsphase 

 

n=30 NVF in der Konzeptionsphase der siebten Förderwelle (2021), zu drei NVF liegen keine Angaben vor 

Frage: Für welche Aufgaben haben Sie die Konzeptionsphase genutzt? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Genutzt wurden die Fördermittel (Abbildung 9) hauptsächlich für die Begleichung von Ausgaben 

für Personal mit wissenschaftlichen bzw. inhaltlichen Aufgaben (100 % der Befragten) und für 

Personal mit koordinierenden bzw. organisatorischen Aufgaben (93 % der Befragten). Immerhin 

43 % der Befragten gaben an, die Fördermittel auch für Aufträge an Dritte genutzt zu haben. Für 

eine deutlich geringere Anzahl von Förderempfängern war die Finanzierung von Sach- und Reise-

kosten von Bedeutung. Unter Sonstiges wurden andere koordinative Aufgaben, z. B. Vorarbeiten 

zur technischen Umsetzung aufgeführt. 
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Abbildung 9: Nutzung der Fördermittel in der Konzeptionsphase 

n=30 

Frage: Wofür haben Sie die Fördermittel der Konzeptionsphase genutzt? Mehrfachnennungen sind möglich 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger 

21 % der befragten Förderempfänger berichten von größeren Problemen und 10 % von Verzöge-

rungen im Verlauf der Konzeptionsphase. Im Vordergrund standen hierbei die Gewinnung von 

Konsortialpartnern (insbesondere Krankenkassen), aber auch die inhaltliche Abstimmung zwi-

schen den Partnern. 

Zu den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wurden folgende Angaben gemacht (Abbildung 10): 

37 % der befragten Förderempfänger berichten von einer erschwerten Kommunikation mit Pro-

jektbeteiligten (z. B. durch rein digitale Kommunikationsmittel). Andererseits bewerten 40 % den 

vermehrten zeitsparenden digitalen Austausch (z. B. über Videokonferenzen) positiv und spre-

chen in diesem Zusammenhang von positiven Effekten. Die Auswirkungen der Pandemie wurden 

also sehr unterschiedlich wahrgenommen. Bei etwa einem Viertel der Projekte musste die Kon-

zeption des Projekts angepasst werden, und/oder die personellen Ressourcen der Projektbeteilig-

ten standen nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Von 20 % der Befragten wurden keine 

Auswirkungen wahrgenommen. 
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Abbildung 10: Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Konzeptionsphase 

 

n=30 

Frage: Wie wirkte sich die Corona-Pandemie auf die Konzeptionsphase Ihres Projekts aus?  Mehrfachnennungen sind möglich. 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger 

Während der Konzeptionsphase wurden die Zahlungsmodalitäten und -abwicklung, die Höhe der 

finanziellen Förderung sowie Dokumente und Informationsmaterialien, die vom Innovationsfonds 

zur Verfügung gestellt wurden, sehr positiv wahrgenommen (Abbildung 11). Die Zufriedenheits-

werte (zufrieden bzw. sehr zufrieden) liegen für diese Aspekte bei 80 %. Die Beratung während 

der Konzeptionsphase erreicht einen Zufriedenheitswert von 86 %; in diesem Kontext wurde ins-

besondere auf die telefonische Beratung durch den PT hingewiesen. 
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Abbildung 11: Zufriedenheit mit ausgesuchten Aspekten der Konzeptionsphase 

n=30 

Frage: Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit folgenden Aspekten während der Förderung in der Konzeptionsphase (6 Monate zur 

Ausarbeitung des Förderantrags)? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger 

97 % der befragten Förderempfänger geben an, sie hätten sich auch ohne Konzeptionsphase 

beim Innovationsfonds beworben (mit direkter Einreichung eines Vollantrages). Hierbei ist jedoch 

zu berücksichtigen, dass 40 % aller Befragten bereits über Vorerfahrungen mit der Innovations-

fonds-Förderung verfügen, entweder als Konsortialführer oder als Konsortialpartner. 

Von denjenigen, die sich auch ohne Konzeptionsphase beim Innovationsfonds beworben hätten, 

sehen dennoch etwa 80 % die Konzeptionsphase als vorteilhaft an, weil 

■ „wesentliche Barrieren schon identifiziert und beseitigt werden“ könnten;

■ „koordinierendes Personal für die teils sehr aufwendige Konsortialplanung“ bereitgestellt

werden könne;

■ „die Entwicklung eines stringenten methodischen Konzeptes möglich“ gemacht werde;

■ „wesentliche Probleme, die eine Durchführung behindern, … im Vorfeld identifiziert und beho-

ben“ würden;

■ „Probleme … bereits in der Konzeptionsphase adressiert werden und … daher nicht mehr bei

der Durchführung“ aufträten;

■ „für den Projektbeginn eine Ausgangsbasis gelegt ist“;

■ mehr Zeit zur Verfügung stünde, „um intensiv Netzwerke auszubauen“;

■ „eine viel bessere Vorbereitung der vertraglichen Aspekte gewährleistet werden“ könne;

■ „die Konzeptionsphase … zur Stärkung des Konsortiums“ beitrage;

■ „Kooperationen … deutlich besser gefestigt werden“ könnten;

■ „mögliche organisatorische Schwächen im Projekt frühzeitig zu identifizieren“ seien;

■ Projekte mit hoher „Komplexität und vielen notwendigen Partnern … einer entsprechenden

Vorbereitung“ bedürften.
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Entsprechend dieser Aussagen wird die hohe Bedeutung der Konzeptionsphase in der Ausarbei-

tung des Förderantrages und etwas abgeschwächt in der Vorbereitung des Projekts gesehen (Ab-

bildung 12). 

Abbildung 12: Bedeutung der Konzeptionsphase für die Projektvorbereitung und Ausarbeitung des För-

derantrags 

 

Frage: Wie wichtig war die Konzeptionsphase? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger 

Die Auswirkungen des zweistufigen Förderverfahrens für NVF werden unterschiedlich bewertet. In 

den durchgeführten Befragungen32 wird zum einen die - auch vom Gesetzgeber ausgesprochene 

– Erwartung geäußert, dass die vom Fonds geförderte Konzeptionsphase die Qualität, den Reife-

grad und die Umsetzbarkeit der Vollanträge erhöht. Nicht erfolgversprechende Projektideen könn-

ten zudem in einem frühen Stadium abgelehnt werden. Gleichzeitig sei auch aufgrund der vorge-

schalteten Ideenskizzen der Zugang zum Innovationsfonds niedrigschwelliger geworden, was u. a. 

die Vielfalt der eingereichten Ideen erhöhe. Hinzu komme, dass man über die Förderung der Kon-

zeptionsphase auch kleinere Organisationen einbinden könne, die mit der Ausarbeitung eines 

Vollantrages allein aufgrund ihrer unzureichenden finanziellen und/oder personellen Ressourcen 

überfordert seien. So scheint sich bereits ein verstärkter Einbezug von Selbsthilfeorganisationen 

und Patientenorganisationen in der Konzeptionsphase abzuzeichnen (Kapitel 6.2.6).  

Gegenstimmen merken hierzu an, dass trotz der Erleichterungen der Aufwand für die Erstellung 

einer Ideenskizze aufgrund der Komplexität der Projekte hoch bliebe und dadurch weiterhin nach 

Antragstellern selektiert werde, die in der Lage seien, bereits vor dem eigentlichen Projektbeginn 

größere personelle Ressourcen für die Koordination innerhalb des Konsortiums freizustellen. Ein-

zelstimmen aus dem IA stellen fest, dass eingereichte Skizzen zum Teil schon so weit ausgearbei-

tet gewesen seien, dass die Einreichung eines Vollantrages auch ohne die vorgeschriebene zwi-

schengeschaltete Konzeptionsphase möglich gewesen wäre. Dieser Argumentation schließt sich 

die Einschätzung an, dass die zusätzliche Bewertungsrunde für die in der ersten Runde erfolgrei-

chen Projekte einen hohen Mehraufwand produziere und den gesamten Antrags- und Bewilli-

 
32 Befragt wurden hierzu die Mitglieder des Innovationsausschusses sowie externe Akteure des Gesundheitswesens und der versor-

gungsbezogenen Wissenschaft (Stakeholder). 
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gungsprozess verlangsame. Hierbei bliebe jedoch abzuwarten, ob sich die insgesamt längere An-

tragsphase verkürzend auf die Dauer der eigentlichen Projektförderung auswirkt – ob also vorbe-

reitende Arbeiten, die ehemals während des Projekts stattfanden, in die Konzeptionsphase vor-

verlegt werden würden. Mit einer längeren Vorlaufphase ist auch die Sorge verbunden, dass eine 

längere Phase ohne sichere Projektfinanzierung es insgesamt schwieriger macht, potenzielle Pro-

jektpartner an das Projekt zu binden.  

5.4 Förderanträge und -entscheidungen 

Einreichung und Prüfung der Förderanträge 

Mit Veröffentlichung der Förderbekanntmachungen können potenzielle Förderempfänger33 über 

ein zentrales Portal (pt-outline) Anträge auf Förderung stellen. Eingereichte Anträge für NVF und 

VSF-Projekte werden durch den PT und die GS auf Vollständigkeit und die Erfüllung formaler Vo-

raussetzungen (z. B. Bezug zum Gegenstand der Förderung, Einhaltung des maximal möglichen 

Förderzeitraums) geprüft.  

Die Mitglieder des AA bewerten die eingereichten Anträge in ihrer Gesamtheit und geben eine 

Empfehlung für oder gegen eine Förderung zu jedem einzelnen Antrag ab. Für jeden Antrag wer-

den mindestens zwei Empfehlungen von Mitgliedern des Expertenpools in Form von Kurzgutach-

ten eingeholt. Diese werden in die Bewertungen einbezogen. Bei der Beratung von Anträgen zur 

(Weiter-)Entwicklung medizinischer Leitlinien wird die AWMF durch den IA beteiligt. 

Der AA diskutiert die einzelnen Anträge und erstellt Beschlussvorschläge für den IA.34 Die finale 

Förderentscheidung wird durch den IA gefällt. Dabei kann der IA auch Auflagen als Bedingung ei-

ner Förderung beschließen. Abweichungen von den Empfehlungen der Expertinnen und Experten 

werden schriftlich begründet. 

Der IA gibt die Förderentscheidungen per Pressemitteilung öffentlich bekannt. Antragsteller, de-

ren Antrag abgelehnt wird, erhalten einen Ablehnungsbescheid. Antragsteller, über deren Antrag 

positiv entschieden wurde, erhalten ein Benachrichtigungsschreiben. Dieses kann weitere Bedin-

gungen der Förderung (Auflagen)35 enthalten. Der Antragsteller wird aufgefordert, diesen Auflagen 

zuzustimmen bzw. diese zu erfüllen. Wird das Einverständnis erklärt sowie die entsprechenden 

Unterlagen überarbeitet, erhält der Antragsteller einen Förderbescheid.  

Beratung und Aufwand in der Antragsphase 

Gemeinsam mit jeder Förderbekanntmachung wird ein dazugehöriger Leitfaden zur Antragstel-

lung veröffentlicht. Er enthält Definitionen zu zentralen Konzepten der Bekanntmachung und ein 

Gliederungsschema des Antrags mit Erläuterungen zur inhaltlichen Darstellung. Darüber hinaus 

werden regelmäßig aktualisierte Frequently-Asked-Questions(FAQ)-Listen und Webinare angebo-

ten. Eine Telefonhotline und eine E-Mail-Adresse stehen zur individuellen Kontaktaufnahme zur 

Verfügung. Zuständig für die Bearbeitung und Beantwortung von Fragen ist der PT, welcher bei 

Bedarf durch die GS unterstützt wird. 

33 Die Begriffe Förderempfänger und Antragsteller werden im Folgenden gleichbedeutend mit einer geförderten bzw. antragstellenden 

Institution verwendet. Da kein Bezug zu einer Privatperson besteht, wird auf eine geschlechterneutrale Formulierung verzichtet.  
34 Kommt es nicht zu einem konsentierten Vorschlag, wird der betroffene Antrag abschließend im Innovationsausschuss diskutiert. 
35 z. B. detailliertere Planung zur Fallzahlerreichung, überarbeiteter Finanzierungsplan, Überarbeitung des Evaluationskonzeptes, Über-

arbeitung des Studiendesigns oder der Methodik 
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Abbildung 13: Zufriedenheit mit der Beratung vor und während der Antragstellung 

 
 

NVF: n=138, VSF: n=204 

Frage: Wie zufrieden waren Sie mit dem Antrags- und Bewilligungsprozess? Beratung vor und während Erstellung des Antrags 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger Prognos AG, 2021 

Die Online-Befragung der Förderempfänger zeigte insgesamt eine hohe Zufriedenheit mit der Be-

ratung während der Antragstellung (Abbildung 13). Gleichzeitig ist eine positive Entwicklung über 

den Zeitraum der Evaluation erkennbar. Waren im Jahr 2018 noch 65 % der Befragten mit der 

Beratung (sehr zufrieden), steigerte sich deren Anteil auf 80 % im Jahr 2021. Diese positive Ent-

wicklung ist im Zusammenhang mit der Aufgabenerweiterung der GS im Zuge des DVG zu sehen, 

wozu auch ein Ausbau der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Förderinteressenten und 

Antragsteller gehört (Kapitel 4.1.2). Ebenfalls positiv bewertet wird die Verständlichkeit der inhalt-

lichen und formalen Anforderungen an einen Projektantrag. Auch hier zeigen sich 76 % bzw. 70 % 

der Befragten (sehr) zufrieden. 

Einen großen Anteil an der hohen Zufriedenheit im Rahmen des Antragsprozesses scheint auf die 

verschiedenen Informationsangebote zurückzuführen zu sein. Vor allem der direkte Kontakt mit 

dem PT – per E-Mail oder telefonisch – wird als gewinnbringend bewertet. Den direkten Aus-

tausch empfinden nur weniger als 10 % der Förderempfänger als (eher) nicht hilfreich. Die Leitfä-

den zur Antragsstellung empfinden mehr als 80 % als (sehr) hilfreich. 

Deutlich gemischter werden zeitliche Aspekte bzw. der Aufwand der Antragsstellung bewertet. 

Knapp die Hälfte der befragten Projekte empfindet den zeitlichen Aufwand für die Antragsstellung 

und weitere Arbeiten im nachfolgenden Bewilligungsprozess als sehr hoch. Während die Hälfte 

der Förderempfänger angibt, für die Erstellung des Förderantrags bis zu dessen Einreichung bis 

zu 55 Personentage aufgewendet zu haben (VSF: 40 NVF: 90), werden für die Aufwände bis zur 

Erteilung des finalen Förderbescheids weitere 20 Personentage (VSF: 15; NVF: 30) gearbeitet.36 

 
36 Online-Befragung der Förderempfänger, angegeben ist hier der Median aufgrund von Ausreißern; „Personentage“ meint die Summe 

aller aufgewendeten Arbeitstage unabhängig von der Anzahl der arbeitenden Personen. 55 Personentage können also sowohl bedeu-

ten, dass eine Person 55 volle Arbeitstage aufgewendet hat, als auch, dass fünf Personen jeweils elf volle Tage gearbeitet haben. 
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Rund ein Drittel der Personentage in der Antragsphase fällt nach den Angaben der Förderempfän-

ger also erst nach der ersten Einreichung des Förderantrags an, denn oft sind umfangreiche Über-

arbeitungen notwendig, um den Förderrichtlinien zu entsprechen. Dies wird durch Auflagen und 

Nachforderungen durch den PT sichergestellt. Aus Perspektive einiger Förderempfänger führen 

dabei vor allem lange Bearbeitungszeiten durch den PT zu Verzögerungen beim Projektstart (Ka-

pitel 6.3.2). 

Sowohl in der Bewertung der Beratungsstrukturen als auch in Bezug auf den Aufwand der Antrag-

stellung wird sichtbar, dass VSF-Projekte die Prozesse und Unterstützungsangebote deutlich posi-

tiver bewerten als die NVF.  

5.5 Projektumsetzung und Berichtswesen 

Die Fördermittelauszahlung ist einmal im Quartal möglich. Für die Beantragung ist der Förder-

empfänger aufgefordert, die Zahlungsanforderungen sowie einen Statusbericht beim PT einzu-

reichen. Sind die Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt, wird der Auszahlungsprozess eingeleitet. 

Der Förderempfänger leitet die entsprechenden Fördermittel an eventuelle Konsortialpartner wei-

ter.  

Die Förderempfänger setzen die Projekte entsprechend des bewilligten Arbeitsplans um. Ergeben 

sich im Projektverlauf grundsätzliche Veränderungen am Arbeitsplan, ist der Förderempfänger ge-

mäß der Allgemeinen Nebenbestimmungen37 verpflichtet, einen Änderungsantrag zu erstellen 

und einzureichen. 

Ein Effekt der Covid-19-Pandemie war, dass die Rekrutierung von Patientinnen und Patienten in 

vielen Projekten erschwert wurde und es dadurch zu Verzögerungen bei der Projektumsetzung 

kam. Hier wurden Verlängerungen und teilweise Nachfinanzierungen ermöglicht, um sicherzustel-

len, dass die Projekte weiterhin durchgeführt und Ergebnisse berichtet werden konnten. 

Die GS prüft die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel nach Abschluss des Projekts. 

Entsprechend der Förderbestimmungen ist der Förderempfänger verpflichtet, die Zweckbindung 

der Fördermittel nachzuweisen.  

Die abschließenden Verwendungsnachweise sind spätestens sechs Monate nach Ablauf des För-

derzeitraumes in Form eines Abschlussberichts vorzulegen. Bestandteil ist ein rechnerischer Ver-

wendungsnachweis, der alle Einnahmen (z. B. Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben 

entsprechend des Finanzierungsplans des gesamten Förderzeitraums summarisch ausweist. Des 

Weiteren sind ein fachlicher Schlussbericht und ein Ergebnisbericht einzureichen. Projekte der 

NVF sind zudem aufgefordert, einen Evaluationsbericht anzufügen. Die GS prüft die Berichte und 

Verwendungsnachweise. Fördermittel, die nicht belegbar sind oder nicht gemäß den Auflagen 

und Voraussetzungen des Förderbescheids genutzt werden, können zurückgefordert werden (Verf 

O § 11 Abs. 2). 

37 Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss. Allgemeine Nebenbestimmungen (ANBest-IF) (Stand: Dezember 

2019), https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/206/2020-06-26_ANBest-IF.pdf, zuletzt abgerufen am 14.12.2021. 
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Beratung während der Projektförderung 

Auch nach dem Beginn der Förderung stehen den Förderempfängern Beratungsangebote der GS 

und des PT zur Verfügung. Neben der persönlichen Beratung durch den PT gibt es weiterhin Webi-

nare und FAQs für laufende Projekte. Unabhängig von einem spezifischen Beratungsangebot wa-

ren gut drei Viertel der Förderempfänger mit der Beratung während der Projektförderung zufrie-

den oder sehr zufrieden. Auch hier ist eine positive Tendenz ablesbar: Mehr als ein Viertel der 

NVF gaben an, dass sich die Beratung durch den PT im Projektverlauf verbessert habe. Die posi-

tive Entwicklung ist zum einen im Zusammenhang mit der Aufgabenerweiterung der GS im Zuge 

des DVG zu sehen, wozu ein Ausbau der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Förderemp-

fänger gehört (Kapitel 4.1.2). Zum anderen hat aus Perspektive der Fördernehmer auch mit zu-

nehmender Erfahrung des PT die Qualität der Beratung zugenommen  

Abbildung 14: Bewertung der Beratung während der Projektförderung 

 

n=292, VSF: n=170, NVF: n=122 

Frage: Wie zufrieden waren Sie insgesamt mit folgenden Aspekten während der Projektförderung? Beratung während der Projektför-

derung (durch den Projektträger und ggf. die Geschäftsstelle des Innovationsausschusses) 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Administrativer Aufwand im Zusammenhang mit der Abwicklung der Förderung 

Ebenso wie im Antragsprozess wird auch bei laufender Förderung der zeitliche Aufwand für die 

Abwicklung der Förderung vom größten Teil der Befragten als sehr hoch eingeschätzt. Nur knapp 

20 % der Befragten empfinden den zeitlichen Aufwand als angemessen. Recht deutlich zeigen 

sich hier Unterschiede zwischen den Förderempfängern aus den VSF-Projekten und den NVF: 

Während unter den NVF nur 12 % den Aufwand für angemessen halten, sind es unter den VSF-

Projekten mehr als ein Viertel (26 %). 

Im Schnitt schätzen die Förderempfänger, knapp 26 Stunden im Monat für die Kommunikation 

mit der GS und dem PT, Dokumentation und Ähnliches aufwenden zu müssen. In der Regel kön-

nen hierfür jedoch auch eigene Mittel beantragt werden. Dabei korreliert die angegebene Stun-

denzahl mit der subjektiven Einschätzung des Aufwands: So geben diejenigen, die den Aufwand 

für angemessen halten, an, gut elf Stunden für administrative Pflichten aufzuwenden, während 
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diejenigen, die den Aufwand für sehr hoch halten, gut 37 Stunden im Monat für Administratives 

veranschlagen.  

Obwohl ein Großteil der Befragten den zeitlichen Aufwand für die Administration eines laufenden 

Projekts als sehr hoch empfindet, geben die Förderempfänger dennoch überwiegend an, mit den 

bestehenden Zahlungsmodalitäten zufrieden zu sein. Genauer nach ihrer Einschätzung gefragt, 

wird deutlich, dass – vergleichbar mit anderen Förderprogrammen - vor allem Änderungsanträge 

als sehr zeitaufwendig und „überbürokratisiert“ empfunden werden.  

Abbildung 15: Zufriedenheit mit den Zahlungsmodalitäten der Förderung 

n=293, NVF: n=122, VSF: n=171 

Frage: Wie zufrieden waren Sie bisher insgesamt mit folgenden Aspekten während der Projektförderung? Zahlungsmodalitäten 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

5.6 Empfehlungen zur Überführung in die Regelversorgung 
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Anpassung durch das DVG: Überführung in die Regelversorgung (§ 92b Abs. 3): 

Bei geförderten Vorhaben zu NVF beschließt der IA spätestens drei Monate nach Ein-

gang des jeweiligen Evaluationsberichtes eine Empfehlung zur Überführung der neuen 

Versorgungsform oder wirksamer Teile aus einer neuen Versorgungsform in die Regel-

versorgung. Bei geförderten Vorhaben zur VSF berät er innerhalb dieser Frist die jeweili-

gen Ergebnisberichte und kann eine Empfehlung zur Überführung von Erkenntnissen in 

die Regelversorgung beschließen. In den Beschlüssen muss konkretisiert sein, wie die 

Überführung in die Regelversorgung erfolgen soll, und festgestellt werden, welche Orga-

nisation der Selbstverwaltung oder welche andere Einrichtung für die Überführung zu-

ständig ist. Wird empfohlen, eine neue Versorgungsform nicht in die Regelversorgung zu 

überführen, ist dies zu begründen. Die Beschlüsse werden veröffentlicht. Stellt der IA 
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Die Mitglieder des IA sowie online befragte Stakeholder des Gesundheitswesens und der versor-

gungsbezogenen Wissenschaft sind mehrheitlich (75 % bzw. 52 %) der Meinung, dass die nun-

mehr festgelegte Vorgehensweise zur Überführung von Projektergebnissen in die Regelversor-

gung die Rolle des Fonds zur qualitativen Weiterentwicklung der GKV-Versorgung stärkt. Kritisch 

wird hierzu angemerkt, dass die 3-Monats-Frist vom Eingang des jeweiligen Evaluationsberichtes 

(NVF) bzw. des jeweiligen Ergebnisberichtes (VSF-Projekte) bis zum Beschluss einer Transferemp-

fehlung zu knapp bemessen sei– dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Anzahl der 

zum Abschluss kommenden Projekte weiter zunimmt. Dies führe insbesondere auch dazu, dass 

das Verfahren und die damit verbundenen Empfehlungen stark auf die Ergebnisse von Einzelpro-

jekten fokussieren, anstatt eine integrierte Betrachtung aller Projekte eines Themenfeldes oder 

eines Lösungsansatzes (z. B. Lotsenlösungen) vorzunehmen und ggf. in eine Priorisierung einzu-

steigen. Weiterhin zeigen die Gespräche, dass nicht immer Klarheit darüber herrscht, wem die 

Verantwortung für die einzelnen Schritte der Überführung in die Regelversorgung obliegt, wer bei-

spielsweise die im Rahmen eines Projekts gewonnenen Expertisen und die erarbeiteten Instru-

mente für eine Überführung in die Regelversorgung aufbereitet oder Implementierungsprozesse 

antizipiert. Unbenommen von der Einschätzung der Vorgehensweise bleibt vonseiten einiger Mit-

glieder des IA der grundsätzliche Einwand bestehen, dass die gesetzliche Verpflichtung des G-BA, 

Empfehlungen des IA umzusetzen, ordnungspolitisch fragwürdig sei, da der Ausschuss kein Gre-

mium der Selbstverwaltung sei. Gleichzeitig wird jedoch von anderer Seite auf einen verbindliche-

ren Charakter der IA-Empfehlungen gedrungen. 

die Zuständigkeit des G-BA fest, hat dieser innerhalb von zwölf Monaten nach dem je-

weiligen Beschluss der Empfehlung die Regelungen zur Aufnahme in die Versorgung zu 

beschließen. 

Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 19/13438, 

S. 54 f.):  

Mit den Regelungen „soll sichergestellt werden, dass erfolgreich erprobte Versorgungs-

ansätze zügig allen gesetzlich Versicherten zugänglich gemacht werden und die Er-

kenntnisse der Versorgungsforschung für eine Verbesserung der Gesundheitsversor-

gung genutzt werden … Im Fall einer positiven Empfehlung [durch den IA, Anm. d. Auto-

ren] geht diese mit einem konkreten Vorschlag einher, wie die Überführung oder Nutz-

barmachung erfolgen soll und wer (insbesondere welche Organisation der Selbstverwal-

tung) dafür zuständig ist.  

Bei Zuständigkeit des Gemeinsamen Bundesausschusses muss dieser innerhalb von 

zwölf Monaten nach Beschluss der Empfehlung des Innovationsausschusses einen Be-

schluss fassen, wie die Aufnahme in die Versorgung erfolgt… Die Verpflichtung des G-BA 

ist sachgerecht, da dieser … die zur Sicherung der ärztlichen Versorgung erforderlichen 

Richtlinien beschließt und damit den Leistungsumfang der gesetzlich Krankenversicher-

ten maßgeblich bestimmt. Das mit der Schaffung des Innovationsausschusses überge-

ordnet verfolgte Ziel, die Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung in 

Deutschland qualitativ weiterzuentwickeln, kann damit erreicht werden.“  
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Bei allem ist zu berücksichtigen, dass es für eine abschließende Bewertung des gesetzlich gere-

gelten Transferverfahrens und seiner Ergebnisse noch zu früh ist. Gegenwärtig ist noch nicht ab-

zusehen, welchen Verbindlichkeitsgrad die Empfehlungen des IA entwickeln und in welchem Aus-

maß angeratene Maßnahmen von den Adressaten auch tatsächlich zeitnah umgesetzt werden. 

5.7 Zwischenfazit: Zentrale Befunde und Bewertung 

Themenfindung und Konsultationsverfahren 

Durch das im Jahr 2020 neu eingeführte Konsultationsverfahren wurde die Themenfindung zum 

Teil nach außen geöffnet. Themenvorschläge und ergänzende Förderkriterien werden nun nicht 

mehr nur von den Strukturen des Innovationsfonds selbst generiert, sondern können auch von 

Akteuren des Gesundheitswesens, die nicht dem IA angehören, eingebracht werden. Durch das 

vorgeschaltete Verfahren soll sichergestellt werden, dass auch die Erfahrungen von externen Ak-

teuren strukturiert Eingang in die Themenfindung findet. Das Konsultationsverfahren bildet die 

Grundlage für die weitere Entscheidungsfindung über Themen der Förderbekanntmachungen in-

nerhalb des Innovationsfonds und wird sowohl vonseiten des IA als auch von externen Stakehol-

dern grundsätzlich begrüßt. 

Eine partizipativere Gestaltung des Prozesses ist aus Perspektive des Evaluationsteams insge-

samt als hilfreiche ergänzende Perspektive positiv zu bewerten, da sie nicht nur zu einer größe-

ren Bandbreite an Themen beitragen kann, die auch aus Sicht der Community relevant sind, son-

dern weil auf diese Weise auch größere Transparenz im Themenfindungsprozess hergestellt wird. 

Beides kann sich positiv auf die Akzeptanz und Wirkung des Instruments in der Versorgungsland-

schaft auswirken. Es bleibt jedoch weiterhin zu beachten, dass auch ein Konsultationsverfahren 

keine strukturierte Grundlage zur Ermittlung von Handlungsbedarfen (z. B. im Sinne eines Horizon 

Scanning) in der Gesundheitsversorgung darstellt. Eingebrachte Vorschläge müssen daher auch 

immer vor dem Hintergrund von einzelnen Akteursinteressen bewertet werden. 

Zweistufiges Förderverfahren bei NVF 

Durch das DVG wurde der Förderprozess für NVF auf ein zweistufiges Verfahren mit vorgeschalte-

ter Ideenskizze umgestellt. Für die VSF-Projekte wurde das einstufige Verfahren beibehalten. 

Im Rahmen der ersten zweistufigen NVF-Förderwelle (2021) gingen insgesamt 136 Ideenskizzen 

ein, von denen 33 eine Förderung zur Konzeptentwicklung erhielten. Bei der darauffolgenden För-

derwelle waren es insgesamt 123 Ideenskizzen, von denen 30 eine Förderung zur Konzeptent-

wicklung erhalten werden. Die Anzahl der geförderten Vollanträge ist auf in der Regel 20 Projekte 

begrenzt. Im Rahmen der ersten zweistufigen NVF-Förderwelle (2021) wurden 17 Projekte zur 

Durchführung ausgewählt.  

Die Konzeptionsphase wird von den Förderempfängern in vielfältiger Weise genutzt, insbeson-

dere zur detaillierten Ausarbeitung von Arbeits- und Finanzplänen und wissenschaftlichen Projekt-

konzeptionen (inkl. Evaluationskonzepten) sowie zur Gewinnung von Konsortial- und Kooperati-

onspartnern (inkl. Kooperationsstrategie). In einigen Projekten werden auch die Prüfungen durch 

Ethikkommissionen sowie Personalqualifizierung und -rekrutierung vorbereitet. Sehr positiv wer-

den die Beratung und die administrative Begleitung wahrgenommen. Generell wird von den För-

derempfängern die Vorteilhaftigkeit der Konzeptionsphase hervorgehoben. 
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Mit der Entgegennahme von Ideenskizzen und einer sich anschließenden geförderten Konzepti-

onsphase ist die Erwartung verbunden, dass sich die Qualität, der Reifegrad und die Umsetzbar-

keit der Vollanträge erhöht. Gleichzeitig sollte den Antragstellern Zeit für die Vorbereitung von 

komplexen Projekten mit mehreren Konsortial- und Praxispartnern eingeräumt werden und damit 

auch der Zugang für kleinere Organisationen verbessert werden, die mit der Ausarbeitung eines 

Vollantrages (ohne Förderung) allein aufgrund ihrer finanziellen und/oder personellen Ressour-

cen überfordert wären. Eine abschließende Bewertung des zweistufigen Verfahrens ist zum Be-

richtszeitpunkt nicht möglich, da insbesondere seine Auswirkung auf die Qualität der Vollanträge 

in Relation zur Gesamtdauer der Antragsstellung noch nicht valide überprüft werden kann. Es 

zeigt sich jedoch, dass die Konzeptionsphase bisher überwiegend für die konzeptionellen und or-

ganisatorischen Vorarbeiten genutzt wird, für die sie angedacht war. Inwieweit dies eine Verschie-

bung von Arbeiten darstellt, die im einstufigen Verfahren erst während der eigentlichen Förderung 

stattfinden konnten und die Projektförderung dadurch verkürzt wird, muss die Praxis zeigen. Da 

die Erstellung einer Ideenskizze weiterhin aufwendig bleibt, ist aus Sicht des Evaluationsteams 

nicht zu erwarten, dass die Barrieren für unerfahrenere, kleinere Antragsteller deutlich gesenkt 

wurden. Hierzu sollte berücksichtigt werden, dass durch die (neue) Vorgabe, nicht mehr als 20 

NVF in der Durchführung zu fördern, absehbar nur großvolumigere Vorhaben in der Förderung be-

rücksichtigt werden. Eine Vorselektion nach Antragstellern, die in der Lage sind, größere Projekte 

zu koordinieren und durchzuführen, ist daher nicht unbedingt als negativ zu bewerten. 

Administrative Abwicklung der Antragsstellung und Förderung 

Administrative Anforderungen für die Antragstellung und während der Projektdurchführung wer-

den beratend vom PT und ergänzend von der GS unterstützt. Den (potenziellen) Förderempfän-

gern wird sowohl während der Antragstellung als auch in der eigentlichen Förderung ein großes 

Spektrum an Informations- und Beratungsangeboten zur Verfügung gestellt. Besonders der di-

rekte Kontakt zum PT wird in diesem Zusammenhang von den Förderempfängern als besonders 

hilfreich eingeschätzt. Aus Perspektive der Evaluation ist ebenfalls positiv, dass die Zufriedenheit 

von Antragstellern und Förderempfängern in den vergangenen Jahren gesteigert werden konnte, 

was zum einen auf die Aufgabenerweiterung der GS, auch in Bezug auf die Bereitstellung von Be-

ratungsangeboten, durch das DVG zurückzuführen ist. Zum anderen ist vor allen in Bezug auf die 

neuartigen Projektkonsortien der NVF – also Konsortien, die sich aus Akteuren aus der For-

schungslandschaft, Krankenkassen und anderen Akteursgruppen zusammensetzen – davon aus-

zugehen, dass hier das gewachsene Erfahrungswissen aufseiten des PT positive Auswirkungen 

zeigt. 

Weiterhin zeigt sich, dass über alle Punkte des Förderprozesses hinweg das Fördergeschehen 

von den Antragstellern der VSF als deutlich positiver bewertet wird als von Förderempfängern der 

NVF. Ursächlich hierfür sind zum einen die größere Komplexität der NVF – vor allem in Projekt- 

und Konsortialstruktur, sodass mehr Aufwand für Abstimmungsprozesse im Konsortium und mit 

weiteren Kooperationspartnern zu erwarten ist, aber ebenso mit dem PT. Zum anderen setzt sich 

die Konsortialführung in den einzelnen Förderlinien unterschiedlich zusammen. Während in der 

VSF erfahrene Antragsteller – Forschungseinrichtungen und Universitätskliniken – als Konsortial-

führer überwiegen, sind es in den Projekten zu NVF zumeist Leistungserbringer, die die Konsor-

tien anführen, die aber auf weniger Infrastruktur und Erfahrung in Bezug auf das Schreiben und 

Umsetzen von Förderanträgen zurückgreifen können. Auch dies kann sich in einer unterschiedli-

chen Bewertung des Förderprozesses niederschlagen. 

Der größte Kritikpunkt der Förderempfänger an der Abwicklung der Förderung liegt in der man-

gelnden Flexibilität während der Förderung und dem Aufwand, der sich aus administrativen Ab-

läufen ergibt. Der als sehr groß empfundene Aufwand, der mit Änderungsanträgen in laufenden 
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Projekten einhergeht, und die teils langen Bearbeitungsfristen erschweren zuweilen die Projekt-

durchführung. In einigen Fällen wurde daher von Projekten berichtet, dass sie notwendige Ände-

rungen im Projekt nicht implementiert hätten, weil der Aufwand für einen Änderungsantrag nicht 

mit den Projektabläufen vereinbar gewesen sei. 

Empfehlungen zur Überführung in die Regelversorgung 

Das DVG regelt, dass der IA drei Monate nach Vorlage des Abschlussberichts über eine Über-

nahme der Erkenntnisse aus der VSF bzw. der Übernahme der NVF in die Regelversorgung Be-

schluss fassen muss. Diese Regelung wird zwar mehrheitlich begrüßt, birgt aber auch einen Ziel-

konflikt: Einerseits ist mit drei Monaten eine kurze Bearbeitungsfrist gesetzt, die u. a. sicherstel-

len soll, dass ein zügiger Transfer gewährleistet werden kann. Gleichzeitig befördert dieses Vorge-

hen eine sehr projektspezifische Perspektive auf die Lösung adressierter Versorgungsprobleme –

auf diese Weise kann eine vergleichende oder Meta-Perspektive zu Projekten mit ähnlichem Fo-

kus nicht in Betracht gezogen werden. Obwohl ein übergreifender und abwägender Blick auf ver-

schiedene Lösungsansätze zu ähnlichen Herausforderungen langfristig wünschenswert ist, ist das 

aktuelle Vorgehen im Sinne einer zügigen Verwertung der Projektergebnisse nachvollziehbar. Län-

gere Zeitabstände von mehreren Monaten oder Jahren, die zwischen dem Abschluss mehrerer 

vergleichbarer Projekte liegen können, würden einem schnellen Transferprozess im Weg stehen. 
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6 Themenfelder, Förderprojekte und Umsetzungsstand 

6.1 Themenfelder, Antragsgeschehen und Förderentscheidungen im Überblick 

6.1.1 Neue Versorgungsformen (NVF) im Überblick 

Projektanträge und Bewilligungen der NVF 

Von 2016 bis 2021 wurden sieben Förderwellen im Bereich der NVF und 2022 wird über die 

achte Förderwelle entschieden (Tabelle 5). Nach einer hohen Anzahl eingereichter Projektanträge 

zu den ersten beiden Förderbekanntmachungen ging die Zahl der Anträge mit der dritten Förder-

welle zurück. Der Rückgang der Anträge erklärt sich ggf. dadurch, dass die ersten beiden Förder-

bekanntmachungen kurz nacheinander veröffentlicht wurden und gemeinsam den Auftakt der 

Förderung durch den Innovationsfonds darstellten. Auf den Beginn der Förderung hatten sich 

viele Projektkonsortien bereits seit geraumer Zeit vorbereitet, was die besonders hohe Zahl an 

Anträgen binnen kurzer Zeit erklärt. Zur dritten Förderwelle wurden dann deutlich weniger Anträge 

eingereicht als in der Startphase des Innovationsfonds. Zudem wurden in der dritten Förderwelle 

keine themenspezifischen, sondern lediglich eine themenoffene Bekanntmachung veröffentlicht. 

In der vierten bis sechsten Förderwelle wurden wieder mehr Anträge verzeichnet. Seit der siebten 

Förderwelle (2021) werden NVF im zweistufigen Verfahren gefördert (Kapitel 5.3). Die Anzahl der 

Ideenskizzen in der ersten Verfahrensstufe übertraf sowohl in der siebten als auch in der achten 

Welle die jeweilige Anzahl der direkten Vollanträge in den bisherigen Wellen. 

Die Anzahl der bewilligten Anträge blieb über die ersten drei Förderwellen hinweg annähernd kon-

stant, es wurde also jeweils eine ähnliche Anzahl an NVF in die Förderung aufgenommen (Tabelle 

5). Allerdings sollte die Bewilligung der Anträge bezogen auf das Haushaltsjahr betrachtet wer-

den, da die Förderung mithilfe eines fixen jährlichen Budgets realisiert wird. Es fällt auf, dass 

2016 (erste Förderwelle) absolut gesehen deutlich weniger NVF beantragt und auch bewilligt wur-

den als 2017 (zweite und dritte Förderwelle). Für das Haushaltsjahr 2017 lagen insgesamt mehr 

Anträge vor und gleichzeitig stieg die Bewilligungsquote38 von 2016 zu 2017 von 24 % auf 30 %. 

Eine Erklärung hierfür ist: Im Jahr 2016 wurden mehr Projekte mit hohem Fördervolumen bewil-

ligt (durchschnittlich 7,1 Mio. €), das Jahresbudget des Innovationsfonds also auf weniger Pro-

jekte verteilt. In beiden Wellen im Jahr 2017 überwogen hingegen NVF mit kleinem Fördervolu-

men (durchschnittlich 4,0 Mio. €) bei der Bewilligung, sodass mehr Projekte berücksichtigt wer-

den konnten. In der vierten und fünften Förderwelle (2018 und 2019) wurden auf das Jahr be-

trachtet weniger Anträge eingereicht also zuvor. Gleichzeitig wurden erneut mehr Anträge als 

2016 bewilligt, aber weniger als noch 2017. Dadurch stieg die Bewilligungsquote abermals. In 

der sechsten Förderwelle (2020) erreichte die Zahl der bewilligten Anträge und Fördermittel den 

niedrigsten Stand. Seit 2020 sind allerdings die Anpassungen durch das DVG zu berücksichtigen: 

Dem Innovationsfonds stehen pro Jahr weniger Mittel zur Verfügung, der Mittelanteil für NVF 

wurde hingegen von 75 % auf 80 % erhöht und die Bewilligung von in der Regel 20 NVF jährlich 

sind das Ziel (Kapitel 4.2). In den Wellen von 2018 bis 2020 lag jeweils ein ausgewogenes Ver-

hältnis von großen und kleinen Fördervolumen vor. In der siebten Förderwelle (2021) wurde erst-

 
38 Die Bewilligungsquote zeigt, wie viele der eingegangenen Anträge bewilligt wurden.  
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mals das zweistufige Verfahren angewendet. Aus 136 Ideenskizzen wurden 33 in der Konzepti-

onsphase und schließlich 17 NVF in der Durchführungsphase gefördert. Die reduzierte Projektan-

zahl geht mit einem höheren durchschnittlichen Projektvolumen von rund 7,7 Mio. € einher. 

Die durchschnittliche Fördersumme für NVF der ersten bis zur sechsten Welle (2016 bis 2020) 

beträgt 5,2 Mio. €. Die Fördersummen der Einzelprojekte reichen dabei von 0,3 Mio. bis 

21,8 Mio. €. 

Tabelle 5: Projektanträge und Bewilligungen für NVF nach Förderwellen 

Förderwelle 

Anzahl 

einge-

reichte 

Anträge 

Anzahl ge-

förderte Pro-

jekte 

Anzahl for-

mal ausge-

schlossene 

Anträge 

Bewilli-

gungs-

quote 

Bean-

tragte För-

dermittel 

in Mio. € 

Bewilligte 

Fördermit-

tel in 

Mio. € 

Anteil der 

bewilligten 

an den be-

antragten 

Mitteln 

Durch-

schnittl. 

Förder-

summe je 

Projekt in 

Mio. € 

1. Förderwelle

(2016)
120 29 5 24 % 868 206,7 24 % 7,1 

2. Förderwelle

(2017-1)
107 26 11 24 %* 485 111,1 23 %* 4,3 

3. Förderwelle

(2017-2)
69 26 7 38 %* 260 97,6 39 %* 3,8 

4. Förderwelle

(2018)
93 37 2 41 % 440 183,3 43 % 5,0 

5. Förderwelle

(2019)
89 31 1 35 % 500    167,9 34 % 5,4 

6. Förderwelle

(2020)
73 28   2 38 % 422    146,9 35 % 5,3 

7. Förderwelle

(2021)

136 

Ideen-

skizzen 

17 

(33 Konzep-

tionsphase) 

1 

(21 Ideen-

skizzen) 

13 % 248 130,2 53 % 7,7 

Gesamt 

1. bis 7. Welle
687 194 29 28 % 3.223 1.043,7 32 % 5,4 

8. Förderwelle

(2022)**

123 

Ideen-

skizzen 

(30 Konzep-

tionsphase) 
(8 Ideen- 

skizzen) 

Gesamt 

1. bis 8. Welle
810 

* In der 2. und 3. Förderwelle wurde über das Gesamtbudget des Haushaltsjahres 2017 beschieden, daher ist zur

Bewertung die gesamte Bewilligungsquote von 30 % für das Haushaltsjahr 2017 heranzuziehen. Gleiches gilt für den

Anteil der bewilligten an den beantragten Mitteln, der für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt bei 28 % liegt. Siehe

dazu auch Erläuterungen im Text.

** Vollanträge nach der Konzeptionsphase wurden zum Berichtszeitpunkt noch nicht eingereicht. 

Quelle: Förderdatenanalyse erste bis achte Förderwelle NVF (2016 bis 2022) © Prognos AG, 2021 

Bisherige Themenfelder der NVF 

Innerhalb der ersten sieben Förderwellen gab es insgesamt vier themenspezifische (mit insge-

samt 26 Themenfeldern) und fünf themenoffene Förderbekanntmachungen für NVF (Tabelle 6). 
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Das Themenfeld 4 der ersten Förderwelle wurde zusätzlich nach Patientengruppen unterteilt. Zu 

allen bisher ausgeschriebenen Themenfeldern gingen Anträge ein, wobei die Anzahl der Anträge 

zwischen zwei und 40 variiert. Pro Themenfeld wurden ein bis 15 eingereichte Projektanträge ge-

fördert; nur in der 5. Welle (2019) wurde im „TF4: Versorgungsmodelle unter Nutzung der Telema-

tikinfrastruktur“ kein Antrag bewilligt. Daraus ergeben sich unterschiedliche Bewilligungsquoten 

je Themenfeld zwischen 10 % und 62 %. Die Unterschiede zwischen den Themenfeldern sind je-

doch nicht nur anhand der Antragszahlen zu erklären, sondern werden auch durch die jeweilige 

inhaltliche Qualität der Projektanträge beeinflusst.  

Tabelle 6: Projektanträge und Förderungen für NVF nach Förderwellen und Themenfeldern 

Förder- 

welle 
Themenfeld der Förderbekanntmachung 

Anzahl einge-

reichte 

Anträge 

Anzahl  

geförderte  

Projekte 

Bewilli-

gungsquote 

Förder-

summe 

gesamt 

in Mio. € 

1. Förder-

welle (2016) 

TF1 – Versorgungsmodelle in struktur-

schwachen oder ländlichen Gebieten 
12 4 33 % 31,6 

TF2 – Modellprojekte zur Arzneimittelthera-

pie sowie Arzneimitteltherapiesicherheit 
17 4 24 % 43,4 

TF3 – Versorgungsmodelle unter Nutzung 

von Telemedizin, Telematik und E-Health 
34 6 18 % 40,9 

TF4 – Versor-

gungsmodelle 

für spezielle Pati-

entengruppen 

Ältere Menschen 8 2 25 % 14,0 

Kinder und Jugendliche 10 4 40 % 9,7 

Psychische Erkrankungen 10 1 10 % 6,8 

Seltene Erkrankungen 7 1 14 % 13,4 

Pflegebedürftige Menschen 5 2 40 % 21,3 

Themenoffen 17 5 29 % 25,8 

2. Förder-

welle  

(2017-1) 

TF1 – Modelle mit Delegation und Substi-

tution von Leistungen 
19 4 21 % 7,7 

TF2 – Auf- und Ausbau der geriatrischen 

Versorgung 
20 4 20 % 20,5 

TF3 – Verbesserung der Kommunikation 

mit Patientinnen und Patienten und Förde-

rung der Gesundheitskompetenz 

31 9 29 % 42,2 

TF4 – Versorgungsmodelle für Menschen 

mit Behinderungen 
10 4 40 % 6,5 

Themenoffen 27 5 19 % 34,2 

3. Förder-

welle  

(2017-2) 

Themenoffen 69 26 38 % 97,6 

4. Förder-

welle (2018) 

TF1 – Sozialleistungsträgerübergreifende 

Versorgungsmodelle 
13 8 62 % 35,0 

TF2 – Krankheitsübergreifende Versor-

gungsmodelle  
5 1 20 % 6,1 

TF3 – Versorgungsmodelle für spezifische 

Krankheiten/Krankheitsgruppen  
39 15 38 % 69,3 
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Förder- 

welle 
Themenfeld der Förderbekanntmachung 

Anzahl einge-

reichte 

Anträge 

Anzahl 

geförderte 

Projekte 

Bewilli-

gungsquote 

Förder-

summe 

gesamt 

in Mio. € 

TF4 – Versorgungsmodelle für vulnerable 

Gruppen 
12 4 33 % 25,2 

TF5 – Versorgungsmodelle mit übergreifen-

der und messbarer Ergebnis‐ und Prozess-

verantwortung  

5 2 40 % 7,4 

TF6 – Modelle zur Weiterentwicklung von 

Versorgungsstrukturen und -prozessen 
19 7 37 % 40,4 

5. Förder-

welle (2019)

TF1 – Versorgungsformen zur Weiterent-

wicklung einer sektorenunabhängigen Ver-

sorgung 

14 5 36 % 27,6 

TF2 – Innovative Modelle zur Stärkung der 

regionalen Gesundheitsversorgung 
8 4 50 % 17,4 

TF3 – Telemedizinische Kooperationsnetz-

werke von stationären und ambulanten 

Einrichtungen  

12 7 58 % 41,7 

TF4 – Versorgungsmodelle unter Nutzung 

der Telematikinfrastruktur 
2 - - - 

Themenoffen 53 15 28 % 81,2 

6. Förder-

welle (2020)

TF1 Altersmedizin – Neue Wege und Struk-

turen für die Versorgung der Zukunft 
7 3 43 % 14,2 

TF2: Innovative Ansätze der Kooperation 

zwischen den Versorgungsebenen für 

strukturschwache Regionen 

5 1 20 % 2,5 

TF3: Digitale Transformation – Lösungen 

zur Weiterentwicklung der Versorgung 
28 15 54 % 93,2 

TF4: Innovative Präventionsansätze für 

Menschen mit Behinderung 
5 2 40 % 7,5 

Themenoffen 28 7 25 % 29,4 

7. Förder-

welle (2021)

TF1: Weiterentwicklung von Versorgungs-

strukturen und -prozessen 
67 Ideenskizzen 

5 

(17 Kon-

zeptions-

phase) 

8 % 36,0 

TF2: Versorgungsmodelle für Regionen mit 

besonderen Strukturanforderungen 
10 Ideenskizzen 

2 

(2 Konzep-

tions-

phase) 

20 % 10,3 

TF3: Integration und Vernetzung rehabilita-

tiver Maßnahmen zur Steigerung des Be-

handlungserfolgs von GKV-Leistungen 

10 Ideenskizzen 

2 

(3 Konzep-

tions-

phase) 

20 % 10,9 

TF4: Versorgungsmodelle zu Patientenpfa-

den 
15 Ideenskizzen 

5 

(5 Konzep-

tions-

phase) 

33 % 48,2 

TF5: Datengestützte Versorgungsmodelle 

für Menschen mit chronischen Erkrankun-

gen in der ambulanten Versorgung 

10 Ideenskizzen 

2 

(3 Konzep-

tions-

phase) 

20 % 11,2 
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Förder- 

welle 
Themenfeld der Förderbekanntmachung 

Anzahl einge-

reichte 

Anträge 

Anzahl  

geförderte  

Projekte 

Bewilli-

gungsquote 

Förder-

summe 

gesamt 

in Mio. € 

Themenoffen 24 Ideenskizzen 

1 

(3 Konzep-

tions-

phase) 

4 % 13,6 

8. Förder-

welle 

(2022)* 

TF1: Weiterentwicklung der Versorgung 

durch Digitalisierung 25 Ideenskizzen 

(6 Konzep-

tions-

phase) 

  

TF2: Interdisziplinäre oder sektorenüber-

greifende Versorgungsnetzwerke und -

pfade 

40 Ideenskizzen 

(12 Kon-

zeptions-

phase) 

  

TF3: Psychotherapeutische Versorgung vul-

nerabler Gruppen 15 Ideenskizzen 

(5 Konzep-

tions-

phase) 

  

TF4: Prävention und Versorgung von 

schweren psychischen Erkrankungen 7 Ideenskizzen 

(2 Konzep-

tions-

phase) 

  

TF5: Lehren aus der Covid-19-Pandemie 

für die Weiterentwicklung der Versorgung 5 Ideenskizzen 

(1 Konzep-

tions-

phase) 

  

TF6: Ein guter Start ins Leben durch eine 

vernetzte Versorgung 12 Ideenskizzen 

(2 Konzep-

tions-

phase) 

  

Themenoffen 

19 Ideenskizzen 

(2 Konzep-

tions-

phase) 

  

* Vollanträge nach der Konzeptionsphase wurden zum Berichtszeitpunkt noch nicht eingereicht 

Quellen: Förderdatenanalyse erste bis achte Förderwelle NVF (2016 bis 2022) © Prognos AG, 2021 

6.1.2 Versorgungsforschung (VSF) im Überblick 

Projektanträge und Bewilligungen der VSF 

Bei den VSF-Projekten wurde das jährliche Budget des Innovationsfonds in allen Förderwellen 

ausgeschöpft (Tabelle 7). Insgesamt erscheint die Entwicklung hier gegenläufig zu der bei den 

NVF.39 Die Bewilligungsquoten der VSF-Projekte gingen dabei von der ersten zur sechsten Welle 

von 39 % auf 12 % zurück. Von der ersten bis vierten Förderwelle war dies bedingt durch eine Zu-

nahme eingereichter Anträge bei insgesamt vergleichbarer Anzahl geförderter Anträge. Der An-

stieg der Anträge zur dritten Förderwelle erklärt sich teilweise durch die Wiedereinreichung abge-

lehnter und überarbeiteter Anträge. Der Planungsaufwand ist bei VSF-Projekten im Vergleich zu 

NVF geringer. In der ersten Welle (2016) wurde bisher die größte Anzahl an Projekten gefördert. 

In der fünften und sechsten Welle (2020 und 2021) wurden deutlich weniger Anträge bewilligt, 

trotz vergleichbarer bzw. höherer Antragszahlen. Ausschlaggebend hierfür sind die Anpassungen 

 
39 In der ersten Förderwelle war das Verfahren grundsätzlich zweistufig. Es wurden 296 Projektskizzen für VSF-Projekte eingereicht, 

von denen 142 und damit rund die Hälfte aufgefordert wurden, einen Projektantrag einzureichen. Zehn Projektskizzen wurden in der 

ersten Förderwelle aus formalen Gründen abgelehnt. Für die Evaluation von Selektivverträgen und Richtlinien konnten hingegen auch 

direkt Vollanträge eingereicht werden. 
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durch das DVG: Dem Innovationsfonds stehen jährlich weniger Mittel zur Verfügung und der Mit-

telanteil für VSF wurde zusätzlich von 25 % auf 20 % verringert (Kapitel 4.2). Die sechste Förder-

welle zur (Weiter-)Entwicklung medizinischer Leitlinien wurde als neue Fördermöglichkeit mit dem 

DVG eingeführt. Rund drei Viertel der eingereichten Anträge wurden gefördert; das ist eine sehr 

hohe Bewilligungsquote.  

Die durchschnittliche Fördersumme für VSF-Projekte der ersten bis zur fünften Welle (2016 bis 

2020) beträgt 1,2 Mio. €. Die Fördersummen der Einzelprojekte reichen dabei von 0,2 Mio. bis 

5,6 Mio. €. 

Tabelle 7: Projektanträge und Bewilligungen für VSF nach Förderwellen 

Förderwelle 

Anzahl 

einge-

reichte 

Anträge 

Anzahl 

geför-

derte Pro-

jekte 

Anzahl for-

mal ausge-

schlossene 

Anträge 

Bewilli-

gungs-

quote 

Bean-

tragte För-

dermittel 

in Mio. € 

Bewilligte 

Fördermit-

tel in 

Mio. € 

Anteil der 

bewilligten 

an den be-

antragten 

Mitteln 

Durch-

schnittl. 

Förder-

summe je 

Projekt in 

Mio. € 

1. Förderwelle

(2016)
161* 61 2 39 % 169 62,2 37 % 1,0 

2. Förderwelle

(2017)
164 54 4 33 % 247 69,5 28 % 1,3 

3. Förderwelle

(2018)
205 55 5 27 % 303 70,0 23 % 1,3 

4. Förderwelle

(2019)
197 58 2 29 % 294 67,5 23 % 1,2 

5. Förderwelle

(2020)
186 33 1 18 % 248 37,3 15 % 1,1 

6. Förderwelle

(2021)
238 29 4 12 % 311 38,2 12 % 1,3 

6. Förderwelle

– medizinische

Leitlinien

(2021)

31 23 3 74 % 12 7,7 64 % 0,3 

Gesamt 

1. bis 6. Welle
1.182 313 21 27 % 1.584 352,3 22 % 1,1 

7. Förderwelle

(2022)**
161 194 

7. Förderwelle

– medizinische

Leitlinien

(2022)**

31 14 

Gesamt 

1. bis 7. Welle
1.374 1.792 

*nur Vollanträge, ohne Projektskizzen

** Förderentscheidungen zur 7. Förderwelle (2022) wurden zum Berichtszeitpunkt noch nicht getroffen

Quelle: Förderdatenanalyse erste bis siebte Förderwelle VSF (2016 bis 2022) © Prognos AG, 2021 
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Bisherige Themenfelder der VSF-Projekte 

In den ersten sechs Förderwellen der VSF wurden 28 spezifische Themenfelder, viermal die Wei-

terentwicklung und Evaluation von G-BA-Richtlinien, dreimal die Evaluation von Selektivverträgen 

und fünf themenoffene Förderbekanntmachungen veröffentlicht (Tabelle 8). Drei der spezifischen 

Themenfelder der sechsten Welle (2021) beziehen sich auf die (Weiter-)Entwicklung medizini-

scher Leitlinien, die mit dem DVG eingeführt wurde (Kapitel 6.1.5). Mehrere Themenfelder der 

dritten und vierten Förderwelle (2018 und 2019) sind zusätzlich in Teilbereiche unterteilt. Die An-

zahl der Antragseingänge und auch die Bewilligungsquoten der Themenfelder fallen ausgespro-

chen unterschiedlich aus. Besonders viele Anträge wurden eingereicht zu den Themenfeldern 

■ „Qualitätssicherung und bzw. oder Patientensicherheit in der Versorgung“ (2016 TF1),  

■ „Patientensicherheit, Qualitätssicherung und -förderung – Bedarfsgerechte Versorgung“ 

(2018 TF3c), 

■ „Patient Journey in der Versorgung“ (2021 TF2) sowie 

■ „Prävention stärken“ (2021 TF6). 

Zu anderen Themenfeldern wurden teilweise sehr wenige oder gar keine Anträge eingereicht, z. B. 

■ zu den ersten zwei Pflegethemen „Innovative Konzepte patientenorientierter Pflege“ (2016 

TF3) und „Modelle zur Stärkung der Krankenpflege“ (2018 TF2b),  

■ zu Administrationsfragen „Administrative und bürokratische Anforderungen im Gesundheits-

wesen“ (2016 TF5), „Umsetzung und Evaluation der Akten nach § 291a SGB V (ePA)“ (2019 

TF5) und „Komplexitätsreduktion administrativer Aufgaben in der Versorgung“ (2021 TF5) 

sowie 

■ zu „Hygienemaßnahmen in der ambulanten Versorgung“ (2021 TF7).  

Dies zeigt, dass die Themen der Förderbekanntmachungen in sehr unterschiedlichem Maße 

durch die Antragsteller wahrgenommen werden. In mehreren Themenfeldern der fünften und 

sechsten Welle (2020 bis 2021) fiel die Bewilligungsquote ausgesprochen niedrig aus, was mit 

der generellen Mittelkürzung für den VSF-Bereich seit 2020 zusammenfällt (Kapitel 4.2.1). In der 

sechsten Welle (2021) wurden beispielsweise allein im TF6 „Prävention stärken“ 49 Anträge 

nicht gefördert.  

Für die themenoffene Förderung gingen in jeder Förderwelle viele Anträge ein. In der ersten bis 

zur vierten Welle (2016 bis 2019) bewegte sich die Bewilligungsquote hier zwischen 26 % und 

31 %. In der fünften und sechsten Welle (2020 bis 2021) wurden nur noch 9 % bzw. 6 % der An-

träge bewilligt, wobei seit 2020 insgesamt weniger Fördermittel für VSF zur Verfügung standen. 
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Tabelle 8: Projektanträge und Förderungen für VSF nach Förderwellen und Themenfeldern 

Förder- 

welle Themenfeld der Förderbekanntmachung 

Anzahl 

einge-

reichte 

Anträge 

Anzahl 

geförderte 

Projekte 

Bewilli-

gungs-

quote 

Förder-

summe des 

Themenfel-

des in Mio. € 

1. Förderwelle -

nur Vollanträge

(2016)

TF1 – Qualitätssicherung und bzw. oder Patien-

tensicherheit in der Versorgung 
47 14 30 % 19,5 

TF2 – Instrumente zur Messung von Lebensqua-

lität 
8 5 63 % 2,9 

TF3 – Innovative Konzepte patientenorientierter 

Pflege 
4 2 50 % 2,5 

TF4 – Bedarfsgerechtigkeit und bzw. oder Wirt-

schaftlichkeit der GKV-Versorgung 
17 10 59 % 7,7 

TF5 – Administrative und bürokratische Anforde-

rungen im Gesundheitswesen 
1 1 100 % 0,4 

TF6 – Einsatz und Verknüpfung von Routineda-

ten zur Verbesserung der Versorgung 
27 12 44 % 14,3 

Evaluation G-BA-Richtlinie Spezialisierte Ambu-

lante Palliativversorgung (SAPV) 
9 3 33 % 2,5 

Evaluation Selektivverträge 9 4 44 % 3,6 

Themenoffen 38 10 26 % 8,8 

2. Förderwelle

(2017)

Evaluation Selektivverträge 5 4 80 % 3,2 

Themenoffen 159 50 31 % 66,3 

3. Förderwelle

(2018)

TF1 – Beson-

dere Versor-

gungssituatio-

nen 

a) Versorgung von Menschen

mit chronischen Erkrankungen

und/oder Multimorbidität

26 4 15 % 4,4 

b) Versorgung von geriatri-

schen Patienten
17 5 29 % 5,3 

c) Versorgung von Menschen

mit Behinderungen
7 2 29 % 2,7 

TF2 – Entwick-

lung von Ver-

sorgungsstruk-

turen und -kon-

zepten 

a) Zusammenarbeit von ärztli-

chem und nichtärztlichem Ge-

sundheitspersonal

11 2 18 % 3,0 

b) Modelle zur Stärkung der

Krankenpflege
3 1 33 % 1,2 

c) Nutzbarkeit lernender Algo-

rithmen
13 3 23 % 3,1 

d) Behandlungsoptionen bei

Resistenzen
5 3 60 % 6,0 

TF3 – Patien-

tensicherheit, 

a) Verbesserung der Patienten-

sicherheit
23 7 30 % 6,7 

b) Nachhaltige Qualitätsförde-

rung
12 3 25 % 2,5 
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Förder- 

welle Themenfeld der Förderbekanntmachung 

Anzahl  

einge-

reichte  

Anträge 

Anzahl  

geförderte  

Projekte 

Bewilli-

gungs-

quote 

Förder-

summe des 

Themenfel-

des in Mio. € 

Qualitätssiche-

rung und -för-

derung 

c) Bedarfsgerechte Versorgung 55 18 33 % 27,8 

d) Transfer neuer wissenschaft-

licher Erkenntnisse, Diffusion 

des medizinischen Fortschritts 

in die Regelversorgung 

10 2 20 % 3,5 

TF4 – Messung der Ergebnisqualität 18 3 17 % 3,1 

Evaluation G-BA-Richtlinie Krebsfrüherkennung 

(KFE-RL) 
4 2 50 % 0,9 

Evaluation Selektivverträge 1 - - - 

4. Förderwelle 

(2019) 

TF1 – Stärkung der gesundheitlichen Versor-

gung in der Pflege und Transparenz über die 

pflegerische Versorgungsqualität 

11 2 18 % 3,0 

TF2 – Barrierefreiheit und Verbesserung der Si-

tuation von Menschen mit Assistenzbedarf und 

deren Angehörigen 

6 3 50 % 1,7 

TF3 – Aufberei-

tung und Ver-

knüpfung von 

Gesundheits-

daten aus ver-

schiedenen 

Quellen zur 

Verbesserung 

der Patienten-

versorgung 

a) Verknüpfung von Gesund-

heitsdaten auf Ebene der Pati-

entin/des Patienten 

9 2 22 % 3,3 

b) Verknüpfung von Gesund-

heitsdaten auf Populationse-

bene 

17 6 35 % 6,8 

TF4 – Einfluss evidenzbasierter Gesundheitsin-

formationen für Patientinnen und Patienten auf 

die Versorgung 

23 6 26 % 7,5 

TF5 – Umsetzung und Evaluation der Akten 

nach § 291a SGB V (ePA) 
- - - - 

Evaluation G-BA-Richtlinie Ambulante spezial-

fachärztliche Versorgung (ASV-RL) 
4 1 25 % 0,8 

Evaluation G-BA-Richtlinie Psychotherapie (PT-

RL) 
6 3 50 % 3,3 

Evaluation Selektivverträge 1 1 100 % 0,7 

Themenoffen 120 34 28 % 40,3 

5. Förderwelle 

(2020) 

TF1 – Weiterentwicklung der Versorgung in we-

sentlichen nichtärztlichen Versorgungssettings 
23 6 26 % 11,6 

TF2 – Möglichkeiten der Qualitätssicherung digi-

taler Versorgungsangebote 
7 1 14 % 0,8 

TF3 – Veränderungen der Versorgungspraxis in-

folge digitaler Angebote 
20 5 25 % 5,8 
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Förder- 

welle Themenfeld der Förderbekanntmachung 

Anzahl 

einge-

reichte 

Anträge 

Anzahl 

geförderte 

Projekte 

Bewilli-

gungs-

quote 

Förder-

summe des 

Themenfel-

des in Mio. € 

TF4 – Perspektiven und Potenziale des Einsat-

zes künstlicher Intelligenz (KI) in der Versorgung 
17 6 35 % 6,3 

TF5 – Versorgungsforschung zu Leitlinien 23 6 26 % 3,9 

Themenoffen 96 9 9 % 8,9 

6. Förderwelle

(2021)

TF1 – Versorgungsforschung zu Erkenntnissen 

im Umgang mit Pandemien 
15 2 13 % 

2,1 

TF2 – Patient Journey in der Versorgung 
37 7 19 % 

8,2 

TF3 – Sektorenübergreifende und ambulante 

PROMs/PREMs 
23 5 22 % 

8,6 

TF4 – Altersmedizin 
22 3 14 % 

4,4 

TF5 – Komplexitätsreduktion administrativer 

Aufgaben in der Versorgung 
3 1 33 % 

1,0 

TF6 – Prävention stärken 
54 5 9 % 

7,3 

TF7 – Hygienemaßnahmen in der ambulanten 

Versorgung 
2 - - - 

TF8 – Nutzung und Vertrauenswürdigkeit von KI-

Anwendungen in der Versorgung 
17 2 12 % 

2,6 

Themenoffen 
65 4 6 % 

3,9 

6. Förderwelle

– medizinische

Leitlinien

(2021)

TF1 – Versorgung bei seltenen Krankheiten 
17 11 65 % 

3,4 

TF2 – Versorgung von Menschen mit psychi-

schen Erkrankungen und komplexem Behand-

lungsbedarf 

10 8 80 % 
3,0 

TF3 – Prävention und Behandlung von Infekti-

onskrankheiten, insbesondere zur Stärkung der 

sachgerechten Antibiotikatherapie und zur Ein-

dämmung antimikrobieller Resistenzen 

4 4 100 % 
1,2 

7. Förderwelle

(2022)*

TF1 – Patientenversorgung und Gesundheitsper-

sonal als Gegenstand von Versorgungsfor-

schung 

20 

TF2 – Evaluation digitaler Gesundheitsversor-

gung 
25 

TF3 – Sektorenübergreifende Versorgung von 

Menschen mit chronischen 

Erkrankungen bzw. mit Multimorbidität 

19 

TF4 – Geschlechterspezifische Versorgung 9 
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Förder- 

welle Themenfeld der Förderbekanntmachung 

Anzahl  

einge-

reichte  

Anträge 

Anzahl  

geförderte  

Projekte 

Bewilli-

gungs-

quote 

Förder-

summe des 

Themenfel-

des in Mio. € 

TF5 – Verhaltensorientierte Ansätze zur Verbes-

serung der medizinischen Versorgung 
19    

TF6 – Schwerpunkt: Regionale Gesundheitsver-

sorgung 
9    

TF7 – Datengestützte Entscheidungsfindung zur 

Verbesserung der Gesundheitsversorgung 
15    

Themenoffen 45    

7. Förderwelle 

– medizinische 

Leitlinien 

(2022)* 

TF1 – Versorgung bei seltenen Erkrankungen 7    

TF2 – Versorgung bei häufigeren Erkrankungen, 

Behandlung von Risikofaktoren für nicht über-

tragbare Krankheiten, Multimorbidität und Ver-

besserung der Arzneimitteltherapiesicherheit in 

der Versorgung 

12    

TF3 – Versorgung von Zielgruppen mit besonde-

ren Bedürfnissen (z. B. Kinder, Jugendliche, äl-

tere und/oder pflegebedürftige Menschen) 

8    

TF4 – Operative Eingriffe am Skelettsystem/Be-

wegungsapparat 
4    

* Förderentscheidungen zur 7. Förderwelle (2022) wurden zum Berichtszeitpunkt noch nicht getroffen 

Quelle: Förderdatenanalyse erste bis siebte Förderwelle VSF (2016 bis 2022) © Prognos AG, 2021 

6.1.3 Evaluation von Selektivverträgen im Rahmen der VSF 

Zu den Förderbekanntmachungen zur Evaluation von Selektivverträgen wurden in den ersten bei-

den Förderwellen (2016 und 2017) neun bzw. fünf Anträge eingereicht. In der dritten und vierten 

Welle (2018 und 2019) ging jeweils nur ein Förderantrag ein. Insgesamt wurden neun beste-

hende Selektivverträge im Rahmen des Innovationsfonds evaluiert, bis diese Fördermöglichkeit 

Anpassung durch das DVG: Besondere Förderlinien in der Versorgungsforschung 

(§ 92a Abs. 2 und 3): 

Die Fördermöglichkeit der Evaluation von Selektivverträgen, die nach den §§ 73c und 

140a in der am 22.07.2015 geltenden Fassung des SGB V geschlossen wurden, wird 

abgeschafft. 

Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 19/13438, S. 51): 

„Von der bisherigen Fördermöglichkeit wurde zunehmend weniger Gebrauch gemacht. 

Zu den entsprechenden Förderbekanntmachungen gab es in den Jahren 2018 und 

2019 jeweils nur einen einzigen Antrag.“ 
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durch das DVG abgeschafft wurde. Zum Berichtszeitpunkt sind davon fünf Projekte noch laufend 

und vier abgeschlossen. In einem Fall wurde eine Empfehlung zur Überführung in die Regelversor-

gung durch den IA ausgesprochen, in drei Fällen wurde keine Empfehlung gegeben. 

Im Zwischenbericht der Prognos AG über die wissenschaftliche Auswertung der Förderung durch 

den Innovationsfonds wurde hierzu bereits Folgendes ausgeführt: „Für die Evaluation von Selek-

tivverträgen ist entscheidend, ob sich daraus Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der Versor-

gung gewinnen lassen. Die diesbezüglichen Anträge sollten daher insbesondere dahingehend ge-

prüft werden, ob die Ergebnisse der Evaluation einen relevanten Beitrag für die Weiterentwick-

lung der kollektivvertraglichen Versorgung erwarten lassen, ob die Inhalte des Selektivvertrages 

einen hohen Innovationsgehalt aufweisen und ob methodische Bedenken (z. B. aufgrund einer 

Ex-post-Evaluation) bestehen. Sollte die Zahl der Anträge auf Förderung der Evaluation von Selek-

tivverträgen im weiteren Zeitverlauf zurückgehen, ist eine Einstellung dieses Förderzweiges in Be-

tracht zu ziehen.“40 

6.1.4 Evaluation von G-BA-Richtlinien im Rahmen der VSF 

Tabelle 9 gibt einen Überblick über die bisherigen Förderbekanntmachungen und Projekte in die-

sem Segment. Im Rahmen der jüngsten Förderwellen (2020 und 2021) wurden keine entspre-

chenden Förderbekanntmachungen veröffentlicht. Insgesamt wurden bisher neun VSF-Projekte 

zur Evaluation von vier unterschiedlichen G-BA-Richtlinien bewilligt. Zum Berichtszeitpunkt sind 

davon sechs Projekte noch laufend und drei abgeschlossen. In allen drei Fällen wurden Empfeh-

lungen zur Überführung in die Regelversorgung durch den IA gegeben. 

Tabelle 9: Evaluation von G-BA-Richtlinien 

Förderwelle/Richtlinie 

Anzahl 

eingereichte 

Anträge 

Anzahl 

geförderte 

Projekte 

Bewilligungs-

quote 

Fördersumme 

gesamt in 

Mio. € 

1. Förderwelle (2016):

Evaluation G-BA-Richtlinie Spezialisierte Ambulante

Palliativversorgung (SAPV)

9 3 33 % 2,5 

3. Förderwelle (2018):

Evaluation G-BA-Richtlinie Krebsfrüherkennung (KFE-

RL) Abschnitt D Nummer II (Hautkrebs-Screening)

4 2 50 % 0,9 

4. Förderwelle (2019):

Evaluation G-BA-Richtlinie Ambulante spezialfach-

ärztliche Versorgung (ASV-RL)

4 1 25 % 0,8 

4. Förderwelle (2019):

Evaluation G-BA-Richtlinie Psychotherapie (PT-RL)
6 3 50 % 3,3 

Gesamt 23 9 39 % 7,5 

Quelle: Förderdatenanalyse erste bis siebte Förderwelle VSF (2016 bis 2022) © Prognos AG, 2021 

40 Zwischenbericht über die wissenschaftliche Auswertung der Förderung durch den Innovationsfonds im Hinblick auf deren Eignung 

zur Weiterentwicklung der Versorgung, BtDrs: 19/8500, S. 25. 
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Bezüglich der Evaluation von G-BA-Richtlinien wurden bereits im Rahmen der ersten Evaluations-

phase verschiedene Argumente sowohl für als auch gegen eine Fortführung dieser Fördermöglich-

keit diskutiert: „Dagegen spreche z. B., dass G-BA-Richtlinien auch im Auftrag des G-BA selbst 

evaluiert werden können. Die Richtlinien selbst können solche Evaluationen vorschreiben, was in 

dieser Form auch vereinzelt praktiziert wird. Für eine Evaluation im Rahmen des Innovations-

fonds spreche vor allem, dass eine Förderung durch den Fonds eine wesentlich umfangreichere 

und unabhängigere Evaluation ermögliche und damit Weiterentwicklungspotenziale für die GKV-

Versorgung erschlossen werden können. Unter der Annahme, dass die Richtlinien-Evaluationen 

des Innovationsfonds tatsächlich die skizzierten Mehrwerte liefern können, spricht wenig gegen 

eine Beibehaltung dieser Förderoption. Gesetzlich wird die Möglichkeit eröffnet, die Fördermittel 

auch für solche Vorhaben verwenden zu können; gleichzeitig besteht keine Verpflichtung, diesbe-

zügliche Förderbekanntmachungen zu veröffentlichen, sollten sich z. B. die erwarteten Mehrwerte 

nicht erzielen lassen.“41 Diese Einschätzung ist auch zum aktuellen Berichtszeitpunkt abzugeben. 

6.1.5 (Weiter-)Entwicklung medizinischer Leitlinien im Rahmen der VSF 

Die Entwicklung oder Weiterentwicklung von medizinischen Leitlinien wird seit dem Jahr 2021 ge-

fördert. Die bewilligten Projekte zur ersten Förderbekanntmachung der sechsten VSF-Welle bezie-

hen sich auf folgende Themenfelder: 

■ Versorgung bei seltenen Krankheiten 

■ Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen und komplexem Behandlungsbe-

darf 

■ Prävention und Behandlung von Infektionskrankheiten, insbesondere zur Stärkung der sach-

gerechten Antibiotikatherapie und zur Eindämmung antimikrobieller Resistenzen 

 
41 Zwischenbericht über die wissenschaftliche Auswertung der Förderung durch den Innovationsfonds im Hinblick auf deren Eignung 

zur Weiterentwicklung der Versorgung, BtDrs: 19/8500, S. 25. 

Anpassung durch das DVG: Besondere Förderlinien in der VSF (§ 92a Abs. 2 und 3): 

Die für VSF zur Verfügung stehenden Mittel können künftig auch zur (Weiter-)Entwick-

lung ausgewählter medizinischer Leitlinien, für die in der Versorgung besonderer Bedarf 

besteht, eingesetzt werden (mindestens 5 Mio. € jährlich). Die Förderschwerpunkte für 

die (Weiter-)Entwicklung von Leitlinien legt das Bundesministerium für Gesundheit unter 

Einbeziehung der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge-

sellschaften fest. 

Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 19/13438, S. 51):  

„Durch die Regelung soll die Entwicklung von Leitlinien auf Basis der besten verfügba-

ren Evidenz vor allem in den Bereichen unterstützt werden, in denen z. B. wegen Beson-

derheiten in der Versorgung, der Dynamik der medizinischen Entwicklung oder der Kom-

plexität der Anforderungen an die Erstellung hochwertige Leitlinien nicht erarbeitet oder 

nicht überarbeitet werden konnten […] Die Regelung ermöglicht damit eine zielgerich-

tete Unterstützung der Leitlinienentwicklung in eingegrenzten Fällen mit hoher Bedeu-

tung für die Versorgung.“ 
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Bezogen auf diese Themenfelder wurden 31 Anträge eingereicht; davon wurden 23 Anträge mit 

einer Fördersumme von insgesamt 7,6 Mio. € bewilligt. 

Die zweite Förderbekanntmachung der siebten VSF-Welle (Haushaltsjahr 2022) fokussiert die fol-

genden vier Themenfelder: 

■ Versorgung bei seltenen Erkrankungen

■ Versorgung bei häufigeren Erkrankungen, Behandlung von Risikofaktoren für nicht übertrag-

bare Krankheiten, Multimorbidität und Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit in der

Versorgung

■ Versorgung von Zielgruppen mit besonderen Bedürfnissen (z. B. Kinder, Jugendliche, ältere

und/oder pflegebedürftige Menschen)

■ operative Eingriffe am Skelettsystem/Bewegungsapparat

Die insgesamt 31 hierzu eingereichten Anträge durchlaufen zum Berichtszeitpunkt das Begutach-

tungsverfahren. 

Zur Förderung der Entwicklung oder Weiterentwicklung ausgewählter medizinischer Leitlinien wur-

den die Mitglieder des IA befragt. Ob das Förderverfahren zu einer sinnvollen Auswahl geförderter 

Leitlinien-Projekte führt, konnten drei Befragte zum Interviewzeitpunkt 2021 noch nicht bewerten 

(die Förderentscheidungen waren noch nicht gefallen), vier stimmten dem (eher) zu und eine bzw. 

einer stimmte dem nicht zu. Grundsätzlich wird von den Befürwortern dieser Förderung darauf 

hingewiesen, dass Leitlinien zum Teil veraltet sind, andererseits aber eine hohe Versorgungsrele-

vanz besitzen. Eine unabhängige Finanzierung von Leitlinien könne in bestimmten Bereichen zu 

einer deutlichen Qualitätsverbesserung der Versorgung beitragen. Auch die Einbindung der Ar-

beitsgemeinschaft der AWMF wird ausdrücklich befürwortet. Die Gegenargumentation lautet, 

dass die Entwicklung von Leitlinien keine GKV-Aufgabe sei und daher auch nicht mit GKV-Mitteln 

aus dem Innovationsfonds zu finanzieren sei. 

6.1.6 Themenoffene Förderbekanntmachungen 

Anpassung durch das DVG: Verwendung der jährlich zur Verfügung stehenden Mittel 

(§ 92a Abs. 3):

Für themenoffene Förderbekanntmachungen dürfen in den beiden Hauptförderlinien 

(NVF und VSF) jeweils höchstens 20 % der jährlich verfügbaren Fördersumme verwen-

det werden. 

Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung (BT-Drucks. 19/13438, S. 52): 

„Neben den themenspezifischen Förderbekanntmachungen bieten die themenoffenen 

Bekanntmachungen die Möglichkeit Projekte einzubeziehen, die sich innovativen Ver-

sorgungsansätzen oder relevanten Versorgungsfragen widmen, die bisher noch wenig 

Aufmerksamkeit erhalten. Der Vorteil einer themenoffenen Förderung ist, dass Projekt-

ideen eingebracht werden können, die von den themenspezifischen Förderbekanntma-
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Tabelle 10 gibt einen Überblick über die themenoffenen Projektanträge und Förderungen im Be-

reich der NVF. Bislang wurden zu themenoffenen Bekanntmachungen in diesem Bereich 237 An-

träge eingereicht, was 29 % aller NVF-Anträge entspricht. 59 dieser Anträge wurden bewilligt.42 

Von 2016 bis 2019 nahm der Anteil der themenoffen eingereichten Anträge an allen Anträgen 

deutlich zu (von 14 % auf 60 %); mit einem Höchststand 2017 bei der ausschließlich themenoffe-

nen Bekanntmachung. Gleiches gilt für die Entwicklung der Fördersummen. Weiterhin zeigt sich, 

dass der themenoffene Förderbereich im Jahr 2020 deutlich zurückgegangen ist; dies gilt sowohl 

für den Anteil der eingereichten Anträge (18 %) als auch für die Bewilligungen und die Förder-

summe. Dies ist auf die durch das DVG eingeführte Höchstgrenze von 20 % der Mittel für themen-

offene Förderung zurückzuführen. 

42 Die Vollanträge nach der Konzeptionsphase der achten NVF-Förderwelle (2022) wurden zum Berichtszeitpunkt noch nicht einge-

reicht und es wurden noch keine Förderentscheidungen über die Durchführungsphase getroffen. 

chungen nicht abgedeckt werden, aber aus Versorgungsgesichtspunkten von besonde-

rer Relevanz sein können. Daher soll ein Teil der Fördersumme für solche Projekte vor-

gesehen sein (höchstens 20 %). Die Regel soll aber die Förderung von Vorhaben im the-

menspezifischen Bereich sein, für die der Großteil der zur Verfügung stehenden Förder-

summe (mindestens 80 %) aufgewendet werden soll, da dabei Themenfelder festgelegt 

werden, in denen besonderer Handlungsbedarf zur Verbesserung der Versorgung be-

steht.“ 
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Tabelle 10: Themenoffene Projektanträge und Förderungen für NVF nach Förderwellen 

Förderwelle 

Anzahl the-

menoffen 

eingereichte 

Anträge 

Anteil themen-

offene An-

träge an allen 

Anträgen 

Anzahl themen-

offen 

geförderte  

Projekte 

themenoffene 

Bewilligungs-

quote 

themenoffene För-

dersumme gesamt in 

Mio. € 

1. Förderwelle (2016) 17 14 % 5 29 % 25,8 

2. Förderwelle (2017-1) 27 25 % 5 19 % 34,2 

3. Förderwelle (2017-2)* 69 100 % 26 38 % 97,6 

4. Förderwelle (2018) keine themenoffene Förderbekanntmachung 

5. Förderwelle (2019) 53 60 % 15 28 % 81,2 

6. Förderwelle (2020) 28 38 % 7 25 % 29,4 

7. Förderwelle (2021)
24 Ideenskiz-

zen 
18 % 

1 

(3 Konzeptions-

phase) 

4 % 13,6 

Gesamt 1. bis 7. Welle 218 32 % 59 27 % 281,8 

8. Förderwelle (2022)**
19 Ideen-

skizzen 
16 % 

(2 Konzeptions-

phase) 

Gesamt 1. bis 8. Welle 237 29 % 

* ausschließlich themenoffene Förderbekanntmachung 

** Vollanträge nach der Konzeptionsphase wurden zum Berichtszeitpunkt noch nicht eingereicht

Quelle: Förderdatenanalyse erste bis sechste Förderwelle NVF (2016 bis 2020) © Prognos AG, 2021 

Tabelle 11 gibt einen Überblick über die themenoffenen Projektanträge und Förderungen im Be-

reich der VSF. Bislang wurden zu themenoffenen Bekanntmachungen in diesem Bereich 523 An-

träge eingereicht, was 38 % aller VSF-Anträge entspricht. 107 dieser Anträge wurden bewilligt.43 

Auffällig sind die im Jahresvergleich hohen Antragszahlen und Fördersummen in der zweiten und 

vierten Förderwelle (2017 und 2019). Die Antragszahlen sind seit der fast ausschließlich themen-

offenen Bekanntmachung zur zweiten Förderwelle (2017) stetig rückläufig. Die Bewilligungsquote 

lag 2016 bis 2019 auf ähnlichem Niveau und reduzierte sich deutlich seit dem Jahr 2020, 

ebenso wie die Fördersumme – auch dies ein Ergebnis der neu eingeführten Höchstgrenze für die 

themenoffene Förderung. 

43 Die Förderentscheidungen zur siebten VSF-Förderwelle (2022) wurden zum Berichtszeitpunkt noch nicht getroffen. 
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Tabelle 11: Themenoffene Projektanträge und Förderungen für VSF nach Förderwellen 

Förderwelle 

Anzahl the-

menoffen 

eingereichte 

Anträge 

Anteil themen-

offene Anträge 

an allen Anträ-

gen 

Anzahl themen-

offen 

geförderte  

Projekte 

themenoffene 

Bewilligungs-

quote 

themenoffene 

Fördersumme ge-

samt in Mio. € 

1. Förderwelle (2016) 38* 24 % 10 26 % 8,8 

2. Förderwelle (2017)** 159 97 % 50 31 % 66,3 

3. Förderwelle (2018) keine themenoffene Förderbekanntmachung 

4. Förderwelle (2019) 120 61 % 34 28 % 40,3 

5. Förderwelle (2020) 96 52 % 9 9 % 8,9 

6. Förderwelle (2021) 65 27 % 4 6 % 3,9 

Gesamt 1. bis 6. Welle 478 40 % 107 22 % 128,2 

7. Förderwelle (2022)*** 45 28 % 

Gesamt 1. bis 7. Welle 523 38 % 

* nur Vollanträge, keine Projektskizzen

** ausschließlich themenoffene Förderbekanntmachung sowie zur Evaluation von Selektivverträgen

*** Förderentscheidungen zur 7. Förderwelle (2022) wurden zum Berichtszeitpunkt noch nicht getroffen

Quelle: Förderdatenanalyse erste bis sechste Förderwelle VSF (2016 bis 2021) © Prognos AG, 2021 

Im Rahmen der Evaluation wurden die Mitglieder des IA gefragt, wie sie die Begrenzung von 20 % 

der Fördermittel für themenoffene Förderbekanntmachungen bewerten. Keines der befragten 

Mitglieder des IA ist der Ansicht, dass die Begrenzung für die themenoffene Förderung weiter her-

abgesetzt werden solle; das gilt für beide Förderbereiche. Drei (NVF) bzw. vier (VSF) Mitglieder 

des IA halten die 20 %-Grenze für angemessen. Vier (NVF) bzw. drei (VSF) Mitglieder des IA plädie-

ren für eine Ausweitung der themenoffenen Förderung. Einzelne sind der Meinung in diesem För-

dersegment würden regelmäßig hochwertige Anträge außerhalb der vorgegebenen Themenfelder 

und insbesondere zu Randbereichen der Versorgung eingereicht. 

Bei den online befragten Stakeholdern fällt die Einschätzung zur Angemessenheit der Begrenzung 

von 20 % der Fördermittel für themenoffene Förderbekanntmachungen vergleichbar aus: Bezo-

gen auf den NVF-Bereich halten 13 Stakeholder (37 %) die Grenze für angemessen; 12 (34 %) 

plädieren für eine Anhebung. Eine ähnliche Verteilung ergibt sich für den VSF-Bereich: Hier halten 

12 Stakeholder (34 %) die Grenze für angemessen; 13 (37 %) plädieren für eine Anhebung. 

Darüber hinaus wird von einzelnen Mitgliedern beider Gruppen (IA-Mitglieder und Stakeholder) 

die starre Begrenzung der themenoffenen Förderung auf max. 20 % infrage gestellt; sie schränke 

die Flexibilität bei Förderentscheidungen insofern ein, dass die Budgetgrenze zu viel Gewicht bei 

den Förderentscheidungen bekäme. 
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6.1.7 Zwischenfazit: Zentrale Befunde und Bewertung 

Anträge und Förderentscheidungen im Bereich NVF 

Innerhalb der ersten acht Förderwellen (2016 bis 2022) gab es sieben themenspezifische (mit 

insgesamt 33 Themenfeldern) und sieben themenoffene Förderbekanntmachungen für NVF. In 

Summe gingen in den ersten acht Wellen 810 Anträge bzw. Ideenskizzen zu diesem Förderbe-

reich ein; 194 davon wurden in den ersten sieben Förderwellen für die Förderung ausgewählt. 

Aus den 123 Ideenskizzen der achten Welle (2022) werden zum Berichtszeitpunkt 30 in der Kon-

zeptionsphase gefördert, während über die Durchführungsphase noch nicht entschieden ist. 

2017 ist das Jahr mit der höchsten Anzahl eingegangener (176) und geförderter (52) Anträge; in 

das Jahr 2020 fällt die niedrigste Anzahl eingegangener (73) und geförderter (28) Anträge im ein-

stufigen Förderverfahren. Die Bewilligungsquote lag in diesen Jahren zwischen 24 % (2016) und 

41 % (2018); über die ersten sieben Förderwellen hinweg ergibt sich eine durchschnittliche Bewil-

ligungsquote von 32 %. Ab 2021 wird ein zweistufiges Förderverfahren umgesetzt, sodass nur be-

reits in der Konzeptionsphase geförderte Anträge eingereicht werden können. Von 32 Vollanträ-

gen wurden in diesem Jahr 17 für die Förderung ausgewählt. Die durchschnittliche Fördersumme 

je Projekt beträgt in den ersten sieben Förderwellen 2016 bis 2021 5,4 Mio. €. Insgesamt gibt es 

seit 2016 eine fortwährende Resonanz auf die Förderbekanntmachungen und es wird eine breite 

Themenvielfalt gefördert, wobei die Zahlen der Anträge und Förderprojekte zwischen den The-

menfeldern variieren. 

Anträge und Förderentscheidungen im Bereich VSF 

In den ersten sieben Förderwellen (2016 bis 2022) gab es sechs themenspezifische Förderbe-

kanntmachungen zu insgesamt 35 Themenfeldern. Zudem wurden sechs themenoffene Förder-

bekanntmachungen, vier zur Weiterentwicklung und Evaluation von G-BA-Richtlinien sowie vier 

zur Evaluation von Selektivverträgen. Hinzu kamen zwei Bekanntmachungen zur (Weiter-)Entwick-

lung medizinischer Leitlinien (mit insgesamt sieben Themenfeldern). Zudem wurden sechs the-

menoffene Förderbekanntmachungen veröffentlicht. Insgesamt gingen 1.374 Anträge zu diesem 

Förderbereich ein; 313 davon wurden gefördert, wobei die Förderentscheidungen zu 192 Anträ-

gen der siebten Welle (2022) zum Berichtszeitpunkt noch nicht getroffen wurden. Die Anzahl der 

jährlich eingegangenen Anträge erhöhte sich im Verlauf der Förderwellen von 161 (2016) auf 

269 (2021); 2022 ist ein Rückgang auf 192 zu verzeichnen. Die Anzahl der pro Jahr geförderten 

Anträge lag zwischen 33 (2020) und 61 (2016). Die Bewilligungsquote bewegte sich zwischen 

18 % (2020) und 39 % (2016); über alle sechs bisher entschiedenen Förderwellen hinweg ergibt 

sich eine durchschnittliche Bewilligungsquote von 27 %. Die durchschnittliche Fördersumme je 

Projekt beträgt 1,1 Mio. €. Insgesamt wird ein breites Themenspektrum gefördert, wobei die An-

trags- und Projektzahlen zwischen den Themenfeldern variieren. 

Besondere Fördersegmente im Bereich VSF 

Die Fördermöglichkeit der Evaluation von Selektivverträgen, die bereits vor Einführung des Inno-

vationsfonds bestanden, wurde durch das DVG abgeschafft, da hiervon kaum noch Gebrauch ge-

macht wurde. 

Zur Evaluation von vier unterschiedlichen G-BA-Richtlinien (spezialisierte Ambulante Palliativver-

sorgung, Krebsfrüherkennung/Hautkrebs-Screening, ambulante spezialfachärztliche Versorgung 

und Psychotherapie) wurden bisher neun Projekte bewilligt. Obwohl die Richtlinien Evaluationen 

ihrer selbst vorschreiben und diese vom G-BA unmittelbar beauftragt werden können, ermöglicht 
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eine Förderung durch den Innovationsfonds eine wesentlich umfänglichere Evaluation, wodurch 

wesentliche Weiterentwicklungspotenziale für die GKV-Versorgung erschlossen werden können. 

Die Entwicklung oder Weiterentwicklung von medizinischen Leitlinien wird seit dem Jahr 2021 mit 

mindestens 5 Mio. € jährlich gefördert. Die Förderschwerpunkte legt das BMG unter Einbezie-

hung der AWMF fest. Zurzeit werden in diesem Segment 23 Projekte mit einer Fördersumme von 

insgesamt 7,6 Mio. € gefördert. 31 Anträge zu vier neuen Themenfeldern durchlaufen zum Be-

richtszeitpunkt das Begutachtungsverfahren. Leitlinien besitzen eine hohe Versorgungsrelevanz. 

Ihre unabhängige Finanzierung kann in bestimmten sich dynamisch entwickelnden oder komple-

xen Versorgungsbereichen zu einer deutlichen Qualitätsverbesserung beitragen. 

Themenoffene Förderbekanntmachungen  

Das themenoffene Fördersegment bietet die Möglichkeit, innovative Projektanträge außerhalb 

der vorgegebenen Themenfelder zu entwickeln und zu fördern, die aus Versorgungsgesichtspunk-

ten von besonderer Relevanz sind. In den ersten acht NVF-Förderwellen (2016 bis 2022) wurden 

zu themenoffenen Bekanntmachungen 237 Anträge eingereicht, was 28 % aller VSF-Anträge ent-

spricht. Bewilligt wurden 59 (27 %) dieser Anträge44. Im VSF-Bereich wurden in den ersten sieben 

Wellen (2016 bis 2022) 523 Anträge zu themenoffenen Bekanntmachungen eingereicht, was 

38 % aller VSF-Anträge sind. Bewilligt wurden 107 (22 %) dieser Anträge45. Weiterhin zeigt sich, 

dass die themenoffene Förderung sowohl bei NVF als auch in der VSF im Jahr 2017 einen 

Höchststand erreichte und anschließend rückläufig war; beschleunigt seit dem Jahr 2020. Dies 

ist seit 2020 im Zusammenhang mit der durch das DVG eingeführten Höchstgrenze von 20 % der 

Mittel für themenoffene Förderung sowie der generellen Reduktion der Mittel des Fonds von 300 

auf 200 Mio. € jährlich zu sehen. Insgesamt ist im Bereich der themenoffenen Förderung zwar 

eine stetige Aktivität der Antragsteller feststellbar, die sich jedoch seit 2017 sukzessive verrin-

gerte. Der Rückgang bei den Bewilligungen und Fördersummen folgt dieser abnehmenden Ten-

denz bzw. zeichnet sie seit 2020 vor. 

6.2 Inhalte und Merkmale der Förderprojekte 

Dieses Kapitel charakterisiert die geförderten Projekte nach deskriptiven Merkmalen (u. a. Ziel-

gruppen und Indikationen, Interventionen und Schwerpunkte des Erkenntnisgewinns sowie Inter-

sektoralität). Diesbezüglich dargestellte Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich 

auf Projekte der ersten sechs (NVF) bzw. fünf (VSF) Förderwellen (2016 bis 2020).  

Die Kategorien der einzelnen Merkmale (z. B. Interventionen, Schwerpunkte des Erkenntnisge-

winns) wurden teilweise anhand der verfügbaren Daten in den Projektbeschreibungen sowie auf 

Grundlage der ersten Befragungswelle unter Förderempfängern gebildet. Aufgrund der Vielfalt 

und Vielschichtigkeit der Projekte sind die Kategorien nicht immer trennscharf zu verstehen und 

bilden teilweise die Schwerpunktsetzungen der Projekte ab. Mithilfe dieser Kategorisierung wer-

den die Projekte jeweils nach Anzahl, Anteil, gesamter Fördersumme je Kategorie und/oder 

durchschnittlicher Fördersumme je Projekt innerhalb einer Kategorie betrachtet und relevante 

Befunde dargestellt. Eine Bewertung der Merkmale und Auffälligkeiten erfolgt im Zwischenfazit 

(Kapitel 6.2.7). 

 
44 Die Förderentscheidungen für die achte NVF-Welle und die siebte VSF-Welle wurden zum Berichtszeitpunkt noch nicht getroffen. 
45 Die Förderentscheidungen für die achte NVF-Welle und die siebte VSF-Welle wurden zum Berichtszeitpunkt noch nicht getroffen. 
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6.2.1 Vorerfahrungen, Ziele, Interventionen und Endpunkte 

Vorerfahrungen bezüglich der NVF 

Die Vorerfahrungen bezüglich der NVF geben Hinweise auf die wissenschaftlichen Grundlagen, 

auf die die Projekte aufbauen können und welche Forschungslücken noch bestehen. Die geför-

derten NVF wurden der Befragung nach häufig bereits im Ausland (38 %) oder in Deutschland 

(28 %) erprobt (Abbildung 20). Seltener wird angegeben, dass die NVF bislang nur in der Literatur 

beschrieben (18 %) oder nur für andere Indikationen (16 %) oder Zielgruppen (16 %) erprobt 

wurde. Als sonstige Hinweise zu den Vorerfahrungen mit der NVF wurden u. a. genannt, dass die 

NVF bisher nur in anderer Form, nur in Teilaspekten oder Pilotstudien erprobt wurde. 

Abbildung 16: Vorerfahrungen der NVF 

n=129 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), zu 48 NVF liegen keine Angaben vor, mehrfache Zuordnung der 

Projekte möglich  

Frage: Welche Vorerfahrungen bestehen zu der von Ihnen innerhalb des geförderten Projekts untersuchten Versorgungsform? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Ziele der Interventionen der NVF 

Die Ziele der NVF liefern Hinweise dafür, auf welche Weise die Projekte anstreben, die GKV-Ver-

sorgung zu verbessern. Die Zielsetzungen der Projekte sind zum Teil mehrdimensional. Sie lassen 

sich anhand der Ziele der jeweiligen Interventionen charakterisieren. Während einige Förderemp-

fänger spezifische Ziele (z. B. Vermeidung von Krankenhausaufenthalten) angeben, werden die 

Ziele in anderen Projekten allgemeiner umschrieben (z. B. Kostenreduktion oder Senkung der 

Morbidität). Daher ergeben sich aus der Empirie Kategorien mit unterschiedlicher Spezifität, die 

teilweise Überschneidungen aufweisen können.  

Abbildung 17 zeigt in welchem Umfang die verschiedenen Kategorien der Interventionsziele in 

den NVF verfolgt werden. Ein konkreter für die Patientinnen und Patienten spürbarer Nutzen (in 

Form von höherer Zufriedenheit, mehr Lebensqualität, erhöhter Gesundheitskompetenz und 

Etablierung von Shared Decision Making) ist mit 68 % in besonders vielen Projekten ein Ziel der 

29%

16%

16%

18%

28%

38%

0% 10% 20% 30% 40%

Sonstiges

… bislang nur bei anderen Zielgruppen erprobt.

… bislang nur bei anderen Indikationen erprobt.

… bislang nur in der Literatur beschrieben.

… in Deutschland bereits erprobt.

… im Ausland bereits erprobt bzw. diese ist dort 
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Intervention(en). Kostenreduktion und Effizienz stehen mit 51 % an zweiter Stelle. An dritter bis 

fünfter Stelle folgen in jeweils ähnlichem Umfang die Reduktion von krankheitsbedingter Morbidi-

tät und Mortalität (46 %), die Vermeidung von Krankenhausaufenthalten (45 %) sowie eine 

schnellere, leitliniengerechtere oder bedarfsgerechtere Diagnose- und Therapie (43 %). Alle weite-

ren Ziele werden durch rund ein Viertel der NVF verfolgt; nur die Vermeidung von stationärer 

Pflege bzw. Aufnahme in ein Pflegeheim ist mit 14 % nochmals seltener als Ziel vertreten. 

Abbildung 17: Interventionsziele der NVF 

 

n=164 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), zu 13 NVF liegen keine Angaben vor, mehrfache Zuordnung der 

Projekte möglich 

Frage: Welche Ziele sollen durch Ihr Projekt bezüglich der Gesundheit von Patientinnen und Patienten bzw. der Gesundheitsversor-

gung erreicht werden? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger und Dokumentenanalyse © Prognos AG, 2021 

Interventionen sowie digitale und technologische Lösungen in den NVF 

Die NVF lassen sich zudem nach der Art der Intervention(en) kategorisieren, mithilfe derer das 

Versorgungsproblem gelöst bzw. die Ziele erreicht werden sollen. In der Regel handelt es sich um 

komplexe Interventionen, die aus mehreren Komponenten bestehen. Die NVF werden im Rahmen 
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der Evaluation auf Basis der Empirie acht verschiedenen Interventionsarten zugeordnet. Eine 

Übersicht der Interventionen ist in Tabelle 12 zusammengefasst. 

In den Häufigkeiten der Interventionen zeigt sich: Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ein 

Schwerpunkt innerhalb des Innovationsfonds, denn in 115 NVF (69 %) kommen digitale oder 

technologische Komponenten zum Einsatz. Gleichzeitig beinhalten viele Förderprojekte Interven-

tionen zur Netzwerkbildung, Kooperation und Koordination von Leistungserbringern (67 %) sowie 

zur Qualifikation und zum fachlichen und interdisziplinären Austausch von Leistungserbringern 

(47 %). Ein weiterer Schwerpunkt innerhalb der geförderten NVF bilden Interventionen mit Bezug 

zur Patientenzentrierung: Entwicklung bzw. Einsatz von Maßnahmen zur Erhöhung der Gesund-

heitskompetenz bzw. der Fähigkeiten zur Krankheitsbewältigung von Patientinnen und Patienten 

(51 %) sowie Fallmanagement, Coaching und Übernahme einer Lotsenfunktion (42 %) sind eben-

falls häufiger Bestandteil. Die Einführung von zusätzlichen Leistungen und die Entwicklung bzw. 

der Einsatz von Assessments wird jeweils in über einem Drittel der NVF umgesetzt (40 % bzw. 

37 %). Die Substitution und Delegation ärztlicher Leistungen ist mit 23 Projekten (14 %) weniger 

häufig vertreten. 

Tabelle 12: Interventionen innerhalb der NVF 

Art der Intervention Anzahl Projekte Anteil der Projekte 

Durchschnittl. 

Fördersumme 

der Projekte in 

Mio. € 

Einsatz digitaler und technologischer Komponenten im Ver-

sorgungsprozess 
115 69 % 5,7 

Netzwerkbildung, Kooperation und Koordination von Leis-

tungserbringern (z. B. Aufbau eines Care Centers oder einer 

Koordinationsstelle, Vernetzung über eine Online-Plattform) 

111 67 % 5,8 

Entwicklung bzw. Einsatz von Maßnahmen zur Erhöhung der 

Gesundheitskompetenz bzw. der Fähigkeiten zur Krankheits-

bewältigung von Patienten (z. B. Transitionsschulungen für 

Jugendliche) 

84 51 % 5,1 

Maßnahmen zur Qualifikation und zum fachlichen und inter-

disziplinären Austausch von Leistungserbringern (z. B. Quali-

tätszirkel, Schulungen) 

78 47 % 5,8 

Fallmanagement, Coaching und Übernahme einer Lotsen-

funktion (durch speziell geschulte Gesundheitsprofessionen, 

Fachkräfte oder Ärzte 

70 42 % 4,9 

Einführung zusätzlicher Leistungen (z. B. zusätzliche Intensiv-

prophylaxe bei Hochrisikopatienten, Leberwertscreening im 

Rahmen des Gesundheits-Check-Up) 

66 40 % 5,1 

Entwicklung bzw. Einsatz von Assessments (z. B. Screening-

Instrumente, Checklisten) 
62 37 % 5,3 

Substitution und Delegation ärztlicher Leistungen 23 14 % 4,1 

n=166 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), zu 11 NVF liegen keine Angaben vor, mehrfache Zuordnung der 

Projekte möglich 

Frage: Mit welchen Interventionsarten sollen die Ziele Ihres Projekts erreicht werden? 

Quelle: Förderdaten- und Dokumentenanalyse sowie Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 
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In insgesamt 115 NVF (69 %) werden im Rahmen der Interventionen digitale und telemedizini-

sche Lösungen und Instrumente verwendet. In über der Hälfte (57 %) dieser Fälle werden Mobile-

Apps genutzt, gefolgt von telemedizinischen Anwendungen (46 %), Online-Plattformen (38 %) und 

IT-gestützter Diagnostik oder Therapie (36 %). Weitere Komponenten waren seltener vertreten. 

Eine Übersicht der Projekte nach Art der verwendeten digitalen und technologischen Komponen-

ten befindet sich in Abbildung 18. 

Abbildung 18: Digitale Lösungen und Instrumente der NVF 

 

n=115 NVF mit digitalen Lösungen oder Instrumenten der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), 49 NVF beinhalten 

keine entsprechenden Lösungen, zu 13 NVF liegen keine Angaben vor, mehrfache Zuordnung der Projekte möglich 

Frage: Welche digitalen oder telemedizinischen Lösungen werden in Ihrem Projekt eingesetzt? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger und Dokumentenanalyse © Prognos AG, 2021 

Endpunkte der NVF 

Primäre und sekundäre Endpunkte46 bieten erste Anhaltspunkte für das Umsetzungspotenzial 

und die Relevanz der Projektergebnisse für die Patientenversorgung sowie die Orientierung an 

den Zielen des Innovationsfonds. Sie geben Hinweise dafür, inwiefern die Projekte bspw. auf eine 

 
46 Zur Einteilung vgl. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Allgemeine Methoden: Version 6.0, Köln 

2020, abrufbar unter https://www.iqwig.de/methoden/allgemeine-methoden_version-6-0.pdf, zuletzt abgerufen am 24.11.2021. 
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Steigerung der Versorgungsqualität für Patientinnen und Patienten abzielen oder die Verbesse-

rung der Wirtschaftlichkeit der Versorgung. Die Auswertung differenziert zwischen patientenrele-

vanten47, medizinischen bzw. klinischen48, wirtschaftlichen49 und sonstigen Endpunkten50.  

Abbildung 19 zeigt welche Endpunkte in den NVF berücksichtigt werden. In 97 von 133 (73 %) 

NVF51 gibt es patientenrelevante primäre Endpunkte und in 84 % der NVF patientenrelevante se-

kundäre Endpunkte. Mit deutlichem Abstand folgen an zweiter Stelle medizinische bzw. klinische 

Endpunkte, die in 40 % der NVF als primäre Endpunkte und in 47 % der NVF als sekundäre End-

punkte berücksichtigt werden. Wirtschaftliche Endpunkte sind nur in 30 % der NVF ein primärer 

Endpunkt, spielen allerdings in 68 % der Projekte als sekundäre Endpunkte eine Rolle. 18 % der 

NVF betrachten keine wirtschaftlichen Endpunkte. 

Abbildung 19: Primäre und sekundäre Endpunkte der NVF 

n=133 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), zu 44 NVF liegen keine Angaben vor, mehrfache Zuordnung der 

Projekte möglich 

Frage: Welche primären und sekundären Endpunkte werden in Ihrem Projekt zur Messung der Effekte für die Versorgung verwendet? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Tabelle 13 zeigt, dass mit Blick allein auf die primären Endpunkte über die Hälfte der NVF nur 

eine Kategorie von Endpunkten fokussiert. Bei 43 NVF (32 %) sind die primären Endpunkte aus-

schließlich patientenrelevante, bei 21 NVF (16 %) ausschließlich medizinische bzw. klinische und 

47 Patientenrelevante Endpunkte dienen der Nutzenbewertung auf Grundlage von patientenseitigem Nutzen. Dazu gehören Mortalität, 

Morbidität (Beschwerden und Komplikationen, Verbesserung der Prognose oder Symptomatik), gesundheitsbezogene Lebensqualität 

(wird meist über die Auswirkungen der Therapien auf die Lebensqualität erfasst), interventions- und erkrankungsbezogener Aufwand 

und Patientenzufriedenheit. 
48 Hierzu zählen z. B. Laborparameter oder Vitalwerte. 
49 Endpunkte, mit denen Effizienz und Kosteneinsparung gemessen werden, z. B. Behandlungskosten oder Arbeitsunfähigkeitstage. 
50 Unter sonstigen Endpunkten werden als Qualitätskriterium festgelegte, messbare Endpunkte zusammengefasst, die nicht in die 

anderen Kategorien fallen (z. B. Inanspruchnahme der kollegialen Beratung, Grad der Umsetzung von Leitlinien und Standards etc. 

(betreffen überwiegend Messungen zu Prozessen und Organisation), Nutzen aus Sicht der Leistungserbringer). Hier handelt es sich 

überwiegend um auf Prozesse und Leistungserbringer bezogene Endpunkte. 
51 Zu 44 NVF der ersten fünf Förderwellen (2016 bis 2020) liegen keine Angaben vor, da diese nicht dazu befragt wurden. 
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bei sieben NVF (5 %) ausschließlich wirtschaftliche. Werden unterschiedliche Arten von primären 

Endpunkten genutzt, beinhaltet die Kombination meistens patientenrelevante Endpunkte.  

Tabelle 13: Häufigste Kombinationen primärer Endpunkte innerhalb der NVF 

Primäre Endpunkte 
Anzahl Pro-

jekte 

Anteil der Pro-

jekte 

Durchschnittliche 

Fördersumme der 

Projekte in Mio. € 

Patientenrelevante Endpunkte (ausschließlich) 43 32 % 4,7 

Medizinische bzw. klinische Endpunkte (ausschließlich) 21 16 % 5,4 

Patientenrelevante und  

medizinische bzw. klinische Endpunkte 
19 14 % 4,4 

Patientenrelevante und  

wirtschaftliche Endpunkte 
15 11 % 7,2 

Patientenrelevante, 

medizinische bzw. klinische und 

wirtschaftliche Endpunkte 

10 8 % 4,8 

Wirtschaftliche Endpunkte (ausschließlich) 7 5 % 5,6 

Sonstige Kombinationen der Endpunkte 18 14 % 6,4 

n=133 NVF der ersten bis fünften Förderwelle (2016 bis 2020), zu 44 NVF liegen keine Angaben vor, einfache Zuordnung der Pro-

jekte 

Frage: Welche primären Endpunkte werden in Ihrem Projekt zur Messung der Effekte für die Versorgung verwendet? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Vorerfahrungen bezüglich der VSF-Projekte 

Die Angaben der Förderempfänger zu den Vorerfahrungen bezüglich ihrer VSF-Projekte sind in Ab-

bildung 20 dargestellt. Diese geben Hinweise auf die wissenschaftlichen Grundlagen, auf die die 

Projekte aufbauen können und welche Erkenntnislücken noch geschlossen werden müssen. Am 

häufigsten wurde die Fragestellung bisher nicht beforscht (32 %) bzw. nur im Ausland bereits be-

arbeitet (31 %). 24 % der Fragestellungen wurde bereits für andere Zielgruppen untersucht, 19 % 

bereits in Deutschland bearbeitet und 17 % bislang für andere Indikationen erforscht. Als sons-

tige Hinweise zu den Vorerfahrungen wurden u. a. genannt, dass die Fragestellung bisher nur in 

Teilaspekten, mit einem anderen Fokus oder mithilfe anderer Methoden bearbeitet wurde. 
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Abbildung 20: Vorerfahrungen der VSF-Projekte 

n=186 VSF-Projekte der ersten bis fünften Förderwelle (2016 bis 2020), ohne Projekte zur Evaluation von Selektivverträgen oder 

Weiterentwicklung von G-BA-Richtlinien, mehrfache Zuordnung der Projekte möglich 

Frage: Welche Vorerfahrungen bestehen zu dem von Ihnen innerhalb des geförderten Projekts bearbeiteten Fragenkomplex oder 

Themengebiet? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Ziele des Erkenntnisgewinns der VSF-Projekte 

Die einzelnen VSF-Projekte widmen sich in der Regel mehreren zentralen Forschungsfragen, die 

in mehreren Projektschritten beantwortet werden, wie etwa Bestandsaufnahmen, die Entwicklung 

von Maßnahmen oder Instrumenten, deren Implementierung und Evaluation sowie die Ableitung 

von Handlungsempfehlungen. Entsprechend vielschichtig ist oftmals der Bereich des Erkenntnis-

gewinns einzelner VSF-Projekte. Um einen Überblick über die Erkenntnisinteressen der geförder-

ten VSF-Projekte zu erhalten, wird deshalb nur der jeweilige Schwerpunkt des Erkenntnisgewinns 

in einem Projekt betrachtet. 

Tabelle 14 enthält diese Schwerpunkte des Erkenntnisgewinns der VSF-Projekte. Insgesamt zeigt 

sich eine große Bandbreite bearbeiteter Themen. Zu beachten ist, dass die dargestellten Katego-

rien aus dem Spektrum der geförderten VSF-Projekte resultieren und in den Projekten neben den 

genannten Schwerpunkten noch weitere Bereiche des Erkenntnisgewinns eine Rolle spielen kön-

nen. Bezüglich der durchschnittlichen Fördersummen der Projekte nach Schwerpunkt des Er-

kenntnisgewinns sind keine Auffälligkeiten erkennbar. 
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Tabelle 14: Schwerpunkte des Erkenntnisgewinns der VSF-Projekte 

Bereich des Erkenntnisgewinns 
Anzahl Pro-

jekte 

Anteil der 

Projekte 

Durch-

schnittliche 

Förder-

summe der 

Projekte in 

Mio. € 

Steuerung von Behandlung und Versorgung (z. B. Evaluation von Selektiv-

vertrag, Fallsteuerung bei Notfällen, Case-Management-Instrument)  
46 20 % 1,2 

Qualitätsmanagement und -sicherung (z. B. Entwicklung Qualitätsindika-

tor, Evaluation Qualitätsinstrument oder -richtlinie) 
38 16 % 1,0 

Diagnose-, Behandlungs- und Rehabilitationsverfahren (z. B. Ärzteschu-

lung zur Früherkennung, Wirksamkeit einer Therapieform, Entwicklung 

Nachsorgemaßnahme)  

36 15 % 1,4 

Prävalenzen, Versorgungsbedarfe und -situationen (z. B. Bestandsauf-

nahme für bestimmte Indikation, Zielgruppe, Region) 
30 13 % 1,2 

Kooperation von Fachbereichen und Sektoren (z. B. Evaluation von Arzt-

netzwerk, IV-Vertrag, Selektivvertrag, Instrument zum Entlassmanage-

ment) 

23 10 % 1,2 

Patienteninformation und Selbsthilfe (z. B. Evaluation von App als Ent-

scheidungshilfe, Online-Selbsthilfeprogramm) 
22 9 % 1,2 

Präventionsmaßnahmen (z. B. Instrument zur Früherkennung oder Vor-

sorge, Maßnahmen des Infektionsschutzes) 
19 8 % 1,1 

Arzneimittelversorgung und -sicherheit (z. B. Instrumentenentwicklung für 

Multimedikation, Erkenntnisse zur Verschreibungspraxis) 
18 8 % 0,9 

Sonstige 2 1 % 0,9 

n=234 VSF-Projekte der ersten fünf Förderwellen (2016 bis 2020), einfache Zuordnung der Projekte 

Frage: In welchem Bereich sollen durch Ihr Projekt neue Erkenntnisse für die GKV-Versorgung gewonnen werden? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger sowie Förderdaten- und Dokumentenanalyse © Prognos AG, 2021 

Endpunkte der VSF-Projekte 

Abbildung 21 zeigt die Endpunkte der VSF-Projekte. Die primären Endpunkte sind bei 116 von 

170 (68 %) VSF-Projekten52 patientenrelevant. Außerdem werden in 29 % der Projekte medizini-

sche primäre Endpunkte gemessen und sonstige primäre Endpunkte in 23 % der Projekte. Wirt-

schaftliche primäre Endpunkte werden lediglich in 9 % der VSF-Projekte berücksichtigt und in 

37 % der Projekte als sekundäre Endpunkte. 62 % der VSF-Projekte betrachten keine wirtschaftli-

chen Endpunkte. Die Verteilung der sekundären Endpunkte ist ansonsten vergleichbar mit den 

primären Endpunkten. 

 
52 Zu 91 (primäre Endpunkte) bzw. 108 (sekundäre Endpunkte) VSF-Projekten liegen keine Angaben vor, da es sich bei den VSF-Pro-

jekten nur zum Teil um Evaluationen handelt und nicht alle Projekte zu den Endpunkten befragt wurden. 
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Abbildung 21: Primäre und sekundäre Endpunkte der VSF-Projekte 

n=170 VSF-Projekte (primäre Endpunkte) bzw. N=153 VSF-Projekte (sekundäre Endpunkte) der ersten bis sechsten Förderwelle 

(2016 bis 2020), zu 91 bzw. 108 VSF-Projekten liegen keine Angaben vor, mehrfache Zuordnung der Projekte möglich 

Frage: Welche primären und sekundären Endpunkte werden in Ihrem Versorgungsforschungsprojekt verwendet, um die Effekte für 

die Versorgung zu messen? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

6.2.2 Zielgruppen und Indikationen 

Zielgruppen der NVF 

Die NVF (erste bis sechste Förderwelle, 2016 bis 2020) sind zu 44 % auf bestimmte Altersgrup-

pen ausgerichtet. 33 der 177 (19 %) Projekte konzentrieren sich speziell auf die Versorgung älte-

rer Menschen. Die Zielgruppenkategorie ältere Menschen umfasst insbesondere Projekte, die 

sich der Versorgung von Menschen im Rentenalter widmen, vorwiegend mit der Versorgung bei 

Krankheiten des Alters oder der Pflegebedürftigkeit älterer Menschen. Die durchschnittliche För-

dersumme der Projekte für ältere Menschen (6,4 Mio. €) ist höher als bei Projekten, die sich an-

deren oder keinen spezifischen Altersgruppen widmen. Eine mögliche Erklärung hierfür können 

die hohen und komplexen Versorgungsbedarfe älterer Menschen, etwa bei Multimorbidität oder 

Multimedikation, liefern. 

In der Kategorie Erwachsene sind Projekte zusammengefasst, die sich explizit mit der Versorgung 

von Erwachsenen aller Altersgruppen beschäftigen. 25 (14 %) der Projekte können dieser Katego-

rie zugeordnet werden. Sie werden durchschnittlich mit 4,6 Mio. € gefördert.  

Die Kategorie Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene umfasst Projekte, die sich spezifischer 

Versorgungsprobleme dieser Altersgruppe annehmen (bspw. der Transition). Sowohl die Anzahl 

dieser Projekte ist mit 20 (11 %) im Vergleich zu den anderen Alterskategorien geringer als auch 

die durchschnittliche Fördersumme (4,3 Mio. €).  
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Unter unspezifische Altersgruppe werden 99 (56 %) Projekte zusammengefasst, die nicht den bis-

her genannten Alterskategorien zuordenbar sind. Sie behandeln bspw. die Versorgung bei be-

stimmten Indikationen ohne Altersbezug oder beziehen sich auf alle Patientinnen und Patienten 

allgemein. Die durchschnittliche Fördersumme dieser Projekte liegt bei 5,1 Mio. €. 

Neben den Merkmalen Alter und Indikation (siehe nächster Abschnitt) definieren einige NVF ihre 

Zielgruppen auch anhand anderer Merkmale. So richten sich etwa sechs NVF spezifisch an 

Frauen, Frauen im gebärfähigen Alter oder Schwangere. Sieben Projekte widmen sich der Ziel-

gruppe Menschen mit Behinderung. Zwei weitere Projekte sind explizit auf die Verbesserung der 

Versorgung von sozial benachteiligten Menschen ausgerichtet. Zwei Projekte richten sich gezielt 

an Beschäftigte bzw. Erwerbstätige. 

Indikationen der NVF 

In Tabelle 15 sind die geförderten NVF der ersten sechs Wellen (2016 bis 2020) nach Indikatio-

nen53 dargestellt, wobei sich insgesamt ein breites Spektrum zeigt. In gewissem Umfang ist ein 

Schwerpunkt bei Indikationen zu erkennen, die häufig altersbedingt sind, wie z. B. geriatrische 

Erkrankungen und Multimorbidität, Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewe-

bes sowie Krebserkrankungen. Dieser Befund ist im Zusammenhang mit der häufigen Fokussie-

rung der Projekte auf die Zielgruppe älterer Menschen zu sehen. Auch zeigt sich eine erhöhte An-

zahl von Indikationen, die mit den themenspezifischen Förderbekanntmachungen adressiert wur-

den, wie z. B. psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen. 

Überdurchschnittlich hohe Fördersummen erhalten im Schnitt NVF, die sich indikationsübergrei-

fend mit chronischen Erkrankungen, Pflegebedürftigkeit, seltenen (angeborenen) Erkrankungen 

oder Gesundheits- und Krankheitsthemen allgemein beschäftigen. Als Ursache hierfür ist die 

hohe Komplexität und Vielfalt innerhalb dieser Indikationsbereiche zu sehen. NVF zu bestimmten 

infektiösen und parasitären Krankheiten erhalten ebenfalls vergleichsweise hohe Fördersummen. 

  

 
53 Zur Kategorisierung sind die Anmerkungen unterhalb der Tabelle zu beachten. 
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Tabelle 15: Indikationen der NVF 

Indikationen 

Anzahl 

Pro-

jekte 

Anteil 

der Pro-

jekte 

Förder-

summe 

gesamt in 

Mio. € 

Durchschnittl. 

Fördersumme 

der Projekte in 

Mio. € 

Psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen (Kap. V) 25 14 % 122,8 4,9 

Neubildungen, insb. Krebs (Kap. II) 20 11 % 114,8 5,7 

Krankheiten des Nervensystems (Kap. VI) 16 9 % 74,0 4,6 

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 

(Kap. XIII) 
15 8 % 56,8 3,8 

Notfälle, akute und stationäre Behandlungsanlässe allgemein 13 7 % 55,2 4,2 

Geriatrische Erkrankungskomplexe und Multimorbidität allgemein 12 7 % 62,4 5,2 

Krankheiten des Kreislaufsystems (Kap. IX) 10 6 % 50,0 5,0 

Chronische Erkrankungen allgemein 10 6 % 74,1 7,4 

Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (Kap. I) 8 5 % 61,7 7,7 

Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (Kap. IV) 8 5 % 34,6 4,3 

Pflegebedürftigkeit allgemein 6 3 % 48,0 8,0 

Unspezifische Indikation – Gesundheits- und Krankheitsthemen 

allgemein 
4 2 % 32,8 8,2 

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (Kap. XV) 4 2 % 17,8 4,4 

Seltene (angeborene) Erkrankungen allgemein 4 2 % 30,1 7,5 

Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur In-

anspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Kap. XXI), z. B. 

Z. n. Organtransplantation, Dialyse, Palliativbehandlung

4 2 % 13,0 3,3 

Krankheiten der Haut und der Unterhaut (Kap. XII) 3 2 % 8,3 2,8 

Krankheiten des Verdauungssystems (Kap. XI) 3 2 % 8,4 2,8 

Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die ande-

renorts nicht klassifiziert sind (Kap. XVIII) 
3 2 % 10,5 3,5 

Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äuße-

rer Ursachen (Kap. XIX) 
3 2 % 16,1 5,4 

Sonstige 6 3 % 21,8 3,6 

n=177 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), einfache Zuordnung der Projekte. 

Die Bildung der Kategorien aus der Empirie ist an den Kapiteln des ICD-10 orientiert.54 Weitere Kategorien enthalten den Zusatz 

allgemein. Die Kategorie Sonstiges enthält Projekte, die nicht auf eine spezifische Indikation ausgerichtet sind bzw. Kategorien des 

ICD-10, die nur einfach vorkommen. Bei mehreren zutreffenden Indikationen wird der aus der Befragung oder Dokumentenanalyse 

hervorgehende Schwerpunkt gewählt (so z. B. bei Kombination psychischer und neurologischer Erkrankungen). 

Quellen: Förderdaten- und Dokumentenanalyse © Prognos AG, 2021 

54 Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit 

(BMG) unter Beteiligung der Arbeitsgruppe ICD des Kuratoriums für Fragen der Klassifikation im Gesundheitswesen (KKG) (Hrsg.). ICD-

10-GM Version 2020. Systematisches Verzeichnis Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesund-

heitsprobleme (10. Revision, German Modification), https://www.dimdi.de/static/de/klassifikationen/icd/icd-10-gm/kode-su-

che/htmlgm2020/, zuletzt abgerufen am 14.12.2021.
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Zielgruppen der VSF-Projekte 

Im Bereich der VSF-Projekte (erste fünf Förderwellen, 2016 bis 2020) beziehen sich 56 % der 

Projekte (145 von 261) nicht auf eine bestimmte Altersgruppe.55 Ältere Menschen stehen in 17 % 

der VSF-Projekte (45 von 261) im Fokus. Weitere 17 % der VSF-Projekte (45 von 261) sind auf die 

Zielgruppe Erwachsene ausgerichtet. Auf die Versorgung von Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen zielen 10 % der VSF-Projekte ab (26 von 261). Die durchschnittliche Fördersumme 

je VSF-Projekt variiert nicht in Abhängigkeit der Altersgruppen (1,1 bis 1,2 Mio. €). 

Neben den Altersgruppen und Indikationen (siehe nächster Abschnitt) definieren einige VSF-Pro-

jekte ihre Zielgruppen anhand weiterer Merkmale. So gibt es zwölf frauenspezifische Projekte und 

ein männerspezifisches Projekt. Menschen mit Behinderungen stehen im Mittelpunkt von elf VSF-

Projekten. Fünf Projekte richten sich an Eltern bzw. Familien. Fünf Projekte sind auf die Verbesse-

rung der Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund oder geflüchteten Menschen aus-

gerichtet.  

Indikationen der VSF-Projekte 

Das Spektrum der Indikationen in den VSF-Projekten ist ähnlich breit wie bei den NVF (Tabelle 

16). Eine Ausnahme bilden die psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen, die mit 20 % 

(51 von 261) vergleichsweise häufig adressiert werden. 16 % der Projekte konzentrieren sich 

nicht auf eine spezifische Indikation, sondern auf Gesundheit oder Krankheit allgemein (z. B. ei-

nige Routinedatenanalysen). Auch im Bereich der Indikationen zeigt sich ein Schwerpunkt bei der 

Versorgung älterer Menschen mit mehreren Projekten zu geriatrischen Erkrankungskomplexen 

und Multimorbidität sowie Pflegebedürftigkeit allgemein, die zwar nicht ausschließlich, aber zu 

hohem Anteil, ältere Menschen betreffen.  

Ein höheres durchschnittliches Fördervolumen je Projekt zeigt sich nur bei Erkrankungen des 

Kreislaufsystems. Insgesamt ist die Diversität bei den Fördersummen vergleichsweise gering. 

  

 
55 Für Erläuterungen zu den Alterskategorien siehe Abschnitt oben zu Zielgruppen der NVF. 
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Tabelle 16: Indikationen der VSF-Projekte 

Indikationen 

Anzahl 

Pro-

jekte 

Anteil 

der 

Pro-

jekte 

Förder-

summe 

gesamt in 

Mio. € 

Durchschnittl. 

Fördersumme 

der Projekte 

in Mio. € 

Psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen (Kap. V) 51 20 % 54,0 1,1 

Unspezifische Indikation - Gesundheits- und Krankheitsthemen allge-

mein 43 16 % 48,4 1,1 

Neubildungen, insb. Krebs (Kap. II) 22 8 % 20,3 0,9 

Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inan-

spruchnahme des Gesundheitswesens führen (Kap. XXI), z. B. Z. n. Or-

gantransplantation, Dialyse, Palliativbehandlung 19 7 % 19,5 1,0 

Pflegebedürftigkeit allgemein 15 6 % 17,2 1,1 

Krankheiten des Kreislaufsystems (Kap. IX) 14 5 % 23,2 1,7 

Notfälle, akute und stationäre Behandlungsanlässe allgemein 14 5 % 18,6 1,3 

Geriatrische Erkrankungskomplexe und Multimorbidität allgemein 14 5 % 19,0 1,4 

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes 

(Kap. XIII) 12 5 % 12,4 1,0 

Krankheiten des Nervensystems (Kap. VI) 11 4 % 13,5 1,2 

Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (Kap. I) 9 3 % 12,3 1,4 

Chronische Erkrankungen allgemein 8 3 % 11,2 1,4 

Krankheiten des Verdauungssystems (Kap. XI) 7 3 % 7,7 1,1 

Krankheiten des Atmungssystems (Kap. X) 5 2 % 4,2 0,8 

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (Kap. XV) 4 2 % 7,5 1,9 

Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (Kap. IV) 3 1 % 2,4 0,8 

Schlüsselnummern für besondere Zwecke (Kap. XXII), z. B. Infektions-

erreger mit Resistenzen 3 1 % 6,0 2,0 

Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanoma-

lien (Kap. XVII) 3 1 % 6,0 2,0 

Sonstige 4 2 % 3,3 0,8 

n=261 VSF-Projekte der ersten fünf Förderwellen (2016 bis 2020), einfache Zuordnung der Projekte 

Die Bildung der Kategorien aus der Empirie ist an den Kapiteln des ICD-10 orientiert.56 Weitere Kategorien enthalten den Zusatz 

allgemein. Die Kategorie Sonstiges enthält Projekte, die nicht auf eine spezifische Indikation ausgerichtet sind bzw. Kategorien des 

ICD-10, die nur einfach vorkommen. Bei mehreren zutreffenden Indikationen wird der aus der Befragung oder Dokumentenanalyse 

hervorgehende Schwerpunkt gewählt (so z. B. bei Kombination psychischer und neurologischer Erkrankungen). 

Quelle: Dokumentenanalyse © Prognos AG, 2021 

56 Ebd. 
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6.2.3 Regionale Verteilung der NVF 

Die Durchführungsregionen der NVF sind vielfältig. Die Anwendung findet mitunter in einzelnen 

Bundesländern oder kleineren Regionen statt, oder auch in mehreren Bundesländern oder in 

ganz Deutschland. Abbildung 22 zeigt, wie viele NVF in den einzelnen Bundesländern durchge-

führt werden. Um die Verteilung der Bevölkerung zu berücksichtigen, ist zusätzlich die Anzahl der 

NVF pro eine Million gesetzlich Versicherter dargestellt. Im Durchschnitt werden je Bundesland 

46 NVF umgesetzt und zehn NVF pro eine Million Versicherte. Grundsätzlich werden in Bundes-

ländern mit vielen gesetzlich Versicherten (z. B. Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Würt-

temberg) absolut auch mehr NVF umgesetzt als in anderen Bundesländern. Unter Berücksichti-

gung der Versichertenzahlen zeigt sich allerdings ein gegenteiliges Bild. In Bundesländern mit we-

niger gesetzlich Versicherten werden überproportional viele NVF erprobt – darunter das Saarland, 

Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern. Eindeutige Nord-Süd-, Ost-West- oder Stadt-

staat-Flächenland-Gefälle sind hingegen nicht erkennbar.  

Abbildung 22: Durchführungsregionen der NVF nach Bundesländern 

 

 

n= 177 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), darunter 22 NVF mit bundesweiter Durchführungsregion bzw. 

ohne regionalen Bezug (in allen Bundesländern berücksichtigt), mehrfache Zuordnung der Projekte möglich 

Frage: In welchem Bundesland bzw. welchen Bundesländern liegt die Durchführungsregion (Orte der Patientenbehandlung) des ge-

förderten Projekts? 

Quellen: Online-Befragung der Förderempfänger, BMG Mitgliederstatistik KM6, Stichtag 01.07.2021  © Prognos, 2021 

Die Durchführungsregionen umfassen in 77 % der NVF sowohl städtische als auch ländliche Ge-

biete (Fehler! Ungültiger Eigenverweis auf Textmarke.). 14 % der NVF werden nur in Städten um-

gesetzt und 9 % fokussieren sich auf ländliche Räume. 

Anzahl Projekte Anzahl der Projekte je 1 Mio. gesetzlich Versicherte 
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Abbildung 23: Durchführungsregionen der NVF nach ländlichen und städtischen Gebieten 

n=164 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2021), zu 13 NVF liegen keine Angaben vor, mehrfache Zuordnung der 

Projekte möglich 

Frage: Bitte geben Sie für die ausgewählten Bundesländer an, ob das Projekt dort im ländlichen oder städtischen Raum durchge-

führt wird. 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

6.2.4 Sektoren-, berufsgruppenübergreifende und interdisziplinäre Ansätze 

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass sich sektorenübergreifende Versorgungsformen besonders 

anspruchsvoll gestalten: Die Organisation verschiedener Leistungserbringer, der Patientenversor-

gung, der Bedarfsplanung und der Vergütungsregelungen über Sektorengrenzen hinweg sind hier 

Herausforderungen. 

Aus der Beteiligung verschiedener Versorgungsbereiche des Gesundheitswesens, die unter-

schiedlichen Sektoren angehören (z. B. ambulante ärztliche Versorgung und Krankenhausversor-

gung), lässt sich ableiten, dass intersektorale Schnittstellen innerhalb der Projekte bestehen. 

Nicht nur Schnittstellen zwischen ambulantem und stationärem Sektor sowie der Rehabilitation 

werden im Rahmen der Untersuchung berücksichtigt. Es erfolgt ebenfalls eine differenzierte Be-

trachtung der beteiligten Versorgungsbereiche innerhalb dieser Sektoren, bspw. der ambulanten 

ärztlichen Versorgung und der Heil- und Hilfsmittelversorgung.  

Stakeholder bestätigen 2021 in den Interviews, dass sektoren- und berufsgruppenübergreifende 

Themen nach wie vor zentral für die Weiterentwicklung der Versorgung sind und der Innovations-

fonds hier einen wesentlichen Beitrag leistet. In früheren Interviews (2018) wurde dagegen häufig 

Skepsis formuliert, ob der Innovationsfonds dieses Ziel erreichen kann. Damals nahmen die Be-

fragten die Berücksichtigung sektorenübergreifender Ansätze innerhalb der Projekte als eher 

schwach ausgeprägt wahr. 

14%

9%

77%

Anteil der NVF

städtisch

ländlich

städtisch und ländlich
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Sektoren- und berufsgruppenübergreifende und interdisziplinäre Ansätze in den NVF  

Abbildung 24 zeigt, wie häufig die einzelnen Versorgungsbereiche jeweils in den NVF einbezogen 

sind. Die mit deutlichem Abstand am häufigsten einbezogenen Versorgungsbereiche sind die am-

bulante ärztliche Versorgung (80 % der NVF), gefolgt von der Krankenhausversorgung (63 %). Alle 

weiteren Versorgungsbereiche sind jeweils nur in weniger als einem Fünftel aller NVF einbezogen. 

Abbildung 24: Einbezogene Versorgungsbereiche innerhalb der NVF 

  

n=168 NVF der ersten bis fünften Förderwelle (2016 bis 2020), zu neun NVF liegen keine Angaben vor, mehrfache Zuordnung der 

Projekte möglich 

Frage: Welche Versorgungsbereiche sind an Ihrer neuen Versorgungsform beteiligt? 

Quellen: Online-Befragung der Förderempfänger und Dokumentenanalyse © Prognos AG, 2021 

In 111 von 168 (66 %) NVF57 der ersten fünf Förderwellen (2016 bis 2020) ist mehr als ein Ver-

sorgungsbereich einbezogen, weshalb in diesen Projekten von der Berücksichtigung sektoren-

übergreifender Ansätze ausgegangen wird. 57 NVF (34 %) beziehen dagegen nur einen Versor-

gungsbereich ein, sind also nicht sektorenübergreifend. Von diesen 57 Projekten betreffen 35 

(65 %) ausschließlich die ambulante ärztliche Versorgung und 15 (26 %) nur die Krankenhausver-

sorgung (Abbildung 25).  

 
57 Zu neun NVF der ersten sechs Förderwellen liegen keine diesbezüglichen Informationen vor. 
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In den sektorenübergreifenden NVF sind in der Regel zwei bis drei Versorgungsbereiche einbezo-

gen. Abbildung 25 zeigt die häufigsten Kombinationen der Versorgungsbereiche. Mit dieser Dar-

stellung wird deutlich, dass bei sektorenübergreifenden NVF der ambulante Sektor hauptsächlich 

durch die ambulante ärztliche Versorgung und der stationäre Sektor durch die Krankenhausver-

sorgung vertreten sind. Diese beiden Versorgungsbereiche bilden mit deutlichem Abstand die 

häufigste sektorenübergreifende Kombination von Versorgungsbereichen in NFV. Auch bei ande-

ren Kombinationen von Versorgungsbereichen ist meist einer dieser beiden Bereiche beteiligt.  
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Abbildung 25: Häufigste Kombinationen einbezogener Versorgungsbereiche der NVF 

 

n=168 NVF der ersten bis fünften Förderwelle (2016 bis 2020), zu neun NVF liegen keine Angaben vor. 

Es werden nur Kombinationen dargestellt, die mindestens dreimal vorkommen. 

Frage: Welche Versorgungsbereiche sind an Ihrer neuen Versorgungsform beteiligt? 

Quelle: Förderempfängerbefragungen und Dokumentenanalyse © Prognos AG, 2021  
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Spezifisches Ziel des Innovationsfonds ist u. a. auch die Verbesserung der Patientenversorgung 

durch Förderung bzw. Optimierung der interdisziplinären und fächerübergreifenden Zusammenar-

beit im Rahmen NVF. Evaluationsergebnisse auf Grundlage von Dokumentenanalysen, Interviews 

und Befragungen liegen hierzu zum Berichtszeitpunkt für die ersten sechs (NVF) bzw. fünf (VSF) 

Förderwellen (2016 bis 2020) vor und werden im Folgenden dargestellt. 

Insgesamt sind im weit überwiegenden Anteil der geförderten NVF entweder mehrere Berufsgrup-

pen oder verschiedene ärztliche Disziplinen an der Versorgung beteiligt (148 von 162 NVF58 bzw. 

91 %). Allerdings zeigt sich ein deutlicher Schwerpunkt auf der ärztlichen Berufsgruppe. Demge-

genüber sind die nicht oder nur teilweise akademischen Gesundheitsberufe (hier v. a. die Pflege-

berufe, Heilmittelerbringer und Medizinische Fachangestellte) deutlich seltener als teilnehmende 

Berufsgruppen benannt. Aus Sicht des Evaluationsteams ist davon auszugehen, dass diese insge-

samt nicht entsprechend ihrer Rolle in der Versorgung vertreten sind. So sind unter den insge-

samt 5,75 Mio. Beschäftigten im Gesundheitswesen nur rund 475.000 Ärztinnen und Ärzte, wäh-

rend die weiteren Gesundheitsberufe den größeren Anteil des Gesundheitspersonals stellen. Bei-

spielsweise sind in der Gesundheits- und Krankenpflege 881.000 Personen und in der nichtärztli-

chen Therapie und Heilkunde (z. B. Physiotherapie) 410.000 Personen beschäftigt.59 

Abbildung 26 zeigt, welche Berufsgruppen in den NVF mitwirken. Mit Ausnahme von fünf Projek-

ten sind Ärztinnen und Ärzte an allen NVF beteiligt (157 von 162 NVF bzw. 97 %). Auch Pflegeper-

sonal wird in 43 % der NVF einbezogen. Weitere Berufsgruppen sind deutlich seltener vertreten, 

so bspw. Medizinische Fachangestellte in 42 (26 %), Psychotherapeutinnen und Psychotherapeu-

ten bzw. Psychologinnen und Psychologen in 30 (19 %) und Heilmittelerbringer in 28 (17 %) der 

Projekte. Weitere Gesundheitsberufe, wie Rettungsdienst oder Apothekerinnen und Apotheker, 

sind in jeweils drei oder weniger Projekten berücksichtigt. 

58 Zu 15 NVF liegen keine Angaben vor. 
59 Statistisches Bundesamt (2021): Gesundheitspersonalrechnung 2019. https://www.gbe-bund.de/gbe/pkg_olap_tab-

les.prc_set_hierlevel?p_uid=gast&p_aid=11934720&p_sprache=D&p_help=2&p_indnr=97&p_ansnr=37689430&p_ver-

sion=7&p_dim=D.489&p_dw=44436&p_direction=rollup, zuletzt abgerufen am 24.11.2021. 

Drucksache 20/1361 Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode– 114 –



Gesamtevaluation des Innovationsfonds | Themenfelder, Förderprojekte und Umsetzungsstand 

Seite 96 

Abbildung 26: Einbezogene Berufsgruppen in den NVF 

 

n=162 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), zu 15 NVF liegen keine Angaben vor, mehrfache Zuordnung der 

Projekte zu den sonstigen Berufsgruppen zählen u. a. Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater, Rheumatologische Fachas-

sistentinnen und Rheumatologische Fachassistenten, Hebammen, Sporttherapeutinnen und Sporttherapeuten, Podologinnen und 

Podologen sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. 

Frage: Welche Berufsgruppen sind in Ihre neue Versorgungsform eingebunden? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger und Dokumentenanalyse © Prognos AG, 2021 

Die Kombinationen, in denen die Berufsgruppen in den NVF zusammenarbeiten, sind in Tabelle 

17 dargestellt. Beinhaltet der Ansatz neben Ärztinnen und Ärzten auch den Einbezug von Pflege-

personal, sind überwiegend noch weitere Berufsgruppen mit einbezogen (24 %). Weitere 12 % 

der NVF beziehen ausschließlich ärztliches und pflegerisches Personal mit ein. In 37 von 162 

NVF (23 %) wird ausschließlich die Berufsgruppe der Ärztinnen und Ärzte berücksichtigt. Die Zu-

sammenarbeit von Ärztinnen und Ärzten, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten bzw. Psy-

chologinnen und Psychologen und ggf. weiteren Berufsgruppen (z. B. Pflegepersonal, MFA) findet 

in 18 % der NVF statt. NVF, die weder Pflegepersonal noch Psychotherapeutinnen und Psychothe-

rapeuten bzw. Psychologinnen und Psychologen einbinden, sondern Ärztinnen und Ärzte und wei-

tere Berufsgruppen, z. B. MFA oder Heilmittelerbringer, sind mit 20 % vertreten. In nur fünf NVF 

arbeiten ausschließlich nichtärztliche Berufsgruppen, u. a. Heilmittelerbringer, Psychologinnen 

und Psychologen bzw. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und/oder sonstige Berufs-

gruppen zusammen. 
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Tabelle 17: Zusammenarbeit von Berufsgruppen in den NVF 

Kombinationen von Berufsgruppen 
Anzahl 

Projekte 

Anteil 

der Pro-

jekte 

Fördersumme 

gesamt in 

Mio. € 

Durchschnittliche 

Fördersumme der 

Projekte in Mio. € 

Ärzte, Pflegepersonal und weitere Berufsgruppen, 

z. B. MFA oder Heilmittelerbringer (ohne Beteiligung

von Psychotherapeuten bzw. Psychologen)

39 24 % 209,9 5,4 

Ausschließlich Ärzte 37 23 % 187,8 5,1 

Ärzte und weitere Berufsgruppen, z. B. MFA oder 

Heilmittelerbringer (ohne Beteiligung von Pflege  

oder Psychotherapeuten bzw. Psychologen) 

33 20 % 183,7 5,6 

Ärzte, Psychotherapeuten bzw. Psychologen und ggf. 

weitere Berufsgruppen, z. B. Pflegepersonal 
29 18 % 158,8 5,5 

Ärzte und Pflegepersonal (ohne Beteiligung weiterer 

Berufsgruppen) 
19 12 % 103,8 5,5 

Ausschließlich Heilmittelerbringer, Psychologen bzw. 

Psychotherapeuten und/oder sonstige Berufsgrup-

pen (ohne Beteiligung von Ärzten) 

5 3 % 11,7 2,3 

n=162 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), zu 15 NVF liegen keine Angaben vor, einfache Zuordnung der Pro-

jekte, zu den sonstigen Berufsgruppen zählen u. a. Ernährungsberaterinnen und -berater, Rheumatologische Fachassistentinnen 

und -assistenten, Hebammen, Sporttherapeutinnen und -therapeuten, Podologinnen und Podologen sowie Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeiter. 

Frage: Welche Berufsgruppen sind in Ihre neue Versorgungsform eingebunden? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger und Dokumentenanalyse © Prognos AG, 2021 

Mit Blick auf Lösungen für Schnittstellenprobleme ist auch die Zusammenarbeit unterschiedlicher 

ärztlicher Disziplinen relevant. In 162 NVF60 der ersten sechs Förderwellen sind ambulant tätige 

Fachärztinnen und Fachärzte mit 104 (64 %) Projekten am häufigsten beteiligt. Fast ebenso oft 

sind Hausärztinnen und Hausärzte mit 95 (59 %) Projekten sowie Krankenhausärztinnen und 

Krankenhausärzte mit 95 (59 %) Projekten einbezogen. Zahnärztinnen und Zahnärzte sind nur in 

drei (2 %) Projekten an der Versorgung beteiligt. 

In welchen Kombinationen die ärztlichen Fachdisziplinen innerhalb der Projekte zusammenarbei-

ten, ist in Tabelle 18 zusammengefasst. Als häufigste Kombination zeigt sich die Zusammenar-

beit von Hausärztinnen und Hausärzten, ambulant tätigen Fachärztinnen und Fachärzten und 

Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten (24 %). Darüber hinaus liegen Schwerpunkte auf 

der Zusammenarbeit der haus- und fachärztlichen Versorgung im ambulanten Bereich (17 %) so-

wie der ambulant tätigen Fachärztinnen und Fachärzte mit Krankenhausärztinnen und Kranken-

hausärzten (15 %). NVF haben im Schnitt geringere Fördersummen, wenn ausschließlich Zahnärz-

tinnen und Zahnärzte, nur ambulant tätige Fachärztinnen und Fachärzte oder keine ärztlichen 

Fachdisziplinen einbezogen sind. 

60 Zu 15 NVF liegen keine Angaben vor. 
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Tabelle 18: Zusammenarbeit von ärztlichen Fachdisziplinen in den NVF 

Kombinationen von ärztlichen Fachdisziplinen 

Anzahl 

Pro-

jekte 

Anteil der 

Projekte 

Fördersumme  

gesamt in Mio. € 

Durchschnittliche 

Fördersumme der 

Projekte in Mio. € 

Hausärzte, ambulant tätige Fachärzte und Kran-

kenhausärzte 
37 24 % 225,0 6,1 

Hausärzte und ambulant tätige Fachärzte 27 17 % 163,6 6,1 

Ambulant tätige Fachärzte und Krankenhausärzte 24 15 % 123,5 5,1 

Ausschließlich Krankenhausärzte 20 12 % 110,0 5,5 

Ausschließlich Hausärzte 17 11 % 101,4 6,0 

Ausschließlich ambulant tätige Fachärzte 16 10 % 50,8 3,2 

Hausärzte und Krankenhausärzte 13 8 % 66,3 5,1 

Ausschließlich Zahnärzte 2 1 % 1,2 0,6 

Hausärzte, ambulant tätige Fachärzte, Kranken-

hausärzte und Zahnärzte 
1 1 % 2,3 2,3 

Kein Einbezug ärztlicher Fachdisziplinen 5 3 % 11,7 2,3 

n=162 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), zu 15 NVF liegen keine Angaben vor, einfache Zuordnung der Pro-

jekte 

Frage: Welche ärztlichen Disziplinen sind in Ihre neue Versorgungsform eingebunden? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger und Dokumentenanalyse © Prognos AG, 2021 

Sektorenübergreifende Ansätze in den VSF-Projekten 

In 147 von 237 (62 %) VSF-Projekten61 der ersten fünf Förderwellen werden sektorenübergrei-

fende Themen bearbeitet. 90 (38 %) Projekte betreffen ausschließlich einen Versorgungsbereich 

und sind nicht sektorenübergreifend angelegt. Von diesen 90 Projekten beinhalten jeweils 36 

(40 %) ausschließlich die ambulante ärztliche Versorgung oder die Krankenhausversorgung.  

In Abbildung 27 ist der Anteil der VSF-Projekte nach Einbezug des jeweiligen Versorgungsberei-

ches dargestellt. Wie bei den NVF sind am häufigsten die ambulante ärztliche Versorgung (67 %) 

und die Krankenhausversorgung (59 %) einbezogen. Mit deutlichem Abstand folgen die statio-

näre und ambulante Pflege sowie die psychotherapeutische Versorgung (jeweils 13 %). Die ver-

gleichsweise höheren Fördersummen bei Projekten mit Einbezug sonstiger Versorgungsbereiche 

erklären sich durch größere Projekte unter Einbezug mehrerer Versorgungsbereiche. 

 
61 Zu 24 VSF-Projekten der ersten fünf Förderwellen liegen keine diesbezüglichen Informationen vor. 
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Abbildung 27: Einbezogene Versorgungsbereiche innerhalb der VSF-Projekte 

n=234 VSF der ersten bis fünften Förderwelle (2016 bis 2020), zu 27 VSF liegen keine Angaben vor, mehrfache Zuordnung der Pro-

jekte möglich. 

Frage: Auf welche Versorgungsbereiche bezieht sich die Forschungsfrage Ihres Versorgungsforschungsprojekts? 

Quellen: Online-Befragung der Förderempfänger und Dokumentenanalyse © Prognos AG, 2021 

In den sektorenübergreifenden VSF-Projekten sind in der Regel zwei bis drei Versorgungsbereiche 

einbezogen. In Abbildung 28 sind die häufigsten Kombinationen einbezogener Versorgungsberei-

che dargestellt. Wie bei den NVF sind in den sektorenübergreifenden VSF-Projekten der ambu-

lante Sektor hauptsächlich durch die ambulante ärztliche Versorgung und der stationäre Sektor 

durch die Krankenhausversorgung vertreten. Diese beiden Versorgungsbereiche bilden mit deutli-

chem Abstand die häufigste sektorenübergreifende Kombination von Versorgungsbereichen in 

VSF-Projekten. An zweiter und dritter Stelle stehen VSF-Projekte, die nicht sektorenübergreifend 

angelegt sind: Jeweils 36 Projekte widmen sich entweder der ambulanten ärztlichen Versorgung 

oder der Krankenhausversorgung. Auch bei den weiteren Kombinationen von Versorgungsberei-

chen wird in der Regel einer dieser beiden Versorgungsbereiche mit einbezogen. 
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Abbildung 28: Häufigste Kombinationen einbezogener Versorgungsbereiche der VSF-Projekte 

 

n=234 VSF der ersten bis fünften Förderwelle (2016 bis 2020), zu 27 VSF liegen keine Angaben vor.  

Es werden nur Kombinationen dargestellt, die mindestens dreimal vorkommen. 

Frage: Auf welche Versorgungsbereiche bezieht sich die Forschungsfrage Ihres Versorgungsforschungsprojekts? 

Quelle: Dokumentenanalyse ©Prognos AG, 2021 
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Schnittstellen zu Versorgungsbereichen außerhalb des SGB V 

Schnittstellen zu angrenzenden Sektoren oder Unterstützungssystemen außerhalb der GKV fin-

den sich in 42 von 158 (27 %) NVF der ersten sechs Förderwellen (2016 bis 2020). In 18 % aller 

NVF bestehen Schnittstellen zur Pflege (SGB XI). Des Weiteren werden vereinzelt Einbezüge der 

gesetzlichen Rentenversicherung, der Kinder- und Jugendhilfe, der Sozialhilfe, der Unfallversiche-

rung und sonstiger Versorgungsbereiche (z. B. Öffentlicher Gesundheitsdienst und Eingliede-

rungshilfe) angegeben (Abbildung 29).  

In vier NVF-Projektkonsortien ist eine Rentenversicherung und damit ein Sozialleistungsträger au-

ßerhalb der GKV beteiligt. Weiterhin gibt es sechs NVF, bei denen Ministerien oder Fachbehörden 

von Ländern, Städte oder Landkreise im Konsortium vertreten sind. 

Abbildung 29: Schnittstellen in NVF zu Versorgungsbereichen außerhalb der GKV 

n=158 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), zu 19 NVF liegen keine Angaben vor, mehrfache Zuordnung der 

Projekte möglich. 

Frage: Zu welchen Versorgungsbereichen außerhalb der GKV gibt es Schnittstellen in Ihrem Projekt? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger und Dokumentenanalysen © Prognos AG, 2021 

Schnittstellen zu Versorgungsbereichen außerhalb der GKV finden sich in 82 von 244 (34 %) VSF-

Projekten der ersten fünf Förderwellen (2016 bis 2020). Ähnlich wie im NVF-Bereich finden sich 

in 16 % aller VSF-Projekte Schnittstellen zur Pflege (SGB XI). Des Weiteren werden ebenfalls ver-

einzelt Bezüge zu sonstigen Versorgungsbereichen (z. B. Öffentlicher Gesundheitsdienst, Patien-

tenberatung, Suchthilfe) zur gesetzlichen Rentenversicherung, zur Kinder- und Jugendhilfe, zur 

Sozialhilfe und zur Unfallversicherung angegeben (Abbildung 30). 

In Konsortien der VSF-Projekte sind keine Sozialleistungsträger außer der GKV vertreten. In vier 

Projekten sind Ministerien oder Fachbehörden von Ländern Mitglied des Konsortiums. 
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Abbildung 30: Schnittstellen in VSF-Projekten zu Versorgungsbereichen außerhalb der GKV 

 

n=244 VSF-Projekte der ersten fünf Förderwellen (2016 bis 2021), zu 17 VSF-Projekten liegen keine Angaben vor, mehrfache Zuord-

nung der Projekte möglich. 

Frage: Zu welchen Versorgungsbereichen außerhalb der GKV gibt es Schnittstellen in Ihrem Projekt? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger und Dokumentenanalysen © Prognos AG, 2021 

Von Stakeholdern wird kritisch angemerkt, dass es ein Widerspruch sei, wenn sich in den finanzi-

ellen Fördermöglichkeiten des Innovationsfonds das Trägerübergreifende nicht widerspiegele, 

also z. B. aufgrund der Beschränkung des Förderrahmens auf das SGB V bestimmte Pflegeleis-

tungen in trägerübergreifenden Projekten nicht mitfinanziert würden. Insbesondere Versorgungs-

probleme mit Überschneidungen im Bereich der Pflege (SGB XI) sowie Ansätze mit sozialleis-

tungsträgerübergreifender Delegation und Substitution von ärztlichen Leistungen seien davon be-

troffen.  
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6.2.5 Projektkonsortien 

Die Konsortien der geförderten Projekte setzen sich jeweils zusammen aus einem Konsortialfüh-

rer und ggf. weiteren Konsortialpartnern. Im Rahmen der Betrachtung der Projektkonsortien wird 

zwischen folgenden Kategorien der Mitglieder62 unterschieden: 

■ Krankenkassen bzw. deren Verbände

■ Leistungserbringer im Sinne des SGB V63

■ Forschungseinrichtungen64

■ Gebietskörperschaften (Länder und Kommunen)65

■ Sonstige66

Konsortien der NVF 

In Abbildung 31 ist die jeweilige Anzahl der Projekte nach der Zusammensetzung der Konsortien 

der 177 NVF der ersten sechs Förderwellen dargestellt. Die mit Abstand häufigste Zusammenset-

zung der Konsortien besteht aus Krankenkassen, Leistungserbringern im Sinne des SGB V, Sons-

tigen und Forschungseinrichtungen (71 NVF bzw. 40 %). An zweiter Stelle stehen Konsortien aus 

Krankenkassen, Leistungserbringern im Sinne des SGB V und Forschungseinrichtungen (30 NVF 

bzw. 17 %). 

62 Die Konsortien bleiben nicht zwingend über die gesamte Projektlaufzeit in einer bestimmten Zusammensetzung bestehen. In gerin-

gem Umfang können Konsortialführer und Konsortialpartner wechseln. Die beschriebene Struktur beruht auf dem Stand der Förderda-

ten zum 06.07.2018. Seither können sich geringfügige Änderungen ergeben haben. 
63 Das sind nach § 140a SGB V Personengruppen und deren Gemeinschaften, die Leistungen für die Versicherten der GKV erbringen. 

Dazu gehören Universitätskliniken, Universitätsmedizin, andere Krankenhäuser, KV, MVZ, Gesundheitszentren, Facharztzentren, Arzt-

netze, Gesundheitsnetze und Rettungsdienste. Patientenorganisationen werden auf Grundlage der Analyse den sonstigen Leistungser-

bringern zugeordnet. Universitätsmedizin bzw. Universitätskliniken sind zwar sowohl Leistungserbringer als auch Forschungseinrich-

tungen, diese wurden ausschließlich den Leistungserbringern zugeordnet, da aus den Projektbeschreibungen i. d. R. eine Patientenbe-

handlung hervorgeht. 
64 Zu den Forschungseinrichtungen gehören Hochschulen, Universitäten, Fachhochulen (öffentlich und privat), An-Institute von Univer-

sitäten (z. B. FITT - Institut für Technologietransfer an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes gGmbH), außeruni-

versitäre Forschungseinrichtungen (Fraunhofer, Helmholtz, Leibnitz, Max-Planck-Gesellschaft), staatliche Forschungseinrichtungen 

(z. B. Forschungseinrichtungen des Bundes: Robert Koch-Institut, Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Bundesanstalt 

für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin), private (Forschungs-)Institute (für Auftragsforschung), Institute von Einrichtungen der Selbstver-

waltung (z. B. Wissenschaftliches Institut der AOK, Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, Institut der DKG), Sonstige For-

schungseinrichtungen. 
65 z. B. Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen; Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
66 Sonstige Akteure sind Dienstleister im Gesundheitswesen, fallen aber nicht unter die Definition nach § 140a SGB V. Dazu gehören 

Unternehmen und allgemein die Gesundheitswirtschaft (in erster Linie Dienstleister der Leistungserbringer: Softwareanbieter, Anbieter 

von Technologien, Projektmanagement etc.), Patienten- und Selbsthilfeorganisationen sowie weitere (Fach)Verbände, Arbeitsgemein-

schaften, Berufsorganisationen und (Fach)Gesellschaften. 
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Abbildung 31: Konsortienzusammensetzung der NVF 

 

n=177 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020) 

Quelle: Förderdatenanalyse © Prognos AG, 2021 
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Die Größe der Konsortien der NVF reicht von alleinständigen Konsortialführern bis hin zu 38 Kon-

sortialpartnern (inkl. Konsortialführer). Im Durchschnitt bestehen Konsortien aus einem Konsorti-

alführer und sechs weiteren Partnern. Je mehr Projektpartner beteiligt sind, umso höher sind die 

Fördersummen der Projekte. Gibt es keine Konsortialpartner (n=5 NVF), so liegt die durchschnitt-

liche Fördersumme der Projekte bei 1,8 Mio. €, sind es mehr als zehn Partner (inkl. Konsortialfüh-

rer; n=29 NVF), beträgt diese 8,0 Mio. €. 

Die Konsortialführer der Projekte nach Kategorien sind in Tabelle 19 dargestellt. 79 von 177 

(45 %) Konsortien werden von einem Leistungserbringer im Sinne des SGB V geführt, insbeson-

dere von Universitätskliniken oder anderen Krankenhäusern. Damit liegt die Konsortialführer-

schaft von Leistungserbringern überwiegend bei Vertretern der stationären Versorgung. Weitere 

34 der 177 (19 %) NVF-Konsortien werden von Krankenkassen bzw. Krankenkassenverbänden 

geführt. 

Tabelle 19: Konsortialführer der NVF 

Konsortialführer 
Anzahl Pro-

jekte 

Anteil der 

Projekte 

Fördersumme 

gesamt in 

Mio. € 

Durchschnittliche För-

dersumme je Projekt 

in Mio. € 

Leistungserbringer nach SGB V 79 45 % 453,0 5,7 

Forschungseinrichtung 43 24 % 170,0 4,0 

Krankenkasse oder Krankenkassenverband 34 19 % 180,6 5,3 

Sonstige (Unternehmen, Träger der öffentlichen 

Verwaltung, Stiftungen) 
21 12 % 110,0 5,2 

n=177 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2021), einfache Zuordnung der Projekte 

Quelle: Förderdatenanalyse © Prognos AG, 2021 

Krankenkassen spielen außerdem als Konsortialpartner eine wesentliche Rolle. In 151 der 177 

(85 %) NVF sind Krankenkassen bzw. deren Verbände am Konsortium beteiligt (inkl. Konsortial-

führerschaften). Leistungserbringer im Sinne des SGB V sind mit 157 (89 %) NVF erwartungsge-

mäß ebenfalls häufig vertreten. Forschungseinrichtungen sind in 140 (79 %) NVF-Konsortien ver-

treten.67 Auch die Beteiligung sonstiger Akteure (z. B. Unternehmen, Verbände, Vereine) trägt zur 

Vielfalt der Konsortien bei. Diese sind in 111 (63 %) der Konsortien der NVF vertreten. Ministerien 

oder Fachbehörden von Ländern, Städte oder Landkreise sind in sechs von 177 (3 %) NVF Teil 

des Konsortiums. 

Überwiegend arbeiten die Konsortialpartner für die geförderte NVF das erste Mal in dieser Kombi-

nation zusammen. In 39 % der NVF wurden die Konsortien vollständig neu aufgebaut, in weiteren 

39 % der NVF kamen zu etablierten Konsortien neue Partner hinzu. Nur 15 % der NVF-Projektkon-

sortien haben bereits in der Vergangenheit in der gleichen Konstellation Projekte umgesetzt (Ab-

bildung 32). 

67 Darüber hinaus sind in der Regel Forschungseinrichtungen im Rahmen der externen Evaluation der NVF beteiligt, die allerdings 

nicht Teil des Projektkonsortiums sind. 
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Abbildung 32: Vorherige Zusammenarbeit der Konsortien der NVF  

   

n=134 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), zu 43 NVF liegen keine Angaben vor, unter Sonstiges wurden be-

reits bestehende Selektivverträge zwischen den Partnern angegeben, einfache Zuordnung der Projekte 

Frage: Welche Aussage trifft auf Ihre Konsortialpartner zu? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos, 2021 

Konsortien der VSF-Projekte  

In Abbildung 33 ist die jeweilige Anzahl der Projekte nach der Zusammensetzung der Konsortien 

der VSF-Projekte dargestellt. Die häufigste Konsortienzusammensetzung besteht aus Leistungser-

bringern im Sinne des SGB V und Forschungseinrichtungen (61 Projekte bzw. 23 %). An zweiter 

Stelle stehen Konsortien aus Krankenkassen, Leistungserbringern im Sinne des SGB V und For-

schungseinrichtungen (48 Projekte bzw. 18 %). An dritter Stelle kommen Konsortien aus einer 

oder mehreren Forschungseinrichtungen (37 Projekte bzw. 14 %). 
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Abbildung 33: Konsortienzusammensetzung der VSF-Projekte 

n=261 VSF-Projekte der ersten bis fünften Förderwelle (2016 bis 2020) 

Quelle: Förderdatenanalyse © Prognos AG, 2021 

Die Größe der Konsortien der VSF-Projekte reicht von alleinständigen Konsortialführern bis hin zu 

19 Konsortialpartnern (inkl. Konsortialführer). Im Durchschnitt bestehen Konsortien aus einem 
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Konsortialführer und drei weiteren Partnern. Projekte mit großen Konsortien erhalten größere För-

dersummen. 47 VSF-Projekte werden ohne Konsortialpartner durchgeführt. Hier liegt die Förder-

summe bei durchschnittlich 0,3 Mio. €. Die vier VSF-Projekte mit mehr als zehn Partnern erhalten 

im Schnitt eine Förderung von 2,7 Mio. €. 

Die Konsortien der VSF-Projekte werden weit überwiegend von Forschungseinrichtungen (57 %) 

und Leistungserbringern im Sinne des SGB V (34 %) geführt (Tabelle 20). Sonstige Akteure und 

Krankenkassen treten deutlich seltener als Konsortialführer auf. Die durchschnittlichen Förder-

summen je Projekt unterscheiden sich nicht wesentlich nach der Art des Konsortialführers. Im Ge-

gensatz zu NVF, die durch Krankenkassen geführt werden, sind die durchschnittlichen Förder-

summen der entsprechenden VSF-Projekte geringer als bei anderen VSF-Projekten. 

Tabelle 20: Konsortialführer der VSF-Projekte 

Art der Konsortialführer 
Anzahl Pro-

jekte 

Anteil der 

Projekte 

Fördersumme ge-

samt in Mio. € 

Durchschnittliche 

Fördersumme je 

Projekt in Mio. € 

Forschungseinrichtung 149 57 % 166,9 1,1 

Leistungserbringer im Sinne des SGB V 90 34 % 112,4 1,3 

Sonstige (Gesundheitsamt, Unternehmen, Fachge-

sellschaft, Stiftungen)  
14 5 % 20,5 1,5 

Krankenkasse bzw. Krankenkassenverband 8 3 % 6,8 0,9 

n=261 VSF-Projekte der ersten bis fünften Förderwelle (2016 bis 2020) 

Quelle: Förderdatenanalyse  © Prognos AG, 2021 

An 217 von 261 (83 %) VSF-Projekten sind Forschungseinrichtungen in den Konsortien beteiligt 

(inkl. Konsortialführer). In 181 der 261 (69 %) der Konsortien der VSF-Projekte sind Leistungser-

bringer im Sinne des SGB V beteiligt. Die Beteiligung von Krankenkassen im Konsortium liegt bei 

110 von 261 (42 %) VSF-Projekten vor. Die im Vergleich zu NVF deutlich seltenere Beteiligung von 

Krankenkassen bzw. deren Verbänden ist insbesondere dadurch zu erklären, dass keine diesbe-

zügliche gesetzliche Vorgabe existiert. Sonstige Akteure (z. B. Unternehmen, Verbände, Vereine) 

sind in 53 von 261 (20 %) der Konsortien der VSF-Projekte vertreten. Ministerien oder Fachbehör-

den von Ländern sind in vier von 261 (2 %) VSF-Projekten Teil des Konsortiums. 

6.2.6 Patientennähe 

Ein Anhaltspunkt für die Patientennähe der Förderprojekte ist die Beteiligung von Patientenvertre-

tungen oder Organisationen der Selbsthilfe in den Projektkonsortien. Nach Angaben der Förder-

empfänger sind diese in rund einem Viertel (23 %) aller NVF und VSF-Projekte Teil des Konsorti-

ums (Abbildung 34). Insgesamt ist damit die Beteiligung von Patientenvertretungen in den Kon-

sortien aus Sicht des Evaluationsteams als gering zu bewerten. Diese Einschätzung wurde von 

Mitgliedern des IA und einigen Stakeholdern, die im Interview dazu befragt wurden, geteilt.  
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Abbildung 34: Vertretungen der Selbsthilfe oder Patientenorganisationen im Projektkonsortium 

n=138 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle, 203 VSF-Projekte der ersten bis fünften Förderwelle (2016 bis 2020), zu 39 NVF 

sowie 58 VSF-Projekten liegen keine Angaben vor. 

Frage: Sind Vertretungen der Selbsthilfe oder Patientenorganisationen Teil des Projektkonsortiums? 

Quelle: Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Abgesehen von einer Beteiligung als Konsortialpartner gibt es jedoch weitere Beteiligungsmög-

lichkeiten für Patientinnen und Patienten innerhalb der Projekte. Hierzu wurden Förderempfänger 

der Wellen 2018 bis 2020 befragt (Abbildung 35). In 5 % der VSF-Projekte und 15 % der NVF ha-

ben Patientenvertretungen die Projektkonzeption in einem Beteiligungsprozess entscheidend mit-

bestimmt. In 14 % der VSF-Projekte und 13 % der NVF bestimmten sie die Durchführung ent-

scheidend mit. Anderweitig einbezogen wurden sie in jeweils 40 % der VSF-Projekte und NVF. 

Auch die Förderwellen 2016 bis 2017 wurden bereits zur Patienteneinbindung befragt. Mit je-

weils nur drei Projekten (1 %) gab damals in beiden Förderlinien nur ein sehr geringer Anteil der 

befragten Förderempfänger (n=46 NVF und n=65 VSF-Projekte) an, dass Patientinnen bzw. Pati-

enten oder deren Organisationen die Konzeption des Projekts entscheidend mitbestimmt hätten. 

Oft wurden die Patientinnen bzw. Patienten beratend einbezogen (33 % der NVF und 29 % der 

VSF-Projekte). Als sonstige Arten des Einbezugs werden von den Förderempfängern beider Linien 

u. a. angegeben: Patientenbefragungen, Fokusgruppen oder Interviews zur Projektkonzeption

(z. B. zur Entwicklung der Interventionen oder Instrumente) oder im Rahmen der Evaluation, bera-

tend in Form eines Advisory Boards, als Peer-Berater im Projektbeirat oder als Kooperations-

partner. Auch die Analyse von Patientendaten wurde damals mitunter als Patientenbeteiligung

angegeben.

Es wird deutlich, dass die Patientenbeteiligung im Zeitverlauf an Bedeutung gewinnt, wenngleich 

sie noch nicht in allen Projekten umgesetzt wird. Die erste Welle der Förderempfänger in der Kon-

zeptionsphase für NVF (2021) wurde ebenfalls hierzu befragt (Abbildung 35) und die Ergebnisse 

geben weitere Hinweise auf eine Intensivierung der Patientenbeteiligung. Diese berichten durch-

schnittlich wesentlich häufiger als die sonstigen NVF und VSF-Projekte von einer entscheidenden 

Mitbestimmung der Projektdurchführung (33 %) und einem Beteiligungsprozess während der Pro-

jektkonzeption (27 %). 
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Abbildung 35: Patientenbeteiligung außerhalb von Konsortien in den Förderwellen 2018 bis 2020 

  

n=67 NVF der vierten bis sechsten Förderwellen (2018 bis 2020), n=102 VSF der dritten bis fünften Förderwelle (2018 bis 2020), 

n=15 NVF in der Konzeptionsphase der siebten Förderwelle (2021); mehrfache Zuordnung der Projekte möglich. 

Frage: Sie haben angegeben, dass Vertretungen der Selbsthilfe oder Patientenorganisationen nicht Teil des Projektkonsortiums sind. 

Werden Patientinnen und Patienten auf andere Weise in die Arbeit des Projektkonsortiums einbezogen? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

In der Online-Befragung der Stakeholder 2018 stimmten insgesamt 35 der 50 (70 %) Teilneh-

menden zu bzw. eher zu, dass die vom IA ausgewählten Projekte, die ihnen bekannt sind, eine 

hohe Patientennähe aufweisen. 14 Befragte (28 %) waren nur teilweise dieser Ansicht und nur 

ein Stakeholder (2 %) stimmt dem nicht zu.  

In Interviews im Jahr 2021 meinten einige Stakeholder hingegen, dass sich die Einbindung von 

Patientenvertretungen insgesamt verbessert habe, allerdings wird noch weiterer Verbesserungs-

bedarf gesehen. Insbesondere wurde angemerkt, dass bislang keine Vorgaben gemacht werden, 

in welcher Form und zu welchen Zwecken die Patienteneinbindung stattfinden soll. Eine umfas-

sende Einbindung von Patientinnen und Patienten könne sehr zeitintensiv sein, weshalb darauf 

geachtet werden müsse, dass diese wegen des Aufwands nicht zur Alibifunktion verkomme.  

In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass die Anforderungen an die Patientenbe-

teiligung in den 2021 veröffentlichten Förderbekanntmachungen68 und FAQ-Listen69 bereits kon-

kretisiert und umfassender dargestellt wurden als zuvor. So ist eine Prüfung der aktiven Einbin-

dungsmöglichkeiten bei der Projektkonzeption und -durchführung für Patientinnen und Patienten, 

Angehörige oder deren Vertretungen aus der gesundheitlichen Selbsthilfe vorgesehen. Dabei wird 

 
68 Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (2021): Förderbekanntmachung des Innovationsausschusses beim 

Gemeinsamen Bundesausschuss zur themenoffenen Förderung von neuen Versorgungsformen gemäß § 92a Absatz 1 des Fünften 

Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) zur Weiterentwicklung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (zweistufiges Ver-

fahren) Vom 17. März 2021. https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/245/2021-03-17_Foerderbekanntma-

chung_NVF_themenoffen_2021.pdf, zuletzt abgerufen am 29.11.2021. 
69 Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss (2021): FAQ-Liste zu den Förderbekanntmachungen vom 17. März 

2021. https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/249/2021-03-17-FAQ.pdf, zuletzt abgerufen am 29.11.2021. 
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auf unterschiedliche Beteiligungsmöglichkeiten verwiesen (z. B. im Konsortium, als projektbeglei-

tender Beirat, bei der Bewertung von Erhebungsinstrumenten). In Anträgen der NVF ist die Beteili-

gungsstrategie demzufolge verpflichtend darzustellen und zu begründen. Auch in den Abschluss-

berichten soll die erfolgte Patientenbeteiligung dargelegt werden. Diese Anpassungen gehen auf 

entsprechende Vorschläge zu den Förderkriterien aus dem Konsultationsverfahren 2020 zurück. 

6.2.7 Zwischenfazit: Zentrale Befunde und Bewertung 

Weiterentwicklungspotenzial der Projekte 

Mit Blick auf das Ziel einer Weiterentwicklung der GKV-Versorgung (Kapitel 3) ist insbesondere 

das Entwicklungspotenzial der Versorgung, das von den Projekten ausgeht, relevant.  

Wichtige Hinweise auf das Potenzial zur Weiterentwicklung der Versorgung liefern die Ziele bzw. 

Erkenntnisinteressen der Projekte. Zwei Drittel der NVF führen u. a. digitale oder technologische 

Lösungen in der Versorgung ein. Fast genauso häufig geht es darum, das Zusammenspiel der 

Versorgungsakteure und die Koordination der erbrachten Leistungen zu verbessern. In dieser 

Kombination ist ein beachtliches Weiterentwicklungspotenzial für die GKV-Versorgung zu sehen, 

insbesondere mit Blick auf die Digitalisierung und die Überwindung von Sektorengrenzen. Die 

spezifischen Ziele der Interventionen der NVF sind breit gestreut, von Verbesserungen bei der Be-

handlungsqualität und Patientenzufriedenheit bis hin zu Effizienzsteigerungen und Kostenreduk-

tion. Patientenrelevante und medizinische bzw. klinische primäre Endpunkte werden in den meis-

ten NVF betrachtet, während in rund einem Drittel auch gesundheitsökonomische primäre End-

punkte betrachtet werden. Obwohl letztere in etwa in zwei Dritteln der NVF anhand sekundärer 

Endpunkte betrachtet werden, werden sie in fast einem Fünftel der NVF nicht untersucht. 

Die VSF-Projekte zielen ebenso auf vielfältige Erkenntnisse zur Verbesserung der Versorgung ab. 

Thematische Schwerpunkte liegen hier u. a. auf der Steuerung der Behandlung und Versorgung, 

dem Qualitätsmanagement sowie Diagnose-, Behandlungs- und Rehabilitationsverfahren. Ein Drit-

tel der VSF-Projekte untersucht dabei Fragestellungen, zu denen nach Einschätzung der Förder-

empfänger bisher noch nicht geforscht wurde, während zwei Drittel an Forschungsergebnisse im 

In- und Ausland anknüpfen. VSF-Projekte konzentrieren sich in der Regel auf patientenrelevante 

und medizinische bzw. klinische primäre Endpunkte. Gesundheitsökonomische Endpunkte wer-

den nur selten primär und auch sekundär nur in etwa einem Drittel der VSF-Projekte untersucht. 

Etwas weniger als zwei Drittel der VSF-Projekte beschäftigen sich nicht mit gesundheitsökonomi-

schen Fragen. 

Weitere Hinweise für das Weiterentwicklungspotenzial der Projekte liefern die neuartigen Zusam-

mensetzungen von Projektkonsortien. Grundsätzlich ist die Beteiligung von Leistungserbringern 

im Sinne des SGB V in Projekten beider Förderlinien häufig. Krankenkassen bzw. deren Verbände 

sind in den NVF häufiger, in den VSF hingegen seltener vertreten. Die Konsortialführung wird 

überwiegend durch Universitätskliniken und Universitäten wahrgenommen. Die geförderten Pro-

jekte weisen überwiegend Konsortien auf, die zuvor keine gemeinsamen Projekte umgesetzt ha-

ben. Insofern fördert der Innovationsfonds die Entstehung innovativer Projektstrukturen und 

stärkt damit die Kooperations- und Innovationsfähigkeit der beteiligten Akteure. 
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Sektoren- und berufsgruppenübergreifende Ansätze 

Die Förderung von sektorenübergreifenden Ansätzen zur Verbesserung der Versorgung wurde als 

explizites Ziel des Innovationsfonds formuliert. Mit Blick auf die unterschiedlichen Sektoren inner-

halb der GKV-Versorgung wird in rund zwei Dritteln aller geförderten Projekte ein sektorenüber-

greifender Ansatz verfolgt. Die mit Abstand am häufigsten einbezogenen Versorgungsbereiche 

sind die ambulante ärztliche und die Krankenhausversorgung, sowohl bei den sektorenübergrei-

fenden Projekten als auch in Projekten mit nur einem Versorgungsbereich (nicht sektorenüber-

greifend). Die Mehrheit der Förderprojekte beschäftigt sich also u. a. mit den Sektorengrenzen 

innerhalb der GKV-Versorgung und adressiert damit auf das o. g. Ziel des Innovationsfonds. Ne-

ben der ambulanten ärztlichen und der Krankenhausversorgung gilt es zukünftig auch die Einbin-

dung der weiteren GKV-Versorgungsbereiche zu intensivieren, um auch hier die Weiterentwick-

lungsmöglichkeiten durch den Innovationsfonds zu nutzen. 

Darüber hinaus bestehen in rund einem Viertel der NVF und einem Drittel der VSF-Projekte 

Schnittstellen zu Versorgungsbereichen außerhalb der GKV. Schnittstellen bestehen insbeson-

dere zur Pflege (nach SGB XI). Trotzdem sind in diesen Projekten, wie auch im Allgemeinen, Ak-

teure anderer Sozialleistungsträger nur in Einzelfällen als Konsortialpartner beteiligt. Um im Inno-

vationsfonds Verbesserungen an den zahlreichen Schnittstellen zu Versorgungsstrukturen außer-

halb der GKV entwickeln und erproben zu können, müssten diese Bereiche bzw. Akteure noch 

stärker in die Projekte eingebunden werden. 

Auch die berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit ist ein Teilziel des Innovationsfonds und 

als Strategie zur Verbesserung der Versorgung formuliert. Hinsichtlich der einbezogenen Berufs-

gruppen zeigt sich, dass im Gegensatz zur Ärzteschaft die nicht akademischen Berufsgruppen, 

die im Gesundheitswesen tätig sind (insb. Pflege, Heilberufe, Medizinische Fachfachangestellte), 

bisher nicht entsprechend ihrer Bedeutung in der Versorgung in den Projekten vertreten sind. Die 

Beteiligung dieser bisher wenig eingebundenen Berufsgruppen könnte noch stärker in den Fokus 

genommen werden, ähnlich wie dies bei der Patientenbeteiligung geschieht. 

Patientenorientierung und Zielgruppen 

Patientenorganisationen sind in rund einem Viertel aller Projekte in den Konsortien vertreten. Die 

sonstige Patientennähe der Projekte, im Sinne der Einbindung von Patientenorganisationen bzw. 

der Patientenperspektive auf andere Art, wurde in den anfänglichen Förderwellen 2016 und 

2017 insgesamt eher als gering bewertet. Die Einbindung der Patientenperspektive hatte damals 

in den meisten Projekten einen geringen Stellenwert und es bestand kein einheitliches Verständ-

nis davon, was der Einbezug der Patientenperspektive bedeutet (z. B. wurde diesbezüglich die 

Analyse von Patientendaten angegeben). In den Förderwellen 2018 bis 2020 und insbesondere 

in der Konzeptionsphase für NVF 2021 zeigt sich diesbezüglich ein positiver Trend hin zu intensi-

verer Patientenbeteiligung. Positiv zu bewerten ist, dass patientenrelevante Endpunkte – im 

Sinne des Patientennutzens – in der Regel sowohl in den Zielsetzungen der Projekte als auch bei 

deren Evaluation berücksichtigt werden. 2021 wurde die geforderte Patientenbeteiligung in den 

Förderbekanntmachungen umfassender beschrieben und nochmals stärker betont. Die Beteili-

gungskonzepte müssen dargelegt und begründet werden. Der IA berücksichtigt die Patientenbe-

teiligung demzufolge systematisch projektspezifisch. Konkreten Vorgaben für die Ausgestaltung 

der Beteiligung, wie sie teilweise von Stakeholdern gefordert werden, steht die große Vielfalt der 

Projekte entgegen. Eine konsequente und projektindividuelle Berücksichtigung der Beteiligung 

bei Förderentscheidungen ist angemessen, um die Patientennähe der Projekte sicherzustellen. 

Die Entwicklung der Patientenorientierung sollte auch zukünftig weiterhin beobachtet werden. 
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In den Projekten der beiden Förderlinien (NVF und VSF-Projekte) gibt es grundsätzlich ein breites 

Spektrum an behandelten Zielgruppen und Indikationen. Wenn sich die Projekte auf bestimmte 

Zielgruppen beziehen, stützt sich die Zielgruppendefinition besonders häufig auf bestimmte Indi-

kationen. Daneben wird oftmals das Alter zur Eingrenzung der Zielgruppe genutzt, während wei-

tere demografische, soziale, kulturelle oder geschlechtsbezogene Merkmale nur selten eine Rolle 

spielen. In den geförderten Projekten wird die Zielgruppe der älteren Menschen überdurchschnitt-

lich häufig adressiert. Bislang wenig adressiert werden Zielgruppen wie sozial Benachteiligte, 

Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl bereits mehrere 

spezifische Förderbekanntmachungen zu diesen vulnerablen Zielgruppen veröffentlicht wurden. 

Der Fokus auf die Zielgruppe der älteren Menschen ist hinsichtlich deren hohen Bedarfs und den 

daraus resultierenden Kosten für das Gesundheitssystem gerechtfertigt. Es ist aber ebenfalls zu 

beachten, dass die bislang vernachlässigten Zielgruppen eine erhöhte Krankheitslast und Zu-

gangsbarrieren zum Versorgungssystem aufweisen können. Insofern ist die stärkere Berücksichti-

gung dieser Zielgruppen ein Handlungsfeld für die Weiterentwicklung des Innovationsfonds. 

6.3 Umsetzungsstand der Projekte 

Zur Beurteilung des Umsetzungsstandes der Projekte wurden Daten der GS sowie die Befragung 

und Interviews der Förderempfänger herangezogen. Zum Berichtszeitpunkt (Stand: 14.12.2021) 

sind insgesamt 438 Förderprojekte auf der Website des IA aufgeführt; 261 VSF-Projekte und 177 

NVF. Dabei wird zwischen drei Projektstadien unterschieden: laufend, Abschlussbericht wird er-

stellt und beendet. Zehn NVF (6 %) sind beendet (d. h. der Ergebnisbericht der Förderempfänger 

und ein Beschluss des IA sind veröffentlicht), bei 44 NVF (25 %) wird der Abschlussbericht zurzeit 

erstellt oder ist bereits beim IA eingereicht worden und 123 NVF (70 %) laufen derzeit. 42 VSF-

Projekte (16 %) sind beendet, bei 51 (20 %) wird zurzeit der Abschlussbericht erstellt oder ist ein-

gereicht worden und 168 VSF-Projekte (64 %) laufen aktuell.  

6.3.1 Mittelabfluss aus dem Innovationsfonds 

Insgesamt wurden laut Daten der GS für die 177 NVF der ersten sechs Förderwellen 922 Mio. € 

an Fördermitteln bewilligt. Zum 31.06.2021 liegt das Auszahlungs-Ist bei 383 Mio. € und damit 

bei 42 % der bewilligten NVF-Fördermittel. 

Die Darstellung nach Förderwellen zeigt, dass von den geförderten Projekten der ersten drei För-

derwellen (2016 bis 2017) bisher über zwei Drittel (67 % bis 74 %) der Fördermittel abgerufen 

wurden (Abbildung 36). In den Projekten der Förderwellen 2018 und 2019 sind bislang ein Drittel 

(33 %) bzw. etwas über ein Zehntel (11 %) ausgezahlt worden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

die Fördermittel vom IA immer für die gesamte Laufzeit der Projekte bewilligt werden. Die Auszah-

lung der Fördermittel erstreckt sich deshalb jeweils über die gesamte Laufzeit der Projekte, die in 

der Regel drei, in Ausnahmefällen bis zu vier Jahre beträgt.  
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Abbildung 36: Auszahlungs-Ist und noch auszuzahlende Fördermittel für NVF 

 

Quelle: Förderdatenanalyse © Prognos AG, 2021 

Für die 261 VSF-Projekte der ersten fünf Förderwellen wurden insgesamt 306 Mio. € an Förder-

mitteln bewilligt. Zum 31.06.2021 liegt das Auszahlungs-Ist bei 162 Mio. € und damit bei 53 % 

der insgesamt für VSF bewilligten Fördermittel. An die in der ersten Förderwelle geförderten VSF-

Projekte wurden inzwischen 58 Mio. € und damit 92 % der bewilligten Fördersumme ausgezahlt. 

Für die folgenden Förderwellen sind die Mittel zu 78 % (2017), 51 % (2018), 21 % (2019) und 

2 % (2020) bereits ausgezahlt (Abbildung 37). 
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Abbildung 37: Auszahlungs-Ist und noch auszuzahlende Fördermittel für VSF 

*nur Vollanträge

Quelle: Förderdatenanalyse © Prognos AG, 2021 

Anhand der aggregierten Mittelabflüsse allein kann u. a. aufgrund der oben beschriebenen Stre-

ckung der Auszahlung über die gesamte Projektlaufzeit zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt wer-

den, ob die Projekte sowie die Auszahlungen im Soll liegen. Die noch auszuzahlenden Mittel der 

ersten Förderphasen sind Hinweise darauf, dass die Projekte teilweise später starten und länger 

laufen als geplant, worauf in den folgenden Kapiteln eingegangen wird. 

6.3.2 Projektstart und -verlauf 

Zwischen dem Förderbeschluss im IA und dem Starttermin der Projekte vergingen in den Förder-

wellen 2016 bis 2020 bei NVF im Schnitt 8,5 Monate und bei VSF-Projekten 7,6 Monate. In die-

sem Zeitraum werden zunächst die Förderbescheide erteilt, teilweise mit Auflagen für die Förder-

empfänger. Sobald ein finaler Förderbescheid vorliegt, können die Förderempfänger ihren Pro-

jektstarttermin selbst bestimmen. Abbildung 38 zeigt, dass sich dieser Zeitraum von 2016 bis 

2019 sowohl bei NVF als auch VSF-Projekten stetig verlängert hat. Mitursächlich sind hierfür Auf-

lagen und weitere Nachbearbeitungen, die erst nach der Förderentscheidung durch den IA anfal-

len (Kapitel 5.5). Von 2019 auf 2020 sank diese Zeitspanne erstmals auf acht Monate. 
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Abbildung 38: Zeitraum zwischen Förderentscheidung im IA und Projektstart nach Förderwellen 

 

Quelle: Förderdatenanalyse © Prognos AG, 2021 

Nach Beginn der Projektlaufzeit muss die NVF so vorbereitet bzw. etabliert werden, dass mit der 

Versorgung begonnen werden kann bzw. erste Patientinnen und Patienten rekrutiert werden. 

Diese Startphase unterscheidet sich deutlich in den einzelnen Projekten, wie die Befragung von 

Förderempfängern70 zeigt. Demzufolge variiert der Zeitraum zwischen Projektstart und Beginn der 

Versorgung zwischen null und 24 Monaten. Der Durchschnitt liegt bei 10,5 Monaten. Es ist zu er-

warten, dass die Einführung des zweistufigen Förderverfahrens diese Startphase der NVF ver-

kürzt. Die sechsmonatige Konzeptionsphase dient neben der Ausarbeitung des Vollantrags auch 

der konkreten Vorbereitung der Projektumsetzung (Kapitel 5.3). 

Die Projektlaufzeit einer NVF beträgt vom Starttermin bis zur Abgabe der Abschlussberichte 

durchschnittlich 44 Monate (inkl. ggf. erfolgter Verlängerungen). VSF-Projekte dauern im Schnitt 

37 Monate. Abbildung 39 zeigt, dass zum Berichtszeitpunkt die Laufzeiten in den frühen Förder-

wellen länger sind als in den späteren Wellen. So beträgt z. B. die Laufzeit bei NVF der ersten För-

derwelle (2016) im Schnitt 45 Monate, während sie in der sechsten Welle (2020) nur auf 42 Mo-

nate beziffert wird. Auch VSF-Projekte der ersten Welle (2016) dauern im Durchschnitt 38 Mo-

nate, während Projekte der fünften Welle (2020) von einer kürzeren Laufzeit von 32 Monaten 

ausgehen. Für diese Unterschiede sind insbesondere Laufzeitverlängerungen verantwortlich. So 

wurden zum Berichtszeitpunkt z. B. bereits 44 VSF-Projekte der ersten Förderwelle (2016) verlän-

gert, während in der fünften und sechsten VSF-Förderwelle (2020 und 2021) bisher noch gar 

keine Laufzeitverlängerungen zu verzeichnen sind. Inwiefern sich die Laufzeiten der noch laufen-

den Förderprojekte und damit die Durchschnittswerte der Förderwellen verändern, wird sich erst 

 
70 86 der 122 (71 %) befragten NVF machten Angaben in der Online-Befragung zu dieser Frage. 36 befragte NVF konnten hierzu 

(noch) keine Auskunft geben, weil die Projekte noch nicht so weit fortgeschritten waren. 
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innerhalb der nächsten Jahre zeigen. Herausforderungen, die zu Projektverlängerungen und da-

mit zum Anstieg der durchschnittlichen Laufzeit führen können, werden in Kapitel 6.3.3 darge-

stellt.  

Abbildung 39: Durchschnittliche Projektlaufzeiten inkl. genehmigte Verlängerungen nach Förderwellen 

Quelle: Förderdatenanalyse © Prognos AG, 2021 

6.3.3 Probleme im Projektverlauf und Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 

In der Online-Befragung der Förderempfänger71 gaben 63 % der NVF und 45 % der VSF-Projekte 

an, dass im Projektverlauf größere Probleme aufgetreten sind (Abbildung 40). In 88 % der NVF 

und 80 % der VSF-Projekte kam es zu Verzögerungen, die in 55 % der NVF und 47 % der VSF-Pro-

jekte in einer Laufzeitverlängerung mündeten. Dies wird auch durch Angaben der GS bestätigt. 

Demnach fanden seit Beginn der Förderung bis Mai 2021 insgesamt über 200 Laufzeitverlänge-

rungen statt.  

Dies hatte aus Sicht der Förderempfänger unterschiedliche Ursachen: 

■ Die wichtigste Ursache für Probleme und Verzögerungen sind seit 2020 die Auswirkungen der

Covid-19-Pandemie, die in Abbildung 41 eingehender dargestellt werden. Viele der grundsätz-

lichen Herausforderungen in den Projekten werden dadurch verschärft.

■ Die Patientenrekrutierung ist eine oftmals genannte Hürde in den Projekten. Sie dauere häu-

fig länger als geplant oder es können nicht die anvisierten Fallzahlen erreicht werden.

71 VSF-Projekte der Themenfelder Evaluation G-BA-Richtlinie (SAPV) und Evaluation von Selektivverträgen wurden bei dieser Auswer-

tung nicht berücksichtigt. 
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■ Die Rekrutierung und Motivierung von Projektbeteiligten sind ebenfalls ein häufig beschriebe-

nes Problem. So gebe es teilweise hohe Hürden, Leistungserbringer, insbesondere Arztpra-

xen, für eine Erprobung der NVF zu gewinnen. 

■ Eine häufig genannte Problematik stellt auch die Suche nach geeignetem Personal für das 

Projektteam dar. Zu Beginn des Projekts werde der Aufwand und Zeitbedarf hierfür teilweise 

unterschätzt. Auch bei einem Ausfall von Mitarbeitenden sei nur schwierig Ersatz zu finden 

und die Einarbeitungsaufwände seien hoch. Daneben liegt in manchen Bereichen ein grund-

sätzlicher Fachkräftemangel vor, der die Suche erschwert. 

■ Dies wird häufig noch durch – aus Sicht der Projekte – kurzfristige Erteilung von finalen För-

derbescheiden erschwert, sodass Rekrutierung von Personal teilweise erst in der Projektlauf-

zeit stattfindet. 

■ Prüfungen durch die Ethikkommission erforderten oftmals mehr Zeit als angenommen. 

■ Die Ausarbeitung und Verhandlung von Verträgen zwischen Leistungserbringern und Kran-

kenkassen als Grundlage der Durchführung der Versorgung im Projekt ist ebenfalls in einigen 

Fällen schwieriger und länger verlaufen als geplant.  

■ In Projekten mit technischen Komponenten traten teilweise größere technische Hürden auf, 

deren Lösung viel Zeit beanspruchte. Oftmals ging es dabei um die Anschlussfähigkeit an die 

vielfältigen Praxismanagement-Software-Lösungen und Klinik-Informationssysteme. 

■ Auch Datenschutzfragen erforderten in zahlreichen Projekten unerwartet viel Aufwand, teil-

weise aufgrund des Inkrafttretens der DSGVO während der Projektlaufzeit. 

■ Verzögerungen in den Projekten kämen auch dadurch zustande, dass Änderungsanträge auf-

wendig und zeitintensiv sind. Auch sind, bedingt durch die hohe Anzahl an Änderungsanträ-

gen beim PT, die Bearbeitungszeiten teilweise lang. Förderempfänger wünschen sich daher 

die einfachere Umwidmung von Projektgeldern, z. B. bei geänderten Rahmenbedingungen 

oder unvorhergesehener Ereignisse. 

Die Projekte reagieren auf diese Herausforderungen insbesondere mit 

■ Verlängerungen der Rekrutierungszeiträume und Anpassungen bzw. Ergänzungen der Rekru-

tierungsstrategien, 

■ Anpassungen am Studiendesign, etwa andere Erhebungstechniken (telefonisch oder virtuell) 

oder die Einführung qualitativer Instrumente, 

■ Anpassungen der Ziele und Endpunkte der Projekte sowie 

■ Einführungen virtueller Formate zum Austausch und zur Kommunikation. 

Überwiegend beschreiben die Förderempfänger, dass es durch diese Herausforderungen keine 

Auswirkungen auf die Zielerreichung der Projekte gebe, sofern dies schon beantwortbar war. Auf 

die Zielanpassungen und -erreichung der Projekte wird in Kapitel 7.1.1 näher eingegangen. 
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Abbildung 40: Probleme und Verzögerungen im Projektverlauf 

n=120 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle, n=165 VSF-Projekte der ersten bis fünften Förderwelle 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Die Covid-19-Pandemie wirkt sich seit 2020 auf fast alle Förderprojekte aus. Abbildung 41 ba-

siert auf der Befragung der Förderempfänger und zeigt wie vielfältig die Folgen sind. Nur 13 % der 

NVF und 17 % der VSF-Projekte gaben 2021 an, es gäbe keine Auswirkungen.  

Jeweils über die Hälfte der NVF sind dadurch betroffen, dass die Patientenrekrutierung (58 %) 

und die Maßnahmenumsetzung (56 %) erschwert sind sowie der Aufwand für die Umsetzung ge-

stiegen ist (54 %). Die Kommunikation mit Projektbeteiligten und deren Ressourcen sowie der Zu-

gang zu Infrastrukturen sind ebenfalls häufig beeinträchtigt. In 29 % der NVF wirkt sich die Covid-

19-Pandemie auch inhaltlich aus, denn die Konzeption der Projekte musste angepasst werden.

Ein ähnliches Bild ergibt sich für VSF-Projekte, wobei seltener Folgen für die Umsetzung genannt

werden. Das ist plausibel, da VSF-Projekte teilweise keine Interventionen durchführen.

Diese Auswirkungen der Covid-19-Pandemie nehmen deutlichen Einfluss auf die Zeitpläne der 

Projekte. Bei neueren Projekten verzögerte sich der Start (NVF 14 %; VSF-Projekte 13 %), bei lau-

fenden Projekten wurden häufig Meilensteine nicht planmäßig erreicht (NVF 58 %; VSF-Projekte 

60 %) und auch der Abschluss verzögerte sich in 36 % der NVF und 41 % der VSF-Projekte. 

Es gab jedoch auch positive Auswirkungen der Covid-19-Pandemie für die Projekte. 16 % der be-

fragten NVF und 14 % der VSF-Projekte gaben dies in der Online-Befragung an. Am häufigsten 

wurden als Antwort auf die Kontaktbeschränkungen im Zuge der Pandemie virtuelle Austausch-

formate eingeführt, die persönlichen Austausch bzw. Präsenzformate in den Projekten ersetzen 

oder ergänzen. Das erlaubte teilweise eine höhere Kontaktfrequenz, erleichterten Zugang, Teil-

nahme auch aus anderen Regionen sowie eine höhere Skalierbarkeit bzw. Effizienz der Formate. 

Sowohl die Zusammenarbeit im Projektkonsortium als auch der Kontakt mit Leistungserbringern 

und Patientinnen und Patienten konnte hiervon vielfach profitieren. Daneben wurde mehrfach be-

richtet, dass die Relevanz des Projekts gestiegen sei, da die Covid-19-Pandemie zu neuen Priori-

tätensetzungen und Aufmerksamkeit für das Projektthema führe. Einzelne Projekte geben diesbe-

züglich an, dass dies die Überführung in die Regelversorgung erleichtert. Vereinzelt wurde auch 

von Vorteilen für das Projektdesign berichtet, weil etwa unter Pandemie-Bedingungen besondere, 

relevante Datengrundlagen oder Erfahrungen bei Akteuren gesammelt werden konnten.  
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Abbildung 41: Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 

 

n=118 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle sowie n=163 VSF der ersten bis fünften Förderwelle (2016 bis 2020). 

Frage: Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf Ihr Projekt aus? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger (2021) © Prognos AG, 2021 

17%

14%

41%

60%

13%

4%

33%

26%

29%

40%

43%

29%

45%

13%

16%

36%

58%

14%

5%

29%

33%

34%

39%

54%

56%

58%

0% 20% 40% 60% 80%

Keine Auswirkungen

(Auch) positive Auswirkungen für das Projekt

Projektabschluss verzögert sich

Meilensteine im Projektverlauf verzögern sich

Projektstart verzögerte sich

Sonstige negative Auswirkungen

Konzeption des Projekts wurde angepasst

Personelle Ressourcen der Projektbeteiligten

fehlen

Zugang zu benötigten Infrastrukturen ist

erschwert

Kommunikation mit Projektbeteiligten ist

erschwert

Aufwand für die Umsetzung ist gestiegen

Umsetzung der Maßnahmen ist erschwert (z. B.

wegen Hygiene und Infektionsschutz)

Patientenrekrutierung ist erschwert

Anteil der Projekte

NVF VSF

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/1361– 139 –



Gesamtevaluation des Innovationsfonds | Themenfelder, Förderprojekte und Umsetzungsstand 

Seite 121 

6.3.4 Zwischenfazit: Zentrale Befunde und Bewertung 

Umsetzungsstand, Laufzeiten und Verzögerungen der Projekte 

In der Gesamtbetrachtung der Förderwellen wird deutlich, dass die Mittelabflüsse analog zur 

Laufzeit der Projekte stattfinden. Auffällig ist jedoch, dass auch die Fördermittel der ersten För-

derwellen 2016 und 2017 bis Mitte 2021 noch nicht vollumfänglich abgerufen wurden. Dies liegt 

an Laufzeitverlängerungen bei rund der Hälfte aller Projekte. Zusätzlich ist die vorgelagerte Zeit-

spanne zwischen dem Förderbeschluss im IA und dem tatsächlichen Starttermin der Projekte 

über die Jahre länger geworden. Im Förderjahr 2020 war diese Zeitspanne allerdings erstmals 

kürzer als noch im Vorjahr. Bei NVF gibt es zusätzlich eine lange Anlaufphase nach dem Projekt-

start bis die Versorgung der Patientinnen und Patienten bzw. deren Rekrutierung tatsächlich be-

ginnt. Inwiefern das zweistufige Förderverfahren für NVF, mit der vorgelagerten Konzeptions-

phase (erstmals 2021), hier zu einer Beschleunigung der Prozesse beitragen kann, lässt sich zum 

Berichtszeitpunkt noch nicht beantworten. 

Probleme und Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 

Die Gründe für die langen Zeiträume zwischen Förderentscheidungen und Projektstart sowie für 

die Verzögerungen im Projektverlauf sind vielfältig. Bis der Projektstart möglich ist, sind nach An-

gaben der Förderempfänger insbesondere Auflagen und weitere Nachbearbeitungen am Antrag, 

die erst nach der Förderentscheidung durch den IA anfallen, zeitaufwendig. Häufig genannte 

Probleme und Verzögerungen zum Projektbeginn und auch im Verlauf betreffen außerdem die 

Personal-, Leistungserbringer- und Patientenrekrutierung, Prüfungen durch die Ethikkommission, 

Vertragsverhandlungen im Konsortium, technische Hürden, Datenschutzfragen sowie Änderungs-

anträge zum Projektdesign und dem Finanzierungsplan. Seit 2020 verschärft die Covid-19-Pande-

mie diese Probleme zum Teil und stellt die Projekte vor weitere Herausforderungen. Besonders 

viele Förderempfänger berichten von negativen Auswirkungen für die Patientenrekrutierung, die 

Umsetzung von Maßnahmen und den Arbeitsaufwand, die Kommunikation mit Projektbeteiligten 

und deren Ressourcen sowie den Zugang zu Infrastrukturen. Inhaltliche und methodische Anpas-

sungen der Projektkonzeptionen sowie Verzögerungen sind die Folge. Demgegenüber stehen teil-

weise positive Effekte, die sich im Wesentlichen durch den Bedeutungszuwachs von digitalen Lö-

sungen in der Versorgung sowie der Nutzung virtueller Formate bei der Erhebung und Kommuni-

kation ergeben. 
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7 Ergebnisse der Projekte und Transfer in die GKV-Versor-
gung 

Sinn und Zweck des Innovationsfonds ist die Weiterentwicklung der GKV-Versorgung (Kapitel 3.1). 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen in Projekten erprobte Versorgungsformen und neue Erkennt-

nisse in die Regelversorgung überführt und integriert werden. Das stellt Anforderungen an die Er-

gebnisse der Projekte. NVF müssen erfolgreich beendet werden und den wissenschaftlichen 

Nachweis erbringen, dass die neuen Maßnahmen die Versorgung verbessern, insbesondere ei-

nen Mehrwert für Patientinnen und Patienten schaffen. VSF-Projekte müssen valide Erkenntnisse 

liefern, die auf die Regelversorgung anwendbar sind.  

Bei der Übertragung der Projektergebnisse in die Regelversorgung bestehen unterschiedliche 

Möglichkeiten und Verantwortlichkeiten. Förderempfänger sind dafür verantwortlich, in ihren Pro-

jekten das Wissen bzw. die Evidenz zu erarbeiten, auf deren Grundlage der IA eine Empfehlung 

für (oder gegen) eine Überführung in die Regelversorgung aussprechen kann. Für die eigentliche 

Übertragung in die Regelversorgung und die Implementierung in der Fläche sind dagegen vielfäl-

tige Konstellationen an Akteuren im Gesundheitswesen zuständig, abhängig von der jeweiligen 

neuen Versorgungsform. Die Verantwortung für die Umsetzung liegt also regelhaft außerhalb des 

Mandats sowie der Mittel und Möglichkeiten des Innovationsfonds. Der Übertragungsprozess im 

Nachgang der IA-Empfehlung konnte im Rahmen der Evaluation nicht bewertet werden, da der IA 

bislang nur für die begrenzte Anzahl an abgeschlossenen Projekten eine Empfehlung ausspre-

chen konnte.  

Es bestehen unterschiedliche Wege für die Weiterentwicklung der GKV-Versorgung, die durch den 

Innovationsfonds beschritten und gefördert werden. Der Hauptweg ist dabei, Weiterentwicklung 

durch die Schaffung von Evidenz zu erzielen, die dazu genutzt wird, die Regelwerke des Gesund-

heitswesens so anzupassen, dass sich neue Versorgungsformen in der Fläche etablieren können. 

Dieser Weg ist im Gesetz vorgezeichnet und lässt sich als Evidenz-informierte Entscheidungsfin-

dung (evidence-informed decision-making) im Gesundheitswesen beschreiben.  

Ein zweiter, damit einhergehender Weg für die Weiterentwicklung ist die Ausweitung erfolgreicher 

Projekte, etwa in andere Regionen (z. B. in Folge des Projekts Land|Rettung) oder durch das wei-

tere Wachstum eines bereits etablierten Netzwerks (z. B. in Folge des Projekts NPPV) oder die 

Nutzung von in den Projekten erarbeiteten Lösungen und Instrumenten. Vorgesehen ist, dass 

diese Ausweitung in Folge einer IA-Empfehlung stattfindet und zu ihrer Umsetzung beiträgt. Prinzi-

piell ist es jedoch auch möglich, dass Projekte Nachahmer finden, ohne dass eine Empfehlung 

des IA vorliegt. Bedingung hierfür ist, dass die Verstetigung und Ausweitung finanziell ermöglicht 

werden, z. B. auch über Selektivverträge oder länderspezifische Fördermöglichkeiten. Dieser 

zweite Weiterentwicklungspfad baut auf den Erfahrungen und Beziehungen der Projektbeteiligten 

auf und schafft einen Präzedenzfall, an dem sich andere Interessierte orientieren oder ggf. beteili-

gen können.  

Ein dritter Weg in Richtung Weiterentwicklung wird durch die Förderung der VSF-Projekte beschrit-

ten, indem neues Wissen generiert und damit die Voraussetzung für die Entwicklung neuer Ver-

sorgungsformen oder die Anpassung bestehender Versorgung geschaffen wird. So können die 

VSF-Projekte, einschließlich der (Weiter-)Entwicklung medizinischer Leitlinien, zur Verbesserung 

der GKV-Versorgung und zur Entwicklung der Versorgungsforschung in Deutschland beitragen.  
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7.1 Ergebnisse und Transferchancen im Überblick 

7.1.1 Ergebnisse der Projekte 

Zielerreichung der Projekte 

Zum Berichtszeitpunkt (Stand: 14.12.2021) sind zehn NVF offiziell beendet (d. h., der Ergebnisbe-

richt der Förderempfänger und ein Beschluss des IA sind veröffentlicht), bei 44 wird der Ab-

schlussbericht zurzeit erstellt oder ist bereits eingereicht worden und 123 sind in der Durchfüh-

rungsphase. 42 VSF-Projekte sind beendet, bei 51 wird zurzeit der Abschlussbericht erstellt oder 

ist eingereicht worden und 168 VSF-Projekte werden noch umgesetzt.  

Wie in Kapitel 5.3.3 dargestellt wurde, kam es bei einer Vielzahl von Projekten zu größeren Pro-

blemen und Verzögerungen, häufig im Zusammenhang mit den Auswirklungen der Covid-19-Pan-

demie. Änderungen im Projektverlauf beinhalteten auch, dass Förderempfänger ihre Projektziele 

zum Teil anpassen mussten. In der Befragung gaben 39 % der Förderempfänger von NVF und 

31 % der Förderempfänger von VSF-Projekten an, zumindest einen Teil ihrer Ziele im Verlauf des 

Projekts an die veränderten Bedingungen angepasst zu haben. Nur wenige Förderempfänger ga-

ben an, dass sie alle Projektziele anpassen mussten (NVF 3 %, VSF 5 %). In über der Hälfte der 

NVF und 64 % der VSF-Projekte war eine Anpassung nicht nötig (Abbildung 42).  

Abbildung 42: Anpassung der Projektziele laufender und abgeschlossener Projekte 

n=120 NVF, n=169 VSF-Projekte der Förderwellen (2016 bis 2020). 

Frage: Wurden zu Beginn im Förderantrag festgelegte Ziele Ihres Projekts im Verlauf angepasst? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Förderempfänger wurden danach befragt, ob ihre Projekte die gesetzten und ggf. angepassten 

Ziele erreicht haben, d. h., ob das Projekt – unabhängig vom Ergebnis – der Umsetzungsplanung 

entsprechend durchgeführt werden konnte. 23 % der NVF und 38 % der VSF-Projekte haben dem-

nach ihre Ziele vollständig erreicht und 15 % NVF und 8 % der VSF-Projekte haben sie teilweise 

erreicht. Für 61 % der NVF und 54 % der VSF-Projekte ließ sich diese Frage zum Zeitpunkt der Be-

fragung noch nicht beantworten. Nur 1 % der NVF hatten keines der Ziele erreicht (Abbildung 43).  
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Abbildung 43: Zielerreichung der Projekte 

 

n=121 NVF, n=170 VSF-Projekte der Förderwellen (2016 bis 2020). 

Frage: Wurden die (ggf. angepassten) Ziele Ihres Projekts erreicht? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Ergebnisse und Evidenz der Projekte 

Förderempfänger sind verpflichtet nach Abschluss des Projekts einen Schlussbericht (einschließ-

lich Verwendungsnachweis der Fördermittel) und einen Ergebnisbericht einzureichen. Der Ergeb-

nisbericht enthält die Zusammenfassung der Projektdurchführung einschließlich der Ausgangs-

lage, der beteiligten Projektpartner, der Ziele, Fragestellungen und Methodik des Projekts sowie 

die Projektergebnisse und Schlussfolgerungen.  

Förderempfänger einer NVF müssen darüber hinaus einen Bericht über die wissenschaftliche Be-

gleitung und Auswertung der neuen Versorgungsform, also einen wissenschaftlichen Evaluations-

bericht, vorlegen. Ergebnisbericht und ggf. Evaluationsbericht werden vom IA ausgewertet und 

dienen als Grundlage für einen Beschluss bzw. eine Empfehlung. Die Berichte werden auf der 

Website des Innovationsfonds veröffentlicht. Im Interview gaben Mitglieder des IA an, dass die 

wissenschaftliche Evidenz der Hauptfaktor für Empfehlungen ist, auch wenn andere Faktoren in 

die Bewertung einfließen können (z. B. Machbarkeit und Finanzierbarkeit). Gleichzeitig wurde die 

Erwartung geäußert, dass ein Teil der Projekte keine belastbaren Ergebnisse erzeugen werde, 

z. B. aufgrund von methodischen Problemen, die die Aussagekraft der Ergebnisse einschränken, 

oder weil Ergebnisse nicht statistisch signifikant sind. 

Da bislang nur relativ wenige NVF vollständig abgeschlossen wurden, gibt es nur begrenzt Infor-

mationen über den Stand der Evidenz zu den Projekten. In der Abschlussbefragung gaben alle 

sechs Förderempfänger, die diese Frage beantwortet haben, an, dass ihr Projekt wissenschaftlich 

fundierte Nachweise für die Verbesserung der Versorgung durch die im Projekt getesteten Maß-

nahmen erbracht hat. Fünf gaben an, Nachweise erbracht zu haben, die insbesondere der Behe-

bung von Versorgungsdefiziten (z. B. im ländlichen Raum) und der Verbesserung der Versorgungs-

qualität einzelner Interventionen oder Versorgungsgebiete dienten. Nachweise wurden auch zu 

Maßnahmen erbracht, die die Bedarfsgerechtigkeit der Versorgung erhöhen, den Patientenfokus 

stärken und zu einem effizienteren Ressourceneinsatz beitragen.  
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Auch für VSF-Projekte stimmten 20 von 22 Förderempfängern der Aussage zu, dass ihre Projekte 

belastbare Erkenntnisse erbracht haben. Von ihnen gaben 13 an, Grundlagenwissen zu den Ein-

flussfaktoren, die den Eintritt in das Gesundheitssystem und dessen Inanspruchnahme bedingen, 

erbracht zu haben; zehn haben Grundlagenwissen über die Menge der erbrachten Versorgungs-

leistungen erarbeitet, acht Erkenntnisse zu Gelingens- und Hinderungsbedingungen bei der Im-

plementierung von Strukturen und Prozessen gewonnen und sieben Instrumente zur Optimierung 

von Versorgungsstrukturen und -prozessen entwickelt bzw. validiert. 

Entwicklung digitaler und analoger Lösungen, Arbeitshilfen und Instrumente 

Die Entwicklung analoger oder digitaler Lösungen, Arbeitshilfen und Instrumente innerhalb der 

Projekte kann den Wissenstransfer vom Projekt in die Fläche und damit den Transfer der Maß-

nahmen in die GKV-Versorgung unterstützen. NVF und VSF-Projekte haben eine Vielzahl solcher 

Lösungen entwickelt, die zusammen mit den Berichten auf der Website des IA verfügbar sind und 

genutzt werden können.  

Zu den digitalen Lösungen zählen digitale Versorgungsangebote, z. B. in Form von Apps oder  

Webanwendungen, IT-gestützte Entscheidungshilfen für die Diagnostik und Therapie, Anwendun-

gen von Telemedizin oder auch elektronische Gesundheits-, Patienten- oder Fallakten. Zu den 

analogen Lösungen, die in den Projekten entwickelt wurden, gehören Schulungskonzepte, Hand-

bücher, Entscheidungshilfen und Versorgungskonzepte, die bei einer Überführung in die Regelver-

sorgung erneut eingesetzt werden können. Die meisten der digitalen und analogen Lösungen be-

inhalten eine Vielfalt an verschiedenartigen Materialien und Maßnahmen und richten sich an un-

terschiedliche Adressaten wie Fachpersonal oder Patientinnen und Patienten.  

Insgesamt haben 57 % der NVF digitale Lösungen entwickelt. Bei den VSF-Projekten waren es 

31 %. Analoge Lösungen wurden von 43 % der NVF und 29 % der VSF-Projekte erstellt. Von den 

digitalen Lösungen wurden in der Befragung digitale Versorgungsangebote am häufigsten ge-

nannt (NVF 35 %, VSF 14 %), gefolgt von Online-Plattformen (NVF 28 %, VSF 9 %) und Online-

Schulungen (NVF 24 %, VSF 8 %). 22 % der NVF entwickelten zudem IT-Anwendungen zur Unter-

stützung von Diagnostik und Therapie (VSF 9 %) und 19 % technische Lösungen zur Anwendung 

von Telemedizin (VSF 6 %). Auffallend ist, dass NVF deutlich häufiger digitale Lösungen erarbeitet 

haben als VSF-Projekte. Weitere digitale Lösungen, die genannt wurden, waren z. B. algorithmus-

basierte Analysetools und mathematische Modelle sowie onlinebasierte Methodenleitfäden 

und -plattformen. Ein Überblick findet sich in Abbildung 44.  
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Abbildung 44: Bereitstellung digitaler Lösungen 

 

n=122 NVF, n=161 VSF-Projekte der Förderwellen (2016 bis 2020). 

Frage: Bitte geben Sie die Art und Anzahl der nach Förderende bereitgestellten digitalen Lösungen an.  

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Von den analogen Lösungen, Arbeitsweisen und Instrumenten, die in NFV entwickelt wurden, wur-

den Schulungskonzepte und -unterlagen (32 %), Manuale und Handbücher (25 %) und Versor-

gungskonzepte bzw. -programme (21 %) am häufigsten genannt. VSF-Projekte produzierten vor 

allem Manuale und Handbücher (17 %) gefolgt von Schulungskonzepten (11 %). Auch hier haben 

NVF häufiger potenziell übertragbare Lösungen entwickelt als VSF-Projekte. Andere analoge In-

strumente, die genannt wurden, waren z. B. Qualitätsindikatorensets, Informationsblätter für Fall-

manager sowie Dokumentationshilfen und Checklisten. Einen Überblick verschafft Abbildung 45. 
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Abbildung 45: Bereitstellung analoger Lösungen 

n=122 NVF, n=161 VSF-Projekte der Förderwellen (2016 bis 2020) 

Frage: Bitte geben Sie jeweils die Anzahl der nach Förderende bereitgestellten analogen Instrumente oder Arbeitshilfen an. 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Andere Maßnahmen aus den Projekten 

Neben den im Projekt erstellten Materialien und Handreichungen können Projekte und Projekt-

verantwortliche durch andere Maßnahmen eine Übertragung in die Regelversorgung unterstüt-

zen. Dazu zählen z. B. Aktivitäten, die dem Wissenstransfer dienen, d. h., über die neue Maß-

nahme und ihre Erprobung informieren sowie Gremien und andere Akteure beraten, wie eine sol-

che Maßnahme überführt und implementiert werden kann.  

Etwa die Hälfte der befragten Förderempfänger einer NVF gab an, bereits Schritte unternommen 

zu haben, um die im Projekt getesteten Maßnahmen in die kollektivvertragliche Versorgung zu 

implementieren oder anderweitig weiterzuführen. Auf die Bitte hin, diese Angabe zu konkretisie-

ren, nannten 24 von 58 Förderempfängern, dass sie an einem Selektivvertrag mit einer oder 

mehreren Krankenkassen arbeiteten oder diesen bereits abgeschlossen haben. In der Mehrheit 

geht es hier um die Fortführung des Projekts, ggf. mit einer größeren oder kleineren Anzahl an 

Partnern. In Einzelfällen wurde argumentiert, dass eine selektivvertragliche Lösung grundsätzlich 

abgelehnt werde, da man eine Lösung schaffen wollte, die allen Patientinnen und Patientinnen 

und nicht nur Versicherten der teilnehmenden Krankenkassen zur Verfügung stünde. In wenigen 

anderen Fällen wurde erwähnt, dass es sich bei dem Selektivvertrag um eine Übergangslösung 

handeln soll mit der Hoffnung auf eine IA-Empfehlung für eine Überführung in die kollektivvertrag-

liche Versorgung.  

In wenigen Fällen nannten Förderempfänger andere Arten von Verträgen zwischen Leistungser-

bringern und Krankenkassen bzw. der GKV, die für eine Fortführung des Projekts und ggf. eine 

Überführung in die Regelversorgung infrage kommen könnten. Genannt wurden Qualitätsverträge 
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für bestimmte Indikationen und eine Aktualisierung der Ergänzungsvereinbarung für Psychiatri-

sche Institutsambulanzen (PIA). Solche Verträge werden zwischen einzelnen bzw. Gruppen von 

Einrichtungen und Krankenkassen geschlossen und sind zum Teil an spezielle Indikationen und 

Einrichtungsarten gebunden. Diese könnten dann – ähnlich wie bei Selektivverträgen – Vorbild-

funktion für andere Vertragspartner haben. Ein weiterer Förderempfänger gab an, dass das Pro-

jekt im Rahmen eines Modellvorhabens fortgesetzt wird.  

Daneben gaben Förderempfänger an, Gremien und (Berufs- und Fach-)Verbände fachlich zu bera-

ten und für eine Überführung bei den relevanten Stakeholdern zu werben. Auch Öffentlichkeitsar-

beit und die Beteiligung an Kommissionen und Arbeitsgruppen wurden hier angegeben. In zwei 

Fällen wurden Verhandlungen mit anderen Kostenträgern angebahnt, und ein Projekt erhielt eine 

Förderung für eine Anschlussstudie aus einer anderen Quelle.  

7.1.2 Überführung in die GKV-Versorgung 

NVF, die im Innovationsfonds gefördert werden, sollen nach § 92a SGB V „eine Verbesserung der 

sektorenübergreifenden Versorgung zum Ziel haben und hinreichendes Potential aufweisen, dau-

erhaft in die Versorgung aufgenommen zu werden“. Dementsprechend ist die Übertragung in die 

Regelversorgung – kollektivvertraglich durch die Selbstverwaltung, den Gesetzgeber oder in Se-

lektivverträgen durch die Vertragspartner – das erklärte Ziel des Innovationsfonds. Auch für VSF-

Projekte sieht die gesetzliche Grundlage vor, dass sie „auf einen Erkenntnisgewinn zur Verbesse-

rung der bestehenden Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgerichtet sind“ 

(§ 92a SGB V).  

Bislang (Stand: 14.12.2021) gibt es nur zehn NVF und 42 VSF-Projekte, zu denen ein Beschluss 

des IA vorliegt. Somit ist die praktische Erfahrung, wie Projektergebnisse überführt werden kön-

nen, zunächst noch begrenzt. Es zeichnen sich jedoch mehrere grundsätzliche Fragestellungen 

ab, die in Interviews artikuliert und in den Befragungen abgefragt wurden und auf die im Folgen-

den eingegangen werden soll. Die bisherigen Erfahrungen zeigen eine Vielfalt an Transferwegen, 

die abhängig sind vom jeweils untersuchten Versorgungsthema bzw. der Art der erprobten Versor-

gungsform und dem daraus entstehenden Regelungs- und Finanzierungsbedarf. Eine Übersicht 

der bisherigen Beschlüsse findet sich in den Tabelle 21 und Tabelle 22.  

Grundsätzliche Übertragbarkeit aus Sicht der Förderempfänger 

Danach befragt, ob sie die Maßnahmen ihrer NVF für übertragbar in die kollektivvertragliche Ver-

sorgung halten, stimmte eine große Mehrheit der Förderempfänger (71 %) dieser Aussage zu. 

Etwa ein Viertel gab an, dies nicht beurteilen zu können. Nur 3 % meinten, dass sie sich eine 

Übertragung nicht vorstellen können, z. B., weil sich die Maßnahmen als schwer umsetzbar her-

ausgestellt haben (Abbildung 46).  
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Abbildung 46: Übertragbarkeit der Maßnahmen in die kollektivvertragliche Versorgung 

 

n= 122 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020), zu 55 NVF liegen keine Angaben vor. 

Frage: Sind getestete Maßnahmen Ihres Projekts aus Ihrer Sicht übertragbar in die kollektivvertragliche Versorgung? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Viele Förderempfänger gaben in der Befragung eine ganze Reihe von Maßnahmen an, die sie in 

ihren Projekten erprobt hatten und für übertragbar hielten. Diese Aussagen unterstreichen, dass 

es sich in vielen Fällen nicht um eine einzelne Maßnahme, sondern um ganze Bündel an Interven-

tionen handelt, die übertragen werden müssten, um eine NVF vollständig zu überführen. Diese 

Beobachtung wurde in den Interviews auch von Mitgliedern des IA geäußert und als Herausforde-

rung für die Übertragung bewertet.  

Eine große Mehrheit (86 %) der Förderempfänger einer NVF gab ebenfalls an, dass sich ihre NVF 

für eine Fortführung durch einen Selektivvertrag eignet (Abbildung 47). Selektivverträge sind für 

NVF in zweierlei Hinsicht relevant. Zum einen können Selektivverträge genutzt werden, um die im 

Projekt getestete Versorgungsform vor Ort zu verstetigen, z. B., indem der für das Projekt verwen-

dete Selektivvertrag ggf. unter Beitritt weiterer Vertragspartner fortgeschrieben oder neu verhan-

delt wird. Zum anderen können Maßnahmen durch Selektivverträge in die Fläche gebracht wer-

den, indem andere Akteure die neue Versorgungsform andernorts etablieren wollen. In diesem 

Fall hätte ein lokaler Selektivvertrag ggf. Vorbildfunktion für weitere Selektivverträge. Allerdings 

steht die durch den Selektivvertrag finanzierte Maßnahme erstmal nur denjenigen zur Verfügung, 

die bei einer Krankenkasse versichert sind, die am Selektivvertrag beteiligt ist.  
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Abbildung 47: Eignung für die Fortführung als Selektivvertrag 

 

n=118 NVF der ersten bis sechsten Förderwelle (2016 bis 2020). 

Frage: Sind getestete Maßnahmen Ihres Projekts geeignet für die Fortführung als Selektivvertrag? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (Gesund-

heitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz – GPVG) vom 22.12.2020 wird Krankenkassen 

die Möglichkeit erleichtert, durch den Innovationsfonds geförderte Projekte auf freiwilliger Basis 

selektivvertraglich weiterzuführen. Der Gesetzgeber ist bei dieser Regelung davon ausgegangen, 

dass mit einer Förderung durch den Fonds bereits eine Aussage über das Innovationspotenzial 

der neuen Versorgungsform getroffen worden ist, sodass die Anforderungen des § 140a Absatz 1 

und 2 SGB V an Selektivverträge als erfüllt angesehen werden können. Die neue Regelung verhin-

dert, dass Fördervorhaben aus aufsichtsrechtlichen Gründen nach Auslaufen der Förderung von 

den beteiligten Krankenkassen nicht freiwillig fortgesetzt werden können. Die Regelung gilt auch 

für solche Fälle, in denen nur wesentliche Teile der geförderten neuen Versorgungsform selektiv-

vertraglich fortgeführt werden. Damit soll den Vertragspartnern Flexibilität für erforderliche Anpas-

sungen gegeben werden, z. B. zur Berücksichtigung von im Projekt gesammelten Erfahrungen 

oder aufgrund von geänderten Rahmenbedingungen. Die Regelung gilt auch für die Übertragung 

einer neuen Versorgungsform auf andere Regionen, wobei der Selektivvertrag dann ggf. von an-

deren Vertragspartnern geschlossen wird.72 

Die Frage, ob Selektivverträge geeignet sind, um Maßnahmen in die Regelversorgung zu überfüh-

ren, wurde in Interviews mit Projektverantwortlichen und Stakeholdern kontrovers behandelt. 

Viele sahen Selektivverträge vor allem als Übergangslösung, insbesondere bei der Fortführung 

von Projekten, die als erfolgreich erfahren wurden, nicht aber als wünschenswerte Dauerlösung. 

Zwar wurde argumentiert, dass es leichter wäre, sich als Leistungserbringer mit einer oder einer 

kleinen Zahl an Krankenkassen zu verständigen, und dass es der Innovationsfähigkeit des Sys-

tems nützen könne, wenn sich einzelne Krankenkassen im Wettbewerb hervortun können. Ande-

rerseits wurde betont, dass solche Einzellösungen nicht im Sinne der Patientinnen und Patienten 

sein können, da diese vom Bezug der Leistung ausgeschlossen seien, wenn sie bei einer Kran-

kenkasse versichert sind, die nicht an dem Selektivvertrag teilnimmt.73   

 
72 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (Gesundheitsversorgungs- und 

Pflegeverbesserungsgesetz – GPVG), BtDrs: 19/23483, S. 31 f. 
73 Der Bundesverband Managed Care e. V. hat sich hierzu ähnlich geäußert: „Eine Fortführung der Projekte als Selektivvertrag kann 

(…) allenfalls eine temporäre Brücke darstellen. Nicht nur profitieren davon nur jene Projekte, die tatsächlich auf einem 140a-Vertrag 

basieren. Vor allem war und ist das Ziel des Innovationsfonds, neue Versorgungsformen für die Regelversorgung zu erproben und im 

Erfolgsfall allen Versicherten zur Verfügung zu stellen. Eine dauerhaft selektivvertragliche Versorgung würde nur einem Teil der Versi-

cherten zugutekommen und den hohen Mitteleinsatz des Fonds infrage stellen. Sie ist zudem auch nicht im Sinne der Projektkonsor-

tien, die den beachtlichen Aufwand für die Erprobung neuer Versorgungsformen nur mit Aussicht auf ihre Aufnahme in den Kollektiv-

vertrag eingegangen sind.“ Bundesverband Managed Care e.V. (2020): Stellungnahme des Bundesverbands Managed Care e. V. zu 
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Regulatorische Anpassungserfordernisse aus Sicht der Förderempfänger 

Um eine neue Versorgungsform in die Regelversorgung zu überführen, braucht es häufig eine 

Reihe an unterstützenden Maßnahmen, darunter insbesondere Anpassungen des existierenden 

Regelwerks sowie eine Möglichkeit der Finanzierung bzw. Kostenerstattung.  

Unter den Förderempfängern, die eine NVF testen oder getestet haben und diese für eine Über-

führung in die kollektivvertragliche Versorgung für geeignet hielten, wurde die Schaffung einer 

Vergütungsmöglichkeit als Voraussetzung für eine Überführung mit Abstand am häufigsten ge-

nannt, also z. B. eine Abrechnungsposition im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) in der am-

bulanten Versorgung oder eine Fallpauschale in der stationären Versorgung. 40 % der Befragten 

gaben an, dass eine Überführung einer Anpassung einer Richtlinie oder einer anderen unterge-

setzlichen Norm durch den G-BA bedarf. 36 % sehen Anpassungen der gesetzlichen Grundlagen 

durch den Gesetzgeber als eine Voraussetzung an (Abbildung 48). Weitere Anpassungserforder-

nisse wurden im Freitext bspw. auch bei der Vergütung im Pflegebereich und beim GKV-Leitfaden 

Prävention gesehen.   

Abbildung 48: Anpassungen für eine Überführung in die kollektivvertragliche Versorgung 

n=86 NVF, in denen Förderempfänger angeben, getestete Maßnahmen seien für die kollektivvertragliche Versorgung geeignet. 

Frage: Angenommen, die entwickelte, neue Versorgungsform erweist sich als wirksam: Welche Anpassungen wären für eine Überfüh-

rung von Maßnahmen Ihres Projekts in die kollektivvertragliche Versorgung erforderlich? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

Unter den Förderempfängern, die ein VSF-Projekt durchführen oder durchgeführt haben, gaben 

fast die Hälfte an (48 %), dass die im VSF-Projekt geschaffenen Erkenntnisse im nächsten Schritt 

in der Versorgungspraxis erprobt werden sollten (Abbildung 49). Zudem meinten 34 %, dass die 

den im Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege (Versorgungsverbesserungsgesetz 

– GPVG) genannten erweiterten Möglichkeiten für Selektivverträge, S. 2f. https://www.bmcev.de/wp-content/uploads/2020-08-25-

BMC-Stellungnahme-GPVG.pdf. zuletzt abgerufen am 26.10.2021.
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Ergebnisse erst noch weiter erforscht werden sollten, z. B. in anderen oder erweiterten Patienten-

gruppen. Rund ein Drittel (36 %) meinten, dass es für eine Überführung der Erkenntnisse in die 

Regelversorgung einer Abrechnungsposition bedarf. 27 % gingen davon aus, dass es Änderungen 

bestimmter Leitlinien bedarf. 21 % sahen Anpassungsbedarf bei der Gestaltung des gesetzlichen 

Rahmens. Auch hier wurden andere Maßnahmen im Freitext genannt, die aus Sicht der Förder-

empfänger für eine Übertragung erforderlich wären, darunter u. a. die Bereitstellung von Informa-

tionen für Patientinnen und Patienten sowie Fachpersonal, die Erweiterung von Aus-, Fort- und 

Weiterbildungsangeboten und das Vorhandensein von Selektivverträgen, um die Finanzierung der 

Maßnahmen sicherzustellen.   

Abbildung 49: Maßnahmen für eine Verwertung der Ergebnisse in die kollektivvertragliche Versorgung 

 

n=159 VSF-Projekte der Förderwellen (2016 bis 2020) 

Frage: Angenommen die in Ihrem Projekt gewonnenen Erkenntnisse erweisen sich als vielversprechend: Welche Maßnahmen wären 

für die Verwertung der Erkenntnisse Ihres Projekts in der GKV-Versorgung erforderlich? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

In einigen Fällen hat sich das regulatorische Umfeld der Maßnahmen bereits während der Pro-

jektlaufzeit verändert. So ist z. B. durch das DVG die Möglichkeit geschaffen worden, dass digitale 

Gesundheitsanwendungen, also z. B. Apps, durch das Bundesamt für Arzneimittel und Medizin-

produkte geprüft und somit verschreibungs- und erstattungsfähig gemacht werden können. 

Unter den Förderempfängern, die eine NVF erproben, gab nur ein kleiner Anteil (16 %) an, dass 

neue Rahmenbedingungen (gesetzliche oder untergesetzliche Anpassungen) eine Überführung in 

die Regelversorgung erleichtern, 2 % gingen davon aus, dass sie eine Überführung erschweren 

und weitere 2 % meinten, neue Rahmenbedingungen machten eine Überführung sogar überflüs-

sig. Unter den VSF-Förderempfängern gaben nur 4 % an, dass veränderte Bedingungen eine Über-

führung erleichtern und 3 % gingen davon aus, dass diese die Chancen einer Überführung eher 

verschlechtern. Insgesamt meinten fast die Hälfte der Befragten (48 %), dass sie das nicht beur-

teilen können. Fast ein Drittel der Förderempfänger eines NVF- (30 %) und knapp ein Fünftel 
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(21 %) der Förderempfänger eines VSF-Projekts gaben an, dass die Rahmenbedingungen unver-

ändert geblieben sind. 

Beschlüsse und Empfehlungen des Innovationsausschusses zu abgeschlossenen Projekten 

Zum Zeitpunkt der Berichtslegung lagen zehn Beschlüsse des IA zu NVF und 42 Beschlüsse zu 

VSF-Projekten vor.  

Erste Beschlüsse für NVF liegen seit Dezember 2020 vor (Tabelle 21). Für vier der zehn NVF wur-

den Empfehlungen für eine Überführung ausgesprochen. Die Empfehlungen richten sich an eine 

Reihe von Adressaten, darunter die Gesundheitsministerien der Länder, die Gesundheitsminister-

konferenz, Unterausschüsse des G-BA, Krankenkassen und ihre Verbände, Verbände der Leis-

tungserbringer sowie für das jeweilige Thema relevante Fachgesellschaften (insgesamt rund 130 

Adressaten). Die Handlungsaufforderungen, die sich aus den Empfehlungen ergeben, unterschei-

den sich je nach Adressat und Umsetzungskompetenz. So werden z. B. die Gesundheitsministe-

rien der Länder aufgefordert, auf Basis der Erkenntnisse der NVF eine Umsetzung zu prüfen oder 

Projektergebnisse in der Gesundheitsministerkonferenz der Länder (GMK) zu beraten. Eine Wei-

terleitung an den Unterausschuss Bedarfsplanung des G-BA enthält beispielsweise die Bitte, die 

Erkenntnisse aus dem Projekt zeitnah im Rahmen seiner Zuständigkeit zu prüfen. Dagegen wer-

den Fachgesellschaften die Erkenntnisse meist zur Information vorgelegt, ohne konkrete Hand-

lungsaufforderung. 

Die Empfehlungen reflektieren damit die Zuständigkeiten der Akteure im Gesundheitssystem. 

Auffallend ist, dass es bei vielen Empfehlungen nicht nur eine zuständige Stelle gibt, die aktiv 

werden muss, sondern dass es der Unterstützung mehrerer Akteure bedarf, um die Voraussetzun-

gen für eine Implementierung zu schaffen.  

Überführung in die Regelversorgung: Beispiel Land|Rettung 

Im Projekt Land|Rettung wurden Maßnahmen erprobt, um die notfallmedizinische Ver-

sorgung im Landkreis Greifswald zu verbessern. Zu den Maßnahmen gehörten Laien-

schulungen in Reanimation, die Etablierung einer Smart-App, um ausgebildete Ersthel-

fer im Notfall zu alarmieren, und die Anbindung von Rettungswagen an einen Telenot-

arzt. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Projekts hat der IA eine Empfehlung zur Überfüh-

rung in die Regelversorgung ausgesprochen. Diese richtet sich in erster Linie an die für 

den Rettungsdienst zuständigen Landesministerien, die gebeten werden, die Etablie-

rung von Ansätzen zur Verbesserung der Notfallrettung im ländlichen Raum zu prüfen 

und im Rahmen der GMK zu beraten. Daneben wurden die relevanten Fachgesellschaf-

ten über die Projektergebnisse informiert. Mehrere Ministerien haben zurückgemeldet, 

dass das Telenotarztsystem, Laienschulungen und die Ersthelfer-App in ihrem Bundes-

land aufgebaut bzw. erprobt werden. Das Projekt Telenotarzt Bayern hat einen ähnli-

chen Ansatz - ebenfalls erfolgreich – erprobt und erhielt gleichermaßen eine Empfeh-

lung für die Überführung in die Regelversorgung, die bereits Niederschlag im Bayeri-

schen Rettungsdienstgesetz gefunden hat (Kapitel 7.2.1). 
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Sechs der zehn bisher abgeschlossenen NVF erhielten keine Empfehlung für eine Überführung, 

was jeweils in den IA-Beschlüssen begründet wird. Laut der Begründungen konnten diese Pro-

jekte keine statistisch signifikanten Verbesserungen ihrer primären Endpunkte nachweisen. Da-

neben wurden Schwächen im Studiendesign und die daraus resultierende eingeschränkte Validi-

tät der Ergebnisse sowie die im Projekt erfahrenen hohen Barrieren für eine Implementierung als 

Gründe genannt.  

Eine Besonderheit betrifft die Projekte OSCAR, TeleDerm und ViDiKi. Für ViDiKi wurde keine Emp-

fehlung ausgesprochen mit der Begründung, dass die Studie keine statistisch signifikanten Unter-

schiede hinsichtlich des primären Endpunkts und der meisten patientenberichteten Endpunkte 

zeigt. Aufgrund positiver Tendenzen bei Teilergebnissen wurde trotzdem der Unterausschuss 

Disease-Management-Programme (DMP) des G-BA aufgefordert zu prüfen, ob die Ergebnisse ggf. 

bei einer Überarbeitung des relevanten DMP berücksichtigt werden können. Auch bei den Projek-

ten OSCAR und TeleDerm wurde keine Empfehlung ausgesprochen, die Ergebnisse werden aber 

an relevante Akteure im Gesundheitswesen weitergeleitet.  

  

Überführung in die Regelversorgung: Beispiel NPPV 

Das Projekt Neurologisch-psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung (NPPV) 

erprobte die gestufte und koordinierte Versorgung von Menschen mit bestimmten psy-

chischen und neurologischen Erkrankungen in der Region Nordrhein. Patientinnen und 

Patienten mit bestimmten Diagnosen – etwa Parkinson, schwerer Depression oder 

nach einem Schlaganfall – wurden durch eine Bezugsärztin oder einen Bezugsarzt bzw. 

eine Bezugspsychotherapeutin oder einen Bezugstherapeuten zu ihren Behandlungsop-

tionen beraten und diese dann für sie in die Wege geleitet. Hinter der neuen Versor-

gungsform steht ein Netzwerk an ambulanten und stationären Leistungserbringern, 

Pflegediensten, Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen, die durch Netzwerkmanager 

eingebunden und koordiniert werden. Die Versorgung baut auf leitlinienbasierten Be-

handlungspfaden auf, die über eine webbasierte Plattform dokumentiert und gesteuert 

werden können und individuell auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten zu-

geschnitten werden (Case Management).  

Im September 2021 hat der G-BA die Richtlinie über die berufsgruppenübergreifende, 

koordinierte und strukturierte Versorgung insbesondere für schwer psychisch kranke 

Versicherte mit komplexen psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlungs-

bedarfen (KSVPsych-RL) verabschiedet. Die neue Richtlinie ermöglicht die Vergütung 

von Leistungen, die von Netzwerken wie NPPV erbracht und als patientenindividuelles 

Versorgungsangebot koordiniert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt werden. 

Auch sozialpsychiatrische Dienste, Angebote der Eingliederungshilfe, Suchtberatungs-

stellen und Traumaambulanzen können in die Versorgung eingebunden werden. Eine 

Evaluation ist innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten der Richtlinie vorgesehen.  

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/1361– 153 –



Gesamtevaluation des Innovationsfonds | Ergebnisse der Projekte und Transfer in die GKV-Versorgung 

Seite 135 

Tabelle 21: Beschlüsse des Innovationsausschusses zu NVF 

Projekt 
Beschluss-

datum 

Empfeh-

lung 
Adressaten 

LandRettung – Zukunftsfeste notfallmedizinische 

Neuausrichtung eines Landkreises 
01.07.2021 Ja 

■ Ministerien der Länder

■ Gesundheitsministerkonferenz

der Länder

■ Fachgesellschaften

IpKiSuN – Unterstützende Intensivprophylaxe für 

Kinder mit zahnärztlicher Sanierung unter Narkose 
18.12.2020 Nein 

OSCAR – Onkologisches Social-Care-Projekt der 

BKK 
11.11.2021 Nein 

■ Deutsche Krebsgesellschaft

■ Bundesverbände der Kranken- 

und Pflegekassen

PETRA – Personalisierte Therapie bei Rheumatoi-

der Arthritis (RA) basierend auf dem Modell der Psy-

choneuroimmunologie 

14.12.2021 Nein 

RESIST – Resistenzvermeidung durch adäquaten 

Antibiotikaeinsatz bei akuten Atemwegs- 

erkrankungen 

16.04.2021 Ja 

■ Landesverbände der Krankenkas-

sen und Ersatzkassen

■ Kassenärztliche Vereinigungen,

KBV

TeleDerm – Implementierung teledermatologischer 

Konsile in die hausärztliche Versorgung – kontrol-

lierte Studie mit qualitativ-quantitativer Prozess-

evaluation 

11.11.2021 Nein 

■ Bundesverbände der Kranken- 

und Pflegekassen

■ Kassenärztliche Vereinigungen

■ Berufsverbände und Fachgesell-

schaften

■ gematik

Telenotarzt Bayern – Pilotprojekt zur telemedizini-

schen Unterstützung 
18.12.2020 Ja 

■ Gesundheitsministerien der

Länder

■ Gesundheitsministerkonferenz

der Länder

■ Fachgesellschaften

TELnet@NRW – Telemedizinisches, intersektorales 

Netzwerk als neue digitale Struktur zur messbaren 

Verbesserung der wohnortnahen Gesundheitsver-

sorgung 

16.04.2021 Ja 

■ Gesundheitsministerien der

Länder

■ Unterausschuss Bedarfsplanung

des G-BA

■ GKV-Spitzenverband, KBV, DKG

■ Institut für das Entgeltsystem im

Krankenhaus (InEK)

VESPEERA – Versorgungskontinuität sichern - Pati-

entenorientiertes Einweisungs- und Entlassmanage-

ment in Hausarztpraxen und Krankenhäusern 

20.08.2021 Nein 

ViDiKi – Virtuelle Diabetesambulanz für Kinder und 

Jugendliche 
01.07.2021 Nein 

■ Unterausschuss Disease-Ma-

nagement-Programme des G-BA

Quelle: Beschlüsse des Innovationsausschuss (www.innovationsfonds.g-ba.de) © Prognos AG, 2021 

Die ersten Beschlüsse für VSF-Projekte wurden im April 2020 veröffentlicht (Tabelle 22). Zu den 

42 Projekten wurden 19 Empfehlungen für eine Überführung ausgesprochen; für 23 Projekte gibt 

es keine Empfehlung. Ähnlich wie bei den NVF richten sich die Empfehlungen zu VSF-Projekten 

fast immer an mehrere Akteure. Die häufigsten Adressaten der Empfehlungen sind Unteraus-

schüsse des G-BA (Qualitätssicherung, Veranlasste Leistungen, Psychotherapie und Disease-Ma-

nagement-Programme), die Verbände der Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigungen in 
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Bund und Ländern sowie Fachverbände und Fachgesellschaften. Die Spitzenorganisationen der 

Krankenkassen und Leistungserbringer, auch der Hospizarbeit und Palliativversorgung, sind zu-

dem als Partner von Rahmen- oder Mantelverträgen adressiert. Weitere Empfehlungen richten 

sich an das BMG und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Bundes-

behörden wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das Bundesamt für Arzneimittel 

und Medizinprodukte und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das IQWiG, die Unabhän-

gige Patientenberatung, die Ärztekammern in Bund und Ländern und die Deutsche Krankenhaus-

gesellschaft. 

Empfehlungen, die sich an Unterausschüsse des G-BA richten, gehen im Regelfall mit der Auffor-

derung einher, die Projekterkenntnisse zu prüfen und bei der Überarbeitung von Richtlinien und 

Programmen ggf. einzubeziehen. Ähnlich sind Handlungsaufforderungen an Vertragspartner, etwa 

des Bundesmantelvertrags Psychotherapie oder des Rahmenvertrags zu stationären Hospizver-

sorgung. Diesen wird ebenfalls eine Prüfung der Ergebnisse bei der Aktualisierung der Verträge 

empfohlen. So wird beispielsweise den Partnern des Bundesmantelvertrags Psychotherapie emp-

fohlen zu prüfen, ob die Ergebnisse im Rahmen der Terminservicestellen oder bei der Entwick-

lung alternativer Möglichkeiten der zentralen Terminkoordination einbezogen werden können. An-

dere Empfehlungen enthalten Aufforderungen zur Prüfung im Hinblick auf Aus-, Weiter- und Fort-

bildungsmaßnahmen, zur Erstellung und Weiterentwicklung von Aufklärungs- und Informationsan-

geboten und zur Erstellung und Überarbeitung von medizinischen Leitlinien. Daneben zielen die 

Handlungsaufforderungen auch auf Kenntnisnahme der Ergebnisse. Für drei VSF-Projekte wurde 

eine weitere Erprobung beschlossen, die im Rahmen des Innovationsfonds gefördert wird. 

  

Empfehlungen für VSF-Projekte: Beispiel DEWI 

Das Projekt Determinanten bei der Versorgung von Patienten mit Wirbelsäulenoperation 

(DEWI) widmete sich der Frage, inwiefern Menschen mit Gelenk- und Wirbelsäulener-

krankungen angemessen behandelt werden. Das Projekt analysierte Versorgungsdaten, 

um eine Reihe an Fragen zu beantworten, etwa danach, welche Faktoren die Häufigkeit 

von Wirbelsäulenoperationen bedingen. Auf der Grundlage der Ergebnisse des Projekts 

hat der IA eine Empfehlung ausgesprochen und den G-BA gebeten, in zwei Unteraus-

schüssen – Qualitätssicherung und Disease-Management-Programme – zu beraten. Der 

G-BA hat daraufhin die Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren (Zm-RL) um planbare 

operative Eingriffe an der Wirbelsäule erweitert. Daneben wurden die Ergebnisse an das 

BMG weitergeleitet, mit der Bitte zu prüfen, ob diese für die Entwicklung und Weiterent-

wicklung von medizinischen Leitlinien genutzt werden können. Die Empfehlung des IA, 

einen Schwerpunkt auf Leitlinien in operativen Fächern zu legen, wurde in der Förderbe-

kanntmachung des IA vom 23.06.2021 in einem Themenfeld für operative Eingriffe am 

Skelettsystem bzw. Bewegungsapparat umgesetzt.  
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Tabelle 22: Beschlüsse des Innovationsausschusses zu VSF-Projekten 

Projekt 
Beschluss-

datum 

Emp-

fehlung 
Adressaten 

§73-Orthopädie – Evaluation des Vertrages zur

Versorgung im Fachgebiet der Orthopädie in

Baden-Württemberg gemäß § 73c SGB V

23.09.2021 Nein 

AHeaD – Künftige Aufgabenteilung von  

Pflegefachpersonen und Hausärzten in der  

ambulanten Demenzversorgung: Aufgaben, Ak-

zeptanz, Qualifikation 

04.06.2021 Ja ■ Erprobung im Projekt InDePendent

AMTS in utero – Untersuchungen zur Arznei-

mitteltherapiesicherheit in der Schwanger-

schaft basierend auf Routinedaten in Deutsch-

land 

23.09.2021 Nein 

APVEL – Evaluation der Wirksamkeit von SAPV 

in Nordrhein 
03.04.2020 Ja 

■ Unterausschuss Veranlasste Leistungen

des G-BA

■ Rahmenvertragspartner: GKV-Spitzenver-

band, Spitzenorganisation der

Hospizarbeit und Palliativversorgung auf

Bundesebene

BARGRU – Barrieren bei Gruppenpsychothera-

peutInnen gegenüber der ambulanten Grup-

penpsychotherapie zu Lasten der GKV 

04.06.2021 Ja 

■ Unterausschuss Psychotherapie des

G-BA

■ Partner des Bundesmantelvertrags

CIRSforte – Projekt zur Fortentwicklung von 

Fehlerberichts- und Lernsystemen (CIRS) für 

die ambulante Versorgung zu einem implemen-

tierungsreifen System 

16.04.2021 Ja 

■ Unterausschuss Qualitätssicherung des

G-BA

■ Bundesärztekammer, KVen

DELIVER – Determinanten für leitlinieninkon-

gruente Versorgung von älteren Krebspatienten 

in der GKV 

14.12.2021 Nein 

Dent@Prevent – Implementierung von  

Routinedaten & PROMS in die evidenz-infor-

mierte intersektorale (zahn-)medizinische Ver-

sorgung 

01.07.2021 Nein 

DEWI – Determinanten bei der Versorgung von 

Patienten mit Wirbelsäulenoperation 
18.12.2020 Ja 

■ Unterausschuss Qualitätssicherung des

G-BA

■ Unterausschuss Disease-Management-

Programme des G-BA

■ Bundesministerium für Gesundheit

ELSAH – Evaluation der Spezialisierten  

Ambulanten Palliativversorgung am Beispiel 

Hessen 

20.08.2021 Ja 

■ Unterausschuss Veranlasste Leistungen

des G-BA

■ Rahmenvertragspartner: GKV-Spitzenver-

band, Spitzenverband der Hospizarbeit

und Palliativversorgung
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Projekt 
Beschluss-

datum 

Emp-

fehlung 
Adressaten 

EMSE – Entwicklung von Methoden zur  

Nutzung von Routinedaten für ein sektoren-

übergreifendes Entlassmanagement 

03.04.2020 Ja 

■ Erprobung im Projekt USER 

■ Rahmenvertragspartner: GKV-Spitzenver-

band, KBV, Deutsche Krankenhausge-

sellschaft 

EPOS – Ergebnisqualität durch Patient  

Reported Outcome Measures (PROMs) bei 

Schlaganfallpatienten in der klinischen Routine 

16.04.2021 Ja ■ Erprobung im Projekt StroCare 

Evaluation Kardiologie-Vertrag 25.06.2020 Nein  

EyeLLIS – Eyetracking-basierte Erhebung der 

Lebensqualität von Patienten mit Locked-in-

Syndrom 

14.12.2021 Ja 
■ Medizinische Fachgesellschaft 

■ Selbsthilfeorganisation 

Frauen 5.0 – Regionale Versorgung von Frauen 

über 49 Jahren durch Fachärzte und Fachärz-

tinnen für Gynäkologie und für  

Allgemeinmedizin 

16.03.2021 Nein  

HaReNa – Hausarztzentrierte Reha-Nachsorge 

bei Rückenschmerzen 
04.06.2021 Nein  

Heimeintritt vermeiden – Projekt Heimeintritt 

vermeiden – Beginn stationärer Langzeitpflege 

und seine Prädiktoren in der Versorgungs-, 

Wohn- und Unterstützungssituation – populati-

onsbasierte Kohortenstudie 

16.02.2021 Nein  

HELP-at-APP – Entwicklung und Evaluation ei-

ner Selbsthilfe-App für traumatisierte  

syrische Flüchtlinge in Deutschland 

20.08.2021 Nein  

HIOPP-3-iTBX – Angemessene und sichere Me-

dikation für Heimbewohner/innen mit Hilfe ei-

ner interprofessionellen Toolbox (AMTS-Tool-

box) 

14.12.2021 Nein  

HIOPP-6 – Komplexitätsreduktion in der  

Polypharmazie unter Beachtung von Patienten-

präferenzen 

03.04.2020 Nein  

Homern – Hospitalisierung und Notaufnahme-

besuche von Pflegeheimbewohnern: Häufig-

keit, Ursachen und Entwicklung einer Interven-

tion zur Verbesserung der  

Versorgung 

01.07.2021 Nein  

IMPRESS – Effektivität des IQM-Peer Review 

Verfahrens zur Verbesserung der Ergebnisquali-

tät 

09.10.2020 
Ja 

■ Bundesärztekammer und Deutsche  

Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- 

und Notfallmedizin (DIVI) 

■ Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftli-

chen Medizinischen Fachgesellschaften 

(AWMF) 
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Projekt 
Beschluss-

datum 

Emp-

fehlung 
Adressaten 

INTEGRAL – 10 Jahres Evaluation der  

populationsbezogenen integrierten  

Versorgung Gesundes Kinzigtal in Aufbau- und 

Konsolidierungsphase 

18.12.2020 Nein 

IVF2F3 – Integrierter Versorgungsvertrag Schi-

zophrenie und Depression 
11.11.2021 Nein 

KOMPAS – Entwicklung und Erprobung eines 

komplexen interprofessionellen Trainingspro-

gramms zur Verbesserung der Patientensicher-

heit 

16.02.2021 Nein 

MAU-PD – Multidimensionale Analyse der Ursa-

chen für die niedrige Prävalenz der ambulanten 

Peritonealdialyse in Deutschland 

16.04.2021 Ja 

■ Unterausschuss Qualitätssicherung des

G-BA

■ Bundesärztekammer, Landesärztekam-

mern, Deutscher Pflegerat, Fachver-

bände

■ Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit

im Gesundheitswesen (IQWiG)

■ Bundesministerium für Gesundheit

■ Fachgesellschaften

MVP-STAT – Bedarfsgerechtigkeit der  

medizinischen Versorgung Pflegebedürftiger in 

stationären Einrichtungen  

01.07.2021 Nein 

NoMIG – Notfallversorgung von MigrantInnen 

und Geflüchteten 
03.04.2020 Ja 

■ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

■ Unabhängige Patientenberatung

■ Bundesministerium für Gesundheit

■ Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung

Notfall- und Akutversorgung Brandenburg – 

Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung der 

Notfall- und Akutversorgung im Land Branden-

burg 

14.12.2021 Ja 

■ Bundesministerium für Gesundheit

■ Gesundheitsministerien der

Länder

OSA-PSY – Optimierung der stationären  

Arzneimitteltherapie bei psychischen Erkran-

kungen 

16.04.2021 Nein 

P-AK – Psychotherapeutische Abendklinik:

Neue Versorgungsform für depressive

Patienten

20.08.2021 Nein 

PAV – Patientensicherheit in der Ambulanten 

Versorgung 
19.08.2020 Ja 

■ Bundesärztekammer

■ KBV

■ Medizinischer Dienst

■ Aktionsbündnis für Patientensicherheit

e. V.

PIM-STOP – Vergleich der prädiktiven Validität 

von Instrumenten zur Bestimmung potenziell 

inadäquater Medikation bei Älteren 

22.01.2021 Nein 
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Projekt 
Beschluss-

datum 

Emp-

fehlung 
Adressaten 

PNP-Vertrag – Vertragsevaluation der Fachge-

biete Neurologie, Psychiatrie, Psychosomatik 

und Psychotherapie 

18.12.2020 Ja 
■ Bundesärztekammer 

■ Fachverbände 

PRÄZIS – Prävention des Zervixkarzinoms und 

dessen Vorstufen bei Frauen im Saarland 
23.09.2021 Ja 

■ Gesundheitsministerkonferenz der Län-

der 

■ Unterausschuss Methodenbewertung 

des G-BA 

■ Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung 

■ GKV-Spitzenverband 

■ KBV 

■ Berufsverband 

PrimA-QuO – Optimierte primärärztliche Versor-

gung von Kindern und Jugendlichen mit psychi-

schen Auffälligkeiten und Störungen 

11.11.2021 Nein  

ProMeKa – Ausmaß und Trends der  

problematischen Medikation von Benzodiazepi-

nen, Z-Substanzen, Opiod-Analgetika und Anti-

depressive bei Kassenpatienten 

25.06.2020 Ja 

■ Bundesärztekammer, Deutscher Berufs-

verband der Pflegeberufe, Pflegekam-

mern, Spitzenverbände der Wohlfahrts-

pflege 

■ Bundesministerium für Familie, Senio-

ren, Frauen und Jugend 

■ Verbände und Organisationen der Sucht-

hilfe, Institut für Therapieforschung 

PROPERmed – Entwicklung eines  

Instruments zur Identifikation von multimorbi-

den Hochrisikopatienten für negative  

Folgen von Multimedikation 

03.04.2020 Nein  

PV-Monitor – Nutzung von Routinedaten zur 

Pharmakovigilanz in Deutschland: Methoden-

entwicklung und erste Anwendungen 

20.08.2021 Ja 

■ Bundesinstitut für Arzneimittel und  

Medizinprodukte 

■ Paul-Ehrlich-Institut 

QS-Notfall – Verbesserung der Notfallversor-

gung von Herzinfarktpatienten in Berlin und 

Brandenburg 

16.03.2021 Nein  

SAVOIR – Evaluierung der SAPV-Richtlinie: Out-

comes, Interaktionen, Regionale  

Unterschiede 

12.11.2020 Ja 

■ Unterausschuss Veranlasste Leistungen 

des G-BA 

■ Rahmenvertragspartner: GKV-Spitzenver-

band, Spitzenorganisation der  

Hospizarbeit und Palliativversorgung auf 

Bundesebene 

VaMB – Value Stream Mapping in Brustzentren 

– ein Lösungsansatz zur Optimierung des Ent-

lassungsmanagements 

01.07.2021 Nein  

Quelle: Beschlüsse des Innovationsausschuss (www.innovationsfonds.g-ba.de) © Prognos AG, 2021 
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Rückmeldungen auf Empfehlungen des IA 

Zu den bisherigen Empfehlungen des IA liegen zum Berichtszeitpunkt (31.10.2021) insgesamt 

29 Rückmeldungen der Adressaten vor. Diese beziehen sich auf vier NVF und sechs VSF-Projekte. 

Zu Empfehlungen bezüglich NVF gibt es bislang sechs Rückmeldungen von Landesministerien, 

fünf von Fachverbänden, drei von Krankenkassen bzw. ihren Verbänden, zwei von Kassenärztli-

chen Vereinigungen und eine von einer universitären Forschergruppe. Die Rückmeldungen signa-

lisieren in erster Linie Zustimmung zu den Empfehlungen des IA, setzen ansonsten aber ganz un-

terschiedliche Schwerpunkte, z. B.:  

■ Einige Akteure sagen Unterstützung zu, etwa bei der Verhandlung von Versorgungsverträgen.

■ Eine kleine Anzahl an Schreiben mahnt eine Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingun-

gen an, insbesondere im Zusammenhang mit den Projekten Land|Rettung und Telenotarzt

Bayern.

■ In der Rückmeldung eines Fachverbands werden die Ergebnisse eines Projekts sowie ihre

methodische Validität und Belastbarkeit diskutiert.

■ Zwei Landesministerien vermelden das Inkrafttreten einer Gesetzesnovelle, die die Erpro-

bung innovativer Versorgungskonzepte ermöglicht, mit deren Hilfe Innovationen in der not-

ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum vor Ort getestet werden können.

■ Ein Landesministerium sagt den konkreten Einsatz einer Erstretter-App und eines Telenotarz-

tes bzw. einer Telenotärztin zu.

Rückmeldungen auf Empfehlungen zu VSF-Projekten gingen von sechs Kassenärztlichen Vereini-

gungen, vier Fachverbänden und jeweils einem Bundesministerium und einem Unterausschuss 

des G-BA ein. Die Rückmeldungen sind ebenfalls vielfältig, z. B.: 

■ Mehrere Rückmeldungen weisen darauf hin, dass die Vorschläge an bereits vorhandene

Maßnahmen anknüpfen oder von diesen bereits umgesetzt werden.

■ Andere vermelden, dass die gewonnenen Erkenntnisse bei der Aktualisierung von Maßnah-

men einbezogen werden können, insbesondere bei der Überarbeitung von Fort- und Weiterbil-

dungen sowie von Informationsmaterialien.

■ Einige verweisen darauf, dass eine Übertragung bereits erfolgt sei, z. B. durch die Überarbei-

tung der Psychotherapie-Richtlinie.

■ In wenigen Antworten wird signalisiert, dass kein weiterer Handlungsbedarf gesehen wird,

oder eine von den Empfehlungen abweichende Einschätzung artikuliert.

Weitere Voraussetzungen für einen Transfer 

Die für diesen Bericht gesammelten Daten enthalten eine Vielzahl an Informationen über weitere 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Übertragung in die Regelversorgung. Dabei wird deutlich, 

dass man nicht davon ausgehen kann, dass eine Empfehlung des IA oder die Schaffung einer Ab-

rechnungsmöglichkeit automatisch zu einer Implementierung in der Fläche führen. Vielmehr müs-

sen die Bedingungen geschaffen werden, damit Akteure, die zuvor nicht an dem Projekt beteiligt 

waren, in die Lage versetzt werden, die neuen Maßnahmen ebenfalls umzusetzen. 

Der Innovationsfonds fördert insbesondere sektorenübergreifende Projekte, um die Versorgung 

zwischen den Sektoren und Berufsgruppen besser zu verzahnen. Abbildung 50 zeigt, welche Ver-

sorgungsbereiche nach Einschätzung der Förderempfänger bei einer Überführung zusammenar-

beiten müssen. Ambulante ärztliche Versorgung und Krankenhausversorgung wurden besonders 

häufig genannt, wobei die Anteile in NVF etwas höher liegen als in VSF-Projekten. Gleichzeitig wird 
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deutlich, wie viele Versorgungsbereiche prinzipiell miteinander verzahnt werden müssen und 

dass viele Projekte mehr als eine relevante Schnittstelle bedienen. Die Komplexität, die sich dar-

aus für die Projekte ergibt und die sich auch in der Bündelung von Maßnahmen in den Projekten 

spiegelt, wird damit auch für die Übertragung neuer Versorgungsformen in die Fläche, also ihre 

Implementierung, relevant.  

Abbildung 50: Überblick über die zu beteiligenden Versorgungsbereiche bei der Implementierung 

 

n=122 NVF, n=148 VSF  

Frage: Welche Versorgungsbereiche müssen für die Implementierung der Maßnahmen oder Erkenntnisse Ihres Projekts in der kollek-

tivvertraglichen Versorgung kooperieren? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 
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Diese Komplexität findet sich auch im Zusammenspiel der Berufsgruppen, deren Zusammenar-

beit für eine Übertragung in die Fläche als notwendig angesehen wurde. 30 % der NVF und 33 % 

der VSF-Projekte gaben an, dass mindestens zwei Berufsgruppen miteinander kooperieren müs-

sen, um die in den Projekten erprobten bzw. erforschten Maßnahmen umsetzen zu können. Maß-

nahmen in 30 % der NVF und 19 % der VSF-Projekte benötigen die Zusammenarbeit von drei Be-

rufsgruppen, in 8 % der NVF und 9 % der VSF-Projekte sind es sogar fünf verschiedene Berufs-

gruppen.  

Abbildung 51: Anzahl der kooperierenden Berufsgruppen bei der Implementierung 

n=117 NVF, n=144 VSF-Projekte 

Frage: Welche Berufsgruppen müssen für die Implementierung der Maßnahmen oder Erkenntnisse Ihres Projekts in der kollektivver-

traglichen Versorgung zusammenarbeiten? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 
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Aufbau und Erhalt von komplexen Netzwerken. Die Förderempfänger können in der Regel die not-

wendigen Qualifizierungen oder Weiterbildungsmaßnahmen für die beteiligten Berufsgruppen be-

nennen. Schulungsunterlagen für entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen werden zum Teil 

bereits in den Projekten entwickelt. 

Daneben wurde eine Vielzahl an technischen Voraussetzungen genannt, die die Implementierung 

neuer Versorgungsformen unterstützen oder behindern können. Zu den technischen Vorausset-

zungen gehören Schnittstellen für digitale Lösungen, die die Kommunikation und den Datentrans-

fer unterstützen etwa für Telekonsile, Videosprechstunden oder Online-Plattformen und Daten-

banken. Diese technischen Voraussetzungen beziehen sich z. B. auf die Ausstattung von Praxen 

und Einrichtungen, z. B. die Tatsache, dass eine Vielzahl an unterschiedlichen Software-Anwen-

dungen im Gebrauch ist, mit denen sich eine neue Anwendung verknüpfen können muss. Andere 

Voraussetzungen sind eher gesamtgesellschaftliche Aufgaben und liegen außerhalb des Gesund-

heitswesens, wie die Verfügbarkeit von mobilem Internet im ländlichen Raum oder Anforderungen 

beim Datenschutz. Insgesamt gaben fast ein Drittel der Förderempfänger an, dass es technische 

Voraussetzungen gibt, die erst noch verbessert bzw. geschaffen werden müssen, damit Maßnah-

men aus ihren Projekten in der Fläche implementiert werden können (Abbildung 52).  

Abbildung 52: Abhängigkeit der Implementierung von technischen Voraussetzungen 

 
n=119 NVF, n=155 VSF-Projekte 

Frage: Gibt es digitale oder technische Voraussetzungen für die Implementierung der Maßnahmen bzw. Erkenntnisse aus Ihrem Pro-

jekt in die GKV-Versorgung, die erst noch geschaffen werden müssen? 

Quelle: Online-Befragung der Förderempfänger © Prognos AG, 2021 

In den Interviews mit Projektverantwortlichen, Stakeholdern und Mitgliedern des IA und Experten-

pools wurde zudem eine Reihe an Faktoren genannt, die als notwendig angesehen werden, damit 

die Implementierung neuer Maßnahmen in der Fläche gelingen kann. Diese sind im Wesentlichen 

themenübergreifend, systemisch und liegen nur zum Teil im Steuerungsbereich des IA. Hervorge-

hoben wurde insbesondere, dass die neuen Maßnahmen bei den Umsetzenden akzeptiert und 

als sinnvoll erachtet werden müssten. Fehle diese Akzeptanz, werde es schwierig, Akteure zur 

Mitarbeit zu bewegen, unabhängig davon, welcher Berufsgruppe sie angehörten oder in welchem 

Sektor und an welcher Schnittstelle sie arbeiteten. Die Sinnhaftigkeit neuer Maßnahmen ist ent-

scheidend für die Motivation zur Umsetzung und zur Zusammenarbeit. Die Frage bleibt jedoch, 

wessen Aufgabe es ist, diese Akzeptanz zu schaffen, wenn sie sich nicht automatisch einstellt. 

Starke Evidenz für Wirksamkeit sei wichtig, um Akzeptanz zu schaffen, etwa wenn es um den Nut-
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zen einer Maßnahme für Patientinnen und Patienten geht. Dazu zählen aber auch Arbeitszufrie-

denheit und Akzeptanz beim umsetzenden Personal. Darüber hinaus brauche es aktive Überzeu-

gungsarbeit. Hier sind viele Projektverantwortliche bereits in Vorleistung getreten, indem sie Bei-

träge veröffentlicht und Vorträge zu ihren Projektthemen gehalten haben, doch es ist unklar, ob 

das reicht, um möglichst flächendeckend Veränderungen zu bewirken, oder ob weitere Maßnah-

men erforderlich sein werden, um Akteure bei der Umsetzung von Maßnahmen zu unterstützen 

(z. B. Changemanagement in Pflegeheimen).  

Stakeholder wiesen auch darauf hin, dass es einer guten Informationsbasis bedürfe, damit Imple-

mentierung in der Fläche gelingen kann. Dazu brauche es ein systematisches Wissensmanage-

ment. Projektergebnisse und Informationen müssten leicht zugänglich und ggf. so aufbereitet 

sein, dass sie ihr (Fach-)Publikum erreichen, auch jenseits derjenigen, die sich von Berufs wegen 

mit wissenschaftlicher Fachliteratur befassen. Dazu gehört auch, dass Manuale und andere 

Handreichungen, die in den Projekten entwickelt und erprobt wurden, leicht aufzufinden sind. 

Konzepte und Lösung, die bereits in Projekten erarbeitet und erfolgreich umgesetzt wurden, wie 

z. B. zum Umgang mit den Anforderungen des Datenschutzes, sind jedoch nicht immer übertrag-

bar und müssen stetig weiterentwickelt werden. Daneben sei zu überlegen, ob sich im Einzelfall

Investitionen in weitere Untersuchungen lohnen würden, z. B., um konkrete Aspekte der Imple-

mentierung zu klären. Viele Förderempfänger von VSF-Projekten gaben an, dass die neuen Er-

kenntnisse erst noch in der Praxis erprobt werden müssen. Doch auch bei neuen Versorgungsfor-

men könne durch weitere Erprobung verbessertes Implementierungswissen geschaffen werden.

Einige Stakeholder bemerkten zudem, dass neben der Evaluation der einzelnen Projekte auch 

eine systematische Auswertung übergreifender Themen sinnvoll wäre. Z. B. würde es sich in vie-

len Themengebieten anbieten, Projektergebnisse noch einmal gemeinsam zu betrachten und zu 

analysieren, etwa die der Lotsenprojekte oder der Projekte zu digitalen Anwendungen. Auf diese 

Weise könnte man Projektergebnisse auch aggregieren und herausfinden, welche der Maßnah-

men innerhalb von komplexen Maßnahmenbündeln („dem Blumenstrauß an Interventionen“, wie 

es ein Mitglied des IA ausdrückte) sich lohnen zu replizieren und ggf. weiter zu erproben. Ferner 

könnten Hinweise gewonnen werden, wie diese Maßnahmen an unterschiedliche Bedarfs- und 

Versorgungsstrukturen angepasst werden könnten. Fördernehmer regten zudem an, mehr Mög-

lichkeiten zum gemeinsamen Austausch und Wissenstransfer zu schaffen, damit Projektverant-

wortliche von den Erfahrungen anderer Projekte profitieren und auf ihnen aufbauen könnten, an-

statt den gleichen Lernprozess noch einmal neu zu durchlaufen.  

7.1.3 Zwischenfazit: Zentrale Befunde und Bewertung 

Zum Berichtszeitpunkt (14.12.2021) sind zehn NVF und 42 VSF-Projekte abgeschlossen worden 

und für diese liegen Beschlüsse des IA vor. Im Rahmen der Projekte wurden wissenschaftliche 

Nachweise erbracht, die zusammen mit den Ergebnisberichten dem IA als Bewertungsgrundlage 

für Empfehlungen zur Übertragung in die Regelversorgung zur Verfügung stehen. Jede NVF wurde 

zu diesem Zweck von einer wissenschaftlichen Evaluation begleitet, die die Wirksamkeit der Inter-

ventionen anhand verschiedener Parameter (primäre und sekundäre Endpunkte) analysiert und 

bewertet. Diese Evaluationen werden zusammen mit den Ergebnisberichten der Projekte sowie 

den Beschlüssen zu Transferempfehlungen auf der Website des IA veröffentlicht.  

Daneben wurden in den Projekten eine Vielzahl an analogen und digitalen Instrumenten und Lö-

sungen erarbeitet, die prinzipiell denjenigen auf der Website des IA zur Verfügung stehen, die 

ähnliche Maßnahmen andernorts etablierten wollen. In den untersuchten Themenclustern zeigt 
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sich auch, dass Projektverantwortliche oftmals eine erhebliche Anzahl an Veröffentlichungen pu-

bliziert und Fachvorträge gehalten haben, um Projektergebnisse zu kommunizieren. Auch auf 

diese Weise wurden aus den Projekten Beiträge geleistet, die die Verbreitung der erprobten Maß-

nahmen unterstützen können. 

Förderempfänger abgeschlossener Projekte haben sich häufig dafür eingesetzt, dass Maßnah-

men ihres Projekts unmittelbar nach Projektende fortgeführt werden können, und zu diesem 

Zweck eine selektivvertragliche Lösung angestrebt und zum Teil auch bereits umgesetzt. Eine 

große Mehrheit hält die Maßnahmen allerdings auch grundsätzlich für in die kollektivvertragliche 

Versorgung überführbar, was in Interviews von vielen Projektverantwortlichen und Stakeholdern 

auch bevorzugt wird. Darüber hinaus wurden auch andere vertragliche Lösungen in Einzelfällen 

angedacht, die eine Nutzung der Erfahrungen ermöglichen oder fördern könnten (Qualitätsver-

trag, PIA-Vertrag). Während eine selektivvertragliche Umsetzung immerhin eine eingeschränkte 

Überführung in die Versorgung ermöglicht, bleibt offen bzw. von der Vertragsgestaltung abhängig, 

inwiefern diese Lösungen als Übertragung in die Fläche gelten können. Eine selektivvertragliche 

Lösung als Transferoption wurde von einigen Befragten als suboptimal empfunden, weil sie Pati-

entinnen und Patienten von der jeweiligen Versorgung ausschließt, wenn sie nicht bei Kranken-

kassen versichert sind, die an dem Vertrag teilnehmen.  

Von den beendeten Projekten hat der IA zu vier NVF und 19 VSF-Projekten eine Empfehlung für 

die Überführung in die Regelversorgung ausgesprochen. In den Begründungen für eine Empfeh-

lung wurde bei den NVF hervorgehoben, dass die Interventionen durch überwiegend positive Eva-

luationsergebnisse gestützt sind, auch wenn zum Teil methodische Schwächen und Limitationen 

angemerkt wurden. Bei Projekten, zu denen keine Empfehlung ausgesprochen wurde, wurde der 

Nachweis für die Wirksamkeit gemessen an unterschiedlichen Endpunkten als unzureichend oder 

zu wenig belastbar bewertet. 

Auffallend ist, dass sich die Empfehlungen des IA häufig an mehrere Akteure richten, die bei einer 

Umsetzung eine Steuerungsfunktion haben oder zu beteiligen sind. Diese entsprechen der Vertei-

lung der Verantwortlichkeiten im Gesundheitssystem. In manchen Fällen ist der Kreis der Akteure 

sehr umfangreich, wenn z. B. die Gesundheitsministerien der Länder oder andere auf Länder-

ebene organisierte Akteure angesprochen werden (z. B. KVen, Verbände der Krankenkassen). Nur 

wenige Empfehlungen zu VSF-Projekten richten sich zurzeit an das BMG; bisher wurde keine Emp-

fehlung dahingehend ausgesprochen, die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene zu 

verändern.  

Bislang erhaltene Rückmeldungen zu Transferbeschlüssen des IA enthalten im Regelfall Zustim-

mung und Unterstützungszusagen, manche verweisen auf bereits existierende Maßnahmen, in 

die die neuen Erkenntnisse ggf. integriert werden können oder bereits als vorhanden angesehen 

werden. Hier wäre es aus Sicht des Evaluationsteams wichtig, weiter zu beobachten, inwiefern die 

adressierten Akteure den Empfehlungen des IA folgen und diese praktisch umsetzen.  

7.2 Transfer-Fokusthemen 

Ausgewählte Transfer-Fokusthemen ermöglichen eine vertiefende Analyse der Transferchancen 

von Ansätzen und Erkenntnissen aus dem Innovationsfonds in die GKV-Versorgung. Drei Themen 

wurden mithilfe von Subgruppenanalysen der Evaluationsergebnisse sowie spezifischer Inter-

views vertieft untersucht. Die Untersuchungen widmen sich dabei den Transferchancen (Möglich-

keiten der Übertragbarkeit) bzw. den bisher erfolgten Transferempfehlungen. Die daraus resultie-

renden zukünftigen Entwicklungen und Effekte in der Versorgung können zum jetzigen Zeitpunkt 
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nicht untersucht werden. Als Ergebnis der Untersuchungen können Transfermöglichkeiten, -pro-

zesse und/oder -voraussetzungen aufgezeigt werden.  

7.2.1 Fokusthema 1: Flächendeckende Versorgung durch digitale und telemedizinische Unterstüt-

zung 

Die flächendeckende gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum ist vor dem Hintergrund 

des demografischen Wandels und der sich verändernden Siedlungsstruktur bereits seit vielen 

Jahren ein drängendes gesundheitspolitisches Thema. Um den damit verbundenen Problemen 

beizukommen, wurde in der Vergangenheit immer wieder auch auf telemedizinische Anwendun-

gen gesetzt. Bereits im Jahr 2014 führte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwick-

lung im Gesundheitswesen in seinem Gutachten über die bedarfsgerechte Versorgung ländlicher 

Räume aus, dass Telemedizin prinzipiell viele Optionen zur Optimierung der Gesundheitsversor-

gung bereithielte und Chancen bieten kann, regionaler Unterversorgung zu begegnen.74 Seitdem 

ist die Entwicklung mit erheblicher Dynamik vorangeschritten. Gleichzeitig wird jedoch weiterhin 

konstatiert, dass Deutschland bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems weit hinter ande-

ren Staaten zurückliegt.75 

Untersuchtes Projektcluster 

Mit Blick auf diesen Versorgungsbereich wurde ein Projektcluster von neun NVF identifiziert, in 

dem die Projektergebnisse und Transferchancen eingehend untersucht wurden (Tabelle 23). In 

allen Projekten ist die Interventionsphase abgeschlossen. Fünf Projekte sind beendet; für sie lie-

gen ein Abschlussbericht und ein Beschluss des IA vor. Bei den vier übrigen Projekten wird gegen-

wärtig der Abschlussbericht erstellt oder der Bericht wurde bereits eingereicht und die Beschluss-

fassung des IA steht noch aus. 

Alle neun Projekte sind NVF und gehören der ersten Förderwelle 2016 an. Die gesamte Förder-

summe für alle neun Projekte in diesem Cluster beläuft sich auf ca. 55,6 Mio. €. Die einzelnen 

Projekte wurden dabei mit Fördersummen zwischen ca. 1 und 20 Mio. € gefördert. 

Die NVF widmen sich unterschiedlichen Zielgruppen und Indikationen (Tabelle 24). Das Spektrum 

reicht von verschiedenen Notfällen über akute dermatologische Fälle bis hin zu chronischen Er-

krankungen. Besondere Altersgruppen werden dabei in der Regel nicht adressiert, nur ein Projekt 

(ViDiKi) ist spezifisch für erkrankte Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Eine weitere Ge-

meinsamkeit mit Blick auf die versorgte Zielgruppe ist die regionale Fokussierung. Sieben der Pro-

jekte legen den Fokus auf die Versorgung in ländlichen Regionen, zwei Projekte (ERIC und TEL-

net@NRW) beziehen daneben aber auch städtische Gebiete mit ein.  

74 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. (2014): Bedarfsgerechte Versorgung - Perspektiven 

für ländliche Regionen und ausgewählte Leistungsbereiche, Gutachten 2014, Kurzfassung, S. 165 (Ziffer 247). 
75   Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. (2021): Digitalisierung für Gesundheit: Ziele und 

Rahmenbedingungen eines dynamisch lernenden Gesundheitssystems, Gutachten 2021, S. XXIII. 
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Tabelle 23: Flächendeckende Versorgung durch digitale und telemedizinische Unterstützung – Projekt-

cluster 

Projekt und Förderwelle 
Umsetzungsstand 

(14.12.2021) und Laufzeit 

ANNOTeM – Akut-Neurologische Versorgung in Nord- Ost-Deutschland mit TeleMedizi-

nischer Unterstützung  

(Förderwelle 2016, themenoffen) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht  

Laufzeit: 48 Monate 

ERIC – Enhanced Recovery after Intensive Care 

(Förderwelle 2016, TF3: Versorgungsmodelle unter Nutzung von Telemedizin, Telema-

tik und E-Health) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht 

Laufzeit: 44 Monate 

HerzEffekt MV – Entwicklung und spezifischer Aufbau eines sektorenübergreifenden 

Care-Centers zur Versorgungsoptimierung chronischer Herzerkrankungen in MV 

(Förderwelle 2016, TF1: Versorgungsmodelle in strukturschwachen oder ländlichen 

Gebieten) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht 

Laufzeit: 48 Monate 

Land|Rettung – Zukunftsfeste notfallmedizinische Neuausrichtung eines Landkreises 

(Förderwelle 2016, TF1: Versorgungsmodelle in strukturschwachen oder ländlichen 

Gebieten) 

beendet, Abschlussberichte 

und IA-Beschluss liegen vor 

Laufzeit: 39 Monate 

TeleDerm – Implementierung teledermatologischer Konsile in die hausärztliche Ver-

sorgung – kontrollierte Studie mit qualitativ-quantitativer Prozessevaluation 

(Förderwelle 2016, TF3: Versorgungsmodelle unter Nutzung von Telemedizin, Telema-

tik und E-Health) 

beendet, Abschlussberichte 

und IA-Beschluss liegen vor 

Laufzeit: 42 Monate 

TeleDermatologie – Allgemein-, Fach- und Notfallmedizin im ländlichen Raum am Bei-

spiel Dermatologie 

(Förderwelle 2016, TF1: Versorgungsmodelle in strukturschwachen oder ländlichen 

Gebieten) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht 

Laufzeit: 48 Monate 

Telenotarzt Bayern – Pilotprojekt zur telemedizinischen Unterstützung der Notfallver-

sorgung im Rettungsdienst einer ländlich strukturierten Region 

(Förderwelle 2016, TF3: Versorgungsmodelle unter Nutzung von Telemedizin, Telema-

tik und E-Health) 

beendet, Abschlussberichte 

und IA-Beschluss liegen vor 

Laufzeit: 33 Monate 

TELnet@NRW – Telemedizinisches, intersektorales Netzwerk als neue digitale Struk-

tur zur messbaren Verbesserung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung 

(Förderwelle 2016, TF3: Versorgungsmodelle unter Nutzung von Telemedizin, Telema-

tik und E-Health) 

beendet, Abschlussberichte 

und IA-Beschluss liegen vor 

Laufzeit: 38 Monate 

ViDiKi – Virtuelle Diabetesambulanz für Kinder und Jugendliche 

(Förderwelle 2016, TF4: Versorgungsmodelle für spezielle Patientengruppen - Kinder 

und Jugendliche) 

beendet, Abschlussberichte 

und IA-Beschluss liegen vor 

Laufzeit: 36 Monate 

Quelle: Förderdatenanalyse © Prognos AG, 2021 

Auch in den Zielsetzungen der NVF wird dieser räumliche Fokus deutlich (Tabelle 24). In allen Pro-

jekten geht es um einen verbesserten Zugang zu spezialisierter Versorgung und/oder darum, be-

stimmte Versorgungsangebote in die Fläche bringen bzw. ortsunabhängig anzubieten. Die Versor-

gungsqualität steht dabei im Mittelpunkt aller Projekte. Insbesondere wird auf die Erhöhung bzw. 

Sicherstellung der Behandlungsqualität (leitliniengerechte Behandlung, medizinische Parameter, 

Patientensicherheit etc.) abgezielt. Daneben zielen die einzelnen Projekte auf spezifische Verbes-

serungen ab, z. B. hinsichtlich einer effizienteren Organisation und Kostenreduktion, sektoren-

übergreifender Zusammenarbeit, eines systematischen Wissensmanagements, der Patientenori-

entierung oder der Integration der Versorgung in den Lebensalltag. 
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Alle NVF in diesem Projektcluster umfassen telemedizinische Interventionen, die allerdings unter-

schiedlich gestaltet sind. Drei NVF (ANNOTeM, Land|Rettung, Telenotarzt Bayern) legen den Fo-

kus auf die unmittelbare telemedizinische Unterstützung durch spezialisierte Ärztinnen und Ärzte 

bei besonderen Notfällen für teilnehmende Partnerkliniken in der Fläche oder während Rettungs-

einsätzen. In anderen NVF (ERIC, TeleDerm, TeleDermatologie, TELnet@NRW) werden Netzwerke 

für Telekonsile zwischen Ärztinnen und Ärzten mit spezieller Expertise auf der einen Seite und Kli-

nikärztinnen und -ärzten oder Hausärztinnen und -ärzten (in der Fläche) aufgebaut. In mehreren 

NVF (ERIC, HerzEffekt MV, ViDiKi) werden Telesprechstunden oder -visiten durchgeführt, die so-

wohl hinzugezogene Fachärztinnen und -ärzte, behandelnde Ärztinnen und Ärzte und ggf. Pflege-

personal als auch die Patientinnen und Patienten selbst mit einbeziehen können. In der Regel 

werden dafür Videoübertragungen genutzt, aber auch die Übertragung medizinischer Daten (Pati-

entenmerkmale, Vitaldaten, Laborwerte, Bildmaterial etc.) spielt eine wesentliche Rolle. Die Da-

ten werden in einigen NVF nur für die einzelnen konkreten Versorgungsfälle genutzt (abgesehen 

von der wissenschaftlichen Evaluation im Rahmen des Innovationsfonds), und dabei teilweise von 

verschiedenen Versorgungsakteuren zusammengeführt. In einigen NVF erfolgt zusätzlich eine fall-

übergreifende systematische Zusammenführung der Daten, um daraus Ableitungen für die Ver-

sorgung treffen zu können. 

Grundlagen dieser Interventionen, die im Rahmen der Projekte geschaffen werden mussten, be-

treffen insbesondere: 

■ Kooperationen über Fachdisziplinen, Berufsgruppen und Sektoren hinweg,

■ die Motivation und ggf. Schulung der beteiligten Akteure,

■ technische Lösungen, etwa zur Anbindung unterschiedlicher Akteure und Systeme oder die

Einrichtung spezieller Infrastrukturen, sowie

■ entsprechende Datenschutzlösungen.

Die Interventionen von sieben dieser NVF erstrecken sich über mehrere Versorgungsbereiche, 

sind also sektorenübergreifend. Fast alle beziehen Krankenhäuser bzw. Kliniken und den ambu-

lant-ärztlichen Bereich ein; drei Projekte zur Notfallversorgung zusätzlich Rettungsdienste. Auch 

sind in der Regel mehrere ärztliche Disziplinen und teilweise auch andere Berufsgruppen beteiligt 

(z. B. Pflege). Ausnahmen bilden zwei NVF: ViDiKi beschränkt sich auf die Kommunikation zwi-

schen Klinikärztinnen und -ärzten sowie den Patientinnen und Patienten. TeleDerm vernetzt 

Hausärztinnen und -ärzte mit ambulanten Dermatologinnen und Dermatologen, ist also nicht sek-

torenübergreifend, aber interdisziplinär angelegt. 

Je nach Zielsetzung und Interventionen haben sich verschiedene Projektkonsortien zusammenge-

funden. Die Bandbreite reicht von einzelnen Unternehmen, die die NVF mit Kooperationspartnern 

umsetzten (Telenotarzt Bayern), bis hin zu Konsortien mit über 20 Beteiligten (TELnet@NRW). Die 

meisten dieser NVF wurden allerdings von vier bis acht Konsortialpartnern gemeinsam umge-

setzt. Die Konsortialführerschaft lag in sechs NVF bei Universitätskliniken oder Universitäten. Die 

Konsortien der drei weiteren NVF wurden von einer Krankenkasse (TeleDermatologie), einem Un-

ternehmen (Telenotarzt Bayern) und einem Landkreis (Land|Rettung) geführt. In allen NVF waren 

Krankenkassen Teil des Konsortiums, außer in zwei Projekten zur Notfallversorgung (Land|Ret-

tung und Telenotarzt Bayern). Daneben waren in der Regel Leistungserbringer (Verbände, Klini-

ken) und Forschungseinrichtungen im Konsortium. 
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Projektergebnisse, Instrumente und Veröffentlichungen 

Für fünf der neun NVF im Projektcluster liegen Ergebnisberichte vor. Die wesentlichen Ergebnisse 

werden darin folgendermaßen zusammengefasst: 

■ Land|Rettung: „Die Projektergebnisse zeigen, dass die Verzahnung von Innovationen in der 

Notfallmedizin zu einem Gesamtkonzept möglich und das Resultat messbar positiv ist. Nach 

anfänglicher Skepsis gilt das zusätzliche, telemedizinische Notarztsystem heute als zentraler 

Baustein und wurde ins Rettungsdienstgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern festge-

schrieben. Die verbesserten Raten der Laienreanimation und die hohe Bereitschaft als pro-

fessionelle Erstrettende per Land|Retter-App jederzeit ortbar und ansprechbar zu sein, zeu-

gen von gestärkter Bürgerverantwortung.“76 

■ TeleDerm: „Bei starker räumlicher Heterogenität der Effekte blieb die im Rahmen des Projek-

tes untersuchte neue Versorgungsform einen signifikanten Nutzennachweis in der Primär-

analyse schuldig. In der Gesamtschau aller Ergebnisse lässt sich jedoch ableiten, dass eine 

Übernahme teledermatologischer Konsile in die Regelversorgung grundsätzlich möglich und 

sinnvoll ist, da bei hoher Akzeptanz auf Patienten- und Praxisteamseite weder eine zusätzli-

che Belastung noch eine signifikante Kostensteigerung zu erwarten ist. Ausschlaggebend für 

eine erfolgreiche Implementierung erscheint die flächendeckende Überwindung von Schnitt-

stellen- und Interoperabilitätsproblemen. Neben diesen technischen Voraussetzungen wird 

auch die Übereinkunft in Bezug auf ein passendes Vergütungsmodell aus Sicht der Leistungs-

erbringer über den Erfolg der neuen Versorgungsform entscheiden. Eine begleitende Evalua-

tion sollte bei der Implementierung in die Regelversorgung unbedingt regionale Versorgungs-

muster durch Hinzuziehen weiterer Datenquellen in die Analysen mitberücksichtigen.“77 

■ „Insgesamt ist es im Rahmen des Pilotprojekts ‚Telenotarzt Bayern‘ gelungen, Versorgungs-

strukturen für Notfallpatienten im Rettungsdienstbereich Straubing zu verbessern. So konnte 

das arztfreie Intervall, insbesondere in ländlichen Regionen, verkürzt und die Ressource Not-

arzt durch eine Reduktion der Notarztbindung schneller wieder verfügbar gemacht werden. 

Inwieweit der Einfluss des TNA-Systems (Telenotarzt-Systems, die Verf.) auf die medizinische 

Versorgung von Notfallpatienten, beispielsweise auf die Einhaltung der Prähospitalzeit bei be-

stimmten Tracer-Diagnosen, auch medizinisch relevant ist, kann trotz der gefundenen statisti-

schen Unterschiede mit den vorliegenden Daten nicht sicher beantwortet werden. Weiterhin 

führte die relativ kurze Beobachtungsdauer mit entsprechend geringer Anzahl an vollständi-

gen Datensätzen zu Einschränkungen insbesondere bei der Aussagekraft von Detailanalysen 

auf Ebene der Rettungsdienststandorte. Auffällig waren dennoch deutliche regionale Unter-

schiede bei der Nutzung des TNA-Systems, die auf eine unterschiedliche Akzeptanz des 

neuen Instruments schließen lassen.“78 

■ „TELnet@NRW hat ein umfangreiches sektorenübergreifendes telemedizinisches Netzwerk 

als neue digitale Gesundheitsstruktur geschaffen, das von den Nutzern in hohem Maße ak-

 
76 Günther, J. et al. (o. D.): Ergebnisbericht zum Projekt „Zukunftsfeste notfallmedizinische Neuausrichtung eines Landkreises 

(Land|Rettung)“. https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/76/2021-07-01_LandRettung_Ergebnisbe-

richt.pdf, zuletzt abgerufen am 21.10.2021. 
77 Polanc, A. et. al. (o. D.): Ergebnisbericht zum Projekt „Implementierung teledermatologischer Konsile in die hausärztliche Versorgung 

– eine kontrollierte Studie mit quantitativ-qualitativer Prozessevaluation (TeleDerm).“ https://innovationsfonds.g-ba.de/down-

loads/beschluss-dokumente/107/2021-11-11_TeleDerm_Ergebnisbericht.pdf, zuletzt abgerufen am 30.11.2021. 
78 Graf, Klaus (o. D.): Ergebnisbericht zu Projekt „Pilotprojekt zur telemedizinischen Unterstützung der Notfallversorgung im Rettungs-

dienst einer ländlich strukturierten Region (Telenotarzt Bayern).“ https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-doku-

mente/47/2020-12-18_Telenotarzt-Bayern_Ergebnisbericht.pdf, zuletzt abgerufen am 21.10.2021. 
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zeptiert wird, technisch einwandfrei funktioniert und eine statistisch signifikante flächende-

ckende und messbare Verbesserung der Behandlungs- und Prozessqualität in der Versorgung 

von Patienten in den Bereichen Infektiologie und Intensivmedizin realisiert hat.“79 

■ ViDiKi: „Diese Studie erfolgte unter ‚Real-life‘ Bedingungen mit Einschluss interessierter Kin-

der mit sehr guter bis unzureichender Stoffwechseleinstellung und unter Nutzung aller ver-

fügbarer Hilfsmittel (Insulinpumpen, Insulinpens). Die Ergebnisse sind daher gut auf die Re-

gelversorgung übertragbar. Die gesamte Gruppe zeigte eine signifikante und klinisch rele-

vante Verbesserung der Stoffwechseleinstellung nach einem Jahr und erreichte darüber hin-

aus besonders beratungsintensive Patientengruppen. Häufigere Beratungskontakte per Vi-

deosprechstunde haben über die Verbesserung der Stoffwechseleinstellung erhebliche Aus-

wirkungen auf die Gesundheitsprognose der Kinder, die die längste Lebensspanne mit Typ-1-

Diabetes leben müssen. Die Einsparung von Kosten durch die Verzögerung oder Verhinde-

rung von Folgeschäden ist von erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung. Die Videosprech-

stunde sollte daher Teil der Regelversorgung für betroffene Kinder werden.“80 

Alle neun Projekte in diesem Cluster stellen nach eigener Angabe Instrumente nach Förderende 

zur Verfügung. Das breite Spektrum dieser Instrumente wird durch folgende Beispiele deutlich: 

■ Das Projekt Land|Rettung hat eine LandRetter-App entwickelt und eingesetzt. Sie ermöglicht 

im Notfall die Alarmierung von registrierten Ersthelferinnen und -helfern in der Nähe. 

■ Das Projekt TeleDermatologie hat eine App für teilnehmende Ärztinnen und Ärzte erstellt, um 

die dermatologische Patientenversorgung durch eine telemedizinische Mitbetreuung via App 

insbesondere im ländlichen Raum zu verbessern.  

■ Das Projekt ERIC hat eine E-Health-Plattform geschaffen, mit der Daten zur Qualitätssiche-

rung erfasst und ausgewertet werden können. Ein ERIC Training, zu dem auch ein Simulati-

onskurs gehört, ist über eine eLearning-Plattform erhältlich.  

Die Projektbeteiligten veröffentlichen zudem wissenschaftliche Publikationen zu den NVF oder 

bestimmten Teilaspekten, liefern Kongressbeiträge und halten Vorträge. Dies ist für die Bekannt-

machung der Projektansätze und -ergebnisse und somit mittelbar auch für den Transfer relevant. 

Der Umfang der Kommunikations- und Publikationstätigkeit unterscheidet sich zwischen den ein-

zelnen NVF, wie folgende Beispiele zeigen: 

■ Das Projektkonsortium von Land|Rettung hat eine Vielzahl an Veröffentlichungen produziert, 

darunter über 25 Artikel in nationalen und internationalen Fachzeitschriften sowie Zeitschrif-

ten von Berufsverbänden und Fachgesellschaften. Die Erfahrungen und Ergebnisse des Pro-

jekts wurden auch als Buch und in Buchkapiteln veröffentlicht. Zudem wurde aktiv Öffentlich-

keitsarbeit betrieben, unterstützt durch zahlreiche Presseveranstaltungen, und eine Vielzahl 

an Infomaterialien hergestellt, um über das Projekt zu informieren.81  

 
79 Marx, Gernot (o. D.): Ergebnisbericht zu Projekt „Telemedizinisches, intersektorales Netzwerk als neue digitale Gesundheitsstruktur 

zur messbaren Verbesserung der wohnortnahen Versorgung (TELnet@NRW).“ https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-

dokumente/58/2021-04-16_TELnet-NRW_Ergebnisbericht.pdf, zuletzt abgerufen am 21.10.2021. 
80 von Sengbusch, Simone (o. D.): Ergebnisbericht zum Projekt „Virtuelle Diabetesambulanz für Kinder und Jugendliche (ViDiKi)“. 

https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/73/2021-07-01_ViDiKi_Ergebnisbericht.pdf, zuletzt abgerufen 

am 13.10.2021. 
81 Hahnenkamp, Klaus et. al. (2021): Notfallversorgung auf dem Land. Ergebnisse des Pilotprojektes "Land|Rettung", Berlin. Metel-

mann, Bibiana et al. (2019): Anstieg der Laienreanimationsrate in Deutschland geht mit vermehrter Telefonreanimation einher. Not-

arzt. 35 (6): 323-328. Kuntosch, Julia et. al. (2021): Das Telenotarzt-System als Innovation im Rettungsdienst. Potenzialbewertung 

durch Mitarbeiter deutscher Einsatzleitstellen. Gesundheitswesen 83(19): 860-866. 
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■ Das Projektkonsortium von TELnet@NRW veröffentlichte mindestens vier Buchkapitel zu den 

im Projekt gesammelten Erfahrungen sowie einen Fachartikel mit Ergebnissen aus dem Pro-

jekt.82  

■ Evaluationsergebnisse des Projekts ViDiKi wurden in mindestens vier Artikeln in internationa-

len Fachzeitschriften veröffentlicht. Daneben wurde das Projekt in zahlreichen Artikeln für 

das Fachpublikum und für Patientinnen und Patienten bzw. ihre Angehörigen aufbereitet. Zu-

sätzlich wurden rund 100 Vorträge zum Thema gehalten. Das Datenschutzkonzept, ein zent-

raler Aspekt bei der Implementierung des Projekts, wurde in einer Fachpublikation vorge-

stellt.83  

■ Aus dem Projekt ANNOTeM gingen u. a. Publikationen zur Konzeption und Anwendung von 

Tele-EEGs hervor.84 

■ Das Projektkonsortium von ERIC publizierte u. a. zu Blended Learning in der Intensivmedi-

zin.85 

■ Das Konzept der NVF Telenotarzt Bayern wurde publiziert.86 

Beschlüsse des IA zu abgeschlossenen Projekten 

Zu den fünf abgeschlossenen NVF in dieses Projektcluster hat der IA Beschlüsse mit Empfehlun-

gen zur Übertragbarkeit in die Regelversorgung nach § 92b Abs. 3 SGB V veröffentlicht. Die Be-

schlüsse zu drei NVF sprechen eine Empfehlung zur Überführung aus, die Ergebnisse einer NVF 

(ViDiKi) sollen zur Berücksichtigung weitergeleitet werden, obwohl keine Empfehlung ausgespro-

chen wird: 

■ Land|Rettung (zukunftsfeste notfallmedizinische Neuausrichtung eines Landkreises) 

■ Das Projekt hat erfolgreich eine neue Versorgungsform zur Optimierung der Notfallret-

tung in einem ländlich strukturierten Versorgungsgebiet umgesetzt und wissenschaftlich 

evaluiert. Der Einsatz der Ersthelfer-App und der TNA-Anwendung hat sich als technisch 

umsetzbar erwiesen. 

■ Die Evaluation zeigt eine Erhöhung der Laienanimationsrate im Studienzeitraum, die Zeit 

bis zur ersten Thoraxkompression verringerte sich. Darüber hinaus waren Verbesserun-

gen einiger Versorgungsstrukturparameter erkennbar. Insgesamt zeigten die Evaluations-

ergebnisse ein heterogenes Bild.  

■ Aufgrund des Potenzials des Projekts sollen die Projektergebnisse an die für den Ret-

tungsdienst zuständigen Ministerien der Länder weitergeleitet werden. Zudem sollen die 

 
82 Dohmen, Sandra et. al. (2021): Qualitätssteigerung in der Intensivmedizin durch Telemedizin. Beispiel TELnet@NRW. Anästesiol 

Intensivmed Notfallmed Schmerzther 56(1): 52-59. Marx, Gernot (2017): Telemedizinisches, intersektorales Netzwerk als neue digi-

tale Gesundheitsstruktur zur messbaren Verbesserung der wohnortnahen Versorgung. TELnet@NRW. In: Amelung, Volker Eric et al. 

(Hrsg.): Innovationsfonds – Impulse für das deutsche Gesundheitswesen. Berlin, S. 210-217. 
83 von Sengbusch, Simone et al. (2020): Outcomes of monthly video consultations as an add-on to regular care for children with type 1 

diabetes: a 6-month quasi-randomized clinical trial followed by an extension phase. Pediatric Diabetes 21(8): 1502-1515. DOI: 

10.1111/pedi.13133. Frielitz, Fabian-Simon et al. (2020): Assessing the benefits and challenges of video consultations for the treat-

ment of children with type 1 diabetes – A qualitative study among diabetes professionals. Exp Clin Endocrinol Diabetes Nov. 2021, 

129(11):831-836. DOI: 10.1055/a-1149-8814. Epub 07.05.,2020. Frielitz, Fabian-Simon et al. (2019): Die Erstellung eines Daten-

schutzkonzeptes. Eine Anleitung für telemedizinische Versorgungsprojekte. Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesund-

heitsschutz 62(4): 479-85. 
84 Rosenow, Felix et al. (2018): Tele-EEG. Aktuelle Anwendungen, Hindernisse und technische Lösungen. Klinische Neurophysiologie 

49(04): 208-215. Sotoodeh, Ali, Weber, Joachim E. (2019): Tele-EEG. Technik und Anwendung. Das Neurophysiologie-Labor 41(3): 

121-141.  
85 Paul, Nicolas et al. und das ERIC-Konsortium (2021): Blended-Learning-Konzepte in der Intensivmedizin am Beispiel des ERIC-Trai-

nings. Anästhesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 56(1): 29-40. 
86 Koncz, Viola et al. (2019): Telenotarzt – Neues Versorgungskonzept in der Notfallmedizin. Unfallchirurg 122(9): 683-689.  
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Ergebnisse der GMK zur Beratung und den relevanten Fachgesellschaften zur Informa-

tion vorgelegt werden.87 

■ TeleDerm (Implementierung teledermatologischer Konsile in die hausärztliche Versorgung –

kontrollierte Studie mit qualitativ-quantitativer Prozessevaluation)

■ Das Projekt konnte ein dermatologisches Telekonsilsystem erfolgreich implementieren.

Die Prozessevaluation zeigte eine insgesamt gute Akzeptanz der neuen Versorgungsform

sowohl bei Patientinnen und Patienten als auch bei Ärztinnen und Ärzten. Allerdings hat

sich der Telekonsilprozess als aufwendig herausgestellt. Darüber hinaus waren weder im

primären Endpunkt noch in den Kosten signifikante Unterschiede zwischen der Interven-

tions- und Kontrollgruppe erkennbar.

■ Die Validität der Ergebnisse wird durch ein wahrscheinliches Selektionsbias und eine be-

grenzte Abbildbarkeit des primären Endpunkts im genutzten Datensatz stark einge-

schränkt.

■ Eine Empfehlung zur Überführung kann auf der Basis der Ergebnisse nicht ausgespro-

chen werden. Gleichwohl wurden während der Projektlaufzeit bereits eine EBM-Ziffer ge-

schaffen, die es ermöglicht Telekonsile abzurechnen. Das Projekt TeleDerm wird durch

die Aufnahme in den Vertrag zur Hausarztzentrierten Versorgung der AOK Baden-Würt-

temberg aktuell weitergeführt.88

■ Telenotarzt Bayern (Pilotprojekt zur telemedizinischen Unterstützung der Notfallversorgung

im Rettungsdienst einer ländlich strukturierten Region)

■ Das Projekt hat erfolgreich eine neue Versorgungsform zur Optimierung der Notfallret-

tung in einem ländlich strukturierten Versorgungsgebiet umgesetzt und wissenschaftlich

evaluiert. Der Einsatz des TNA-Konzepts hat sich als technisch umsetzbar erwiesen, auch

wenn vor allem die ungenügende Netzabdeckung in einigen Regionen Deutschlands eine

nicht zu vernachlässigende Herausforderung darstellt.

■ Die angewandte Methodik war angemessen für eine Pilotstudie. Die Aussagekraft der Er-

gebnisse ist zum Teil durch niedrige Fallzahlen eingeschränkt, patientenrelevante End-

punkte wurden nicht erhoben.

■ Aufgrund des Potenzials des Projekts sollen die Projektergebnisse an die Gesundheitsmi-

nisterien der Länder, die GMK und verschiedene Fachgesellschaften weitergeleitet wer-

den.89

■ TELnet@NRW (telemedizinisches, intersektorales Netzwerk als neue digitale Struktur zur

messbaren Verbesserung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung)

■ Das Projekt konnte erfolgreich ein sektorübergreifendes telemedizinisches Gesundheits-

netzwerk als Qualitätsnetzwerk in der Intensivmedizin und Infektiologie aufbauen.

■ Die wissenschaftliche Evaluation zeigte Hinweise auf eine Verbesserung der medizini-

schen Versorgung der Patientinnen und Patienten, insbesondere im stationären Bereich.

Die angewandte Methodik für die Evaluation war teilweise angemessen, daher müssen

die Ergebnisse der Intervention unter Berücksichtigung der Limitationen betrachtet wer-

den. Eine Kosten-Nutzen-Analyse auf der Grundlage aktueller Daten scheint erforderlich.

■ Vor dem Hintergrund, dass das Konsortium die Erprobung des etablierten Qualitätsnetz-

werks mit telemedizinischen Anwendungen auf Basis eines Modellvorhabens nach §§ 63

87 Beschluss des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 92b Absatz 3 SGB V zum abgeschlossenen 

Projekt Land|Rettung (01NVF16004). https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/75/2021-07-01_LandRet-

tung.pdf, zuletzt abgerufen am 25.10.2021. 
88 Beschluss des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 92b Absatz 3 SGB V zum abgeschlossenen 

Projekt TeleDerm (01NVF16012). https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/106/2021-11-11_Tele-

Derm.pdf, zuletzt abgerufen am 14.12.2021. 
89 Beschluss des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 92b Absatz 3 SGB V zum abgeschlossenen 

Projekt Telenotarzt Bayern (01NVF16013). https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/46/2020-12-18_Te-

lenotarzt-Bayern.pdf, zuletzt abgerufen am 25.10.2021. 
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und 64 SGB V für Nordrhein-Westfalen bereits vereinbart hat und durch finanzielle Unter-

stützung des Landes Nordrhein-Westfalen in Form des Virtuellen Krankenhauses NRW 

gGmbH fortführt, sollen Projektergebnisse an die Gesundheitsministerien der Länder zur 

Prüfung weitergeleitet werden. Auch dem Unterausschuss Bedarfsplanung des G-BA, 

dem GKV-Spitzenverband, der KBV, der DKG und dem Institut für das Entgeltsystem im 

Krankenhaus (InEK) sollen die Ergebnisse vorgelegt werden.90 

■ ViDiKi (Virtuelle Diabetesambulanz für Kinder und Jugendliche) 

■ Das Projekt hat erfolgreich eine monatliche strukturierte Beratung in der Virtuellen Dia-

betesambulanz in Ergänzung zu regulären Terminen in der Kinderdiabetesambulanz er-

probt und wissenschaftlich evaluiert. 

■ Diese Leistung wurde von den teilnehmenden Kindern/Jugendlichen, Eltern sowie Ärztin-

nen und Ärzten positiv bewertet. Für den primären Endpunkt konnte jedoch keine signifi-

kante Verbesserung nachgewiesen werden. Ergebnisse der Subgruppenanalysen weisen 

jedoch auf mögliche Verbesserungen hin. Der ermittelte Kostenvorteil der Intervention 

war nicht statistisch signifikant.  

■ Da die Intervention keine statistisch signifikanten Verbesserungen bezüglich des pri-

mären Endpunkts und der meisten patientenberichteten Endpunkte erzielen konnte, 

wurde keine Empfehlung für eine Überführung in die Regelversorgung ausgesprochen. 

Aufgrund der positiven Tendenzen werden die Ergebnisse jedoch an den Unterausschuss 

Disease-Management-Programme des G-BA weitergeleitet.91 

Zukunftsperspektiven der Projekte 

Mehrere Förderempfänger berichteten darüber hinaus von eigenen Initiativen zur Verstetigung 

ihrer Projekte. Dazu gehören u. a. vorbereitende Gespräche mit Stakeholdern über die Möglich-

keit einer Finanzierung über einen Selektivvertrag. Bestimmte Maßnahmen aus fünf der neun 

Projekte sind nach Aussage der Förderempfänger geeignet für eine Fortführung auf selektivver-

traglicher Basis, für vier Projekte komme dies hingegen nicht in Betracht. Demnach kämen Selek-

tivverträge vor allem in Betracht für ausgewählte Leistungen, die nur in einer bestimmten Region 

benötigt würden. Für nachweislich bessere Versorgungsleistungen seien Selektivverträge hinge-

gen keine flächendeckende und dauerhafte Lösung. Gegen selektivvertragliche Lösungen für Ver-

sorgungsleistungen für Notfallpatientinnen und -patienten sprächen vor allem ethische Gründe: 

Wenn das Leben in Gefahr sei, dürfe sich die Versorgung nicht nach der Krankenkassenzugehö-

rigkeit richten. 

Neben selektivvertraglichen Lösungen gestaltet sich die Fortführung der NVF bzw. ausgewählter 

Maßnahmen in diesem Projektcluster äußerst heterogen, wie die folgenden Beispiele zeigen: 

■ Für TELnet@NRW wurde nach der Interventionsphase eine sechsmonatige Übergangsfinan-

zierung in Form eines Modellvorhabens realisiert. Die Projektergebnisse waren zudem die 

konzeptionelle Basis für das Virtuelle Krankenhaus NRW92, das im Anschluss ins Leben geru-

fen wurde. Dieses Projekt wurde vom Wissenschaftsrat als Beispiel für innovative Versor-

gungsmodelle hervorgehoben.93 

 
90 Beschluss des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 92b Absatz 3 SGB V zum abgeschlossenen 

Projekt TELnet@NRW (01NVF16010). https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/57/2021-04-16_TELnet-

NRW.pdf, zuletzt abgerufen am 25.10.2021. 
91 Beschluss des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 92b Absatz 3 SGB V zum abgeschlossenen 

Projekt ViDiKi (01NVF16023). https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/72/2021-07-01_ViDiKi.pdf, zuletzt 

abgerufen am 25.10.2021. 
92 Universitätsklinikum Aachen. Virtuelles Krankenhaus NRW. https://virtuelles-krankenhaus.nrw/, zuletzt abgerufen am 21.10.2021. 
93 Wissenschaftsrat. Empfehlungen zur künftigen Rolle der Universitätsmedizin zwischen Wissenschafts- und Gesundheitssystem. 

https://www.wissenschaftsrat.de/download/2021/9192-21.pdf?__blob=publicationFile&v=7, zuletzt abgerufen am 21.10.2021. 
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■ Die Maßnahme, die im Projekt ViDiKi erprobt wurde, wurde nach Ende der Interventions-

phase durch den Versorgungssicherungsfonds Schleswig-Holsteins im Rahmen einer An-

schlussstudie (ViDiKi 2.0) für ein Jahr weiterfinanziert. 94

■ Die Telekonsillösung der NVF ERIC (wurde gemeinsam mit dem RKI für die internationale Zu-

sammenarbeit im Rahmen der Covid-19-Pandemie genutzt, u. a. in Usbekistan (FUTURE Inter-

national UZB).95

Für mehrere NVF in diesem Projektcluster gibt es zudem Transferaktivitäten, die über eine (befris-

tete) Verstetigung der Interventionen hinausgehen. Dazu zählen: 

■ Die Fortführung und Ausweitung der Laienreanimationsschulungen, die im Projekt Land|Ret-

tung erprobt wurden, in andere Landkreise mithilfe eines neu gegründeten Vereins.

■ Die Verabschiedung des Rettungsdienstgesetzes Mecklenburg-Vorpommern 2018, das eine

telemedizinische Begleitung von Rettungseinsätzen in diesem Bundesland ermöglicht, die in

der NVF Land|Rettung erprobt wurde. 96

■ Der Beschluss der Bayerischen Ministerkonferenz zur flächendeckenden Einführung eines

Telenotarztsystems im Jahr 2019 und seine Umsetzung im Bayerischen Rettungsdienstge-

setz 2021 im Anschluss an die NVF Telenotarzt Bayern.97

■ Die Ausweitung der Telekonsile, die im Projekt ERIC erprobt wurden, im Zuge der Bewältigung

der Covid-19-Pandemie als regionales Netzwerk für Berlin (SAVE-Berlin@Covid-19).98.

Neben den bereits genannten Beispielen, in denen regulatorische Anpassungen gezielt erfolgten, 

um NVF zu verstetigen, hat sich das regulatorische Umfeld der Maßnahmen in einigen Fällen be-

reits während der Projektlaufzeit verändert, z. B.:  

■ Auf Grundlage des DVG hat der Bewertungsausschuss 2020 Ziffern zur Abrechnung von Tele-

konsilen zwischen Haus- und Fachärztinnen und -ärzten im EBM eingeführt. Damit besteht

u. a. eine Vergütungsmöglichkeit für Telekonsile zwischen Hausärztinnen und -ärzten sowie

Dermatologinnen und Dermatologen, wie sie im Projekt TeleDerm erprobt wurden.

■ In Bayern bietet das Krankenhaus-Zusatzentgelt für Schlaganfall eine Vergütungsoption für

Spezialkliniken, die andere Kliniken telemedizinisch unterstützen. Dies betrifft einen Teil der

NVF, die im Projekt ANNOTeM erprobt wurde.

■ Die Ergänzung der G-BA Zentrums-Regelungen im Februar 2021 um intensivmedizinische di-

gitalgestützte Versorgungszentren (IDV)99 schafft u. a. eine Finanzierungsgrundlage für tele-

medizinische Versorgungsleistungen, wie sie in den Projekten ERIC und TELnet@NRW aufge-

baut wurden, allerdings vorerst befristet bis zum 31.03.2022.

94 Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren Schleswig-Holstein. Vidiki 2.0: Land stellt Mittel bereit. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/Presse/PI/2020/200625_VIII_VSF_Diabetes_Vidiki2.html, zuletzt abge-

rufen am 21.10.2021. 
95 Bundesministerium für Gesundheit. FUTURE International UZB. https://ghpp.de/de/projekte/future-international-uzb/, zuletzt abge-

rufen am 21.10.2021. 
96 Rettungsdienstgesetz Mecklenburg-Vorpommern (RDG M-V) vom 9. Februar 2015 https://www.landesrecht-

mv.de/bsmv/document/jlr-RettDGMV2015rahmen, zuletzt abgerufen am 21.10.2021. 
97 Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 429, BayRS 215-5-1-I), das zuletzt durch § 1 Abs. 167 der 

Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist. https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayRDG, zu-

letzt abgerufen am 21.10.2021. 
98 COVID-19: Telemedizinische Versorgung von Intensivpatienten per Visitenroboter. https://www.charite.de/klinikum/themen_klini-

kum/covid_19_telemedizinische_versorgung_von_intensivpatienten_per_visitenroboter/, zuletzt abgerufen am 21.10.2021. 
99 Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Zentrums-Regelungen: COVID-19-Epidemie – Basisjahr 

Fallzahlen und Fristverlängerung IDV-Zentren vom 16.Dezember 2021. https://www.g-ba.de/downloads/39-261-5210/2021-12-

16_Zentrums-Regelungen_COVID-KH-Zentren-Fallzahlen_IDV-Zentren.pdf, zuletzt abgerufen am 18.02.2022. 
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7.2.2 Fokusthema 2: Sektorenübergreifende Versorgung älterer Menschen unter schwerpunktmäßi-

ger Beteiligung von ambulanter und/oder stationärer Pflege 

Schon vor mehr als zehn Jahren hat der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung 

im Gesundheitswesen in seinem Sondergutachten „Koordination und Integration – Gesundheits-

versorgung in einer Gesellschaft des längeren Lebens“ Verbesserungen in der ambulanten und 

stationären Versorgung von Pflegebedürftigen angemahnt.100 Insbesondere in Pflegeheimen sei 

der medizinisch-pflegerische Betreuungsbedarf deutlich gestiegen. Vor diesem Hintergrund regte 

der Rat die bessere Integration von pflegerischer, haus- und fachärztlicher Versorgung an.101   

Damals wurden zahlreiche Studien102 und Modellprojekte103 zur (fach)ärztlichen Versorgung von 

Pflegebedürftigen und zur Kooperation und Aufgabenteilung zwischen Pflegekräften und Ärzten 

durchgeführt, meist ohne begleitende Evaluation. Die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse 

innerhalb der Regelversorgung erfolgte allerdings zögerlich und legte es nahe, die bisherigen Re-

gelungen auf den Prüfstand zu stellen bzw. weiterzuentwickeln. Die Förderwellen der Jahre 2016 

und 2017 haben diese Thematik aufgegriffen. Aus ihnen gingen mehrere Projekte hervor, die Lö-

sungsansätze für diese Herausforderung erprobten.  

Untersuchtes Projektcluster 

Aus dem NVF-Förderbereich wurden die nachstehend aufgelisteten Vorhaben in das Cluster auf-

genommen (Tabelle 25).104 Bei zwei Projekten wird zurzeit der Abschlussbericht erstellt; ein Pro-

jekt steht kurz vor der Berichtsphase. 

Tabelle 25: Sektorenübergreifende Versorgung älterer Menschen unter schwerpunktmäßiger  

Beteiligung der Pflege – Projektcluster NVF 

Projekt und Förderwelle 
Umsetzungsstand 

(14.12.2021) und Laufzeit 

CoCare (coordinated medical care) – Erweiterte koordinierte ärztliche Pflegeheimver-

sorgung 

(Förderwelle 2016, TF 4: Versorgungsmodelle für spezielle Patientengruppen – pflege-

bedürftige Menschen) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht 

Laufzeit: 48 Monate 

SaarPHIR – Saarländische Pflegeheimversorgung Integriert Regelhaft 

(Förderwelle 2017-1, TF 2: Auf- und Ausbau der geriatrischen Versorgung) 

laufend 

Laufzeit: 45 Monate 

TIGER – Transsektorales Interventionsprogramm zur Verbesserung der Geriatrischen 

Versorgung in Regensburg 

(Förderwelle 2017-1, TF 2: Auf- und Ausbau der geriatrischen Versorgung) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht 

Laufzeit: 42 Monate 

Quelle: Förderdatenanalyse © Prognos AG, 2021 

 
100 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. (2009): Koordination und Integration – Gesund-

heitsversorgung in einer Gesellschaft des längeren Lebens, Sondergutachten 2009. 
101 Ebd., S. 122 (Ziffer 131). 
102 Beispielhaft sei hier der HTA-Bericht 125 des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information genannt Balzer, 

Katrin et al. (2013): Beschreibung und Bewertung der fachärztlichen Versorgung von Pflegeheimbewohnern in Deutschland. Deut-

schen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), Köln. 
103 Z. B. Pflegeheim MedPlus in Hessen, Berliner Modellprojekt, Integrierte Versorgung Westfalen-Lippe. 
104 Darüber hinaus widmen sich noch zwei weitere weit fortgeschrittene NVF diesem Themenbereich: Mundgesundheit bei Pflegebe-

dürftigen (MundPflege) und VersorgungsManagement Wunde in Rheinland-Pfalz (VeMaWuRLP). Aufgrund fehlender Informationen 

konnten diese beiden Projekte in die Untersuchungen zum Transfer nicht eingeschlossen werden. 
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Tabelle 26 vermittelt ein differenzierteres Bild von den Zielsetzungen, Interventionen und Ziel-

gruppen der drei Projekte. Zwei der ausgewählten Projekte beschäftigen sich mit der Verbesse-

rung der ärztlichen Versorgung in Pflegeheimen (CoCare und SaarPHIR). Beide Projekte haben 

u. a. die Reduzierung vermeidbarer Krankenhausaufenthalte zum Ziel. TIGER ist ein Lotsenpro-

jekt, das die Versorgung von geriatrischen Patienten besser koordinieren will; im Fokus steht da-

bei der Übergang vom Krankenhaus zur ambulanten Versorgung. Auch hier ist eines der Ziele die 

Vermeidung von unnötigen Krankenhausaufenthalten (explizit die Reduzierung der Wiederauf-

nahmerate). 

Alle drei NVF sind berufsgruppenübergreifend angelegt. Auffallend ist, dass Pflegeeinrichtungen 

zwar als Untersuchungsgegenstand beteiligt sind, Pflegekassen und Pflegeversorgung als Konsor-

tialpartner aber kaum vertreten sind. Einzig am Projekt SaarPHIR ist die Saarländische Pflegege-

sellschaft als Konsortialpartner beteiligt. Die Förderung der drei Projekte beläuft sich zusammen-

genommen auf 17,6 Mio. €. Die einzelnen Projekte werden dabei mit Fördersummen zwischen 

3,7 und 8,3 Mio. € gefördert. 

Tabelle 26: Sektorenübergreifende Versorgung älterer Menschen unter schwerpunktmäßiger Beteili-

gung der Pflege – Zielsetzungen, Interventionen und Zielgruppen der NVF im Projektcluster 

Pro-

jekt 
Zielsetzungen Interventionen 

Zielgruppe/ 

Indikation 

Co-

Care 

■ Verbesserung der koordi-

nierten ärztlichen Pflege-

heimversorgung 

■ Optimierung der Schnitt-

stelle Pflege/Ärztinnen 

und Ärzte 

■ Reduzierung vermeidba-

rer Krankenhauseinwei-

sungen und Kranken-

transporte  

■ gemeinsame haus- und fachärztliche Visiten durch Ärztin-

nen und Ärzte sowie Pflegeheimkoordinatoren 

■ Bildung von Ärzteteams 

■ gemeinsame elektronische Patientenakte 

■ gemeinsame Schulungen 

■ erweiterte Erreichbarkeit der ärztlichen Versorgung 

Bewohnerin-

nen und Be-

wohner von Al-

tenpflegehei-

men 

Saar-

PHIR 

■ Verbesserung der ärztli-

chen Versorgung in Pfle-

geeinrichtungen 

■ Vermeidung von Medika-

tionsfehlern 

■ Reduzierung von Kran-

kenhausaufenthalten 

■ Verbesserung der Le-

bensqualität der Patien-

tinnen und Patienten 

■ Bildung regionaler Versorgerteams von niedergelassenen 

Haus- und Fachärztinnen und -ärzten zur Versorgung von 

Patientinnen und Patienten in Pflegeeinrichtungen 

■ in Pflegeeinrichtungen: geschulte Pflegekräfte als An-

sprechpartner für die Ärztinnen und Ärzte 

■ gemeinsame Team- und Fallbesprechungen von Ärztinnen 

und Ärzten und Pflegekräften 

■ bei Bedarf: gemeinsame Erstellung von individuellen Ver-

sorgungsplänen mit Arzneimitteltherapieprüfung für die 

Patientinnen und Patienten 

■ Entwicklung von Regelwerken zur Zusammenarbeit von 

Ärztinnen und Ärzten und Pflegekräften 

Ältere Men-

schen mit 

mehrfachen 

chronischen 

Erkrankungen 

und Demenz in 

Pflegeeinrich-

tungen 
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Pro-

jekt 
Zielsetzungen Interventionen 

Zielgruppe/ 

Indikation 

TIGER ■ Verbesserung der ambu-

lanten geriatrischen Ver-

sorgung 

■ Verbesserung des Über-

gangs vom Krankenhaus 

zur ambulanten Versor-

gung 

■ Reduzierung der Wieder-

aufnahmerate 

■ „Pfadfinder“ (während des Krankenhausaufenthaltes so-

wie nach der Entlassung): 

■ Beratung von Patientinnen und Patienten sowie Angehöri-

gen 

■ Absprachen mit Patientinnen und Patienten, Angehörigen, 

Ärztinnen und Ärzten, Pflegepersonal und weiteren Betei-

ligten 

■ Identifizierung und Organisation von notwendigen ambu-

lanten Maßnahmen (z. B. Physiotherapie, Ernährungsbe-

ratung) 

■ regelmäßige Hausbesuche und telefonische Anrufe nach 

der Entlassung 

Geriatrische 

Patientinnen 

und Patienten 

Quelle: Projektbeschreibungen (www.innovationsfonds.g-ba.de) © Prognos AG, 2021 

Aus dem VSF-Förderbereich wurden die in Tabelle 27 aufgelisteten sechs Vorhaben in das Cluster 

aufgenommen.105 Vier Projekte sind beendet; für sie liegt ein Abschlussbericht und ein Beschluss 

des IA vor. Bei den zwei übrigen Projekten wird gegenwärtig der Abschlussbericht erstellt. 

Tabelle 27: Sektorenübergreifende Versorgung älterer Menschen unter schwerpunktmäßiger  

Beteiligung der Pflege – Projektcluster VSF 

Projekt und Förderwelle 
Umsetzungsstand 

(14.12.2021) und Laufzeit 

AHeaD – Künftige Aufgabenteilung von Pflegefachpersonen und Hausärzten in der 

ambulanten Demenzversorgung: Aufgaben, Akzeptanz, Qualifikation 

(Förderwelle 2016, TF 3: innovative Konzepte patientenorientierter Pflege) 

beendet, Abschlussberichte 

und IA-Beschluss liegen vor 

Laufzeit: 36 Monate 

Avenue-Pal – Analyse und Verbesserung des sektor- und bereichsübergreifenden 

Schnittstellen- und Verlegungsmanagements in der Palliativversorgung 

(Förderwelle 2017, Themenoffen) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht 

Laufzeit: 36 Monate 

ESC+ – Evaluation des bestehenden Selektivvertrages nach § 140a SGB V – careplus 

(Förderwelle 2017, TF: Evaluation bestehende Selektivverträge) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht 

Laufzeit: 30 Monate 

HIOPP-3-iTBX – Angemessene und sichere Medikation für Heimbewohner/innen mit 

Hilfe einer interprofessionellen Toolbox (AMTS-Toolbox) 

(Förderwelle 2016, TF 1: Qualitätssicherung und/oder Patientensicherheit in der Ver-

sorgung) 

beendet, Abschlussberichte 

und IA-Beschluss liegen vor 

Laufzeit: 43 Monate 

Homern – Hospitalisierung und Notaufnahmebesuche von Pflegeheimbewohnern: 

Häufigkeit, Ursachen und Entwicklung einer Intervention zur Verbesserung der Versor-

gung 

(Förderwelle 2016, Themenoffen) 

beendet, Abschlussberichte 

und IA-Beschluss liegen vor 

Laufzeit: 39 Monate 

MVP-STAT – Bedarfsgerechtigkeit der medizinischen Versorgung Pflegebedürftiger in 

stationären Einrichtungen 

(Förderwelle 2016, TF 4: Bedarfsgerechtigkeit und/oder Wirtschaftlichkeit der GKV-

Versorgung) 

beendet, Abschlussberichte 

und IA-Beschluss liegen vor 

Laufzeit: 42 Monate 

Quelle: Förderdatenanalyse © Prognos AG, 2021 

 
105 Darüber hinaus widmet sich noch ein weiteres weit fortgeschrittenes VSF-Projekt diesem Themenbereich: Effekte von Strategien 

zur Verbesserung ärztlich-pflegerischer Zusammenarbeit auf Krankenhausaufnahmen von Pflegeheimbewohnern (interprof ACT). Auf-

grund fehlender Informationen konnte dieses Projekt in die Untersuchungen zum Transfer nicht eingeschlossen werden. 
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Tabelle 28 vermittelt ein differenzierteres Bild von den Zielsetzungen, Interventionen und Ziel-

gruppen der sechs Projekte. Vier der sechs ausgewählten Projekte fokussieren auf die Versor-

gung von Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern (Homern, MVP-STAT, HIOPP-3-iTBX und 

ESC+); Themen sind die ärztliche und medikamentöse Versorgung sowie die ärztlich-pflegerische 

Zusammenarbeit. Das Projekt ESC+ beinhaltet die Evaluation eines Selektivvertrages, der bereits 

vor Einführung des Innovationsfonds bestand. Interventionen im Versorgungsbereich werden von 

zwei der betrachteten Projekte durchgeführt. Weitere Projekte beschäftigen sich mit Fehlverle-

gungen in der Palliativversorgung (Avenue-Pal mit eigenen Interventionen) und mit der Arbeitstei-

lung zwischen Pflegefachpersonen sowie Hausärztinnen und Hausärzten in der ambulanten De-

menzversorgung (AHeaD). Letzteres Forschungsprojekt ohne eigene Intervention war der Aus-

gangspunkt eines Folgeprojekts zur Erprobung des neu entwickelten kooperativen Versorgungs-

konzeptes, das seit April 2020 im Bereich NVF durchgeführt wird (InDePendent – Interprofessio-

nelle Demenzversorgung: Aufgabenneuverteilung zwischen Ärzten und qualifizierten Pflegefach-

personen in der häuslichen Versorgung). 

Tabelle 28: Sektorenübergreifende Versorgung älterer Menschen unter schwerpunktmäßiger Beteili-

gung der Pflege – Zielsetzungen, Interventionen und Zielgruppen der VSF im Projektcluster 

Projekt Zielsetzungen Interventionen 
Zielgruppe/ 

Indikation 

AHeaD ■ Spezifizierung einer veränderten Arbeitstei-

lung zwischen Pflegefachpersonen sowie

Hausärztinnen und Hausärzten am Bei-

spiel der ambulanten Demenzversorgung:

■ Möglichkeiten einer Neuorganisation von

Arbeitsprozessen

■ Qualifikationsanforderungen an Pflege-

fachpersonen

■ Akzeptanz bei Hausärztinnen und Hausärz-

ten sowie Pflegefachpersonen

■ Auswirkungen auf die Arzt-Patienten-Bezie-

hung

■ Finanzierung und strukturelle Implementie-

rung in der Regelversorgung

■ Entwicklung eines Modellprojekts gemäß

§63 Abs. 3c SGB V

keine Interventionen Menschen mit 

Demenz 

Avenue-

Pal 

■ Analyse des sektor- und bereichsübergrei-

fenden Schnittstellen- und Verlegungsma-

nagements in der Palliativversorgung

■ Entwicklung und Erprobung von Leitlinien

zur Vermeidung von Fehlverlegungen

■ Berechnung der Auswirkungen der Inter-

vention auf die Versorgungskosten

Erprobung der Leitlinien in einem Kran-

kenhaus und in einem Pflegeheim: 

■ spezifische Schulung von Mitarbei-

tenden

■ Beratung von Patientinnen und Pa-

tienten sowie Angehörigen

■ Prüfung durch spezielle Fachteams,

inwiefern eine anstehende Verle-

gung wirklich notwendig ist

■ Unterstützung des Risikomanage-

ments durch eine App

Sterbende 

ESC+ Evaluation eines bestehenden Selektivvertra-

ges (careplus) zur besseren Erreichbarkeit und 

Verfügbarkeit von Ärztinnen und Ärzten für die 

Behandlung von Heimbewohnerinnen und -be-

wohnern und zur Optimierung der Zusammen-

arbeit zwischen Ärztinnen und Ärzten sowie 

Pflegekräften: 

keine vom Innovationsfonds geförder-

ten Interventionen 

Pflegeheimbe-

wohnerinnen 

und -bewoh-

ner 
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Projekt Zielsetzungen Interventionen 
Zielgruppe/ 

Indikation 

■ Beurteilung von Ergebnissen und Prozes-

sen der medizinischen Versorgungsqualität 

■ Auswirkungen auf die Krankenhauseinwei-

sungen 

■ Auswirkungen auf die Medikamentenver-

sorgung 

■ gesundheitsökonomische Analyse 

HIOPP-3-

iTBX 

■ Verbesserung der Arzneimitteltherapiesi-

cherheit (AMTS) bei Heimbewohnerinnen 

und -bewohnern, Optimierung des Medika-

tionsprozesses 

■ Vermeidung von unerwünschten arzneimit-

telbedingten Ereignissen und Klinikeinwei-

sungen 

■ Durchführung einer gesundheitsökonomi-

schen Auswertung 

■ Medikamentenreview durch eine 

geschulte Apothekerin bzw. einen 

geschulten Apotheker, dessen Er-

gebnisse von den versorgenden 

Hausärztinnen und Hausärzten ge-

prüft und ggf. umgesetzt werden 

■ berufsgruppenspezifische Fortbil-

dungen 

■ Changemanagement Begleitung 

■ „AMTS-Toolbox“ für die beteiligten 

Professionen 

Pflegeheimbe-

wohnerinnen 

und -bewoh-

ner 

Homern ■ Untersuchung von Häufigkeit und Ursa-

chen von Notaufnahme- und Krankenhaus-

aufenthalten 

■ Entwicklung von Maßnahmen zur Reduzie-

rung von Notaufnahme- und Krankenhaus-

aufenthalten 

■ keine Interventionen Pflegeheimbe-

wohnerinnen 

und -bewoh-

ner 

MVP-STAT ■ Aufdeckung möglicher fachärztlicher Über- 

und Unterversorgung von Pflegeheimbe-

wohnerinnen und -bewohnern 

■ Identifizierung von Faktoren, die eine ange-

messene medizinische Versorgung von 

Pflegeheimbewohnerinnen und -bewoh-

nern befördern oder behindern 

■ Erarbeitung von Strategien zur bedarfsge-

rechteren Gestaltung der medizinischen 

Versorgung (partizipativ mit allen Beteilig-

ten im Pflegesetting)  

keine Interventionen Pflegeheimbe-

wohnerinnen 

und -bewoh-

ner 

Quelle: Projektbeschreibungen (www.innovationsfonds.g-ba.de) © Prognos AG, 2021 

Auch im Bereich VSF sind alle Vorhaben berufsgruppenübergreifend angelegt. Bezogen auf die 

Projektbeteiligung der Pflege dominiert der stationäre Sektor; der ambulante Pflegebereich ist le-

diglich in einem Projekt (AHeaD) präsent. Die Förderung der sechs Projekte beläuft sich zusam-

mengenommen auf 6,5 Mio. €. Die einzelnen Projekte werden bzw. wurden dabei mit Fördersum-

men zwischen 0,4 Mio. und 2 Mio. € gefördert. 

Projektergebnisse, Instrumente und Veröffentlichungen 

Folgende in den jeweiligen Ergebnisberichten dargelegten Erkenntnisse konnten im Rahmen der 

vier beendeten VSF-Projekte aus der Sicht der Förderempfänger gewonnen werden: 

■ MVP-STAT (Bedarfsgerechtigkeit der medizinischen Versorgung Pflegebedürftiger in stationä-

ren Einrichtungen): „Die Ergebnisse dieses Projekts liefern zuallererst einen empirischen Hin-

weis, dass der Bedarf besteht, die medizinische Versorgung in Pflegeheimen weiterzuentwi-

ckeln. Denn durch das Projekt wurde erstmals das Ausmaß fachärztlicher Unterversorgung 
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bei Pflegeheimbewohner und -bewohnerinnen quantifiziert. Unsere Ergebnisse deuten an, 

dass mehr als ein Viertel der Pflegeheimbewohner und -bewohnerinnen in einem der unter-

suchten fachärztlichen Versorgungsbereiche unterversorgt ist. Hier besteht somit Verbesse-

rungsbedarf. Darüber hinaus gibt die Ursachenanalyse (…) Aufschluss darüber, an welchen 

Stellen der fachärztliche Versorgungsprozess stockt und somit eine bedarfsgerechte Versor-

gung verhindert wird.“106 

■ Homern (Hospitalisierung und Notaufnahmebesuche von Pflegeheimbewohnern): „In Bezug

auf die Versorgung von Pflegeheimbewohnern ist deutlich geworden, dass sich durch verän-

derte Rahmenbedingungen vermutlich eine Vielzahl von Krankenhaustransporten vermeiden

lassen. Bei den erhobenen Perspektiven verschiedener beteiligter Berufsgruppen kam es zur

Übereinstimmung, dass vor allem der Personalschlüssel in Heimen, die Qualifizierung von

Pflegekräften, die mangelnde ärztliche Erreichbarkeit und unklare bzw. fehlende Patienten-

verfügungen ungeplante Krankenhaustransporte begünstigen.“107

■ AHeaD (Künftige Aufgabenteilung von Pflegefachpersonen und Hausärzten in der ambulan-

ten Demenzversorgung): „Die Akzeptanz der Aufgabenneuverteilung ist sowohl bei den Haus-

ärzt*innen als auch bei den Pflegefachpersonen hoch. Ebenso akzeptieren die MmD (Men-

schen mit Demenz, die Verf.) und Angehörige die Übernahme von medizinischen Tätigkeiten

durch Pflegefachpersonen. Hausärztinnen und Hausärzte und Pflegefachpersonen sehen

grundsätzlich mehr Vor- als Nachteile einer kooperativen Arbeitsteilung. Zukünftig sollten da-

her sowohl zur Entlastung der Hausärztinnen und Hausärzte als auch zur Erweiterung der

Pflegerolle und adäquaten Versorgung der älteren, multimorbiden Patientinnen und Patien-

ten ärztliche Tätigkeiten an Pflegefachpersonen delegiert und substituiert werden (…) Für

eine allgemeine Anwendbarkeit ist die Frage der erforderlichen Qualifikation für die Pflege-

fachpersonen zu klären.“108

■ HIOPP-3-iTBX (Angemessene und sichere Medikation für Heimbewohner/innen mit Hilfe ei-

ner interprofessionellen Toolbox (AMTS-Toolbox)): „Die HIOPP-3-iTBX-Studie zur Steigerung

der AMTS (Arzneimitteltherapiesicherheit, die Verf.) für HBW (Heimbewohnerinnen und -be-

wohner, die Verf.) führte weder zu einer geringeren Verordnung von PIM (potenziell inadä-

quate Medikamente, die Verf.) und/oder Neuroleptika noch zu einer Verbesserung der ge-

sundheitlichen Situation der HBW. Ob und wie die AMTS für Bewohner*innen nachweisbar zu

optimieren ist, bleibt weiterhin zu klären.“109

Beispielhaft seien hier die Instrumente aufgeführt, die das VSF-Projekt Avenue-Pal im Bereich der 

Palliativversorgung erarbeitet hat. Im Rahmen dieses Projekts wurden evidenzbasierte Leitlinien 

für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen entwickelt, um nicht notwendige Verlegungen pallia-

tiv versorgter Menschen zu verhindern. Um den neuen Verlegungsprozess mit einer technischen 

Lösung zu unterstützen, wurde außerdem ein umfassendes Informations- und Kommunikations-

system erarbeitet. Zur Implementierung der Leitlinien stand Einrichtungen mit Patientinnen und 

Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohnern in der letzten Lebensphase ein Help-Desk zur 

Verfügung, der Informationen über erforderliche Maßnahmen bereitstellt bzw. ein individuelles 

106 Schulz, Maike et al. (o. D.): Ergebnisbericht zum Projekt „Bedarfsgerechtigkeit der medizinischen Versorgung Pflegebedürftiger in  

stationären Einrichtungen“, S. 21. https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/85/2021-07-01_MVP-

STAT_Ergebnisbericht.pdf, zuletzt abgerufen am 21.10.2021. 
107 Fassmer, Alexander Maximilian, Pulst, Alexandra, (o. D.): Ergebnisbericht zum Projekt „Hospitalisierung und Notaufnahmebesuche 

von Pflegeheimbewohnern: Häufigkeit, Ursachen und Entwickeln einer Intervention zur Verbesserung der Versorgung“, S. 29. 

https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/83/2021-07-01_Homern_Ergebnisbericht.pdf. zuletzt abgerufen 

am 21.10.2021. 
108 Henning, Esther et al. (o. D): Ergebnisbericht zum Projekt „Künftige Aufgabenteilung von Pflegefachpersonen und Hausärzten in  

der ambulanten Demenzversorgung: Aufgaben, Akzeptanz, Qualifikation“, S. 6. https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/be-

schluss-dokumente/66/2021-06-04_AHeaD_Ergebnisbericht.pdf, zuletzt abgerufen am 21.10.2021. 
109 Krause, Olaf; Junius-Walker, Ulrike; Wiese, Birgitt (o. D.): Ergebnisbericht zum Projekt „HIOPP-3-iTBX - Angemessene und sichere 

Medikation für Heimbewohner/innen mit Hilfe einer interprofessionellen Toolbox (AMTS-Toolbox)“, S. 1. https://innovationsfonds.g-

ba.de/downloads/beschluss-dokumente/117/2021-12-14_HIOPP-3-iTBX_Ergebnisbericht.pdf, zuletzt abgerufen am 14.12.2021. 
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Projektmanagement ermöglicht. Für Angehörige sowie Betreuerinnen und Betreuer wurde eine 

Smartphone-App entwickelt, die zahlreiche praktische Funktionen bietet und wichtige Informatio-

nen zur letzten Lebensphase vermittelt. Auf der Basis der Leitlinien wurden Empfehlungen und 

Handreichungen entwickelt, die Angehörigen, Betreuerinnen und Betreuern sowie Ärztinnen und 

Ärzten als Download zur Verfügung stehen.110 

Projektverantwortliche haben darüber hinaus zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Projekter-

gebnisse in die Versorgungslandschaft zu bringen, wie anhand von zwei Beispielen veranschau-

licht werden soll: 

■ Beispiel „Homern“: Insgesamt entstanden im Rahmen des Projekts „Homern“ 15 Publikatio-

nen, in denen die entsprechenden Ergebnisse dargestellt sind. Nach Bekanntgabe erster For-

schungsergebnisse erhielten die Projektbeteiligten zahlreiche Rückmeldungen von Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern, Ärztinnen und Ärzten und anderen Interessierten; die-

ser fachliche Austausch, u. a. auch über Vorträge, dauert bis heute an. Im Anschluss an ein 

Symposium, auf dem die Ergebnisse des Projekts vorgestellt wurden, erfolgte eine Einladung 

der Bremer Senatorin für Gesundheit zur Sitzung einer Arbeitsgemeinschaft zur Versorgung 

von Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern. Im Nachgang wurde das Projekt dann auch 

auf einer Sitzung der Bremischen Bürgerschaft diskutiert.111 

■ Beispiel „AHeaD“: Auf der Basis der Eckpunkte des von AHeaD entwickelten Konzeptes zur 

Delegation und Substitution ärztlicher Tätigkeiten ist das NVF-Projekt InDePendent zur inter-

professionellen Demenzversorgung im April 2020 gestartet. Dabei werden Pflegefachperso-

nen für ein sektorenübergreifendes und erweitertes Dementia Care Management qualifiziert, 

um ärztliche Aufgaben in Delegation und Substitution ausführen und erweiterte Pflegerollen 

übernehmen zu können. Das bereits bestehende Dementia Care Management wird dabei um 

Tätigkeiten erweitert, die in der AHeaD-Studie als delegierbar bzw. substituierbar identifiziert 

wurden.112 

Beschlüsse des IA zu abgeschlossenen Projekten 

Vier VSF der in das Projektcluster einbezogenen Projekte sind bislang abgeschlossen. Für ein VSF 

hat der IA eine Empfehlung beschlossen, für drei Projekte wurde keine Empfehlung ausgespro-

chen. 

Für das Projekt AHeaD (Künftige Aufgabenteilung von Pflegefachpersonen und Hausärzten in der 

ambulanten Demenzversorgung) hat der IA folgende Empfehlung nach § 92b Abs. 3 SGB V ausge-

sprochen: „Auf Basis der Eckpunkte des im Projekt AHeaD entwickelten Versorgungskonzeptes 

soll die Übertragung von bislang ärztlichen Tätigkeiten in Delegation und Substitution an speziell 

qualifizierte Pflegefachpersonen in verschiedenen Strukturen erprobt und evaluiert werden.“113 

Der IA verweist in diesem Zusammenhang auf das NVF-Projekt InDePendent (Interprofessionelle 

 
110 TransMIT Gesellschaft für Technologietransfer mbH (Hrsg.) (o. D.): Webseite Avenue-Pal – Projekt zur Verbesserung der Palliativver-

sorgung. https://www.avenue-pal.de, zuletzt abgerufen am 13.10.2021. 
111 Fassmer, Alexander Maximilian, Pulst, Alexandra (o. D.): Ergebnisbericht zum Projekt „Hospitalisierung und Notaufnahmebesuche 

von Pflegeheimbewohnern: Häufigkeit, Ursachen und Entwickeln einer Intervention zur Verbesserung der Versorgung“, S. 30. 

https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/83/2021-07-01_Homern_Ergebnisbericht.pdf, zuletzt abgerufen 

am 21.10.2021. 
112 Henning, Esther et al. (o. D): Ergebnisbericht zum Projekt „Künftige Aufgabenteilung von Pflegefachpersonen und Hausärzten in der 

ambulanten Demenzversorgung: Aufgaben, Akzeptanz, Qualifikation“, S. 31. https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-

dokumente/66/2021-06-04_AHeaD_Ergebnisbericht.pdf, zuletzt abgerufen am 21.10.2021. 
113 Beschluss des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 92b Absatz 3 SGB V zum abgeschlosse-

nen Projekt AHeaD (01VSF16028). https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/65/2021-06-04_AHeaD.pdf. 

zuletzt abgerufen am 14.10.2021. 
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Demenzversorgung: Aufgabenneuverteilung zwischen Ärzten und qualifizierten Pflegefachperso-

nen in der häuslichen Versorgung), in dem die Ergebnisse des Projekts AHeaD erprobt werden 

sollen. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Patientennutzen sowie auf rechtlichen 

und finanziellen Anpassungen im Hinblick auf eine Anwendung in der Regelversorgung. 

AHeaD hat untersucht, wie eine veränderte Aufgabenteilung zwischen Pflegefachpersonal und 

Hausärztinnen und Hausärzten gestaltet werden kann. Beide Berufsgruppen sowie Betroffene 

und deren Angehörige stimmten überein, dass ambulant versorgte Menschen mit Demenz von 

einer veränderten Arbeitsteilung profitieren würden. Im Hinblick auf das Pflegefachpersonal wur-

den des Weiteren der erforderliche Qualifikationsbedarf und die für eine Delegation bzw. Substi-

tution geeigneten Tätigkeiten (insbesondere aus den Bereichen Assessment, Monitoring und 

Folgeverschreibungen) identifiziert. Aus der Sicht des IA haben die Erkenntnisse des Projekts Po-

tenzial, zur Verbesserung der Versorgung beizutragen: Die Ergebnisse wurden als valide und 

nachvollziehbar bewertet; die Methoden seien aussagekräftig und ihre Limitationen angemessen 

dargestellt. Eine Überführung der Projektergebnisse in die Regelversorgung erfordert jedoch – wie 

bereits erwähnt – eine Erprobung in der Praxis. 

Zu drei Projekten hat der IA keine Empfehlung ausgesprochen und dies wie folgt begründet: 

■ Homern (Studie zu Hospitalisierung und Notaufnahmebesuchen von Pflegeheimbewohnern):

■ Die Studie hat zwar gezeigt, dass sich durch veränderte Rahmenbedingungen vermutlich

eine Vielzahl von Krankenhaustransporten vermeiden lassen würde, allerdings wird eine

kritische Diskussion der möglichen Einflussfaktoren nicht vorgenommen.

■ Die Methoden waren angemessen und die Limitationen der Untersuchung wurden vom

Projekt dargestellt. Belastbare Aussagen zu einer im Projekt entwickelten Handreichung

konnten aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht erzielt werden.

■ Weiterer Forschungsbedarf besteht zum Ausmaß und zu den Gründen ungeplanter Kran-

kenhausaufenthalte und Notaufnahmebesuche von Pflegeheimbewohnerinnen und -be-

wohnern sowie zu effektiven Maßnahmen zu ihrer Vermeidung. Der IA verweist in diesem

Zusammenhang auf weitere noch laufende Innovationsfonds-Projekte, deren Ergebnisse

die Erkenntnisse des abgeschlossenen Projekts Homern komplettieren werden.114

■ MVP-STAT (Studie zur Bedarfsgerechtigkeit der medizinischen Versorgung Pflegebedürftiger

in stationären Einrichtungen):

■ Die Studie hat das Ausmaß und die Ursachen etwaiger fachärztlicher Unter- und Überver-

sorgung von Pflegeheimbewohnerinnen und -bewohnern identifiziert und Maßnahmen

zur Verbesserung im Rahmen eines Modellprojekts entwickelt.

■ Die Methoden waren grundsätzlich angemessen und die Limitationen der Untersuchung

wurden vom Projekt dargestellt. Die Validität der Ergebnisse ist allerdings aufgrund da-

tenbezogener Limitationen eingeschränkt. Eine Empfehlung zur Umsetzung des Modell-

projekts kann daher nicht ausgesprochen werden.

■ Es besteht weiterer Forschungsbedarf zur Bedarfsgerechtigkeit der fachärztlichen Versor-

gung in Pflegeheimen und zum Ausmaß möglicher Unterversorgung. Der IA verweist in

diesem Zusammenhang auf das NVF-Projekt „CoCare - Erweiterte koordinierte ärztliche

Pflegeheimversorgung“.115

114 Beschluss des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 92b Absatz 3 SGB V zum abgeschlosse-

nen Projekt Homern (01VSF16055). https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/82/2021-07-01_Ho-

mern.pdf. zuletzt abgerufen am 14.10.2021. 
115 Beschluss des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 92b Absatz 3 SGB V zum abgeschlosse-

nen Projekt MVP-STAT (01VSF16039). https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/84/2021-07-01_MVP-

STAT.pdf. zuletzt abgerufen am 14.10.2021. 
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■ HIOPP-3-iTBX (Angemessene und sichere Medikation für Heimbewohner/innen mit Hilfe einer 

interprofessionellen Toolbox (AMTS-Toolbox)): 

■ Ziel des Projekts HIOPP-3-iTBX war es, die Arzneimitteltherapiesicherheit bei Heimbewoh-

nerinnen und -bewohnern zu verbessern sowie den Medikationsprozess zu optimieren. 

Die Interventionen umfassten ein Medikationsreview, Fortbildungen, Tools zur Erhöhung 

der AMTS-Aufmerksamkeit und zur berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit sowie 

interprofessionelle Changemanagement-Veranstaltungen.  

■ Weil im Projekt keine Reduktion der Verschreibungen von potenziell inadäquaten Medi-

kamenten oder Neuroleptika und keine positiven Effekte auf die gesundheitliche Situa-

tion der Heimbewohnerinnen und -bewohner gezeigt werden konnten, kann keine Emp-

fehlung zur breiteren Umsetzung der Interventionen ausgesprochen werden.  

■ Die Erkenntnisse sollten bei der (Weiter-)Entwicklung ähnlicher Versorgungsansätze und 

Fortbildungsmaßnahmen dennoch berücksichtigt werden.116 

Zukunftsperspektiven der Projekte 

Zur grundsätzlichen Überführbarkeit der erprobten Maßnahmen in die Regelversorgung wurden 

die drei einbezogenen NVF befragt (CoCare, SaarPHIR und TIGER), für die bislang jedoch noch 

kein IA-Beschluss vorliegt.  

Die Überführbarkeit der getesteten Maßnahmen in die kollektivvertragliche Versorgung wird von 

Projektverantwortlichen einer NVF bejaht. Bei einem NVF wird ein grundsätzliches Hindernis für 

eine Übertragbarkeit darin gesehen, dass die erprobte Maßnahme – die Etablierung von 

Teamstrukturen bei der ärztlichen und pflegerischen Versorgung im Pflegeheim – eine neue 

Rechtsgrundlage benötige, die sozialversicherungsträgerübergreifend angelegt sein müsse.  

Auch in Interviews gaben einige Projektbeteiligte an, dass die Überführung von erfolgreich erprob-

ten Interventionen in die Regelversorgung eine umfangreiche Überarbeitung der gesetzlichen 

Grundlagen und regulatorischen Anforderungen erforderlich mache (um z. B. Absprachen zwi-

schen Pflegeeinrichtung und kooperierender Ärztin oder kooperierendem Arzt, eine durchgehende 

Rufbereitschaft der Ärztinnen und Ärzte, Qualitätscontrolling sowie interdisziplinäre Audits ver-

bindlich zu regeln). Zugleich müssten sich die Veränderungen im EBM und in der Vergütung von 

Pflegeheimen widerspiegeln.  

7.2.3 Fokusthema 3: Umfassende Koordinierung und Vernetzung von Versorgungsstrukturen 

Die Weiterentwicklung sektorenübergreifender Versorgung ist ein wesentliches Ziel des Innovati-

onsfonds und eine besondere gesundheitspolitische Herausforderung. Der Sachverständigenrat 

zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen bemerkte im Jahr 2018, dass eine „un-

sichtbare Mauer“ zwischen der Prävention, der ambulanten und der stationären Behandlung so-

wie der Rehabilitation und der Pflege existiere.117 Dabei stelle die Fragmentierung des Systems 

nicht nur die Leistungserbringer, sondern auch Patientinnen und Patienten häufig vor Herausfor-

derungen und erschwere den Zugang zur Gesundheitsversorgung. „Lotsen“ könnten Patientinnen 

 
116 Beschluss des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss gemäß § 92b Absatz 3 SGB V zum abgeschlosse-

nen Projekt HIOPP-3-iTBX (01VSF16017). https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/beschluss-dokumente/116/2021-12-14_HI-

OPP-3-iTBX.pdf, zuletzt abgerufen am 14.12.2021. 
117 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (2018): Bedarfsgerechte Steuerung der Gesund-

heitsversorgung. Gutachten 2018. https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2018/Gutachten_2018.pdf, zu-

letzt abgerufen am 20.10. 2021. S. 363. 
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und Patienten helfen, die Übergänge zwischen verschiedenen Leistungserbringern leichter zu na-

vigieren. Auch könnte das Zusammenspiel der Leistungserbringer besser koordiniert werden. Der 

Sachverständigenrat verwies darauf, dass viele sektorenübergreifende Versorgungskonzepte auf 

systemimmanente Widerstände stießen und erst mit Verzögerung Qualitätsverbesserungen und 

Kostenersparnisse liefern könnten. Auch aus diesem Grund hat der Sachverständigenrat den In-

novationsfonds als besonders geeignet angesehen, solche innovativen Konzepte zu fördern und 

zu testen. 

Untersuchtes Projektcluster 

Neun Projekte wurden für das Projektcluster „Vernetzung und Koordinierung von Versorgungs-

strukturen“ ausgewählt. Alle Projekte in diesem Cluster haben zum Ziel, die Versorgung von Pati-

entinnen und Patienten zu verbessern, indem sie Leistungserbringer vernetzen und Versorgungs-

ketten besser koordinieren (Tabelle 29).  

Die Projekte stammen überwiegend aus der Förderwelle 2016, daneben sind vier Projekte der 

Förderwelle 2017 zuzurechnen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Endberichts waren alle bis auf 

ein Projekt bereits abgeschlossen und Abschlussberichte wurden erstellt bzw. waren schon einge-

reicht. Der Status eines Projekts ist „laufend“. Dementsprechend liegen noch keine Beschlüsse 

des IA vor. Die Förderung der neun Projekte beläuft sich zusammengenommen auf 59 Mio. €. Die 

einzelnen Projekte wurden dabei mit Fördersummen zwischen 2 und 13 Mio. € gefördert. 

Tabelle 29: Umfassende Koordinierung und Vernetzung von Versorgungsstrukturen – Projektcluster 

Projekt und Förderwelle 
Umsetzungsstand (Stand 

11.10.2021) und Laufzeit 

INVEST Billstedt/Horn – Hamburg Billstedt/Horn als Prototyp für eine Integrierte 

gesundheitliche Vollversorgung in deprivierten großstädtischen Regionen 

(Förderwelle 2016, Themenoffen) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht  

Laufzeit: 45 Monate 

MamBo – Multimorbide Menschen in der ambulanten Betreuung: Patientenzentrier-

tes, Bedarfsorientiertes Versorgungsmanagement 

(Förderwelle 2017-1, TF 1: Modelle mit Delegation und Substitution von Leistungen) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht  

Laufzeit: 45 Monate 

NWGA – NetzWerk GesundAktiv 

(Förderwelle 2016, Versorgungsmodelle für spezielle Patientengruppen – ältere Men-

schen) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht  

Laufzeit: 48 Monate 

PROMISE – Prozessoptimierung durch interdisziplinäre, sektorenübergreifende Versor-

gung am Beispiel von Hüft- und Kniearthrosen 

(Förderwelle 2016, Versorgungsmodelle für spezielle Patientengruppen – ältere Men-

schen) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht  

Laufzeit: 48 Monate 

RECOVER – Modell der sektorenübergreifend-koordinierten, schweregradgestuften,  

evidenzbasierten Versorgung psychischer Erkrankungen 

(Förderwelle 2016, Versorgungsmodelle für spezielle Patientengruppen – Menschen 

mit psychischen Erkrankungen) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht  

Laufzeit: 48 Monate 

Rheuma-VOR – Verbesserung der rheumatologischen Versorgungsqualität durch 

koordinierte Kooperation 

(Förderwelle 2016, Themenoffen) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht  

Laufzeit: 48 Monate 

StärkeR – Strukturierte Delegation ärztlicher Leistungen im Rahmen konzeptionsgere-

gelter Kooperation in der Versorgung von Patienten mit entzündlichem Rheuma 

(Förderwelle 2017-1, TF 1: Modelle mit Delegation und Substitution von Leistungen) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht  

Laufzeit: 42 Monate 
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Projekt und Förderwelle 
Umsetzungsstand (Stand 

11.10.2021) und Laufzeit 

STROKE OWL – Sektorübergreifend organisierte Versorgung komplexer chronischer  

Erkrankungen: Schlaganfall-Lotsen in Ostwestfalen-Lippe 

(Förderwelle 2017-1, Themenoffen) 

Laufend 

Laufzeit: 48 Monate 

TRANSLATE-NAMSE – Verbesserung der Versorgung von Menschen mit seltenen  

Erkrankungen durch Umsetzung von im nationalen Aktionsplan (NAMSE) konsentier-

ten Maßnahmen 

(Förderwelle 2016, TF 4: Versorgungsmodelle für spezielle Patientengruppen – Men-

schen mit seltenen Erkrankungen) 

Abschlussbericht wird erstellt 

bzw. ist eingereicht  

Laufzeit: 42 Monate 

Quelle: Förderdatenanalyse © Prognos AG, 2021 

Ziel aller Projekte in dem Themencluster ist die Verbesserung der Versorgung durch die Stärkung 

von Koordination und Vernetzung zwischen unterschiedlichen Leistungserbringern. Diese sind 

häufig sektorenübergreifend mit dem Ziel, Leistungserbringer entlang der Versorgungskette bes-

ser zu verzahnen, oftmals unter Einschluss von Angeboten, die nicht unmittelbar der Gesund-

heitsversorgung zugerechnet werden, z. B. Pflegeleistungen oder kommunale Angebote. 

Die Projekte richten sich dabei an unterschiedliche Zielgruppen und Indikationen. Vier Projekte 

zielen auf die Verbesserung der Versorgung für ältere Menschen mit unterschiedlichen Indikatio-

nen ab. Drei richten sich speziell an Erwachsene und ein Projekt widmet sich Kindern und Ju-

gendlichen mit seltenen Erkrankungen. Ein weiteres Projekt richtet sich an Menschen mit sozialer 

Benachteiligung im städtischen Raum aller Altersgruppen.  

Zu dem Themencluster gehören drei Projekte, die das Ziel haben, die Versorgung in einer Region 

oder einem Stadtteil sektoren- und indikationsübergreifend besser zu koordinieren, darunter zum 

Teil auch Leistungen der Pflege und Angebote kommunaler Anbieter. Die Zielsetzung sechs weite-

rer Projekte ist die Verbesserung der Versorgung für bestimmte Krankheitsbilder. Zu diesen zäh-

len die Diagnose und Behandlung von entzündlichem Rheuma, die integrierte Versorgung psychi-

scher Erkrankungen, die Nachsorge nach einem Schlaganfall, die Vorbereitung und Nachsorge 

nach einer Knie- oder Hüftprothesenoperation und die Diagnose und Behandlung von seltenen 

Erkrankungen.  

Alle Projekte in dem Themencluster testen Interventionen, die der Vernetzung und Koordination 

der Versorgung dienen. In mehreren Projekten wurde eine neue Lotsenfunktion geschaffen, um 

Angebote und Leistungserbringer besser zu koordinieren. Diese unterscheiden sich darin, wie 

diese Lotsenfunktion ausgeführt wird und an wen sich die Lotsen in erster Linie richten. Da sind 

zum einen Lotsenprojekte, in denen insbesondere Ärzte und Ärztinnen bzw. weiteres medizini-

sches und pflegerisches Personal vernetzt und koordiniert werden (RECOVER, PROMISE, Stroke 

OWL, TRANSLATE-NAMSE). Einige dieser Projekte erproben dabei themenspezifische strukturierte 

Diagnose- bzw. Versorgungspfade. In einer zweiten Projektgruppe richtet sich die Lotsenfunktion 

an Patientinnen und Patienten, um ihren Zugang zur Versorgung zu unterstützen (INVEST Bil-

lstedt/Horn, MamBo, NWGA). In einem Projekt koordinieren Hausärztinnen und -ärzte zusammen 

mit Fachärztinnen und -ärzten die Versorgung durch Konsile, ohne dass eine spezielle Lotsen-

funktion entwickelt wurde (Rheuma-VOR). In einem weiteren Projekt wird Koordination insbeson-

dere dadurch gestärkt, dass Versorgungsleistungen von Fachärztinnen und -ärzten zu speziell 

weitergebildeten Fachangestellten delegiert werden (StärkeR).  

Die Projekte in diesem Themencluster zeichnen sich dadurch aus, dass sie verschiedene Sekto-

ren- und Versorgungsbereiche einbeziehen. In allen Projekten sind Krankenhäuser (einschließlich 
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psychiatrischer Kliniken) Teil der Versorgungskette. Die ambulante ärztliche Versorgung bildet ei-

nen weiteren Baustein in fast allen Projekten. Daneben sind Schnittstellen zu ambulanten und 

stationären Einrichtungen der Rehabilitation, ambulanten Pflegediensten, der Heil- und Hilfsmit-

telversorgung und der Notfallversorgung einschließlich von Krankenhaus- und Institutsambulan-

zen zu bewältigen. Einzelne Projekte beziehen darüber hinaus Sektoren und Akteure mit ein, die 

nicht dem Gesundheits- und Pflegebereich der Sozialversicherung zugerechnet werden, darunter 

Organisationen der Nachbarschaftshilfe, kommunale Unterstützungsangebote, Arbeitgeber- und 

Angehörigenverbände.  
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Projektergebnisse, Instrumente und Veröffentlichungen 

Da für dieses Projekt-Cluster noch keine Beschlüsse des Innovationsfonds vorliegen, sind auch 

die Ergebnisberichte der einzelnen Projekte noch nicht publiziert. Dementsprechend liegen neben 

den Angaben, die die Förderempfänger in der Abschlussbefragung über die Zielerreichung ge-

macht haben, kaum belastbare Erkenntnisse über die messbaren Ergebnisse (d. h. patientenrele-

vante Endpunkte), ihre methodische Validität und Limitationen vor. Eine Ausnahme bildet die Eva-

luation des Projekt INVEST Billstedt/Horn, die vorab bereits veröffentlicht wurde (Kasten). 

Die Projekte im Themencluster haben eine Reihe an Lösungen erarbeitet, die bei der weiteren Im-

plementierung zur Verfügung stehen. Bspw. hat das Projekt Rheuma-VOR einen Screeningbogen 

entwickelt, mit dem Primärversorger diagnoserelevante Informationen von Patientinnen und Pati-

enten mit einer möglichen rheumatischen Erkrankung dokumentieren und an die Fachärztin bzw. 

den Facharzt weiterleiten können.119 Das Projekt TRANSLATE-NAMSE hat einen Fragebogen zur 

Gesundheitskompetenz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit seltener Erkrankung er-

stellt.120  

Das Projekt RECOVER hat zur Verbesserung der Versorgung von Menschen mit psychischen Er-

krankungen Handreichungen und Manuale entwickelt und auf seiner Projektwebsite zur Verfü-

gung gestellt.121 Über ein Dutzend Manuale behandeln die verschiedenen Bausteine der Maßnah-

men, die in dem Projekt getestet wurden und die gemeinsam das „Hamburger Modell“ ergeben.  

 
118 Wild, Eva-Maria; Schreyögg, Jonas (2021): Kurzbericht zur Evaluation INVEST Billstedt/Horn. https://www.hche.uni-ham-

burg.de/forschung/transfer/invest/2021-03-31-hche-kurzbericht-invest-evaluation.pdf, zuletzt abgerufen am 01.12.2021. 
119 Dreher, Matthias; Schwarting, Andreas (2018): „Rheuma-VOR“: Optimierung der Versorgung entzündlich-rheumatischer Erkrankun-

gen – eine rheinland-pfälzische Proof-of-Concept-Studie. Ärzteblatt Rheinland-Pfalz 12/2018, S. 20-21. 
120 Grasemann, Corinna et al. (2020): Ein strukturierter Versorgungspfad von der Pädiatrie in die Erwachsenenmedizin für Jugendliche 

und junge Erwachsene mit einer seltenen Erkrankung. Monatsschrift Kinderheilkunde. https://doi.org/10.1007/s00112-020-00929-

5, zuletzt abgerufen am 13.10.2021. 
121 Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) (o. D.): Willkommen bei RECOVER. Manuale. https://www.recover-hamburg.de/pub-

likationen/manuale/, zuletzt abgerufen am 14.10.2021. 

Evaluationsergebnisse: Beispiel INVEST Billstedt/Horn 

Die Evaluationsergebnisse des Projekts INVEST Billstedt/Horn wurden bereits auf der 

Website der Universität Hamburg als Kurzbericht und in Langfassung veröffentlicht.118 

Der vorläufige Bericht vermerkt, dass der neue Versorgungsansatz – der Gesundheits-

kiosk im Hamburger Stadtteil Billstedt/Horn und die mit ihm einhergehenden unterstüt-

zenden Maßnahmen – seine vier Hauptziele überwiegend erreicht habe. Insbesondere 

habe die Evaluation ergeben, dass sich der Zugang zu Gesundheitsversorgung und die 

gesundheitlichen Chancen der an der Studie teilnehmenden Bevölkerung verbessert 

habe. Ebenso sei die Patientenzufriedenheit und die Arbeitszufriedenheit des Gesund-

heitspersonals gesteigert worden. Allerdings seien die Ergebnisse zur Wirtschaftlichkeit 

widersprüchlich. Einerseits sei die Rate der ambulant-sensitiven Krankenhausfälle in 

der Versichertenstichprobe gesunken, andererseits sei sie in der Gesamtbetrachtung 

der Versicherten der beteiligten Kassen im Vergleich zu anderen Stadtteilen Hamburgs 

gestiegen. Leistungsausgaben seien für Pflegeleistungen gestiegen, während sie für 

Arzneimittel zurückgegangen seien. Insgesamt werden die Ergebnisse der wirtschaftli-

chen Bewertung als nicht belastbar eingestuft. 
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Zum Zeitpunkt der Berichtslegung liegen bereits eine Reihe an wissenschaftlichen Publikationen 

aus den Projekten vor. Diese beziehen sich jedoch in erster Linie auf die Vorstellung der Studien- 

bzw. Evaluationsprotokolle und enthalten bislang nur wenige Einblicke in die erreichten Projekter-

gebnisse.122  Einzelne Projektverantwortliche haben zudem eine zum Teil erhebliche Anzahl an 

Vorträgen gehalten, um die Fachöffentlichkeit über die Inhalte und Ergebnisse der getesteten 

Maßnahmen zu informieren. Diese Aktivitäten sind wichtig, um Informationen über die Projekte 

zu verbreiten, um Erfahrungen und Evidenz zugänglich zu machen und um weitere Akteure von 

der Sinnhaftigkeit neuer Maßnahmen zu überzeugen.  

Zukunftsperspektiven der Projekte 

Auffallend in diesem Projektcluster ist, dass die in den Interviews mit Projektverantwortlichen an-

gedachten Übertragungswege in die Regelversorgung sehr individuell ausfallen. Das ist zum ei-

nen der Tatsache geschuldet, dass viele der Vernetzungs- und Koordinationsprojekte aus Bün-

deln an Maßnahmen bestehen, die in unterschiedlicher Weise übertragen werden müssen bzw. 

deren Umsetzung mehr als einen Regelungsmechanismus erfordert. In Projekten, die eine Lot-

sen- oder Koordinationsfunktion etabliert haben, müsste für eine Überführung in die Regelversor-

gung geklärt werden, wie diese zusätzliche Funktion langfristig finanziert werden könnte, da sie 

nicht mit einer existierenden Finanzierungsform (z. B. Gebührenordnung, Fallpauschale) kompati-

bel ist. Dies ist besonders herausfordernd, wenn es um die Koordination von Leistungen geht, die 

nicht im Regelungsbereich des SGB V liegen.  

In einigen Fällen sind während der Projektlaufzeit Regelungen geschaffen worden, die einzelne 

Maßnahmen, die in Projekten zur Vernetzung und Koordination getestet wurden, überführen oder 

ihre Überführung ermöglichen. Dabei ist jedoch nicht immer klar, inwiefern die Projekterfahrun-

gen in die Entstehung dieser Regelungen direkt oder indirekt eingeflossen sind (z. B. durch Aktivi-

täten der Projekte zur Wissensverbreitung oder Beratung des G-BA oder anderer Institutionen 

durch die Projektverantwortlichen). Beispiele sind: 

■ die Stationsäquivalente Psychiatrische Behandlung (StäB) nach §115d SGB V, die 2017 ein-

geführt wurde (diese hat Bezug zum Projekt RECOVER im Themencluster)

■ die Verordnungsermächtigung nach § 64e SGB V „Modellvorhaben zur umfassenden Diag-

nostik und Therapiefindung mittels Genomsequenzierung bei seltenen und onkologischen Er-

krankungen“ (TRANSLATE-NAMSE)

■ die Anerkennung der Fortbildung zur Medizinischen Fachangestellten „Rheumatologie“ ein-

schließlich Veröffentlichung eines Musterfortbildungscurriculums (StärkeR) 123

■ die Möglichkeit, Anreize für im Projekt etablierte Maßnahmen in Qualitätsverträge nach

§ 110 SGB V zu integrieren (PROMISE).

In einigen Fällen wurde die Umsetzung in diesen Regelungen von den Förderempfängern jedoch 

als nicht gleichwertig zu den Maßnahmen bewertet, die im Projekt entwickelt und getestet wur-

den. So würden die Regelung der STäB weniger Flexibilität in der Wahl der Versorgungssettings 

122 Richter, Simone et al. (2020): People with multimorbidity in outpatient care: patient-focused and needs-oriented healthcare man-

agement (MamBo) – protocol for a multiperspective evaluation study. BMC Health Services Research, 

https://doi.org/10.1186/s12913-020-05178-6, zuletzt abgerufen am 13.10.2021. Betz, Ulrich et al. (2021): The PROMISE study 

protocol: a multicentre perspective study of process optimization with interdisciplinary and cross-sectora care for German patients 

receiving hip and knee endoprotheses. Acta Orthopaedica 92 (2): 156-162. Lambert, Martin et al. (2020): Study protocol for a ran-

domised controlled trial evaluating an evidence-based, stepped and coordinated care service model for mental disorders (RECOVER). 

BMJ Open 10:e036021. http://doi:10.1136/bmjopen-2019-036021, zuletzt abgerufen am 13.10.2021.  
123 Bundesärztekammer (2020): Musterfortbildungscurriculum für Medizinische Fachangestellte „Rheumatologie“. Abgefragt unter 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/MFA/Musterfortbildungscurricu-

lum_MFA_Rheumatologie.pdf, zuletzt abgerufen am 12.10.2021. 
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erlauben, als aus Sicht der Förderempfänger wünschenswert wäre. Die Nutzung eines Qualitäts-

vertrags im Anschluss an ein Projekt wurde zwar erwogen, aber bislang wurde keine Einigung er-

zielt. Der Qualitätsvertrag hätte die Leistungserbringer auf die Erfüllung von Indikatoren verpflich-

tet, die die Umsetzung bzw. Verstetigung der Maßnahmen begünstigt hätte. 

Im Interview gaben drei der neun Förderempfänger an, dass sie nicht davon ausgehen, dass es 

im Anschluss an ihr Projekt zu einer Empfehlung für die Übernahme in die Regelversorgung durch 

den IA kommt. Dies war insbesondere dann der Fall, wenn Evaluationsergebnisse als nicht oder 

nicht hinreichend positiv (inkl. nicht statistisch signifikant) und/oder methodisch belastbar einge-

schätzt wurden. Bei den drei Projekten handelt es sich um Projekte, die die Etablierung einer Lot-

senfunktion zum Ziel haben.  

Bei der Frage nach den regulatorischen Anpassungen für eine Übertragung steht bei fast allen 

hier untersuchten Projekten die Vergütung im Vordergrund. Die Finanzierungsfrage ist einerseits 

zentral, wenn es darum geht, zusätzlich oder anders erbrachte Leistungen sachgerecht zu vergü-

ten, andererseits können Finanzierungsmechanismen auch dazu dienen, Anreize zu schaffen, die 

die Verbreitung der Maßnahmen in die Fläche fördern bzw. beschleunigen. Eine Änderung der Be-

rufsordnungen beteiligter Gesundheitsberufe wurde nur von einem Förderempfänger als notwen-

dig erachtet. Wie oben angeführt, hatte die Bundesärztekammer im Fall der Qualifizierung zur 

bzw. zum Medizinischen Fachangestellten „Rheumatologie“ diese bereits anerkannt und damit 

eine Voraussetzung geschaffen, dass Maßnahmen der Versorgung von Ärztinnen und Ärzten dele-

giert werden können.  

Förderempfänger gaben auch an, dass einige regulatorische Änderungen, die während der Pro-

jektlaufzeit stattgefunden haben, die Übertragung einzelner Maßnahmen begünstigen. Zu nennen 

ist insbesondere die Schaffung eines Anspruchs auf Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwen-

dungen (DiGAs) durch das DVG, das damit auch die Voraussetzung für die Kostenübernahme für 

die Nutzerinnen und Nutzer dieser Anwendungen geschaffen hat. Diese ist vor allem in Projekten 

relevant, in der Maßnahmen der Koordination auch Komponenten haben, die direkt auf die Kom-

munikation und den verstärkten Austausch mit Patientinnen und Patienten abzielt, z. B. durch Zu-

satzangebote wie Apps.  

Im Interview zeigten sich Projektverantwortliche skeptisch, ob die Sektorengrenzen, über die hin-

weg Leistungen im Rahmen der Projekte koordiniert und vernetzt wurden, nach Ende der Projekte 

weiterhin überwunden werden können. Viele befürchteten, dass diese Sektorengrenzen dauer-

hafte Hürden für die Integration der Versorgung darstellen und dass Lösungen nach Ende des 

Projekts hinter die Grenzen des SGB V „zurückfallen“. Hier wurden neue Finanzierungslösungen 

gefordert, insbesondere um Maßnahmen und Leistungen, die in die Regelungsbereiche unter-

schiedlicher Sozialgesetzbücher fallen einschließlich Maßnahmen, die von Ländern und Kommu-

nen finanziert werden, durch die Option gemeinsamer Vergütung besser zu verzahnen.  

In drei Projekten wurde eine selektivvertragliche Übergangslösung gefunden, um die Zeit zwi-

schen Interventionsabschluss und einer Entscheidung des IA zu überbrücken. Die Verträge sind 

grundsätzlich befristet, insofern ist diese Fortführung temporär. In vier Fällen wurden die Selektiv-

verträge nach Ende des Projekts nicht wieder aufgelegt. Als Gründe dafür wurden Evaluationser-

gebnisse, die als nicht hinreichend positiv oder uneindeutig angesehen wurden, aber auch man-

gelndes Interesse vonseiten der Krankenkassen angegeben.  

In einem Projekt wurde eine selektivvertragliche Regelung bereits zu Beginn ausgeschlossen, um 

zu verhindern, dass Patientinnen und Patienten, die nicht bei teilnehmenden Krankenkassen ver-
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sichert sind, von der Leistung ausgeschlossen werden. Auch Projekte, die durch einen Selektiv-

vertrag fortgeführt werden, sehen diese Form der Finanzierung nicht notwendig als eine erstre-

benswerte „Dauerlösung“ an, weil sie die Leistungen auf bestimmte Versichertengruppen be-

schränken, wenn sich nicht alle Kassen an dem Vertrag beteiligten. Gleichzeitig schließen Selek-

tivverträge auch Leistungserbringer aus, sofern sie an dem Vertrag nicht teilnehmen. Dies wurde 

nur im Einzelfall als Vorteil herausgehoben, z. B. wenn die Qualität der Leistung von der Expertise 

und Ausstattung bestimmter Leistungserbringer abhängt. Die Frage, ob Selektivverträge für Pro-

jekte der regionalen Vernetzung oder mit lokaler Lotsenfunktion besonders geeignet seien, 

konnte im Rahmen der Befragungen nicht eindeutig beantwortet werden.  

7.2.4 Zwischenfazit: Zentrale Befunde und Bewertung 

Das vorangegangene Kapitel hat ausgewählte Projekte auf ihre Transferchancen und die Möglich-

keit einer Übertragung in die GKV-Versorgung hin ausgewertet. Diese Projekte wurden drei The-

menclustern zugeordnet, die für die Weiterentwicklung der GKV-Versorgung relevant sind: 

1. Flächendeckende Versorgung durch digitale und telemedizinische Unterstützung

2. Sektorenübergreifende Versorgung älterer Menschen unter schwerpunktmäßiger Beteiligung

von ambulanter und/oder stationärer Pflege

3. Umfassende Koordinierung und Vernetzung von Versorgungsstrukturen

Die meisten dieser Projekte sind bereits abgeschlossen, bei einigen steht der Projektabschluss 

jedoch noch aus. Nach Einschätzung der Projektverantwortlichen hat die Mehrheit der Projekte 

wissenschaftliche Nachweise erbracht bzw. Erkenntnisse erarbeitet, die für die Weiterentwicklung 

der GKV relevant sind. Im Zuge der Projekte wurde eine Vielzahl an digitalen und analogen Instru-

menten und Lösungen erarbeitet und weitere Leistungen erbracht, die für eine Implementierung 

in der Fläche genutzt werden können. Zudem haben viele Projektverantwortliche Publikationen 

erarbeitet sowie Projektergebnisse und Implementierungserfahrungen mit der Fachöffentlichkeit 

geteilt. Insofern wurden erhebliche Vorleistungen im Hinblick auf eine Übertragung erbracht. Hier 

wäre nach Ansicht des Evaluationsteams zu überlegen, wie dieses Material für die zukünftige Im-

plementierung in der Fläche möglichst niederschwellig nutzbar gemacht werden kann, sofern 

eine Übertragung vom IA empfohlen wird.  

Angesichts der Komplexität vieler NVF gibt es eine Vielzahl an Anpassungen, die erforderlich sind, 

um eine Übertragung in die GKV-Versorgung und eine Implementierung in der Fläche zu ermögli-

chen. Denn die NVF bestehen regelhaft aus mehreren Maßnahmen, oft an den Schnittstellen 

mehrerer Sektoren (auch außerhalb der GKV) und erfordern zwingend andere Systemvorausset-

zungen (z. B. flächendeckende Internetabdeckung im ländlichen Raum, Interoperabilität neuer 

Praxissoftware). Auf regulatorischer Seite bezieht sich der Anpassungsbedarf insbesondere auf 

die Schaffung von Finanzierungs- bzw. Abrechnungsmöglichkeiten. Bei sozialleistungsträgerüber-

greifenden Maßnahmen bedeutet das jedoch auch, dass Finanzierungslösungen geschaffen wer-

den müssen, die zumindest teilweise auch außerhalb der GKV liegen. Daneben sind häufig an-

dere regulatorische Anpassungen erforderlich, um eine Übertragung der Projekterkenntnisse in 

die GKV-Versorgung zu ermöglichen. Dazu gehören Änderungen von Berufsordnungen, um z. B. 

Maßnahmen, die auf die Delegation und Substitution ärztlicher Leistungen zielen, zu verstetigen 

und neue Berufsbilder, wie die der Lotsen und Koordinatoren, sinnvoll zu integrieren und zu un-

terstützen.  

Ein Ergebnis dieser Untersuchung ist, dass es keinen allgemeingültigen Übertragungspfad gibt. 

Abhängig von der jeweiligen NVF sind eine Vielzahl an Aspekten zu bedenken und zu bewerten, 
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um die Übertragung und Ausbreitung in der Fläche zu ermöglichen. Zudem sind jeweils unter-

schiedliche Konstellationen an Akteuren im Gesundheitswesen für eine Überführung in die Praxis 

zuständig. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn Sektoren und Berufsgruppen, ggf. auch 

über die Grenzen der GKV-Versorgung hinaus, miteinander verzahnt werden sollen. Nur ein Teil 

des Regelungsbedarfs fällt bislang in die Verantwortlichkeit des G-BA und seiner Unteraus-

schüsse. Auch das BMG sowie andere Akteure und Institutionen auf Bundesebene sind bislang 

nur selten Adressaten von IA-Empfehlungen für die Übertragung. Ähnliches gilt für VSF-Projekte, 

für die oftmals eine weitere Erforschung bzw. Erprobung vom IA empfohlen wird, bevor eine Ent-

scheidung darüber getroffen werden kann, wie die Erkenntnisse und ggf. Maßnahmen in die Re-

gelversorgung übertragen werden können.  

Auffallend ist auch, dass die Projektverantwortlichen großes Gewicht auf die Fortsetzung des ei-

genen Projekts legen, obwohl dies nicht im Rahmen der Förderung des Innovationsfonds vorgese-

hen ist. Hier zeigen sich vor allem zwei Pfade: Zum einen werden Selektivverträge geschlossen, 

die häufig trotz veränderter Bedingungen (vor allem trotz des Endes der Förderung durch den In-

novationsfonds) auf den Erfahrungen des Vertrags während der Förderlaufzeit aufbauen. Zum an-

deren werden länderspezifische Wege zur Übertragung bzw. Fortführung der Projekte beschritten. 

Diese Lösungen sind jedoch nur zum Teil auf Dauer angelegt. In einigen Fällen wurden nur befris-

tete Zwischenlösungen gefunden, die zum Teil Modellcharakter haben, d. h. eine weitere Erpro-

bung ermöglichen. Zum Berichtszeitpunkt ist noch nicht bewertbar, wie diese unabhängig von 

den IA-Empfehlungen durch die Projektverantwortlichen initiierten Aktivitäten mit Blick auf das 

Ziel des Innovationfonds – die dauerhafte und evidenzbasierte Weiterentwicklung der GKV-Ver-

sorgung – verhalten. Aus Sicht des Evaluationsteams kann sich einerseits das hiermit eng ver-

bundene generelle Engagement der Projektverantwortlichen (z. B. Publikationen, Vorträge und 

Vernetzung) positiv auf die Implementierung von Maßnahmen in der Fläche auswirken. Anderer-

seits ist nicht auszuschließen, dass die projektbezogene Fortsetzung im Widerspruch zu einem 

ggf. negativen Beschluss des IA stehen könnte.  
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8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

In diesem Kapitel werden sämtliche Befunde der Evaluation hinsichtlich der Leitfrage bewertet, 

„ob der Innovationsfonds grundsätzlich ein geeignetes Instrument darstellt, um zur Weiterent-

wicklung der GKV-Versorgung beizutragen“124. Bewertet werden auch die im Begründungstext 

zum GKV-VSG genannten Fragen: 

1. Sind die Förderstrukturen effektiv?

2. Ist eine sinnvolle Themenauswahl erfolgt?

3. Ist das Zusammenspiel der Gremien effektiv?

4. Ist der Innovationsfonds richtig organisiert?

5. Die wissenschaftliche Auswertung umfasst auch die Prüfung der wirtschaftlichen und sparsa-

men Verwendung der Mittel durch den Innovationsfonds.125

Aus den Evaluationsergebnissen lassen sich Schlussfolgerungen und Empfehlungen für mögliche 

Weiterentwicklungen des Innovationsfonds ableiten, die im Folgenden erläutert werden. Diese 

beschränken sich nicht auf die Beantwortung der o. g. Fragen, sondern nehmen auch die Ziele 

des Innovationsfonds in den Blick. 

8.1 Bisherige Zielerreichung des Innovationsfonds 

Insgesamt zeigen die Befunde der Evaluation ein positives Bild des Entwicklungsstandes des In-

novationsfonds und ein hohes Potenzial des Fonds zur Weiterentwicklung der GKV-Versorgung.  

Die Förderstrukturen und die Zusammenarbeit der Gremien haben sich als leistungsfähig und ef-

fektiv bewährt. Die Verwendung der Mittel ist budgetkonform; die Steigerung der Verwaltungskos-

ten ist durch die wachsende Zahl der laufenden Projekte begründet und angemessen. Die Förder-

angebote sind umfangreich, zielgerichtet und bilden wesentliche Versorgungsbedarfe im Gesund-

heitswesen ab. Die Themenschwerpunkte basieren inzwischen auf einem offenen Konsultations-

verfahren für Stakeholder. Zahlreiche Akteure des Gesundheitswesens – darunter Leistungser-

bringer, Forschungseinrichtungen und Krankenkassen – arbeiten in neuen Konstellationen zu-

sammen, um gemeinsam innovative Versorgungsformen zu erproben und wissenschaftliche Er-

kenntnisse zu erarbeiten. Nach Einschätzung des Evaluationsteams stärkt diese Zusammenar-

beit auch das generelle Innovationsgeschehen im Gesundheitswesen. Die strukturierte Dokumen-

tation, Auswertung und Transparenz der Projektergebnisse (einschließlich der in den Projekten 

entwickelten Instrumente) sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass die Ergebnisse in der Flä-

che eine Wirkung entfalten können. 

Auf Grundlage aller Befunde kann eine Fortführung des Innovationsfonds über das Jahr 2024 hin-

aus empfohlen werden. Für eine unbefristete Fortführung spricht darüber hinaus, dass davon 

auszugehen ist, dass sich das Gesundheitssystem in den kommenden Jahren fortgesetzt neuen 

Veränderungen stellen muss, etwa den Folgen der demografischen Entwicklung oder der fort-

schreitenden Digitalisierung. Die sich daraus ergebenden Herausforderungen und Möglichkeiten 

124 Bundesministerium für Gesundheit (2017): Leistungsbeschreibung für den Dienstleistungsauftrag „Wissenschaftliche Auswertung 

der Förderung aus dem Innovationsfonds gem. § 92a Abs. 5 SGB V“, S. 4. 
125 Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-VSG), BtDrs: 18/4095. 
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zur Weiterentwicklung und Verbesserung sollten im Interesse des Patientenwohls und der Wirt-

schaftlichkeit genutzt werden. Der Innovationsfonds ermöglicht eine interdisziplinäre, interprofes-

sionelle, herstellerunabhängige und strukturierte Innovationsförderung. Diese Innovationsförde-

rung, die auf Priorisierung von Erkenntnisinteressen, umfassender Evidenzgenerierung und direk-

tem Umsetzungsbezug beruht, ist in dieser Form und Größenordnung bislang einzigartig im deut-

schen Gesundheitswesen. Mit diesen Alleinstellungsmerkmalen kann der Fonds einen wichtigen 

Beitrag zur Zukunftsfestigkeit der GKV leisten. Sein Auftrag ist nicht auf eine aktuelle Problem-

lage oder einen abschließenden Erkenntnisgewinn gerichtet, sondern als permanente, langfris-

tige Aufgabe und als kontinuierlicher Lernprozess angelegt.  

Vor diesem Hintergrund ist die Leitfrage der Evaluation „[Ist] der Innovationsfonds grundsätzlich 

ein geeignetes Instrument […], um zur Weiterentwicklung der GKV-Versorgung beizutragen?“ mit 

Ja zu beantworten. Die Zielerfüllung einer qualitativen Weiterentwicklung der GKV-Versorgung ist 

zum Berichtszeitpunkt allerdings noch nicht abschließend zu bewerten, weil erst ein geringer An-

teil der Projekte abgeschlossen wurde. Allerdings haben erste Ansätze aus den Projekten zum Be-

richtszeitpunkt bereits einen Niederschlag in der Versorgung gefunden. Wichtig ist, die Umset-

zung von Empfehlungen und ihre Auswirkungen auf die Versorgung weiter zu beobachten. Es wird 

daher empfohlen, die Fortführung des Innovationfonds an eine kontinuierliche Überprüfung sei-

ner Zielerfüllung zu knüpfen und als Instrument der Innovationsförderung an neue Entwicklungen 

und Bedarfe anzupassen. 

8.2 Organisation und Finanzierung 

Aufbauorganisation 

Für den Innovationsfonds wurde basierend auf den gesetzlichen Regelungen zur Durchführung 

der Förderung eine Organisationsstruktur geschaffen, die entscheidend zur Effektivität der Pro-

zesse beiträgt. Die gegenwärtige Aufgabenverteilung zwischen den einzelnen Gremien des Fonds 

(Innovations-, Arbeits-, Finanzausschuss) sowie zwischen diesen Gremien und der GS ist als sach-

gerecht und leistungsfähig zu bezeichnen. Vor diesem Hintergrund sind die beiden an die Evalua-

Empfehlung zur Fortführung des Innovationsfonds 

Der Innovationsfonds sollte über das Jahr 2024 hinaus unbefristet fortgeführt werden. 

Empfehlung zur zukünftigen Evaluation des Innovationsfonds 

Die Evaluation des Innovationsfonds sollte weiter fortgesetzt werden, um seine Zieler-

reichung und Wirkung auf die Versorgung kontinuierlich zu überprüfen. Das Förderin-

strument Innovationsfonds sollte dementsprechend an neue Erkenntnisse angepasst 

werden. 
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tion gerichteten Fragestellungen aus dem Begründungstext zum GKV-VSG „Ist das Zusammen-

spiel der Gremien effektiv?“ und „Ist der Innovationsfonds richtig organisiert?“ mit Ja zu beant-

worten. Jedoch sollte geprüft werden, ob weitere Aufgaben vom AA auf die GS übertragen werden 

können, um die Arbeitseffizienz vor dem Hintergrund der wachsenden Anzahl laufender und zum 

Abschluss kommender Projekte weiter zu erhöhen. Positive Auswirkungen auf eine erfolgreiche 

Umsetzung der Projekte sind von der stärkeren fachlichen Beratung der Antragsteller und Förder-

empfänger durch die GS bzw. den PT zu erwarten. 

Die Schaffung eines Expertenpools von zurzeit ca. 120 Expertinnen und Experten und die damit 

verbundene Ausweitung der wissenschaftlichen und versorgungspraktischen Expertise bei der Be-

gutachtung von Ideenskizzen und Anträgen sind grundsätzlich positiv zu bewerten. Der Pool er-

möglicht eine adäquate Begutachtung der Förderanträge in ihrer gesamten fachlichen Breite und 

stärkt die Praxisorientierung der Förderung. Kritisch zu hinterfragen ist die gegenwärtige Umset-

zung der Regelung. Der Pool ist sehr heterogen besetzt, die Qualität der Begutachtungen wird von 

den Befragten als unterschiedlich wahrgenommen. Die Empfehlungen der Expertinnen und Exper-

ten weichen häufig voneinander ab, was bei Förderentscheidungen durchaus mit einem fachli-

chen Mehrwert verbunden sein kann, andererseits aber auch zu einem hohen Diskussionsbedarf 

bei der Entscheidungsfindung führt. Empfohlen werden daher 

■ die Optimierung des standardisierten Bewertungssystems für die Begutachtung von

Ideenskizzen und Anträgen, verbunden mit der Möglichkeit, die Gutachterinnen und Gutach-

ter mit der Bewertung spezieller Aspekte der Anträge zu beauftragen (entsprechend ihrer je-

weiligen Fachkenntnis)

■ eine intensivere Vermittlung des Bewertungssystems an die Expertinnen und Experten im

Rahmen von geeigneten Informationsangeboten, z. B. Veranstaltungen, um ein gemeinsames

Verständnis des Bewertungssystems zu bewirken,

■ der Ausbau qualitätssichernder Maßnahmen bei der Besetzung des Pools (z. B. Evaluation

der Aufnahmevoraussetzungen, Verringerung der Fluktuation).

Insgesamt ist mit diesen Maßnahmen eine intensivere Steuerung des Expertenpools und seiner 

Aufgaben durch die GS verbunden. 

Die namentliche Veröffentlichung der benannten Expertinnen und Experten auf der Website des 

IA kann zur Sichtbarkeit ihrer Rolle und zur Transparenz des Begutachtungsverfahrens beitragen. 
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Finanzierung 

Bezüglich des Fördervolumens und seiner Verteilung auf die beiden Förderlinien des Innovations-

fonds wurden im Zuge des DVG zwei Anpassungen vorgenommen. Zum einen wurde die insge-

samt zur Verfügung stehende jährliche Fördersumme von 300 auf 200 Mio. € reduziert; zum an-

deren verringerte sich der VSF-Anteil von 25 auf 20 % zugunsten der NVF.  

Bezüglich der Verwaltungskosten des Fonds (2020: 4,8 % des jährlichen Fördervolumens von 

200 Mio. €) ist von einer sparsamen Verwendung der Mittel auszugehen; Erfahrungswerte aus 

anderen Förderprogrammen bestätigen dies. Auch ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass 

alle Projektanträge explizit auf ihre Wirtschaftlichkeit und die Verhältnismäßigkeit von Implemen-

tierungskosten und Nutzen hin geprüft werden. Von der laut dem Begründungstext zum GKV-VSG 

zu prüfenden „wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung der eingesetzten Mittel“ kann somit 

generell ausgegangen werden. 

Eine für die Zukunft angemessene Höhe des Fördervolumens lässt sich nicht exakt bestimmen. 

Es sollte allerdings in Betracht gezogen werden, das Fördervolumen vorübergehend etwas nach 

unten anzupassen, um das Augenmerk und die Kapazitäten stärker auf Wissensmanagement-

Aufgaben zu lenken, d. h. auf die Einordnung, die Systematisierung, die Nutzung und den Transfer 

der vorliegenden und weiter anwachsenden Projektergebnisse. Sinnvoll ist zudem eine fortlau-

fende Beobachtung des Weiterentwicklungspotenzials der eingehenden Projektanträge für die 

GKV-Versorgung. Ist hier eine Veränderung zu verzeichnen, sollte mittelfristig auch eine Anpas-

sung der Fördervolumina ins Auge gefasst werden. 

Empfehlungen zur Organisation und zum Expertenpool 

Die Übertragung weiterer Aufgaben bzw. Befugnisse vom Arbeitsausschuss auf die Ge-

schäftsstelle sollte geprüft werden.  

Die namentliche Veröffentlichung der Expertinnen und Experten des Pools wird im 

Sinne der Sichtbarkeit und Transparenz empfohlen. Es sollte außerdem eine intensivere 

Steuerung des Expertenpools und seiner Aufgaben durch die Geschäftsstelle erfolgen, 

z. B. mithilfe folgender Maßnahmen: 

■ Optimierung der Vermittlung des standardisierten Bewertungssystems und der An-

forderungen an die Begutachtung für Ideenskizzen und Anträge 

■ ggf. Beauftragung der Gutachter mit der Bewertung spezieller Aspekte der Förder-

anträge 

■ Ausbau qualitätssichernder Maßnahmen bei der Besetzung des Pools (z. B. Evalua-

tion der Aufnahmevoraussetzungen, Verringerung der Fluktuation) 
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8.3 Förderprozess 

Themenfindung und -auswahl für Förderbekanntmachungen 

Die in den themenspezifischen Förderbekanntmachungen adressierten Themen wurden bis 2019 

von den Akteuren des Innovationsfonds erarbeitet und vom IA diskutiert und ausgewählt. Seit 

2020 wird diesem Prozess ein Konsultationsverfahren vorgeschaltet, in dem insbesondere Stake-

holder aus dem Gesundheitswesen, die nicht im IA vertreten sind, dazu aufgefordert sind, The-

men und ergänzende Förderkriterien einzubringen. Diese Erfahrungen und Bedarfe, die so an den 

Innovationsfonds herangetragen werden, bilden nun die Grundlage der Themenvorbereitung 

durch die GS und den AA. Dieser Prozess orientiert sich dadurch überwiegend an den aktuellen 

Bedarfen und Herausforderungen, die von den Akteuren des deutschen Gesundheitswesens ge-

sehen werden.  

Für die künftige Themenfindung und -auswahl ist eine Rückschau auf das bisher Erreichte beson-

ders wichtig. Mit einer übergreifenden Analyse der bisherigen Projekte und ihrer Erkenntnisse 

könnte ein Überblick geschaffen werden, welche Themen bisher bearbeitet wurden, inwieweit zu 

den adressierten Themen Erkenntnisse generiert werden konnten, wo weiterhin Erkenntnislücken 

bestehen und wo projektübergreifende Metaanalysen Ergebnisse bündeln und zusammenführen 

könnten. Auf dieser Grundlage könnten gezielt Themen, die bisher „weiße Flecken“ darstellen, 

und Bedarfe für Anschlussprojekte identifiziert und in Förderbekanntmachungen adressiert wer-

den.  

Die Evaluationsbefunde zu Zielgruppen, Konsortialpartnern und Beteiligten der Projekte weisen 

darauf hin, dass bestimmte Zielgruppen bzw. Akteure noch stärker bei der Förderung berücksich-

tigt werden sollten (Kapitel 8.4). Neben der Veröffentlichung entsprechender themenspezifischer 

Förderbekanntmachungen, sollte daher die Aufmerksamkeit dieser Akteure auf die Fördermög-

Empfehlungen zur Finanzierung 

Es sollte eine laufende Überprüfung des jährlichen Fördervolumens erfolgen, mit Blick 

auf die systematische Verarbeitung der weiter anwachsenden Projektergebnisse und 

möglichen Veränderungen im Innovationsgrad der künftig eingehenden Projektanträge. 

Empfehlung zur Themenauswahl in den Förderbekanntmachungen 

In der Themenauswahl sollte künftig die Anschlussfähigkeit zu bisherigen Ergebnissen 

des Innovationsfonds systematisch sichergestellt werden. Eine übergreifende Analyse 

bestehender Projekte und Ergebnisse wäre hierfür eine hilfreiche Grundlage (Kapi-

tel 8.5). Erkenntnislücken in bereits identifizierten Themenbereichen und Bedarfe für 

Anschlussprojekte könnten so identifiziert und adressiert werden. 
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lichkeiten des Innovationsfonds gelenkt werden. Es wird daher empfohlen, zukünftig bei relevan-

ten Förderbekanntmachungen eine adressatengerechte und zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit 

(z. B. Veranstaltungen) durchzuführen, um bestimmte adressierte Akteure für die Förderung zu 

gewinnen. 

Zweistufiges Förderverfahren in den NVF 

2020 wurde ein zweistufiges Förderverfahren für NVF eingeführt. Antragsteller reichen zunächst 

nur eine Ideenskizze ein, auf deren Grundlage über eine sechsmonatige Förderung einer soge-

nannten Konzeptionsphase entschieden wird. Diese dient der Ausarbeitung eines detaillierten 

Projektkonzepts inklusive vorbereitender Aufgaben wie z. B. der Gewinnung der erforderlichen 

Projektpartner, Entwicklung einer Projektstruktur und Kooperationsstrategie, die Vorbereitung 

vertraglicher Grundlagen und die Ausarbeitung eines detaillierten Evaluationskonzepts mit einer 

realistischen Fallzahlplanung und Rekrutierungsstrategie. Diese Phase wird intensiv beratend 

vom PT und der GS begleitet. Am Ende der Konzeptionsphase steht die Ausarbeitung eines Voll-

antrages, der die Entscheidungsgrundlage für die Projektförderung von in der Regel 20 NVF bil-

det. 

Hintergrund der Einführung eines zweistufigen Verfahrens war zum einen der große Aufwand, der 

mit der Erstellung eines Vollantrags verbunden ist. Vor allem für weniger erfahrene Antragsteller, 

z. B. Antragsteller aus nicht wissenschaftsnahen Organisationen, bestanden Schwierigkeiten, ge-

nügend personelle und finanzielle Ressourcen für die Erstellung eines Antrags freizustellen. Für 

diese Akteure wurden die Zugangsbarrieren in der Antragstellung als hoch wahrgenommen und 

potenzielle Antragsteller haben mitunter von der Ausarbeitung eines Projektantrags abgesehen. 

Darüber hinaus sind vor allem die NVF zu Beginn mit verschiedenen organisatorischen Aufgaben 

konfrontiert, die auf die Größe der Projekte und die Anzahl der zu koordinierenden Partner zu-

rückzuführen sind, und die den gesamten weiteren Projektablauf verzögern und beeinträchtigen 

können. Die Einführung der Konzeptionsphase könnte hierauf einen regulierenden Einfluss ha-

ben, weil vorbereitende Aufgaben, die vormals erst mit der Projektförderung aufgenommen wur-

den, nun schon in der Konzeptionsphase auf den Weg gebracht werden und dadurch Verzögerun-

gen zum Projektbeginn vermieden werden können. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass die 

Qualität und Umsetzbarkeit der Vollanträge durch die geförderte Konzeptionsphase verbessert 

werden können. 

Die Befragung der Teilnehmenden der ersten Konzeptionsphase zeigt, dass diese überwiegend 

geschätzt und für vielfältige vorbereitende Schritte genutzt wird. Auch mit der Beratung und Un-

terstützung durch den PT und die GS herrscht insgesamt Zufriedenheit. Zum Berichtszeitpunkt 

kann jedoch noch keine abschließende Bewertung des angepassten Förderverfahrens vorgenom-

men werden. Die Effekte auf den Zugang von nicht wissenschaftsnahen Akteuren zur Förderung 

sowie Auswirkungen auf die Qualität der Vollanträge und die gesamten Projektlaufzeiten der NVF 

Empfehlung zur Öffentlichkeitsarbeit zu Förderbekanntmachungen 

Mit dem Ziel bestimmte Akteure bzw. Zielgruppen stärker in die Förderung und die För-

derprojekte einzubeziehen, sollte eine adressatengerechte Öffentlichkeitsarbeit zu rele-

vanten Förderbekanntmachungen entwickelt werden. 
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durch eine Verschiebung von vorbereitenden Aktivitäten aus der Durchführungsphase in die Kon-

zeptionsphase lassen sich erst zukünftig beobachten und ins Verhältnis zu den Aufwänden des 

zweistufigen Verfahrens setzen. 

Administrative Abwicklung der Antragstellung und Förderung 

Der PT und die GS unterstützen Antragsteller bei Fragen rund um die Erstellung einer Projektski-

zze bzw. eines Vollantrages. Neben verschiedenen Dokumenten und Leitfäden spielt vor allem 

der direkte Kontakt mit dem PT eine wichtige Rolle bei der Beantwortung von Fragen für die Aus-

arbeitung der Antragsunterlagen. Die Förderentscheidung wird vom AA unter Berücksichtigung 

der Kurzgutachten aus dem Expertenpool vorbereitet. Der IA trifft auf dieser Grundlage die För-

derentscheidung. Die Antragsteller werden im Anschluss über positive oder negative Entscheidun-

gen sowie Auflagen informiert. Der PT unterstützt auch bei der Bearbeitung der Auflagen, in der 

Konzeptionsphase und bei den administrativen Anforderungen nach Erteilung eines Förderbe-

scheides. 

Die Antragsteller und Förderempfänger schätzen den engen Kontakt zum PT. Die Beratungsleis-

tung des PT wird positiv wahrgenommen und hat sich seit Beginn des Innovationsfonds verbes-

sert. Beschwerden mit Hinblick auf den großen administrativen Aufwand von Änderungsanträgen 

sind vergleichbar mit denen anderer Forschungsförderprogramme von Bundesministerien. Lange 

Bearbeitungszeiten bei Änderungsanträgen lassen sich zum Teil auch auf den erhöhten Anpas-

sungsbedarf durch die Covid-19-Pandemie zurückführen. 

Für die Antragsteller ist jedoch nicht immer nachvollziehbar, wie Förderentscheidungen im IA ge-

troffen werden. Gerade vor dem Hintergrund aufwendiger Antragsstellungsprozesse wäre eine de-

tailliertere Begründung vor allem der negativen Bescheide vorteilhaft. 

Empfehlung zum zweistufigen Förderverfahren für NVF 

Die Effekte des zweistufigen Förderverfahrens für NVF sollten weiter beobachtet wer-

den. Dabei sollten insbesondere Auswirkungen auf die Projektlaufzeiten und ggf. Vor-

teile hinsichtlich Herausforderungen im Projektverlauf (z. B. weniger Hürden, inhaltliche 

Anpassungen) in den Blick genommen werden. Auch die Rolle nicht wissenschaftsnaher 

Organisationen in Förderprojekten könnte durch die Niedrigschwelligkeit der Ideenskiz-

zen beeinflusst werden. 

Empfehlung zur Bekanntgabe der Förderentscheidungen 

Die Bescheide insbesondere für abgelehnte Förderanträge sollten um eine detailliertere 

Begründung der Entscheidung ergänzt werden. Dadurch werden die Förderentscheidun-

gen für die Antragsteller transparenter und das Feedback zu den Anträgen erlaubt Lern-

prozesse. 
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Häufig befassen sich Projekte in der Durchführung mit ähnlichen Herausforderungen – z. B. ähnli-

chen technischen Hürden oder inhaltlich-methodischen Problemstellungen. Diese werden in der 

Regel individuell von den Projekten bewältigt. Austausch- und Vernetzungsformate für die Pro-

jekte können einen Beitrag leisten, von den Erfahrungswerten anderer Projekte zu profitieren. 

8.4 Themenfelder, Förderprojekte und Umsetzungsstand 

Themen, Zielsetzungen und Zielgruppen der Projekte 

Wichtige Hinweise auf das Potenzial zur Weiterentwicklung der Versorgung liefern die Ziele bzw. 

Erkenntnisinteressen der Projekte. Zwei Drittel der NVF führen u. a. digitale oder technologische 

Lösungen in der Versorgung ein. Fast genauso häufig geht es darum, das Zusammenspiel und die 

Koordination der Versorgungsakteure zu verbessern. In dieser Kombination ist ein beachtliches 

Weiterentwicklungspotenzial für die GKV-Versorgung zu sehen, insbesondere mit Blick auf die Di-

gitalisierung und die Überwindung von Sektorengrenzen. Die spezifischen Ziele der Interventionen 

der NVF sind breit gestreut, von Verbesserungen bei der Behandlungsqualität und Patientenzu-

friedenheit bis hin zu Effizienzsteigerungen und Kostenreduktion. Die VSF-Projekte zielen ebenso 

auf vielfältige Erkenntnisse zur Verbesserung der Versorgung ab. Thematische Schwerpunkte lie-

gen hier u. a. auf der Steuerung der Behandlung und Versorgung, dem Qualitätsmanagement so-

wie Diagnose-, Behandlungs- und Rehabilitationsverfahren. Ein Drittel der VSF-Projekte unter-

sucht dabei Fragestellungen, zu denen bisher noch nicht geforscht wurde, während zwei Drittel 

an Forschungsergebnisse im In- und Ausland anknüpfen. Vor diesem Hintergrund ist die an die 

Evaluation gerichtete Frage aus dem Begründungstext zum GKV-VSG „Ist eine sinnvolle Themen-

auswahl erfolgt?“ mit Ja zu beantworten. 

Auffällig ist jedoch, dass fast zwei Drittel der VSF-Projekte keine gesundheitsökonomischen End-

punkte betrachten, obwohl Weiterentwicklungen bei der Versorgungseffizienz ein erklärtes Ziel 

des Innovationsfonds darstellen. Auch fast ein Fünftel der NVF berücksichtigt keine wirtschaftli-

chen Endpunkte, obwohl Kosteneffekte bei der anschließenden Übertragung in die Regelversor-

gung ein maßgebliches Kriterium darstellen. Vor diesem Hintergrund sollte der Blick noch stärker 

auf die Berücksichtigung gesundheitsökonomischer Untersuchungen in den Förderprojekten ge-

richtet werden. Geprüft werden sollte, inwieweit gesundheitsökonomische Gesichtspunkte im 

Rahmen der Förderkriterien und -bekanntmachungen, der Antragsausarbeitung und Projektkon-

zeption sowie der Förderentscheidungen noch gestärkt werden können. 

Empfehlung zur Vernetzung der geförderten Projekte 

Formate zum Austausch und zur Vernetzung zwischen Projekten mit ähnlichen Themen 

oder Methoden sollten regelmäßig durch die Geschäftsstelle des IA angeboten werden, 

um gegenseitiges Lernen zu befördern. 

Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode Drucksache 20/1361– 203 –



Gesamtevaluation des Innovationsfonds | Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Seite 185 

Das themenoffene Fördersegment bietet die Möglichkeit Projektanträge außerhalb der vorgege-

benen Themenfelder zu entwickeln und zu fördern, die aus Versorgungsgesichtspunkten von be-

sonderer Relevanz sind. Der themenoffene Förderbereich ist insgesamt seit 2018 und beschleu-

nigt seit 2020 zurückgegangen. Letzteres ist im Zusammenhang mit der durch das DVG einge-

führten Höchstgrenze von 20 % der Mittel für themenoffene Förderung sowie die generelle Re-

duktion der Mittel des Fonds zu sehen. Die Höchstgrenze von 20 % bei der jährlichen Mittelver-

wendung könnte vor diesem Hintergrund durch eine Spanne, z. B. von 15 bis 25 % ersetzt wer-

den. Dies erlaubt mehr Flexibilität bei den Förderentscheidungen, stellt aber gleichzeitig die not-

wendige thematische Steuerungsmöglichkeit für den Großteil der Fördermittel über die themen-

spezifische Förderung sicher. 

In den Projekten der beiden Förderlinien (NVF und VSF-Projekte) gibt es grundsätzlich ein breites 

Spektrum an behandelten Zielgruppen und Indikationen. Wenn sich die Projekte auf bestimmte 

Zielgruppen fokussieren, stützt sich die Zielgruppendefinition besonders häufig auf Indikationen. 

Daneben wird oftmals das Alter zur Eingrenzung der Zielgruppe genutzt, während weitere demo-

grafische, soziale, kulturelle oder geschlechtsbezogene Merkmale nur selten eine Rolle spielen. 

Die Zielgruppe der älteren Menschen wird in den Projekten überdurchschnittlich häufig adres-

siert. Bislang wenig adressiert werden Zielgruppen wie sozial Benachteiligte, Menschen mit Be-

hinderungen und Menschen mit Migrationshintergrund, obwohl bereits mehrere spezifische För-

derbekanntmachungen zu diesen vulnerablen Zielgruppen veröffentlicht wurden. Der Fokus auf 

die Zielgruppe der älteren Menschen ist hinsichtlich deren hohen Bedarfs und den daraus resul-

tierenden Kosten für das Gesundheitssystem gerechtfertigt. Es ist aber ebenfalls zu beachten, 

dass die bislang vernachlässigten Zielgruppen eine erhöhte Krankheitslast und Zugangsbarrieren 

zum Versorgungssystem aufweisen können. Diese besonderen Bedarfe vulnerabler Zielgruppen 

sollte die Förderung verstärkt in den Blick nehmen. Weitere diesbezügliche themenspezifische 

Förderbekanntmachungen sind daher empfehlenswert. Mithilfe einer gezielten Ansprache von In-

teressenvertretungen sowie Expertinnen und Experten für vulnerable Gruppen, etwa im Rahmen 

der empfohlenen Öffentlichkeitsarbeit zu Förderbekanntmachungen (Kapitel 8.3), könnte eine 

intensivere Einbindung dieser Akteure in Förderprojekte gelingen. 

Empfehlung zur Intensivierung gesundheitsökonomischer Analysen 

Mit Blick auf angestrebte Weiterentwicklungen der Versorgungseffizienz und den Trans-

fer erprobter Interventionen in die GKV-Versorgung sind gesundheitsökonomische Ana-

lysen eine wichtige Grundlage. Die stärkere Berücksichtigung von gesundheitsökonomi-

schen Fragen sollte geprüft werden, sowohl durch die Förderempfänger bei der Antrag-

stellung bzw. Projektkonzeption als auch durch den IA bei den Bekanntmachungen und 

Förderentscheidungen. 

Empfehlung zur themenoffenen Förderung (Korridor mit Obergrenze) 

Die starre Höchstgrenze von 20 % für themenoffene Förderung bei der jährlichen Mittel-

verwendung könnte durch eine Spanne, beispielsweise von 15 bis 25 % ersetzt werden. 

Dies erlaubt mehr Flexibilität bei den Förderentscheidungen. 
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Sektoren- und berufsgruppenübergreifende Ansätze 

Die Förderung von sektorenübergreifenden Ansätzen zur Verbesserung der Versorgung wurde als 

explizites Ziel des Innovationsfonds formuliert. Mit Blick auf die unterschiedlichen Sektoren inner-

halb der GKV-Versorgung wird in rund zwei Dritteln aller geförderten Projekte ein sektorenüber-

greifender Ansatz verfolgt. Die mit Abstand am häufigsten einbezogenen Versorgungsbereiche 

sind die ambulante ärztliche und die Krankenhausversorgung, sowohl bei den sektorenübergrei-

fenden Projekten als auch in Projekten mit nur einem Versorgungsbereich (nicht sektorenüber-

greifend). Die Mehrheit der Förderprojekte beschäftigt sich also mit den Sektorengrenzen inner-

halb der GKV-Versorgung und adressiert damit das o. g. Ziel des Innovationsfonds. Neben der am-

bulanten ärztlichen und der Krankenhausversorgung gilt es, zukünftig auch die Einbindung der 

weiteren GKV-Versorgungsbereiche zu intensivieren, um auch hier die Weiterentwicklungsmög-

lichkeiten durch den Innovationsfonds zu nutzen. 

Darüber hinaus bestehen in rund einem Viertel der NVF und einem Drittel der VSF-Projekte 

Schnittstellen zu Versorgungsbereichen außerhalb der GKV. Schnittstellen bestehen insbeson-

dere zur Pflege (nach SGB XI). Trotzdem sind in diesen Projekten, wie auch im Allgemeinen, Ak-

teure anderer Sozialleistungsträger nur in Einzelfällen als Konsortialpartner beteiligt. Um im Inno-

vationsfonds Verbesserungen an den zahlreichen Schnittstellen zu Versorgungsstrukturen außer-

halb der GKV entwickeln und erproben zu können, müssten diese Bereiche bzw. Akteure noch 

stärker in die Projekte eingebunden werden. Die maßgeblichen Gründe für die bisher seltene Be-

teiligung sollten ermittelt werden (z. B. mangelnde Bekanntheit des Förderangebots, Hürden bei 

der Antragstellung, Finanzierungsfragen bei nicht förderfähigen Projektbestandteilen, sozialrecht-

liche Restriktionen). Darauf aufbauend können entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um 

eine erhöhte Beteiligung dieser Akteure zu erreichen. Es bietet sich u. a. die gezielte Ansprache 

der Adressaten, etwa im Rahmen der empfohlenen Öffentlichkeitsarbeit zu Förderbekanntma-

chungen (Kapitel 8.3), an. Auch die Konzeptionsphase für NVF könnte genutzt werden, um Ko-

operationslösungen mit Partnern aus anderen Sozialleistungsbereichen für die Projekte zu entwi-

ckeln.  

Auch die berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit ist ein Teilziel des Innovationsfonds und 

als Strategie zur Verbesserung der Versorgung formuliert. Hinsichtlich der einbezogenen Berufs-

gruppen zeigt sich, dass im Gegensatz zur Ärzteschaft die nicht akademischen Berufsgruppen, 

die im Gesundheitswesen tätig sind (insb. Pflege, Heilberufe, Medizinische Fachfachangestellte), 

bisher nicht entsprechend ihrer Bedeutung in der Versorgung in den Projekten vertreten sind. Die 

Beteiligung dieser bisher wenig eingebundenen Berufsgruppen könnte noch stärker in den Fokus 

genommen werden, ähnlich wie dies bei der Patientenbeteiligung geschieht. 

Empfehlung zur gezielten Berücksichtigung vulnerabler Gruppen 

Die Förderung sollte noch stärker die Weiterentwicklung der Versorgung hinsichtlich der 

Bedarfe vulnerabler Zielgruppen in den Blick nehmen. In Ergänzung zu weiteren ent-

sprechenden themenspezifischen Förderbekanntmachungen ist eine gezielte Anspra-

che von Interessenvertretungen sowie Expertinnen und Experten für vulnerable Grup-

pen in Betracht zu ziehen, etwa im Rahmen der empfohlenen Öffentlichkeitsarbeit zu 

Förderbekanntmachungen (Kapitel 8.3). 
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Patientenorientierung 

Patientenorganisationen sind in rund einem Viertel aller Projekte in den Konsortien vertreten. Mit 

Blick auf die sonstige Patientennähe der Projekte, im Sinne der Einbindung von Patientenorgani-

sationen bzw. der Patientenperspektive auf andere Art, zeigt sich von 2016 bis 2021 bei den NVF 

ein positiver Trend. Positiv zu bewerten ist auch, dass patientenrelevante Endpunkte – im Sinne 

des Patientennutzens – in der Regel sowohl in den Zielsetzungen der Projekte als auch bei deren 

Evaluation berücksichtigt werden. 2021 wurde die geforderte Patientenbeteiligung in den Förder-

bekanntmachungen umfassender beschrieben und nochmals stärker betont. Die Beteiligungs-

konzepte müssen dargelegt und begründet werden. Der IA berücksichtigt die Patientenbeteiligung 

demzufolge regelhaft projektspezifisch, was angemessen ist, um die Patientennähe sicherzustel-

len. Es wird empfohlen die Patientenorientierung des Innovationsfonds weiter zu stärken und zu 

beobachten. Patientenorientierung bzw. -beteiligung sollte in angemessener Form in den Förder-

projekten sichergestellt werden. Abgeschlossene oder laufende Förderprojekte verfügen über ent-

sprechende Erfahrungen und Gute-Praxis-Beispiele, die genutzt werden sollten. Eine Systemati-

sierung der bisherigen Strategien könnte hilfreich sein, um sie bei zukünftigen Projektkonzeptio-

nen verwenden zu können. 

8.5 Ergebnisse der Projekte und Transfer in die GKV-Versorgung 

Bislang gibt es nur begrenzte Erfahrungen zur Übertragung von Projektergebnissen in die GKV-

Versorgung. Die folgenden Empfehlungen stützen sich insbesondere auf die Ergebnisse der Be-

fragungen zu den Transferchancen der Projekte und der Auswertung ausgewählter Projekte inner-

halb von drei Themenclustern. Für letztere liegen zum Teil schon Empfehlungen und erste Bei-

spiele für einen Transfer vor (Kapitel 7). Dazu gehören regulatorische Anpassungen bzw. Erstel-

lung von verbindlichen Richtlinien des G-BA und die Schaffung von Finanzierungslösungen durch 

Empfehlung zur Beteiligung von Akteuren außerhalb des SGB V 

Für die Überwindung von Sektorengrenzen zu Versorgungsbereichen außerhalb des 

SGB V, sollten Akteure aus diesen Bereichen häufiger in die Förderprojekte einbezogen 

werden. Hierzu sollten zunächst die Gründe für die bisher seltene Beteiligung ermittelt 

werden. Anschließend können Maßnahmen ergriffen werden, beispielsweise im Rah-

men der empfohlenen Öffentlichkeitsarbeit zu Förderbekanntmachungen (Kapitel 8.3). 

Empfehlung zur Intensivierung der Patientenbeteiligung 

Die Patientenorientierung des Innovationsfonds sollte weiter beobachtet und mithilfe 

angemessener Beteiligungsformen in den Förderprojekten bestmöglich sichergestellt 

werden. Die Erfahrungen und Gute-Praxis-Beispiele aus bisherigen Förderprojekten soll-

ten hierbei genutzt werden, wofür eine Systematisierung der bisherigen Strategien hilf-

reich sein könnte. 
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einzelne Bundesländer. Auch in der VSF gibt es Beispiele von Projekten, deren Ergebnisse bereits 

über den Rahmen des einzelnen Projekts hinaus genutzt werden können.  

Die Vielzahl der Akteure, an die Empfehlungen des IA adressiert werden, zeigt, wie vielfältig die 

Transferwege von Projektergebnissen sind. Regelungsbedarf entsteht dabei insbesondere durch 

die Notwendigkeit der Finanzierung bzw. Abrechenbarkeit neuer Maßnahmen, für die je nach Zu-

ständigkeit unterschiedliche Lösungen gefunden werden müssen. Prinzipiell kann bei Projekten, 

die die Koordination verschiedener Versorgungsbereiche zum Ziel haben, der Regelungsbedarf 

komplex sein, insbesondere, wenn dieser außerhalb der Zuständigkeit der Selbstverwaltung liegt. 

In solchen Fällen ist zu prüfen, ob das Schnittstellenmanagement oder die Schaffung neuer Leis-

tungsansprüche und Finanzierungsgrundlagen durch übergreifende rechtliche Regelungen auf 

Bundes- oder Landesebene für eine Überführung in die Regelversorgung erforderlich sind. 

Bisher gibt es keine Möglichkeit, die Umsetzung von Empfehlungen des IA systematisch nachzu-

vollziehen. Für den Nachweis der Zielerreichung des Innovationsfonds – die Verbesserung der Ge-

sundheitsversorgung der Patientinnen und Patienten in der GKV – ist es aber notwendig zu be-

obachten, welche Maßnahmen auf Grundlage der IA-Empfehlungen von den Adressaten ergriffen 

werden, um eine dauerhafte Überführung in die Regelversorgung zu erreichen.  

Einen Schwerpunkt legen Projektverantwortliche gegen Ende der Förderlaufzeit häufig auf die 

Schaffung von Finanzierungslösungen für die Fortführung ihres Projekts. Hierzu wurden bisher 

insbesondere selektivvertragliche Lösungen entwickelt. Diese Verträge haben zum Teil das Poten-

zial, von anderen Institutionen genutzt zu werden. Das Gleiche gilt für andere Arten von Verträ-

gen, wie etwa die PIA-Ergänzungsvereinbarung oder Qualitätsverträge, die in einzelnen Projekten 

als Verstetigungsoption zumindest angedacht waren. Zudem können erfolgreiche Projekte Vor-

bildfunktion für eine Implementierung andernorts haben und Informationen und Erkenntnisse 

vermitteln, die eine Übertragung in die Fläche unterstützen können. Allerdings werden durch Se-

lektivverträge zunächst nur Lösungen für die Patientinnen und Patienten der teilnehmenden 

Krankenkassen geschaffen. Sie sind so gesehen nicht Bestandteil der flächendeckenden Regel-

versorgung. Das Gleiche gilt für befristete länderspezifische Finanzierungslösungen sowie Maß-

nahmen zur Fortführung, die wiederum nur Modellcharakter haben. 

In manchen Themenfeldern wurde bereits eine ganze Reihe an Projekten gefördert, die in ihrer 

Thematik, Ausrichtung und Zielsetzung ähnlich verfasst sind. Unabhängig von der Bewertung der 

einzelnen Projekt- und Evaluationsergebnisse ergibt sich die Frage, wie die erarbeiteten Ergeb-

nisse in ihrer Gesamtheit zukünftig am besten genutzt werden können. Positiv zu bewerten ist, 

dass der IA bereits die Projektergebnisse und Empfehlungen zu allen abgeschlossenen Projekten 

auf seiner Website veröffentlicht. Bislang gibt es jedoch keine Möglichkeit, die Ergebnisse in ihrer 

Gesamtheit für ein Themenfeld zu betrachten. Eine Möglichkeit wäre, ausgewählte Themen vor 

Empfehlung zur Rolle des IA in der Überführung in die GKV-Versorgung  

Der IA sollte die Bearbeitung seiner Empfehlungen durch die von ihm benannten Ak-

teure systematisch erfassen und transparent machen. Voraussetzung dafür ist, dass 

die Adressaten der Empfehlungen den IA über die Befassung und ggf. Umsetzung infor-

mieren. 
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einem Fachpublikum vorstellen zu lassen und zur Diskussion zu stellen, etwa im Rahmen von the-

menspezifischen Symposien oder anderen Fachveranstaltungen.126  

In Gesprächen mit Projektverantwortlichen und Stakeholdern wurde mehrfach vorgeschlagen, die 

Ergebnisse innerhalb ausgewählter Themenfelder zu synthetisieren und gemeinsam auszuwer-

ten, um auf dieser Basis weitere Evidenz für bestimmte innovative Versorgungsformen zu schaf-

fen (z. B. Lotsenprojekte) und um implementierungsrelevantes Wissen zu verbreiten. In den Eva-

luations- und Ergebnisberichten der Projekte (insbesondere NVF) sind vielfach Barrieren und Er-

folgsfaktoren für die Implementierung analysiert und dargestellt worden. Diese Ergebnisse sind 

zwar bereits veröffentlicht (auf der Website des IA), jedoch nicht in gebündelter, leicht zugängli-

cher Form. Idealerweise würden diese Informationen so aufbereitet werden, dass sie für eine zu-

künftige Implementierung genutzt werden können, sofern eine Empfehlung des IA für die Über-

führung in die Regelversorgung vorliegt.  

Gleichzeitig könnte eine gemeinsame Auswertung sicherstellen, dass weitere Erprobungs- bzw. 

Erforschungsbedarfe für die Förderung im Innovationsfonds gezielt identifiziert bzw. auch ausge-

schlossen werden können. Eine themenfeldspezifische Auswertung kann somit sowohl Wissenslü-

cken aufzeigen als auch zu dem Ergebnis kommen, dass in einem Feld kein weiterer Erkenntnis- 

und Förderungsbedarf besteht. Aufgrund des Aufwands sollten übergreifende themenbezogene 

Auswertungen nicht für alle geförderten Themen bzw. Projekte erfolgen, sondern eine Schwer-

punktsetzung ist erforderlich.  

126 Ein Beispiel ist die BMC-Fachtagung „Innovationsfonds – was wird aus den Ergebnissen?“ am 29.09.2021. 

https://www.bmcev.de/anmeldung-eroeffnet-bmc-fachtagung-innovationsfonds-was-wird-aus-den-ergebnissenam-29-september-

2021/, zuletzt abgerufen am 13.12.2021. 

Empfehlung zur weiteren Verbreitung der Projekterkenntnisse 

Der IA sollte Möglichkeiten prüfen, wie die in den Projekten erarbeiteten Erkenntnisse 

themenspezifisch einem weiteren Fachpublikum zur Verfügung gestellt werden können. 

Dies könnte beispielsweise durch die Organisation von Symposien zu ausgewählten 

Themenschwerpunkten stattfinden. 

Empfehlung zur weiteren Nutzung der Projektergebnisse 

Der IA sollte die gewonnenen Erkenntnisse in ausgewählten Themenfeldern auswerten 

und diese Auswertung nutzen, um weitere Erprobungs- bzw. Forschungsbedarfe zu iden-

tifizieren bzw. ein Themenfeld als hinreichend erforscht zu bewerten. Dieses Wissen 

sollte bei der Entwicklung neuer Förderbekanntmachungen genutzt werden (Kapi-

tel 8.3). Themenspezifische Auswertung könnten zudem genutzt werden, um implemen-

tierungsrelevantes Wissen aufzubereiten und für die zukünftige Implementierung zu er-

schließen. 
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10 Anhang 

10.1 Erhebungen 

In diesem Kapitel werden die Erhebungsinstrumente der gesamten Evaluation dargestellt, ein-

schließlich der ersten und der zweiten Phase der Evaluation (2018 bis 2021). Die Ergebnisse die-

ser Instrumente bilden die Grundlage für den vorliegenden Bericht. 

Eine Grundlage der Evaluation bilden die Dokumenten- und Förderdatenanalysen zur Auswertung 

bereits vorhandener Daten- und Informationsquellen. Sie stellen u. a. den Ausgangspunkt für die 

Untersuchung der Struktur und Arbeitsweise des Innovationsfonds sowie seiner Gremien dar. Sie 

liefern einen Überblick über die Funktionsweise des Innovationsfonds sowie über die geförderten 

Projekte und das Fördergeschehen. Weitere Instrumente der Datenerhebung waren Online-Befra-

gungen der Stakeholder und Förderempfänger, Interviews mit Stakeholdern, Expertinnen und Ex-

perten sowie Projektverantwortlichen.  

10.1.1 Dokumentenanalyse, Literatur- und Online-Recherche 

Inhalte des Instruments 

Im Rahmen der Dokumentenanalyse, Literatur- und Online-Recherche wurden verschiedene Do-

kumente berücksichtigt:  

■ offizielle Dokumente zu gesetzlichen Rahmenbedingungen und Aufbau des Innovationsfonds

beziehungsweise seiner Arbeitsweise (d. h. Gesetzesgrundlagen und -begründungen, Ge-

schäfts- und Verfahrensordnungen, sowie diesbezügliche Veröffentlichungen des Innovations-

ausschusses)

■ öffentliche Dokumente zum Fördergeschehen (d. h. Förderbekanntmachungen, Unterlagen

und Leitfäden zur Antragsstellung sowie Nebenbestimmungen)

■ veröffentlichte Beschlüsse des IA zur Überführung in die Regelversorgung sowie nichtöffentli-

che Rückmeldungen der Adressaten der Empfehlungen an den IA

■ projektbezogene Veröffentlichungen, insbesondere die Projektbeschreibungen auf der Web-

site des Innovationsfonds und die Websites der Projekte

■ wissenschaftliche Publikationen über den Innovationsfonds

Die Untersuchung der offiziellen und öffentlichen Dokumente diente der Beschreibung und Ana-

lyse der Struktur und Arbeitsweise des Innovationsfonds sowie seiner Gremien, insbesondere der 

Darstellung des Zusammenspiels dieser in einer Gremienlandkarte. Diese wurde für die zweite 

Phase der Evaluation noch einmal überarbeitet und ergänzt. Die Auswertung der Projektbeschrei-

bungen bildete gemeinsam mit den Förderdaten die Grundlage für die Projektdatenbank. In der 

ersten Phase der Evaluation wurden zusätzlich auch projektbezogene interne Dokumente ausge-

wertet, darunter die verfügbaren Projektzwischenberichte und Veranstaltungsposter, die über die 

Projekte informierten.  
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In der zweiten Phase der Evaluation wurden zusätzlich die Beschlüsse des IA zur Überführung in 

die Regelversorgung analysiert, um Erkenntnisse über die Transferchancen und -wege zu gewin-

nen. Auch die Websites ausgewählter Projekte (der Transfer-Fokusthemen) wurden danach unter-

sucht, welche analogen und digitalen Lösungen in den Projekten entwickelt und dort zur Verfü-

gung gestellt wurden. Dies diente dazu zu erschließen, ob es neben den Projekt- und Evaluations-

berichten weitere Beiträge oder Vorbereitungen in den Projekten gab, die bei einer Übertragung in 

die Fläche von anderen Akteuren genutzt werden können. 

Folgende Themenkomplexe wurden im Rahmen der Dokumentenanalyse bearbeitet: 

■ Organisation 

■ Förderstrukturen 

■ Zusammenarbeit 

■ Themenauswahl und Projektinhalte 

■ Umsetzungschancen 

Welche Indikatoren im Einzelnen im Rahmen der Dokumentenanalyse innerhalb der jeweiligen 

Themenkomplexe erfasst wurden, kann den Tabellen im Indikatorensystem entnommen werden. 

Wissenschaftliche Publikationen wurden recherchiert und als Hintergrundinformationen mit Blick 

auf die Bewertung der Evaluationsbefunde verwendet. 

 

Durchführung 

Die offiziellen und öffentlichen Dokumente sowie die Projektbeschreibungen wurden durch On-

line-Recherchen identifiziert und inhaltlich auf Grundlage des Indikatorensystems analysiert. Die 

so gewonnenen Erkenntnisse flossen zum einen als wichtige Grundlage in die Gestaltung der wei-

teren Erhebungsinstrumente ein, zum anderen wurden aus den Projektbeschreibungen inhaltli-

che Informationen zu den einzelnen Projekten entnommen und in die Projektdatenbank einge-

fügt.  

Aufgrund der geringen Detailtiefe der Projektbeschreibungen war die Analyse der Projektthemen 

und einzelner weiterer Indikatoren, wie bspw. der Beteiligung verschiedener Berufsgruppen, nur 

eingeschränkt möglich. Durch die zusätzliche Analyse der Projektwebsites konnten nur teilweise 

Informationsdefizite ausgeglichen werden. Weitere vertrauliche Dokumente zu den Inhalten der 

einzelnen Projekte, wie die Projektanträge, konnten aus Datenschutzgründen nicht für die Evalua-

tion zur Verfügung gestellt werden. 

In der zweiten Phase der Evaluation wurden Informationen aus den Projektwebsites und der Web-

site des Innovationfonds auch für die Analyse der Transfer-Fokusthemen (Kapitel 7.2) verwendet. 

Zu diesem Zweck wurden die Websites der Projekte, die in die jeweiligen Themencluster einbezo-

gen wurden, systematisch auf Handreichungen, Leitfäden, Fragebögen und ähnliche Dokumente 

durchsucht, die für die Übertragung in die Fläche eine Rolle spielen können. 

Für die Literaturrecherche wurden die relevante Fachliteratur sowie Veröffentlichungen zum Inno-

vationsfonds systematisch erhoben und aufbereitet. Dabei beschränkte sich die Recherche aus-
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schließlich auf Fachliteratur, die den Innovationsfonds in seiner Gesamtheit thematisiert. Veröf-

fentlichungen, die einzelne im Rahmen des Innovationsfonds geförderte Projekte diskutieren, 

wurden ausgeschlossen. Die Suche wurde in Google Scholar und PubMed durchgeführt und auf 

die Jahre 2020 und 2021 begrenzt, da davon auszugehen ist, dass in den frühen Jahren des In-

novationsfonds noch keine empirischen Erkenntnisse veröffentlicht werden konnten. Die in der 

Sache verwendeten Schlagwörter waren „Innovationsfonds“, „German Innovation Fund“, „Ge-

meinsamer Bundesauschuss“, „GBA“, „G-BA“, „Regelversorgung“, „Transfer“ und „Übertragung“. 

Auf der Grundlage der gesichteten Literatur wurde eine „Schneeballsuche“ durchgeführt und Lite-

raturangaben der Veröffentlichungen nachverfolgt. Die Suche wurde in den Sprachen Deutsch 

und Englisch durchgeführt.  

10.1.2 Förderdatenanalyse 

Inhalte des Instruments 

Die Auswertung der Förderdaten bildete gemeinsam mit den Informationen aus den Projektbe-

schreibungen die Grundlage für die Erstellung der Projektdatenbank. Die Analyse der Förderdaten 

ermöglichte Aussagen zu grundlegenden Charakteristika der Förderempfänger und zum Abfluss 

der Programmmittel. Die Auswertung aggregierter Daten lieferte sowohl wesentliche Informatio-

nen zum Fördergeschehen als auch zu Struktur und Inhalt der geförderten Projekte (z. B. Laufzeit, 

Zusammensetzung der Konsortien der Projekte). 

Folgende Themenkomplexe wurden im Rahmen der Förderdatenanalyse bearbeitet: 

■ Förderstrukturen

■ interne Finanzierung

■ Themenauswahl und Projektinhalte

■ Umsetzungschancen

Welche Indikatoren im Einzelnen im Rahmen der Förderdatenanalyse innerhalb der jeweiligen 

Themenkomplexe erfasst wurden, kann den Tabellen im Indikatorensystem entnommen werden. 

Durchführung 

Von der GS wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Evaluationsphase aktuelle 

Kerncharakteristika der geförderten Projekte (z. B. Laufzeit, Fördersumme) und projektübergrei-

fende Daten zum Fördergeschehen (z. B. Anzahl der Anträge und Mittelverwendung etc.) übermit-

telt. Den Auswertungen im vorliegenden Bericht liegen die Förderdaten mit Stand 30.06.2021 zu-

grunde. Die GS stellte projektbezogene Daten zur Konsortienstruktur (Konsortialführer und -part-

ner), zu den Förderzeiträumen (Beginn, Ende, Laufzeit in Monaten) und zu Fördersummen sowie 

aggregierte Daten zur externen und internen Finanzierung zur Verfügung.  

Die auf Grundlage der Förderdaten- und Dokumentenanalyse erstellte Projektdatenbank wurde 

im Verlauf der Evaluation zusätzlich durch die Ergebnisse weiterer Erhebungsinstrumente, vor al-

lem der Erstbefragung der Förderempfänger, angereichert. Die systematische Aufbereitung inner-

halb einer Projektdatenbank erlaubte aggregierte Auswertungen projektbezogener Daten. 
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10.1.3 Online-Befragungen 

Ein weiteres Erhebungsinstrument der Evaluation stellen die Online-Befragungen dar. Hier wur-

den Förderempfänger und Stakeholder befragt. Die Informationen aus den onlinebasierten Befra-

gungen ermöglichen Rückschlüsse zur Beantwortung zentraler Fragestellungen im Rahmen der 

Evaluation. Sie ergänzen und vertiefen zudem die Daten und Informationen aus der Dokumenten- 

und Förderdatenanalyse um zusätzliche quantitative Daten, qualitative Informationen und ak-

teursbezogene (Selbst-)Einschätzungen. Schließlich bilden sie eine wichtige Grundlage, um ein-

zelne Fragen und Ergebnisse in den qualitativen Interviews vertiefend zu beleuchten.  

Für die jeweils geschlossenen Online-Befragungen wurden anhand der Fragestellungen der Leis-

tungsbeschreibung und des Indikatorensystems konkrete Fragen operationalisiert. Die Fragebö-

gen wurden mit dem Auftraggeber abgestimmt. Die Programmierung und Freischaltung der Frage-

bögen erfolgt über das Prognos-eigene Befragungstool (LimeSurvey). Anschließend wurden die 

Fragebögen im Rahmen eines Pretests auf Vollständigkeit und Anwendbarkeit geprüft. Die An-

sprache der Adressatinnen und Adressaten der Befragung erfolgte über eine Einladung per E-

Mail. 

Welche Indikatoren im Einzelnen im Rahmen der Online-Befragung innerhalb der jeweiligen The-

menkomplexe erfasst wurden, kann den Tabellen im Indikatorensystem entnommen werden. Die 

Operationalisierung der Indikatoren kann dem entsprechenden. 

Online-Befragung der Stakeholder 

Insgesamt wurden im Rahmen der Evaluation zwei Online-Befragungen unter Stakeholdern durch-

geführt. Die Stakeholder im Gesundheitswesen wurden im Juni/Juli 2018 und im Januar/Februar 

2021 befragt.  

Inhalte des Instruments 

Die Befragung der Stakeholder diente der Einholung der externen Sicht von Akteuren, die keine 

bzw. nur eine indirekte Funktion innerhalb des Innovationsfonds haben. Mit der ersten standardi-

sierten Online-Befragung der Stakeholder wurden einerseits Fragen zur externen Bewertung des 

Förderinstruments Innovationsfonds insgesamt gestellt. Andererseits wurden die Akteure aber 

auch um externe Einschätzungen bezüglich der ihnen bekannten Projekte gebeten. 

Nachfolgende Themenkomplexe wurden im Rahmen der ersten Online-Befragung der Stakeholder 

behandelt: 

■ externe Finanzierung

■ Themenauswahl und Projektinhalte

■ Umsetzungschancen

■ Gesamtbewertung

In der zweiten Online-Befragung wurden die Stakeholder zu ausgewählten Bereichen der Organi-

sation und Finanzierung sowie der Ausgestaltung des Förderprozesses befragt. Die darin abge-

fragten Aspekte bezogen sich insbesondere auf: 

■ Konsultationsverfahren
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■ Umfang und Verwendung der Fördermittel

■ Anpassungen durch das Digitale-Versorgung-Gesetz

■ Gesamtbewertung

Durchführung 

Die Auswahl der adressierten Stakeholder erfolgte in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Es wur-

den 2018 in der ersten Erhebungswelle 106 Institutionen stellvertretend für die folgenden zehn 

Stakeholdergruppen ausgewählt. Für die zweite Welle 2021 wurde diese Liste der Institutionen 

aktualisiert und es wurden insgesamt 108 Institutionen adressiert: 

■ Krankenkassenverbände

■ Sozialverbände bzw. Wohlfahrtspflege

■ Patientenorganisationen bzw. -gesellschaften

■ Ärztliche Vereinigungen, Kammern und Berufsverbände

■ Berufsorganisationen der Gesundheitsberufe

■ Organisationen der Kliniken

■ Apothekenverbände

■ Medizinische Fachgesellschaften

■ Gesundheitswirtschaft

■ Weitere Organisationen und Institutionen (insb. wissenschaftliche Vereinigungen und Ver-

bände mit Versorgungsbezug)

Die E-Mailadressen der Adressatinnen und Adressaten der Befragung wurden von der Prognos AG 

recherchiert und diese, per E-Mail mit individuellem Zugangscode, um Teilnahme gebeten. In bei-

den Befragungen wurde der Rücklauf erhöht, indem Institutionen, die sich noch nicht an der Um-

frage beteiligt hatten, zusätzlich telefonisch kontaktiert und der Befragungszeitraum verlängert 

wurde. Des Weiteren wurden zwei Reminder per E-Mail versandt.  

Der Rücklauf umfasste 2018 52 vollständige Antwortsätze, von denen 50 Teilnehmende anga-

ben, Kenntnisse zum Innovationsfonds zu haben. Die Teilnahmequote lag damit bei 49 %. Im Ja-

nuar und Februar 2021 beteiligten sich 35 der 108 adressierten Stakeholder. Davon gaben 33 

Personen an, Kenntnisse zum Innovationsfonds zu haben. Dies entspricht einem Rücklauf von 

32 %. 

Online-Befragungen der Förderempfänger 

Insgesamt wurden vier Befragungen unter Förderempfängern durchgeführt. Die Erstbefragung 

neuer Förderempfänger wurde in drei Wellen (2018, 2020, 2021) durchgeführt, um alle Projekte, 

deren Förderung im Evaluationszeitraum begonnen wurde, in die Auswertung einzuschließen. Alle 

Förderempfänger mit laufenden Projekten wurden zusätzlich zum Berichtszeitpunkt 2021 einge-

laden, an einer Umsetzungsbefragung teilzunehmen. Alle Fördernehmer, deren Projekte zum Be-

richtszeitpunkt 2021 abgeschlossen wurden bzw. kurz vor dem Abschluss standen, wurden zu 

einer Abschlussbefragung eingeladen. Zusätzlich wurde eine Befragung der Förderempfänger 

durchgeführt, die 2021 erstmals an der durch das DVG eingeführten Konzeptionsphase teilge-

nommen hatten. 
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Inhalte und Durchführung der Erstbefragungen 

Im Zuge der Erstbefragung der Förderempfänger wurden die Konsortialführer bzw. Projektverant-

wortlichen aller geförderten Projekte befragt. Mit der standardisierten Online-Befragung wurden 

einerseits zeitpunktbezogene und aktuelle Informationen zur Förderklientel und zu den geförder-

ten Projekten erfasst. Andererseits wurden die Förderempfänger zu ihrer internen Sicht auf die 

Förderstruktur und -organisation sowie der Eignung des Innovationsfonds als Förderinstrument 

bzw. zu Weiterentwicklungsmöglichkeiten befragt.  

Nachfolgende Themenkomplexe wurden im Rahmen der Erstbefragung der Förderempfänger be-

handelt: 

■ Projektorganisation

■ Themenauswahl und Projektinhalte

■ bisheriger Projektverlauf

■ Umsetzung und Verwertung der Projektergebnisse

■ Rahmenbedingungen der Förderung

■ Antragstellung

■ Abwicklung nach Bewilligung der Förderung

■ Gesamtbewertung

Die E-Mail-Adressen der Konsortialführer der Projekte wurden der Prognos AG von der GS zur Ver-

fügung gestellt. Diese wurden per E-Mail mit individuellem Zugangscode um Teilnahme gebeten. 

Der E-Mail wurde ein Anschreiben des BMG mit Informationen zum Hintergrund der Befragung 

und eine PDF-Version des Fragebogens beigefügt. Ein Pretest wurde durchgeführt und zwei Re-

minder versandt, um den Rücklauf zu erhöhen. Die Erstbefragung wurde in drei Wellen 2018, 

2020 und 2021 durchgeführt. Die erste Welle der Erstbefragung wurde zwischen Juni und August 

2018 durchgeführt. Der Rücklauf betrug 136 vollständige Antwortsätze von 197 befragten Pro-

jekten. Die Teilnahmequote lag somit bei 69 % (NVF: 72 %, VSF: 67 %). Zwischen Februar und 

Juni 2020 antworteten 117 von 182 befragten Projekten, dies entspricht einem Rücklauf von 

64 % (NVF: 59 %, VSF: 67 %). Um den Gesamtrücklauf zu erhöhen, wurden in der letzten Befra-

gung zwischen März und Juni 2021 neben neu bewilligten Projekten erneut diejenigen Projekte 

befragt, die 2020 die Befragung nicht beantwortet hatten. Mit 119 vollständigen Antworten bei 

151 befragten Projekten betrug der Rücklauf 79 % (NVF: 81 %, VSF: 74 %). 

Inhalte und Durchführung der Umsetzungsbefragung 

Im Sommer 2021 wurden alle Förderempfänger laufender Projekte gebeten, an einer Umset-

zungsbefragung teilzunehmen, um über ihre Erfahrungen mit der Förderung, dem bisherigen Pro-

jektverlauf und ihre Einschätzung der Transferchancen in die Regelversorgung zu berichten.  

Abgefragt wurden insbesondere Informationen zu folgenden Themen: 

■ Beratung und Abwicklung während der laufenden Projektförderung

■ Projektverlauf und -ergebnisse

■ Überführung in die GKV-Versorgung

■ Implementierung in der GKV-Versorgung

■ Gesamtbewertung
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Wie in der Erstbefragung wurden die E-Mails mit einem individuellen Zugangscode versehen. Die 

Befragung wurde einem Pretest unterzogen und Reminder wurden versandt, um den Rücklauf zu 

erhöhen. Insgesamt haben im Juli und August 2021 266 Projekte an der Befragung teilgenom-

men, dies entspricht einem Rücklauf von 66 % (NVF: 68 %, VSF: 65%). 

Inhalte und Durchführung der Abschlussbefragung 

Förderempfänger, deren Projekte gegen Ende des Evaluationszeitraums bereits abgeschlossen 

waren, wurden zur Teilnahme an einer Abschlussbefragung eingeladen. Diese diente vor allem 

dazu, Informationen und Erfahrungen zu erheben, die Aufschluss über die Perspektiven der Pro-

jekte für die Überführung in die GKV-Versorgung und ihre Implementierung in der Fläche geben. 

Als Themenschwerpunkte wurden insbesondere abgefragt: 

■ Beratung und Abwicklung während der laufenden Projektförderung 

■ Projektverlauf und -ergebnisse 

■ Überführung in die GKV-Versorgung 

■ Implementierung in der GKV-Versorgung 

■ Gesamtbewertung 

Wie in den übrigen Befragungen wurden die E-Mails mit einem individuellen Zugangscode verse-

hen. Die Befragung wurde einem Pretest unterzogen und Reminder wurden versandt. Zwischen 

Februar und Juni 2021 antworteten 28 der 35 abgeschlossenen Projekte. Dies entspricht einem 

Rücklauf von 80 % (NVF: 100 %, VSF: 69 %) 

Inhalte und Durchführung der Konzeptionsphasenbefragung 

Förderempfänger, deren Ideenskizzen in der siebten NVF-Förderwelle (2021) ausgewählt wurden, 

haben erstmals am zweistufigen Förderverfahren teilgenommen, das infolge des DVG eingeführt 

wurde. 33 Förderempfänger nahmen an der sechsmonatigen Konzeptionsphase vor der Einrei-

chung des Vollantrags teil. Die Befragung zielte darauf, die Aktivitäten und Erfahrungen der För-

derempfänger in der Konzeptionsphase zu erheben. Zu den abgefragten Themen gehörten insbe-

sondere: 

■ Verlauf und Nutzung der Konzeptionsphase 

■ Beratung und Abwicklung 

■ Gesamtbewertung 

Zur Einladung wurden E-Mails mit einem individuellen Zugangscode versendet. Die Befragung 

wurde einem internen Pretest unterzogen und Reminder wurden versandt. Die Konzeptionsbefra-

gung wurde von August bis September 2021 durchgeführt. 28 der 33 befragten Vorhaben reich-

ten vollständige Antworten ein – dies entspricht einem Rücklauf von 85 %. 

10.1.4 Interviews und Fokusgruppe 

Die Durchführung von Interviews ist ein wesentliches Element in der Gesamtevaluation des Inno-

vationsfonds, um Primärinformationen zu erheben. Die Interviews dienen insbesondere dazu, In-
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formationen zu gewinnen, welche nicht oder nur schwierig durch standardisierte Formate erho-

ben werden können. In der Regel sind dies kontextbezogene Informationen und persönliche Ein-

schätzungen zu Prozessen, Voraussetzungen und Ergebnissen. Sie ermöglichen insbesondere 

vorhandene Informationen aus der Dokumentenanalyse, der Förderdatenanalyse oder der Online-

Befragung zu diskutieren sowie zu validieren und somit zusätzliches Wissen zur Einordnung und 

zum Verständnis zu erlangen.  

Konkret wurden leitfadengestützte Interviews bzw. eine Fokusgruppe mit verschiedenen Zielgrup-

pen durchgeführt: 

■ Mitglieder des Innovationsausschusses

■ Mitglieder des Expertenbeirats (nur ersten Phase der Evaluation)

■ Mitglieder des Expertenpools (nur in der zweiten Phase der Evaluation)

■ Mitarbeitende der GS

■ Mitarbeitende des PT (nur in der ersten Phase der Evaluation)

■ Stakeholder im Gesundheitswesen

■ Förderempfänger bzw. Projektverantwortliche

Entsprechend ihrer unterschiedlichen Funktionen konnten die einzelnen Akteursgruppen komple-

mentäre Auskünfte aus verschiedenen Blickwinkeln innerhalb oder außerhalb des Innovations-

fonds auf den gleichen Themenkomplex geben oder auch nur zu bestimmten Themen Informatio-

nen bereitstellen.  

Demnach wurden die Interview-Leitfäden mit einem jeweils unterschiedlichen inhaltlichen Fokus 

zielgruppengerecht gestaltet. Die Abstimmung der Leitfäden erfolgte vorab mit dem Auftraggeber. 

Interviews dauerten rund eine Stunde. Alle Interviews wurden protokolliert und aggregiert sowie 

im Zusammenhang mit den weiteren Erhebungsinstrumenten ausgewertet. 

Welche Indikatoren im Einzelnen im Rahmen der Experteninterviews innerhalb der jeweiligen The-

menkomplexe erfasst wurden, kann den Tabellen im Indikatorensystem entnommen werden. 

Interviews mit Mitgliedern des Innovationsausschusses, Mitarbeitenden der Geschäftsstelle und Mit-

gliedern des Expertenbeirats 

Inhalte des Instruments 

Als interne Akteure oder Entscheider können die Mitglieder des IA und die Mitarbeitenden der GS 

sowohl die strukturgebenden Faktoren des Innovationsfonds als auch die inhaltlichen Aspekte 

auf Projektebene in ihren jeweiligen Hintergrund einordnen und einschätzen. Bereits in der Kon-

zeptionsphase wurden Interviews mit Mitgliedern des Innovationausschusses zur Programmge-

nese geführt. In der ersten Evaluationsphase wurden insbesondere Informationen zur Organisa-

tion, zur externen Finanzierung und zu den Förderstrukturen erhoben. In der zweiten Phase, auf 

die dieser Endbericht hauptsächlich zugreift, orientierten sich die Fragen an die Mitglieder des IA 

an den Fragen der Online-Befragung und behandelten folgende Themen: 

■ Themenauswahl und Projektinhalte

■ Umfang und Verwendung der Fördermittel

■ Zusammenarbeit der Beteiligten des Innovationsfonds

■ Erfolge Anpassungen am Innovationsfonds
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■ Überführung in die Regelversorgung

■ Gesamtbewertung

Mitarbeitende der GS wurden in Interviews zu folgenden Themen befragt (nur in der zweiten Eva-

luationsphase127): 

■ Anpassungen durch das DVG

■ Erweiterung der Aufgaben der GS

■ Zusammenarbeit innerhalb des Innovationsfonds

Zuvor waren im Rahmen der ersten Erhebung auch Mitglieder des Expertenbeirats zu ihren Ein-

sichten in die Organisation des Innovationsfonds und die Förderstrukturen und -prozesse befragt 

worden. Diese wurden in der zweiten Erhebungsphase nicht mehr befragt, da der Expertenbeirat 

zur Zeit der Erhebung nicht mehr bestand bzw. durch einen Expertenpool ersetzt wurde. 

Durchführung 

In der ersten Erhebungsphase wurden acht Interviews mit Mitgliedern des IA und zwei mit Mitglie-

dern des Expertenbeirats im Zeitraum zwischen Juli und August 2018 geführt. In der zweiten 

Phase wurden acht Interviews mit Mitgliedern des IA und zwei Interviews mit der GS geführt. Die 

Interviews fanden zwischen Januar und Juni 2021 statt. Teilweise benannten die Mitglieder des 

IA Vertreterinnen oder Vertreter, mit denen das Interview stellvertretend geführt wurde. Die Inter-

views mit der GS wurden als Gruppeninterviews mit zwei bzw. drei Personen durchgeführt. Das 

zweite Interview konkretisierte dabei Aspekte bezüglich der Veränderungen durch das DVG und 

zur Zusammenarbeit mit dem Innovationsfonds.  

Interviews mit Stakeholdern und Mitgliedern des Expertenpools 

Inhalte des Instruments 

Externe Akteure des Gesundheitswesens und der Versorgungsforschung, die nicht oder nur indi-

rekt in die Prozesse des Innovationsfonds eingebunden sind (bspw. Vertreterinnen bzw. Vertreter 

des Sachverständigenrats oder der medizinischen Fachgesellschaften und der Leistungserbrin-

ger) stellen mit ihren Einschätzungen eine wertvolle Quelle zur Erfassung der Außenperspektive 

dar. In der zweiten Erhebungsphase wurden zudem Mitglieder des Expertenpools in dieser 

Gruppe befragt.  

Folgende Themenkomplexe wurden im Rahmen der Interviews mit den Stakeholdern in der ersten 

Erhebungsphase besprochen: 

■ Organisation

■ externe Finanzierung

■ Förderstrukturen

■ Themenauswahl und Projektinhalte

■ Umsetzungschancen

■ Gesamtbewertung

127 In der ersten Evaluationsphase wurde die Geschäftsstelle im Rahmen der Fokusgruppe eingebunden. 
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In der zweiten Phase wurden die Stakeholder und Mitglieder des Expertenpools zu ihren Erfahrun-

gen mit den Förderprozessen der Projekte und den Veränderungen durch das DVG befragt. Dane-

ben wurden sie zur Innovationskraft des Innovationsfonds, der Patientennähe der Projekte, dem 

Informationsangebot an das Fachpublikum, den Chancen der Überführung der Projektergebnisse 

und -erkenntnisse und ihrer Gesamteinschätzung des Beitrags des Innovationsfonds zur Weiter-

entwicklung der GKV-Versorgung befragt. 

Durchführung 

Die Auswahl der Gesprächspartnerinnen und -partner erfolgte in Abstimmung mit dem Auftragge-

ber. Die Kontaktdaten der ausgewählten Institutionen bzw. deren Vertreterinnen und Vertreter 

wurden von der Prognos AG recherchiert und diese telefonisch und per E-Mail kontaktiert.  

In der ersten Erhebungsphase waren elf von 14 angefragten Gesprächspartnerinnen und -partner 

zum Interview bereit. Die Gespräche wurden im Juli und August 2018 geführt. In der zweiten 

Phase kamen mit sieben von 15 angefragten Interviewpartnerinnen und -partnern ein Gespräch 

zustande. Die Interviews wurden zwischen Mai und September 2021 geführt.  

Interviews mit Förderempfängern 

Inhalte des Instruments 

Auch Förderempfänger wurden in beiden Evaluationsphasen befragt. Das Spektrum der Förder-

empfänger ist breit gestreut und variiert je nach Förderbereich: Fast immer sind gesetzliche Kran-

kenkassen (im Förderbereich NVF), Leistungserbringer und Universitäten bzw. Universitätsklini-

ken beteiligt. Je nach Themenschwerpunkt finden sich innerhalb der geförderten Konsortien auch 

medizinische Fachgesellschaften, Unternehmen der Gesundheitswirtschaft, private Forschungsin-

stitute und Betroffenenverbände. Als Gesprächspartnerinnen und -partner, die den Förderprozess 

bereits erlebt haben, liefern sie wertvolle Informationen zum Förderprozess und zur Gesamtbe-

wertung des Förderinstruments Innovationfonds. In der ersten Erhebungsphase war das Ziel, ver-

tiefende Informationen über spezifische Themen aus der Online-Befragung zu erhalten und Fra-

gen zu Umsetzungschancen, Weiterentwicklungsperspektiven und einer generellen Bewertung zu 

diskutieren.  

Folgende Themenkomplexe wurden im Rahmen der Interviews mit den Förderempfängern in der 

ersten Phase besprochen: 

■ Organisation

■ Förderstrukturen

■ Themenauswahl und Projektinhalte

■ Umsetzungschancen

■ Gesamtbewertung

In der zweiten Erhebungsphase wurden Förderempfänger ausgewählter NVF und VSF-Projekte 

zum Gespräch eingeladen. Die Projekte wurden ausgewählt, weil sie eines dieser drei Themen-

cluster adressieren und weil sie abgeschlossen waren oder kurz vor dem Abschluss standen:  
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■ Transfer-Fokusthema 1: Flächendeckende Versorgung durch digitale und telemedizinische

Unterstützung

■ Transfer-Fokusthema 2: Sektorübergreifende Versorgung älterer Menschen unter schwer-

punktmäßiger Beteiligung von ambulanter und/oder stationärer Pflege

■ Transfer-Fokusthema 3: Umfassende Koordinierung und Vernetzung von Versorgungsstruktu-

ren

Interviews mit Förderempfängern bzw. Projektverantwortlichen dieser Projekte widmeten sich vor 

allem den Möglichkeiten und Wegen einer Überführung der Projektergebnisse bzw. -erkenntnisse 

in die Fläche. In den Interviews wurden folgende Themen besprochen: 

■ Möglichkeiten des Transfers

■ Erfolgsfaktoren und Hürden

■ Beitrag des Innovationsfonds zum Themenfeld

Neben den projektspezifischen Erfahrungen und Erkenntnissen waren der Ausblick auf das jewei-

lige Themenfeld und seine Herausforderungen Fokus der Gespräche (z. B. spezifische Herausfor-

derung von Lotsenprojekten und Projekten der Telemedizin).  

Durchführung 

Das Vorgehen zur Auswahl der Gesprächspartnerinnen und -partner erfolgte in Abstimmung mit 

dem Auftraggeber. In der ersten Erhebungsphase wurden 20 Projekte aus denjenigen, die die On-

line-Befragung beantwortet haben, ausgewählt. Dabei wurden nur Projekte berücksichtigt, deren 

Beginn mindestens im April 2018 stattfand. Die Auswahl fand zudem getrennt nach den Berei-

chen NVF und VSF statt und war kriteriengeleitet (Fördervolumen, Förderwellen, Art der Konsorti-

alführerschaft), um die Zusammensetzung der Grundgesamtheit der Projekte abzubilden.  

Die jeweiligen Konsortialführer wurden per Telefon und E-Mail angefragt. Grundlage der Inter-

views bildeten die individuellen Angaben in der Online-Befragung. Insgesamt wurden 19 Inter-

views mit Förderempfängern in der ersten Evaluationsphase geführt. 

In der zweiten Evaluationsphase wurden zu den drei Transfer-Fokusthemen insgesamt 24 Inter-

views geführt. Die Auswahlkriterien waren die Beteiligung und Rolle in Projekten des jeweiligen 

Fokusthemas. Dabei wurde die Hälfte der Interviews mit Konsortialführern geführt; zudem wur-

den Konsortialpartner sowie Expertinnen und Experten für das Themenfeld befragt. Die Interviews 

zu allen drei Transfer-Fokusthemen wurden im September 2021 geführt.  
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Tabelle 31: Anzahl der Interviews zu Transfer-Fokusthemen 

Transferthema 1 Transferthema 2 Transferthema 3 

Konsortialführer 5 3 4 

Konsortialpartner 4 2 2 

Weitere Themenexperten 2 1 1 

Gesamt 11 6 7 

© Prognos AG 2021 

Fokusgruppe mit der Geschäftsstelle und dem PT 

Im Juli 2018 wurde eine Gruppendiskussion mit Mitarbeitenden der GS und des PT in Form einer 

Fokusgruppe durchgeführt. Vonseiten der GS nahmen vier Personen, vonseiten des PT zwei Per-

sonen daran teil. 

Mit der Fokusgruppe wurde das Ziel verfolgt, die organisatorische und administrative Steuerung 

des Innovationsfonds zu beleuchten. Hierzu wurden in einem ersten Schritt drei wesentliche Pro-

zesse aus der Förderung gemeinsam mit den Beteiligten grafisch erhoben und analysiert. Im Ein-

zelnen waren dies die folgenden Abläufe: 

■ Erstellung der Förderbekanntmachungen

■ Antragstellung bis Förderbescheid

■ Erhalt des Förderbescheids bis Mittelverwendung

Angesprochen wurden in diesem Zusammenhang auch Fragen, an welchen Stellen und warum 

die Prozesse mit Schwierigkeiten verbunden sind und ob man an den Abläufen etwas verbessern 

kann. Seitens Prognos wurden hierzu auch erste Ergebnisse der mündlichen und schriftlichen Be-

fragungen eingebracht. 

Ein weiterer Schritt bezog sich auf die Reflexion und Abstimmung einer von Prognos erstellten 

Gremienlandkarte, welche die Aufbauorganisation des Innovationsfonds unter Einbezug aller be-

teiligten Gremien und Institutionen in Form eines Schaubildes grafisch darstellt. Auch in diesem 

Kontext wurde die Frage nach den Stärken und Schwächen der Organisation gestellt. 
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10.1.5 Validierungsworkshops 

Im Rahmen der Berichtsstellung wurden zwei Validierungsworkshops durchgeführt. Der erste 

wurde im November 2018 durchgeführt, um die Ergebnisse der ersten Evaluationsphase gemein-

sam mit dem Auftraggeber zu diskutieren und mögliche Interpretationen und Bewertungen zu re-

flektieren. Diese sind 2019 in den Zwischenbericht der Evaluation128 eingeflossen.  

Der zweite Workshop wurde im November 2021 mit dem Auftraggeber durchgeführt. Dabei wur-

den die Ergebnisse der Gesamtevaluation und der Entwurf des Abschlussberichts besprochen, 

Interpretationen und Bewertungen zur Diskussion gestellt und Spielräume für etwaige Handlungs-

empfehlungen ausgelotet.  

Inhaltliche Grundlage der Validierungsworkshops bildeten die jeweils vorliegenden Berichtsent-

würfe, welche die Ergebnisse zu den unterschiedlichen Themenkomplexen zusammengeführt ha-

ben. Auf den Workshops sollte angesichts der gewonnenen Erkenntnisse die Frage beantwortet 

werden, ob der Innovationsfonds das Potenzial hat, die GKV-Versorgung qualitativ weiterzuentwi-

ckeln. In diesem Zusammenhang sollten auch Vorschläge zur Weiterentwicklung des Innovations-

fonds erörtert werden.  

Auf Basis der zusammengeführten Ergebnisse zu den einzelnen Themenkomplexen sowie deren 

Diskussion in den Validierungsworkshops wurde schließlich eine Gesamtbewertung des Innovati-

onsfonds vorgenommen. Dabei wurden Schlussfolgerungen zur Erreichung der Ziele, zur Wirkung 

der Förderung sowie zum Transfer der Ergebnisse gezogen, um hierauf aufbauend etwaige Ände-

rungsbedarfe zur Stärkung des Innovationsfonds für die Weiterentwicklung der GKV-Versorgung 

aufzuzeigen und prägnante und zielgerichtete Handlungsempfehlung zur künftigen Ausrichtung 

des Programms zu formulieren. 

10.2 Indikatorenliste 

128 Zwischenbericht über die wissenschaftliche Auswertung der Förderung durch den Innovationsfonds im Hinblick auf deren Eignung 

zur Weiterentwicklung der Versorgung, BtDrs: 19/8500. 
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